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RESOLUTION 62/123
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/431,
Ziff. 17)1.

62/123. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss 2007/254 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2007 betreffend die
Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen,

sowie Kenntnis nehmend von den Ersuchen betreffend die
Erweiterung des Exekutivausschusses, die in dem an den Ge-
neralsekretär gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters
Benins bei den Vereinten Nationen vom 29. November 20062,
dem an den Generalsekretär gerichteten Schreiben des Stän-
digen Vertreters Luxemburgs bei den Vereinten Nationen
vom 8. Januar 20073, dem an den Generalsekretär gerichteten
Schreiben des Ständigen Vertreters der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien bei den Vereinten Nationen
vom 28. Juni 20074 und der an den Generalsekretär gerichte-
ten Verbalnote der Ständigen Vertretung Montenegros bei
den Vereinten Nationen vom 10. Mai 20075 enthalten sind,

1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen von zweiundsiebzig auf sechsund-
siebzig Staaten zu erhöhen;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzli-
chen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Organisa-
tionstagung 2008 zu wählen.

RESOLUTION 62/124
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/431,
Ziff. 17)6.

62/124. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes7 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine achtundfünfzigste Tagung8 sowie der darin
enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen durch die Generalversammlung jährlich verabschiede-
ten Resolutionen über seine Tätigkeit,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt
hat, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des
Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrückli-
chen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das huma-
nitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie
das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind,

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Benin, Bosnien und Herzegowina,
Côte d’Ivoire, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Japan, Libanon, Luxemburg, Montenegro, Rumänien und Zypern.
2 E/2006/92.
3 E/2007/11.
4 E/2007/85.
5 E/2007/86.

6 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bahamas, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burki-
na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Hai-
ti, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroa-
tien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Mo-
sambik, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern. 
7 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 12 (A/62/12).
8 Ebd., Supplement No. 12A (A/62/12/Add.1).
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1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine achtundfünfzigste Tagung8;

2. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und seinem Exekutivaus-
schuss im Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit mit dem
Ziel, das Regime für den internationalen Rechtsschutz zu
stärken und den Regierungen bei der Wahrnehmung ihrer
Schutzverantwortung behilflich zu sein;

3. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der
Exekutivausschuss in seiner Schlussfolgerung betreffend ge-
fährdete Kinder9 wichtige Anleitungen bezüglich der Identifi-
zierung dieser Personen und der zu ergreifenden Präven-
tions-, Antwort- und Lösungsmaßnahmen gegeben hat;

4. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge10 und das dazugehörige Proto-
koll von 196711 weiterhin die Grundlage des Regimes für den
internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge bilden, erkennt
an, wie wichtig ihre volle und wirksame Anwendung durch
die Vertragsstaaten ist, ebenso wie die in ihnen verankerten
Werte, stellt mit Befriedigung fest, dass inzwischen einhun-
dertsiebenundvierzig Staaten Vertragsstaaten eines oder bei-
der Rechtsakte sind, ermutigt die Staaten, die keine Vertrags-
staaten sind, den Beitritt zu diesen Rechtsakten zu erwägen,
unterstreicht insbesondere, wie wichtig die uneingeschränkte
Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung ist, und er-
kennt an, dass sich einige Staaten, die nicht Vertragsstaaten
der internationalen Rechtsakte zu Flüchtlingsfragen sind, bei
der Aufnahme von Flüchtlingen großzügig gezeigt haben;

5. stellt fest, dass inzwischen zweiundsechzig Staaten
Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über die
Rechtsstellung der Staatenlosen12 sind und dass vierunddrei-
ßig Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1961
zur Verminderung der Staatenlosigkeit13 sind, legt den Staa-
ten, die diesen Rechtsakten noch nicht beigetreten sind, nahe,
dies zu erwägen, nimmt Kenntnis von der Arbeit des Hohen
Kommissars in Bezug auf die Identifizierung Staatenloser,
die Verhütung und Verminderung der Staatenlosigkeit und
den Schutz Staatenloser und fordert das Amt des Hohen
Kommissars nachdrücklich auf, seine Arbeit auf diesem Ge-
biet im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und den Schlussfolgerungen des Exeku-
tivausschusses fortzusetzen;

6. betont erneut, dass die Verantwortung für den
Schutz von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt,
deren volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwer-
den und deren politische Entschlossenheit gefordert sind, da-
mit das Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen
Aufgaben erfüllen kann, und betont in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich, wie wichtig die aktive internationale So-
lidarität und die Lasten- und Aufgabenteilung sind;

7. betont außerdem erneut, dass die Verantwortung für
die Verhütung und Verminderung der Staatenlosigkeit haupt-
sächlich bei den Staaten liegt, in angemessener Zusammenar-
beit mit der internationalen Gemeinschaft;

8. betont ferner erneut, dass die Verantwortung für den
Schutz und die Hilfe für Binnenvertriebene hauptsächlich bei
den Staaten liegt, in angemessener Zusammenarbeit mit der
internationalen Gemeinschaft;

9. nimmt Kenntnis von den derzeitigen Tätigkeiten des
Amtes des Hohen Kommissars im Zusammenhang mit dem
Schutz und der Hilfe für Binnenvertriebene, namentlich im
Rahmen interinstitutioneller Vereinbarungen in diesem Be-
reich, betont, dass solche Tätigkeiten mit den einschlägigen
Resolutionen der Generalversammlung im Einklang stehen
und das Mandat des Amtes in Bezug auf Flüchtlinge und das
Institut des Asyls nicht untergraben sollen, und legt dem Ho-
hen Kommissar nahe, seinen Dialog mit den Staaten über die
diesbezügliche Rolle des Amtes fortzusetzen;

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Prozess
des Struktur- und Managementwandels, den das Amt des Ho-
hen Kommissars derzeit vollzieht, und ermutigt das Amt zur
Fortsetzung der Reformen, namentlich zur Ausarbeitung ei-
nes Rahmens und einer Strategie für ergebnisorientiertes Ma-
nagement, damit es dem Bedarf seiner Nutznießer angemes-
sen und auf effizientere Weise Rechnung tragen und den
wirksamen und transparenten Einsatz seiner Ressourcen ge-
währleisten kann;

11. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, sich wei-
ter um die Stärkung seiner Fähigkeit zur angemessenen Reak-
tion auf Notsituationen zu bemühen und so in Notsituationen
eine höhere Planungssicherheit bei der Erfüllung interinstitu-
tioneller Verpflichtungen zu gewährleisten;

12. verurteilt mit Nachdruck Angriffe auf Flüchtlinge,
Asylsuchende und Binnenvertriebene sowie Handlungen, die
ihre persönliche Sicherheit und ihr Wohl bedrohen, und for-
dert alle betroffenen Staaten und, wo angebracht, die an be-
waffneten Konflikten beteiligten Parteien auf, alles Erforder-
liche zu tun, um die Achtung der Menschenrechte und des hu-
manitären Völkerrechts zu gewährleisten;

13. missbilligt die Zurückweisung und rechtswidrige
Ausweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden und for-
dert alle betroffenen Staaten auf, die Achtung der einschlägi-
gen Grundsätze des Flüchtlingsschutzes und der Menschen-
rechte zu gewährleisten;

14. betont, dass der internationale Flüchtlingsschutz ei-
ne dynamische, handlungsorientierte Aufgabe ist, die den
Kern des Mandats des Amtes des Hohen Kommissars aus-
macht und zu der in Zusammenarbeit mit Staaten und anderen

9 Ebd., Kap. III, Abschn. A.
10 United Nations, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 55/1955; AS 1955 443.

11 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974; AS
1968 1189.
12 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1976 II S. 473; öBGBl. III Nr. 81/2008; AS 1972 2320.
13 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1977 II S. 597; öBGBl. Nr. 538/1974.
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Partnern unter anderem die Förderung und Erleichterung der
Zulassung, Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen im
Einklang mit international vereinbarten Normen sowie die
Gewährleistung dauerhafter, schutzorientierter Lösungen ge-
hört, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse ge-
fährdeter Gruppen und mit besonderer Aufmerksamkeit für
Gruppen mit spezifischen Bedürfnissen, und stellt in diesem
Zusammenhang fest, dass es sich bei der Bereitstellung inter-
nationalen Schutzes um einen personalintensiven Dienst han-
delt, der insbesondere auf Feldebene eine ausreichende Zahl
von Mitarbeitern erfordert, die über die entsprechenden Fach-
kenntnisse verfügen;

15. bekräftigt, wie wichtig die durchgängige Berück-
sichtigung des Alters, des Geschlechts und der Vielfalt bei der
Analyse der Schutzbedürfnisse von Flüchtlingen und gegebe-
nenfalls anderen unter der Obhut des Amtes des Hohen Kom-
missars stehenden Personen und bei der Gewährleistung ihrer
Mitwirkung an der Planung und Durchführung von Program-
men des Amtes und von staatlichen Politiken ist, bekräftigt
außerdem, wie wichtig es ist, die Diskriminierung, die Un-
gleichstellung der Geschlechter und das Problem der sexuel-
len und geschlechtsspezifischen Gewalt mit Vorrang anzuge-
hen, und erkennt gleichzeitig an, wie wichtig es ist, insbeson-
dere den Schutzbedürfnissen von Frauen und Kindern gerecht
zu werden;

16. bekräftigt mit Nachdruck die grundlegende Bedeu-
tung sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter
der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin be-
steht, Flüchtlingen internationalen Schutz zu gewähren und
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu su-
chen, erinnert daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige
Rückführung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die
Eingliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Dritt-
ländern gehören, und bekräftigt gleichzeitig, dass die freiwil-
lige Rückführung, erforderlichenfalls unterstützt durch Wie-
deraufbau- und Entwicklungshilfe, nach wie vor die bevor-
zugte Lösung zur Förderung einer nachhaltigen Wiederein-
gliederung ist;

17. bekundet ihre Besorgnis über die besonderen
Schwierigkeiten, denen sich Millionen von Flüchtlingen in
seit langem bestehenden Situationen gegenübersehen, und
betont, dass die internationalen Anstrengungen und die inter-
nationale Zusammenarbeit verstärkt werden müssen, um
praktische und umfassende Ansätze zur Überwindung ihrer
Not zu finden und Dauerlösungen für sie herbeizuführen, im
Einklang mit dem Völkerrecht und den einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung;

18. erkennt an, wie wichtig es ist, Dauerlösungen für
Flüchtlingsprobleme herbeizuführen, und dass dabei insbe-
sondere die tieferen Ursachen der Flüchtlingsbewegungen an-
gegangen werden müssen, um neue Flüchtlingsströme zu ver-
meiden;

19. erinnert daran, wie wichtig funktionierende Partner-
schaften und eine wirksame Koordinierung sind, wenn es dar-
um geht, den Bedürfnissen von Flüchtlingen Rechnung zu
tragen und Dauerlösungen zur Bewältigung ihrer Lage zu fin-
den, begrüßt die derzeitigen Bemühungen, in Zusammenar-

beit mit den Aufnahme- und den Herkunftsländern von
Flüchtlingen, einschließlich der jeweiligen lokalen Gemein-
schaften, den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen, den internationalen und zwischenstaatlichen Organi-
sationen, gegebenenfalls den Regionalorganisationen, den
nichtstaatlichen Organisationen und den Entwicklungsakteu-
ren einen Rahmen für Dauerlösungen zu entwickeln, insbe-
sondere in seit langem bestehenden Flüchtlingssituationen, zu
dem auch ein Ansatz für eine rasche und dauerhafte Rückkehr
gehört, der Rückführungs-, Wiedereingliederungs-, Rehabili-
tations- und Wiederaufbauaktivitäten umfasst, und legt den
Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, den internationalen und
zwischenstaatlichen Organisationen, den Regionalorganisa-
tionen, den nichtstaatlichen Organisationen und den Entwick-
lungsakteuren unter anderem durch die Zuweisung von Mit-
teln die Anwendung eines solchen Ansatzes zur Erleichterung
eines wirksamen Übergangs von der Nothilfe zur Entwick-
lung zu unterstützen;

20. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssituatio-
nen nur dann von Dauer sein können, wenn sie auch nachhal-
tig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars daher,
die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung zu
unterstützen;

21. begrüßt die Fortschritte im Hinblick auf die höhere
Zahl der neu angesiedelten Flüchtlinge und der Staaten, die
Möglichkeiten für eine Neuansiedlung anbieten, sowie den
Beitrag, den diese Staaten bei der Suche nach Dauerlösungen
für Flüchtlinge leisten, und bittet die interessierten Staaten,
das Amt des Hohen Kommissars und andere maßgebliche
Partner, die Multilateralen Rahmenleitlinien für Neuansied-
lungen14, soweit zweckmäßig und durchführbar, anzuwenden;

22. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die inter-
essierten Staaten und das Amt des Hohen Kommissars bei der
Umsetzung bestimmter Elemente des am 16. November 2004
verabschiedeten Aktionsplans von Mexiko zur Stärkung des
internationalen Rechtsschutzes der Flüchtlinge in
Lateinamerika14 erzielt haben, und bekundet ihre Unterstüt-
zung für die Anstrengungen zur Förderung seiner Durchfüh-
rung, nach Bedarf in Zusammenarbeit mit der internationalen
Gemeinschaft und mit ihrer Hilfe sowie durch die Unterstüt-
zung der Gemeinschaften, die eine große Anzahl von Perso-
nen aufnehmen, die des internationalen Schutzes bedürfen;

23. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die interes-
sierten Staaten und das Amt des Hohen Kommissars im Rah-
men des Europäisch-asiatischen Programms für Vertreibung
und Migration gewisse Fortschritte in mit Asyl und Vertrei-
bung zusammenhängenden Fragen erzielt haben, im Einklang
mit dem Mandat des Amtes;

24. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Staaten und das
Amt des Hohen Kommissars die Rolle des Amtes in Bezug
auf gemischte Migrationsströme erörtern und klären, um den
Schutzbedürfnissen im Kontext gemischter Migrationsströme

14 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org.
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besser gerecht zu werden, namentlich durch die Gewährlei-
stung des Asylzugangs für diejenigen, die des internationalen
Schutzes bedürfen, und nimmt Kenntnis von der Bereitschaft
des Hohen Kommissars, im Einklang mit seinem Mandat die
Staaten dabei zu unterstützen, ihrer diesbezüglichen Schutz-
verantwortung nachzukommen;

25. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rück-
kehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert die Staa-
ten auf, die Rückkehr ihrer nicht des internationalen Schutzes
für bedürftig befundenen Staatsangehörigen zu erleichtern,
und betont, dass die Rückkehr unabhängig von der Rechts-
stellung der Betroffenen auf sichere und humane Weise und
unter voller Achtung ihrer Menschenrechte und Würde erfol-
gen muss;

26. nimmt Kenntnis von der zunehmenden Zahl der Ver-
triebenen in und aus Irak und den Auswirkungen dieser Ver-
triebenenströme auf die soziale und wirtschaftliche Lage der
Länder in der Region, äußert ihre Zufriedenheit über die Ab-
haltung einer internationalen Konferenz im April 2007 in
Genf mit dem Ziel, die internationale Gemeinschaft für die
steigende Not der Betroffenen innerhalb und außerhalb der
Grenzen Iraks zu sensibilisieren, und fordert die internationa-
le Gemeinschaft auf, gezielt und koordiniert vorzugehen, um
den Vertriebenen Schutz und verstärkte Hilfe zu gewähren,
damit die Länder in der Region ihre Reaktionskapazitäten zur
Befriedigung der Bedürfnisse in Partnerschaft mit dem Amt
des Hohen Kommissars, anderen Organisationen der Verein-
ten Nationen, der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und nichtstaatlichen Organisationen aus-
bauen können;

27. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaatli-
chen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, ge-
meinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste
der internationalen Solidarität und der Lasten- und Aufgaben-
teilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisie-
ren, um die Kapazitäten der Aufnahmeländer, insbesondere
derjenigen, die eine große Anzahl von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden aufgenommen haben, auszubauen und ihre schwe-
re Last zu erleichtern, und fordert das Amt auf, auch weiterhin
als Katalysator für die Mobilisierung von Hilfe seitens der in-
ternationalen Gemeinschaft zu wirken, um die tieferen Ursa-
chen sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Folgen der Präsenz großer Flüchtlingspopulationen in Ent-
wicklungsländern, vor allem in den am wenigsten entwickel-
ten Ländern, sowie in Transformationsländern anzugehen;

28. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, weitere
Mittel und Wege zu erkunden, um durch verstärkte Zusam-
menarbeit mit staatlichen Gebern, nichtstaatlichen Gebern
und dem Privatsektor seinen Geberkreis auszuweiten und so
eine bessere Lastenteilung zu erreichen;

29. erkennt an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel für
das Amt des Hohen Kommissars zur Verfügung stehen müs-
sen, damit es das ihm auf Grund seiner Satzung15 und der spä-
teren Resolutionen der Generalversammlung über Flüchtlin-

ge und andere unter seiner Obhut stehende Personen übertra-
gene Mandat auch künftig erfüllen kann, erinnert an ihre Re-
solutionen 58/153 vom 22. Dezember 2003, 58/270 vom
23. Dezember 2003, 59/170 vom 20. Dezember 2004, 60/129
vom 16. Dezember 2005 und 61/137 vom 19. Dezember
2006, unter anderem betreffend die Anwendung von Ziffer 20
der Satzung des Amtes, und fordert die Regierungen und die
anderen Geber nachdrücklich auf, umgehend auf die von dem
Amt erlassenen jährlichen Appelle und die Zusatzappelle zur
Deckung des Mittelbedarfs für seine Programme zu reagie-
ren;

30. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über seine
Tätigkeit Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 62/125

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/431,
Ziff. 17)16.

62/125. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebe-
ne in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisation
der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spezifi-
schen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika17 und die
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völ-
ker18,

erneut erklärend, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge19 zusammen mit dem dazuge-
hörigen Protokoll von 196720, ergänzt durch das Übereinkom-
men der Organisation der afrikanischen Einheit von 1969,
auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den internatio-
nalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika bildet,

in Anerkennung der besonderen Gefährdung der Frauen
und Kinder unter den Flüchtlingen und den anderen unter der

15 Resolution 428 (V), Anlage.

16 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Angola (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der
afrikanischen Staaten sind), Antigua und Barbuda, Aserbaidschan, Bel-
gien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland,
Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Mon-
tenegro, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ti-
mor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
17 United Nations, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691.
18 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363.
19 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955; AS
1955 443.
20 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974; AS
1968 1189.
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Obhut des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen stehenden Personen, namentlich ihrer Ge-
fährdung durch Diskriminierung sowie sexuellen und körper-
lichen Missbrauch,

in der Erkenntnis, dass Flüchtlinge, Binnenvertriebene
und insbesondere Frauen und Kinder einem erhöhten Risiko
durch HIV/Aids, Malaria und andere Infektionskrankheiten
ausgesetzt sind,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs21 und dem Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen22;

2. stellt fest, dass die afrikanischen Staaten entschlos-
sen gegen die tieferen Ursachen aller Formen der Vertreibung
in Afrika vorgehen und auf dem gesamten afrikanischen Kon-
tinent Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern müssen, um
Flüchtlingsbewegungen vorzubeugen;

3. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Lage der
Flüchtlinge und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstren-
gungen, die die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union
und andere bisher unternommen haben, nach wie vor prekär
ist, und fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Konflikte
eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika sind, die
Staaten und sonstigen Parteien, die an bewaffneten Konflik-
ten beteiligt sind, auf, Buchstaben und Geist des humanitären
Völkerrechts genauestens zu befolgen;

4. begrüßt den Beschluss EX.CL/Dec.319 (X) über die
Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in Afri-
ka, der vom Exekutivrat der Afrikanischen Union auf seiner
am 25. und 26. Januar 2007 in Addis Abeba abgehaltenen
zehnten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde23;

5. spricht dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen ihre Anerkennung aus für die Füh-
rungskompetenz, die es unter Beweis gestellt hat, und würdigt
das Amt für die kontinuierlichen Bemühungen, die es mit Un-
terstützung der internationalen Gemeinschaft unternimmt, um
afrikanischen Asylländern Beistand zu leisten und den
Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen in Afrika den
Schutz und die Hilfe zu gewähren, die sie benötigen;

6. nimmt Kenntnis von den Initiativen der Afrikani-
schen Union und der Afrikanischen Kommission für Men-
schenrechte und Rechte der Völker, insbesondere von der
Rolle ihres Sonderberichterstatters für Flüchtlinge, Asylsu-
chende, Migranten und Binnenvertriebene in Afrika;

7. stellt fest, dass die vom Exekutivausschuss des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen auf seiner achtundfünfzigsten Tagung vom 1. bis
5. Oktober 2007 in Genf verabschiedete Schlussfolgerung be-
treffend gefährdete Kinder24 darauf abzielt, die Hilfe und den

Schutz zu verstärken, die das Amt des Hohen Kommissars
Kindern im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes25 gewährt, bei denen es sich um Asyl-
suchende, Staatenlose, Flüchtlinge, Binnenvertriebene oder
Rückkehrer handelt;

8. ermutigt die Afrikanische Kommission für Men-
schenrechte und Rechte der Völker und den Afrikanischen
Sachverständigenausschuss für die Rechte und das Wohl des
Kindes, die Schlussfolgerung des Exekutivausschusses be-
treffend gefährdete Kinder in ihre Arbeit einzubeziehen;

9. bekräftigt, dass Kinder auf Grund ihres Alters, ihres
sozialen Status und ihrer körperlichen und geistigen Entwick-
lung in Vertreibungssituationen oft stärker gefährdet als Er-
wachsene sind, ist sich dessen bewusst, dass Vertreibung, die
Rückkehr in Postkonfliktsituationen, die Eingliederung in
neue Gesellschaften, seit langem bestehende Vertreibungssi-
tuationen und Staatenlosigkeit die Gefährdung von Kindern
allgemein erhöhen können, berücksichtigt die besondere An-
fälligkeit von Flüchtlingskindern für körperliche und seeli-
sche Verwundung, Ausbeutung und Tod, denen sie im Zu-
sammenhang mit bewaffneten Konflikten zwangsläufig aus-
gesetzt sind, und erkennt an, dass die allgemeinen Umwelt-
faktoren und die individuellen Risikofaktoren, insbesondere
wenn sie kombiniert auftreten, Kinder in Situationen erhöhten
Risikos bringen können;

10. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssituatio-
nen nur dann von Dauer sein können, wenn sie auch nachhal-
tig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars daher,
die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung zu
unterstützen;

11. ist sich dessen bewusst, wie wichtig frühzeitig grei-
fende und wirksame Registrierungs- und Zensussysteme als
Mittel zur Gewährleistung des Schutzes, zur Quantifizierung
und Evaluierung des Bedarfs an humanitärer Hilfe im Hin-
blick auf ihre Bereitstellung und Verteilung und zur Verwirk-
lichung geeigneter Dauerlösungen sind;

12. erinnert an die vom Exekutivausschuss auf seiner
zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedete Schlussfolgerung
betreffend die Registrierung von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden26, stellt fest, dass Flüchtlinge und Asylsuchende, die
weiter über keinerlei Dokumentation zur Belegung ihres Sta-
tus verfügen, vielfältigen Drangsalierungen ausgesetzt sind,
erinnert an die Aufgabe der Staaten, in ihrem Hoheitsgebiet
befindliche Flüchtlinge zu registrieren, sowie daran, dass die-
se Aufgabe gegebenenfalls dem Amt des Hohen Kommissars
beziehungsweise entsprechend beauftragten internationalen
Organen obliegt, verweist in diesem Zusammenhang erneut
auf die zentrale Rolle, die einer von Schutzüberlegungen ge-
leiteten, frühzeitigen und wirksamen Registrierung und Aus-
stellung von Dokumenten bei der Verstärkung des Schutzes

21 A/62/316.
22 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 12 (A/62/12).
23 Siehe African Union, Dokument EX.CL/Dec.315–347 (X).
24 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 12A (A/62/12/Add.1), Kap. III, Abschn. A.

25 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
26 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 12A (A/56/12/Add.1), Kap. III, Abschn. B.
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und der Unterstützung der Bemühungen um Dauerlösungen
zukommt, und fordert das Amt auf, den Staaten gegebenen-
falls bei der Durchführung dieses Verfahrens behilflich zu
sein, falls sie nicht in der Lage sind, die in ihrem Hoheitsge-
biet befindlichen Flüchtlinge zu registrieren;

13. fordert die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich der Staaten sowie des Amtes des Hohen Kommissars und
anderer zuständiger Organisationen der Vereinten Nationen,
auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats konkrete Maßnah-
men zu treffen, um dem Schutz- und Hilfebedarf der Flücht-
linge, Rückkehrer und Vertriebenen gerecht zu werden, und
großzügige Beiträge zu den Projekten und Programmen zu
leisten, die auf die Linderung ihrer Not und die Erleichterung
von Dauerlösungen für Flüchtlinge und Vertriebene abzielen;

14. bekräftigt, wie wichtig es ist, Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen rechtzeitig und in ausreichendem
Maße Hilfe und Schutz zu gewähren, bekräftigt außerdem,
dass Hilfe und Schutz einander verstärken und dass unzurei-
chende materielle Hilfe und Nahrungsmittelknappheit den
Schutz untergraben, stellt fest, wie wichtig ein die Rechte und
die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellender Ansatz für die
konstruktive Einbeziehung der einzelnen Flüchtlinge, Rück-
kehrer und Vertriebenen und ihrer Gemeinschaften ist, wenn
es darum geht, einen fairen und ausgewogenen Zugang zu
Nahrungsmitteln und anderen Formen materieller Hilfe her-
beizuführen, und bekundet in dieser Hinsicht ihre Besorgnis
über Situationen, in denen die Mindestnormen für die Hilfe
nicht eingehalten werden, namentlich solche, in denen noch
keine ausreichenden Bedarfsermittlungen durchgeführt wur-
den;

15. bekräftigt außerdem, dass die internationale Solida-
rität unter Beteiligung aller Mitglieder der internationalen
Gemeinschaft die Staaten in der Wahrnehmung ihrer Schutz-
verantwortung gegenüber Flüchtlingen bestärkt und dass das
Regime für den Rechtsschutz der Flüchtlinge durch eine en-
gagierte internationale Zusammenarbeit im Geiste der Solida-
rität und der Lasten- und Aufgabenteilung zwischen allen
Staaten verbessert wird;

16. bekräftigt ferner, dass es in erster Linie Aufgabe der
Aufnahmestaaten ist, den zivilen und humanitären Charakter
des Asyls sicherzustellen, fordert die Staaten auf, in Zusam-
menarbeit mit den internationalen Organisationen im Rahmen
ihres Mandats alles Erforderliche zu tun, um die Achtung der
Grundsätze des Flüchtlingsschutzes zu gewährleisten, und
insbesondere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre
Charakter der Flüchtlingslager nicht durch die Anwesenheit
oder die Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage gestellt
oder für Zwecke benutzt wird, die mit dem zivilen Charakter
dieser Lager nicht vereinbar sind, und legt dem Hohen Kom-
missar nahe, sich im Benehmen mit den Staaten und anderen
zuständigen Akteuren auch künftig darum zu bemühen, den
zivilen und humanitären Charakter dieser Lager sicherzustel-
len;

17. verurteilt alle Handlungen, die die persönliche Si-
cherheit und das Wohl von Flüchtlingen und Asylsuchenden
bedrohen, wie beispielsweise Zurückweisung, rechtswidrige

Ausweisung und tätliche Angriffe, fordert alle Zufluchtsstaa-
ten auf, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit internationa-
len Organisationen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Einhaltung der Grundsätze des Flüchtlingsschut-
zes, einschließlich der humanen Behandlung von Asylsu-
chenden, zu gewährleisten, nimmt mit Interesse davon Kennt-
nis, dass der Hohe Kommissar weitere Schritte zur Förderung
der Erarbeitung von Maßnahmen unternommen hat, die den
zivilen und humanitären Charakter des Asyls besser gewähr-
leisten sollen, und legt dem Hohen Kommissar nahe, diese
Anstrengungen im Benehmen mit den Staaten und anderen
zuständigen Akteuren fortzusetzen;

18. bedauert die anhaltende Gewalt und Unsicherheit,
die eine ständige Bedrohung der Sicherheit der Bediensteten
des Amtes des Hohen Kommissars und anderer humanitärer
Organisationen darstellen und das Amt bei der wirksamen Er-
füllung seines Mandats behindern und die Fähigkeit seiner
Durchführungspartner und des sonstigen humanitären Perso-
nals zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen humanitären Aufga-
ben einschränken, fordert die Staaten, die Konfliktparteien
und alle weiteren maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf,
alles Notwendige zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu
schützen, Angriffe auf nationale und internationale humanitä-
re Helfer und deren Entführung zu verhindern und die Sicher-
heit der Mitarbeiter und des Eigentums des Amtes und aller
humanitären Organisationen, die Aufgaben im Auftrag des
Amtes erfüllen, zu gewährleisten, und fordert die Staaten auf,
an humanitärem Personal begangene Verbrechen in vollem
Umfang zu untersuchen und die für derartige Verbrechen
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen;

19. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Afrika-
nische Union, die subregionalen Organisationen und alle afri-
kanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, den zwischen-
staatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und der
internationalen Gemeinschaft die bestehenden Partnerschaf-
ten zur Unterstützung des Systems des Schutzes für Flüchtlin-
ge, Asylsuchende und Binnenvertriebene zu stärken und neu
zu beleben beziehungsweise neue solche Partnerschaften auf-
zubauen;

20. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die interna-
tionale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende Stel-
len auf, die afrikanischen Regierungen durch geeignete Maß-
nahmen zum Kapazitätsaufbau verstärkt zu unterstützen, so
auch durch die Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbrei-
tung von Informationen über Flüchtlinge betreffende Rechts-
instrumente und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-,
Fach- und Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Er-
lasses beziehungsweise der Änderung und Anwendung der
Flüchtlinge betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung
von Notfallmaßnahmen und die Erweiterung der Kapazitäten
zur Koordinierung humanitärer Maßnahmen, insbesondere
die Regierungen, die Flüchtlinge und Asylsuchende in hoher
Zahl aufgenommen haben;

21. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Her-
kunfts- und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der
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freiwilligen Rückführung förderlich sind, und erkennt an,
dass die freiwillige Rückführung zwar nach wie vor die vor-
rangige Lösung ist, dass jedoch die Integration im Asylland
und die Neuansiedlung in einem Drittland, soweit angemes-
sen und durchführbar, ebenfalls tragfähige Alternativen zur
Bewältigung der Situation afrikanischer Flüchtlinge sein kön-
nen, die wegen der in ihrem jeweiligen Herkunftsland herr-
schenden Bedingungen nicht dorthin zurückkehren können;

22. bekräftigt außerdem, dass die freiwillige Rückfüh-
rung nicht unbedingt von der Herbeiführung politischer Lö-
sungen im Herkunftsland abhängig gemacht werden sollte,
um die Ausübung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr
nicht zu behindern, erkennt an, dass der Prozess der freiwilli-
gen Rückführung und Wiedereingliederung normalerweise
nur dann stattfindet, wenn die im Herkunftsland herrschenden
Bedingungen es zulassen und insbesondere wenn die freiwil-
lige Rückführung in Sicherheit und Würde vollzogen werden
kann, und fordert den Hohen Kommissar nachdrücklich auf,
durch die Erarbeitung von Dauerlösungen eine dauerhafte
Rückkehr zu fördern, insbesondere in seit langem bestehen-
den Flüchtlingssituationen;

23. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf finanzielle und materielle Hilfe bereitzustellen,
die in Absprache mit den Aufnahmeländern und in Überein-
stimmung mit humanitären Zielen die Durchführung gemein-
wesengestützter Entwicklungsprogramme ermöglicht, die so-
wohl den Flüchtlingen als auch den aufnehmenden Gemein-
den zugute kommen;

24. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im
Geiste der Solidarität und der Lasten- und Aufgabenteilung
dem Bedarf afrikanischer Flüchtlinge an Neuansiedlungs-
möglichkeiten in Drittländern zu entsprechen, stellt in diesem
Zusammenhang fest, wie wichtig es ist, als Teil der auf spezi-
fische Flüchtlingssituationen zugeschnittenen umfassenden
Antwortmaßnahmen die Neuansiedlung strategisch einzuset-
zen, und ermutigt zu diesem Zweck die interessierten Staaten,
das Amt des Hohen Kommissars und andere in Betracht kom-
mende Partner, nach Bedarf von den Multilateralen Rahmen-
leitlinien für Neuansiedlungen27 umfassend Gebrauch zu ma-
chen;

25. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
materielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von
Programmen zur Sanierung der von der Anwesenheit von
Flüchtlingen in Asylländern betroffenen Umwelt und Infra-
struktur bereitzustellen;

26. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, im Geiste der internationalen Solidarität und der La-
stenteilung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des Hohen
Kommissars auch weiterhin großzügig zu finanzieren und un-

ter Berücksichtigung des unter anderem auf Grund der Rück-
führungsmöglichkeiten stark angestiegenen Bedarfs der Pro-
gramme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen
und ausgewogenen Anteil an den für Flüchtlinge bestimmten
Ressourcen erhält;

27. legt dem Amt des Hohen Kommissars und den inter-
essierten Staaten nahe, seit langem bestehende Flüchtlingssi-
tuationen zu ermitteln, die sich für eine Lösung durch die
Ausarbeitung konkreter, multilateraler, umfassender und
praktischer Ansätze zur Überwindung solcher Flüchtlingssi-
tuationen eignen, namentlich durch die Verbesserung der in-
ternationalen Lasten- und Aufgabenteilung und die Verwirk-
lichung von Dauerlösungen innerhalb eines multilateralen
Kontexts;

28. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, nimmt Kenntnis von den Anstren-
gungen der afrikanischen Staaten zur Stärkung der regionalen
Mechanismen für den Schutz und die Hilfe für Binnenvertrie-
bene, fordert die Staaten auf, durch konkrete Maßnahmen der
Binnenvertreibung vorzubeugen und den Binnenvertriebenen
den Schutz und die Hilfe zu gewähren, die sie benötigen, ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die Leitlinien betreffend
Binnenvertreibungen28, nimmt Kenntnis von den derzeitigen
Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars im Zusam-
menhang mit dem Schutz und der Hilfe für Binnenvertriebe-
ne, namentlich im Rahmen interinstitutioneller Vereinbarun-
gen in diesem Bereich, betont, dass solche Tätigkeiten mit
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung im
Einklang stehen und das Mandat des Amtes betreffend
Flüchtlinge und das Institut des Asyls nicht untergraben sol-
len, und legt dem Hohen Kommissar nahe, seinen Dialog mit
den Staaten über die diesbezügliche Rolle des Amtes fortzu-
setzen;

29. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für die
Menschenrechte Binnenvertriebener, seinen laufenden Dia-
log mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im Einklang
mit seinem Mandat fortzusetzen und im Rahmen seiner Be-
richte an den Menschenrechtsrat und die Generalversamm-
lung darüber zu informieren;

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter voller Be-
rücksichtigung der von den Asylländern unternommenen An-
strengungen unter dem Punkt „Bericht des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen, Fragen im Zusam-
menhang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen
sowie humanitäre Fragen“ einen umfassenden Bericht über
die Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in
Afrika vorzulegen.

27 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org. 28 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
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RESOLUTION 62/126

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)29.

62/126. Jugendpolitik und Jugendprogramme: Die Ju-
gend in der globalen Wirtschaft – Förderung der
Beteiligung der Jugend an der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/81 vom 14. Dezem-
ber 1995, mit der sie das Weltaktionsprogramm für die Ju-
gend bis zum Jahr 2000 und danach verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/2 vom 6. Ok-
tober 2005, in der sie von den drei Themengruppen Kenntnis
nahm, die in dem „Weltjugendbericht 2005“30 vorgestellt
wurden, nämlich Jugend und die globale Wirtschaft, Jugend
in der Zivilgesellschaft und Jugend und ihr Wohlergehen, und
den Generalsekretär ersuchte, der Generalversammlung auf
ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung ei-
nen umfassenden Bericht über die Durchführung des Weltak-
tionsprogramms in einer seiner drei Themengruppen, ein-
schließlich einer Definition der Ziele und Zielvorgaben, vor-
zulegen,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2007/27 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2007, mit der der Rat der
Generalversammlung die Verabschiedung der Ergänzung
zum Weltaktionsprogramm für die Jugend bis zum Jahr 2000
und danach empfahl,

unter Hinweis auf die Resolution 45/2 der Kommission
für soziale Entwicklung vom 16. Februar 200731, in der die
Kommission den Generalsekretär ersuchte, im Benehmen mit
den Organisationen, Programmen und Sonderorganisationen
des Systems der Vereinten Nationen Ziele und Zielvorgaben

für die Themengruppe Jugend und die globale Wirtschaft
festzulegen und der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung ein Addendum zu dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Weiterverfolgung des Weltaktionspro-
gramms32 vorzulegen,

anerkennend, dass es zur Durchführung des Weltaktions-
programms und zur Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, der vollen und wirksamen Mitwirkung von Ju-
gendlichen, Jugendorganisationen und anderen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen auf lokaler, nationaler, regiona-
ler und internationaler Ebene bedarf,

sowie anerkennend, dass die Beteiligung der Jugend an
der globalen Wirtschaft und an der sozialen und wirtschaftli-
chen Entwicklung eine positive Wirkung im Hinblick auf die
Beseitigung der Armut und des Hungers haben kann,

in Anbetracht der Resolution 2007/32 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 27. Juli 2007 über das Gemeinsame Pro-
gramm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) und
der Beschlüsse, die der Programmkoordinierungsrat des
UNAIDS auf seiner vom 25. bis 27. Juni 2007 in Genf abge-
haltenen zwanzigsten Tagung fasste, insbesondere des Hin-
weises auf die Notwendigkeit, die HIV-Prävention unter dro-
geninjizierenden Personen im Einklang mit den einschlägigen
internationalen Suchtstoffübereinkommen großflächig auszu-
weiten,

1. bekräftigt das Weltaktionsprogramm für die Jugend
bis zum Jahr 2000 und danach33;

2. beschließt, die dieser Resolution als Anlage beige-
fügte Ergänzung zum Weltaktionsprogramm für die Jugend
bis zum Jahr 2000 und danach zu verabschieden;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Weiterverfolgung des Welt-
aktionsprogramms32 und dem zugehörigen Addendum „Ziele
und Zielvorgaben für die Überwachung der Fortschritte der
Jugend in der globalen Wirtschaft“34;

4. betont, wie wichtig eine faire Globalisierung ist, und
erinnert an ihre auf dem Weltgipfel 2005 bekundete Ent-
schlossenheit, im Rahmen der Anstrengungen zur Erreichung
der Millenniums-Entwicklungsziele das Ziel der produktiven
Vollbeschäftigung und einer menschenwürdigen Arbeit für
alle, namentlich für Frauen und junge Menschen, zu einem
zentralen Ziel der einschlägigen nationalen und internationa-
len Politiken sowie der nationalen Entwicklungsstrategien,
namentlich der Armutsbekämpfungsstrategien, zu machen35;

5. erklärt erneut, dass die Beseitigung von Armut,
Hunger und Mangelernährung, insbesondere soweit sie Kin-
der und Jugendliche betreffen, ausschlaggebend für die Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele ist, erinnert an die

29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Angola, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Honduras, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordani-
en, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Komoren, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Moldau, Mongolei, Montenegro,
Namibia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Swasiland, Thailand, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zambia und Zypern. 
30 A/60/61-E/2005/7.
31 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2007,
Supplement No. 6 (E/2007/26), Kap. I, Abschn. E.

32 A/62/61-E/2007/7.
33 Resolution 50/81, Anlage.
34 A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1.
35 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 47.
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Verpflichtung auf die Beseitigung der Armut und die Förde-
rung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, einer nachhal-
tigen Entwicklung und weltweiten Wohlstands für alle und an
die Notwendigkeit dringenden Handelns auf allen Seiten, ein-
schließlich ehrgeizigerer nationaler Entwicklungsstrategien
und von stärkerer internationaler Unterstützung getragener
Bemühungen, und fordert eine stärkere Beteiligung der Ju-
gend und der Jugendorganisationen an der Entwicklung die-
ser nationalen Entwicklungsstrategien;

6. erklärt außerdem erneut, dass sowohl die schulische
als auch die außerschulische Bildung bei der Beseitigung der
Armut und bei der Erreichung der anderen in der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen36 vorgesehenen Ent-
wicklungsziele, insbesondere der Grundbildung und -ausbil-
dung für die Beseitigung des Analphabetentums, eine aus-
schlaggebende Rolle spielen, und unterstreicht die Entschlos-
senheit, eine erweiterte Sekundar- und Hochschulbildung,
insbesondere für Mädchen und junge Frauen, die Erschlie-
ßung von Humanressourcen und Infrastrukturkapazitäten und
die Stärkung der Selbsthilfekraft der in Armut lebenden Men-
schen anzustreben;

7. verweist erneut auf die Notwendigkeit, sich verstärkt
um die wirksame Umsetzung des Internationalen Aktions-
plans für die Alphabetisierungsdekade der Vereinten Natio-
nen37 zu bemühen und den Kern dieser Bemühungen in den
Prozess der Bildung für alle und andere Aktivitäten der Orga-
nisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur sowie weitere Alphabetisierungsinitiativen im
Rahmen der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu inte-
grieren;

8. ist sich dessen bewusst, dass sich die Jugend heute
zwar in einer besseren Ausgangslage als je zuvor befindet, um
an der globalen Entwicklung mitzuwirken und Nutzen aus ihr
zu ziehen, dass jedoch viele junge Menschen ausgegrenzt be-
ziehungsweise von den Chancen, die die Globalisierung er-
öffnet, abgekoppelt oder ausgeschlossen bleiben, und fordert
die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, mit Unter-
stützung der internationalen Gemeinschaft je nach Bedarf

a) die Jugendlichen, einschließlich der in Armut leben-
den Jugendlichen, durch Politiken, die ihnen überall eine ech-
te Chance auf produktive Vollbeschäftigung und eine men-
schenwürdige Arbeit bieten, einschließlich Politiken, die den
Übergang in die Arbeitswelt auf der Grundlage von Gleich-
heit und Nichtdiskriminierung fördern, in die globale Wirt-
schaft zu integrieren und sie dabei zu schützen;

b) dafür zu sorgen, dass die Entwicklung der Jugend,
insbesondere der Zugang junger Menschen zu Nahrungsmit-
teln, Wasser, Gesundheitsdiensten, Wohnraum, Bildung und
Beschäftigung, in den nationalen Politiken und Programmen,
einschließlich der Strategiedokumente zur Armutsbekämp-
fung, sofern vorhanden, und in den anderen auf die Förderung

der Teilhabe der Länder an der Weltwirtschaft abzielenden
Grundsatzdokumenten ausdrücklich behandelt wird;

c) dafür zu sorgen, dass für die schulische und außer-
schulische Bildung, einschließlich der Programme, die den
Jugendlichen den Erwerb der erforderlichen Fachkenntnisse
ermöglichen sollen, ausreichend Finanzmittel bereitgestellt
werden;

d) junge Menschen, einschließlich der in Armut leben-
den jungen Menschen, besser für den Übergang in die Ar-
beitswelt zu rüsten und ihren Zugang zu dem sich wandeln-
den Arbeitsmarkt zu verbessern, und zwar durch die Förde-
rung von Politiken, welche die Chancen der Jugendlichen auf
eine hochwertige allgemeine und berufliche Bildung erwei-
tern, durch die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Qualifi-
zierung in Kombination mit anderen Programmen, die auf die
konkreten Bedürfnisse der Jugend auf dem Arbeitsmarkt zu-
geschnitten sind und den vielfältigen Bedürfnissen der am
stärksten von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen Rech-
nung tragen, und durch die Einbeziehung der Qualifizierung
in alle Phasen der Bildungsplanung;

e) die Verbindungen zwischen den mit allgemeiner und
beruflicher Bildung, mit sozialer Integration und Mobilität
befassten Politikbereichen zu stärken, um die Situation der
jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und
die Jugendarbeitslosigkeit deutlich zu senken, und gleichzei-
tig auch Politiken zu unterstützen, welche die Vereinbarkeit
von Familien- und Berufsleben, die Chancengleichheit, die
Solidarität zwischen den Generationen, die Gesundheit und
das lebenslange Lernen fördern;

f) junge Menschen zu unternehmerischer Initiative zu
ermutigen, unter anderem durch die Förderung der schuli-
schen und außerschulischen Bildung auf dem Gebiet der Un-
ternehmertätigkeit für junge Menschen, die Erweiterung ihres
Zugangs zu Mikrofinanzierung und die Erleichterung ihrer
Beteiligung an Genossenschaften und anderen Formen von
Sozial-, Wirtschafts- oder Finanzunternehmen;

g) nationale Strategien zur Überwindung der digitalen
Spaltung in jedem Land zu entwickeln und sicherzustellen,
dass Jugendliche sich Wissen und Fertigkeiten für den ange-
messenen Umgang mit Informations- und Kommunikations-
technologien aneignen können, namentlich die Fähigkeit, In-
formationen auf kreative und innovative Weise zu analysie-
ren und aufzubereiten und ihr Wissen auszutauschen, damit
sie die Barrieren der räumlichen Entfernung und der sozio-
ökonomischen Benachteiligung überwinden können, gleich-
zeitig auch die Beteiligung junger Menschen an der Entwick-
lung, der Instandsetzung, dem Management und der Pflege
von Informations- und Kommunikationstechnologien zu för-
dern und ihnen Zugang zu Informationen über ein breites
Spektrum sie direkt betreffender Themen, darunter Gesund-
heit, Bildung und Beschäftigung, zu gewähren;

h) den gleichberechtigten Zugang junger Frauen zu all-
gemeiner und beruflicher Bildung auf allen Ebenen sicherzu-
stellen, um ihnen die gleichen Chancen auf Teilhabe an der
globalen Wirtschaft zu eröffnen;

36 Siehe Resolution 55/2.
37 Siehe A/57/218 und Corr.1.
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i) das Recht junger Menschen mit Behinderungen auf
Bildung ohne Diskriminierung auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit anzuerkennen, unter anderem durch Gewährlei-
stung eines integrativen Bildungssystems auf allen Ebenen
sowie des lebenslangen Lernens, und ihr Recht auf Arbeit auf
der Grundlage der Gleichstellung mit anderen;

j) eine Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten für eine
geregelte Arbeitsmigration zu erwägen, unter Berücksichti-
gung des Arbeitsmarktbedarfs und der demografischen
Trends, in Anerkennung des wichtigen Zusammenhangs zwi-
schen Migration und Entwicklung und eingedenk dessen,
dass eine große Zahl der Migranten junge Menschen sind;

k) alles Erforderliche zu tun, um die Rechte junger
Menschen auf das für sie erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit und ihren Zugang zu zukunftsfähigen Gesundheitssyste-
men und sozialen Diensten ohne Diskriminierung zu gewähr-
leisten, und dabei der Ernährung, einschließlich Essstörungen
und Fettleibigkeit, den Auswirkungen übertragbarer Krank-
heiten sowie der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, na-
mentlich Maßnahmen zur Verhütung sexuell übertragbarer
Krankheiten einschließlich HIV/Aids, besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen und die Öffentlichkeit dafür zu sensibili-
sieren;

l) sicherzustellen, dass die nationalen Politiken und
Programme zur Jugendentwicklung den besonderen Bedürf-
nissen junger Menschen Rechnung tragen, die sich in Notla-
gen befinden oder anderweitig sozial ausgeschlossen oder
ausgegrenzt sind, unter ihnen indigene Jugendliche, jugendli-
che Migranten, Flüchtlinge und Vertriebene, junge Men-
schen, die in Situationen des bewaffneten Konflikts, des Ter-
rorismus, der Geiselnahme, der Aggression, der fremden Be-
setzung, des Bürgerkriegs oder in Postkonfliktsituationen le-
ben, junge Menschen, die Rassismus oder Fremdenfeindlich-
keit ausgesetzt sind, Straßenkinder, arme Jugendliche in städ-
tischen oder ländlichen Gebieten und Jugendliche, die von
Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Kata-
strophen betroffen sind;

9. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
strengungen auch weiterhin zu unterstützen, die von den Re-
gierungen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, einschließ-
lich der Jugendorganisationen, des Privatsektors und anderer
Teile der Gesellschaft, unternommen werden, um die negati-
ven sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung
abzuwenden und auszugleichen und ihren Nutzen für junge
Menschen zu maximieren;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle
Formen der Diskriminierung junger Menschen zu bekämp-
fen, namentlich solche, die auf Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung,
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder
sonstiger Stellung beruhen, und Chancengleichheit für alle zu
fördern;

11. unterstreicht die strategische Bedeutung von Initiati-
ven wie der Initiative des Programms der Vereinten Nationen
für menschliche Siedlungen für einen Fonds zur Chancenför-
derung für eine von städtischen Jugendlichen getragene Ent-

wicklung38, über den Mittel bereitgestellt werden sollen, um
junge Menschen für die Stärkung einer jugendbezogenen Po-
litikgestaltung und für die Erprobung und Vorführung neuer
und innovativer Ansätze für Beschäftigung, gute Amtsfüh-
rung, Wasser- und Sanitärversorgung, angemessenen Wohn-
raum und sichere Nutzungs- und Besitzrechte zu mobilisie-
ren, und bittet die Mitgliedstaaten um Beiträge zu dem Fonds;

12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, junge
Menschen und Jugendorganisationen gegebenenfalls an der
Ausarbeitung der sie betreffenden nationalen Politiken, ein-
schließlich der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung,
sofern vorhanden, zu beteiligen und dabei zu bedenken, dass
Mädchen, Jungen, junge Frauen und junge Männer die glei-
chen Rechte haben;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu erwägen, die in
dem Bericht des Generalsekretärs „Ziele und Zielvorgaben
für die Überwachung der Fortschritte der Jugend in der globa-
len Wirtschaft“34 vorgeschlagenen Ziele und Zielvorgaben
auf nationaler Ebene als ein Mittel zu verwenden, um die
Überwachung der Fortschritte junger Menschen in der globa-
len Wirtschaft und der Durchführung des Weltaktionspro-
gramms zu erleichtern;

14. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, unter Be-
rücksichtigung der in dem Bericht des Generalsekretärs „Zie-
le und Zielvorgaben für die Überwachung der Fortschritte der
Jugend in der globalen Wirtschaft“ vorgeschlagenen Ziele
und Zielvorgaben die volle Beteiligung von jungen Menschen
und Jugendorganisationen an der Ausarbeitung von Politiken
zur Erfüllung der nationalen jugendbezogenen Ziele und Ziel-
vorgaben sicherzustellen und bei allen Anstrengungen zur Er-
reichung dieser Ziele und Zielvorgaben mit dem System der
Vereinten Nationen, den jungen Menschen, den Jugendorga-
nisationen, dem Privatsektor und weiteren maßgeblichen In-
teressenträgern zusammenzuarbeiten;

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, regelmäßig jugend-
spezifische, soweit möglich nach Alter und Geschlecht aufge-
schlüsselte Daten zu sammeln, um zur Unterstützung der
Messung der Fortschritte bei der Umsetzung der Schwer-
punktbereiche des Weltaktionsprogramms in Jugendministe-
rien oder ähnlichen Stellen umfassende Datenbanken zu
schaffen, und ersucht den Generalsekretär, durch die entspre-
chenden Mittel für eine weite Verbreitung dieser Daten zu
sorgen, um sicherzustellen, dass das weltweite Interesse an
der Jugendentwicklung durch verlässliche und ausreichende
Daten untermauert wird;

16. nimmt Kenntnis von dem Prozess der Zusammenar-
beit und Konsultation zwischen den Mitgliedstaaten, den Or-
ganisationen, Programmen, Regionalkommissionen und Son-
derorganisationen des Systems der Vereinten Nationen und
den nichtstaatlichen Organisationen bei der Festlegung der
für die Messung der Fortschritte der Jugend in der globalen
Wirtschaft vorgeschlagenen Ziele und Zielvorgaben und

38 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session,
Supplement No. 8 (A/62/8), Anhang I.B, Resolution 21/6.
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empfiehlt diesen Akteuren, ihre Zusammenarbeit bei der
Durchführung des Weltaktionsprogramms und bei der Über-
wachung der dabei erzielten Fortschritte, auch in Form einer
Zusammenarbeit auf hoher Ebene auf dem Gebiet der Aus-
und Fortbildung, fortzusetzen;

17. betont, dass Fortschritte auf dem Weg zur Errei-
chung der international vereinbarten Zielvorgabe der produk-
tiven Vollbeschäftigung und der menschenwürdigen Arbeit
für junge Menschen ein zentrales Ziel der nationalen und in-
ternationalen Anstrengungen zur Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele sein sollen, ersucht die Einrichtungen
der Vereinten Nationen und bittet die internationale Gemein-
schaft, die Zivilgesellschaft und den Privatsektor, die breitere
Agenda der Jugendentwicklung zu fördern und die internatio-
nale Zusammenarbeit zu verstärken, um die Mitgliedstaaten
bei ihren Bemühungen um Fortschritte auf diesem Gebiet zu
unterstützen, und dabei zu berücksichtigen, dass es in erster
Linie Aufgabe der Staaten ist, die Jugendentwicklung zu ge-
währleisten;

18. betont außerdem, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen,
dass junge Menschen als aktive Mitwirkende an Entschei-
dungsprozessen und Träger positiver Veränderungen und der
Entwicklung der Gesellschaft anerkannt werden, fordert die
Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, die Auf-
nahme von Jugendvertretern in alle Delegationen zu erwägen,
die sie zu den einschlägigen Erörterungen in der Generalver-
sammlung sowie im Wirtschafts- und Sozialrat und in seinen
Fachkommissionen entsenden, und dabei die Grundsätze der
ausgewogenen Vertretung beider Geschlechter und der Nicht-
diskriminierung zu beachten, und betont, dass diese Jugend-
vertreter in einem transparenten Verfahren ausgewählt wer-
den sollen, mit dem sichergestellt wird, dass sie ein geeigne-
tes Mandat haben, um die jungen Menschen ihrer Länder zu
vertreten;

19. anerkennt den positiven Beitrag, den die Jugendver-
treter in der Generalversammlung und in anderen Organen
der Vereinten Nationen leisten, und ihre Rolle als wichtige
Kommunikationsmittler zwischen den jungen Menschen und
den Vereinten Nationen und ersucht in dieser Hinsicht den
Generalsekretär, das von der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten betreute Ju-
gendprogramm der Vereinten Nationen angemessen zu unter-
stützen, damit es die wirksame Teilnahme der Jugendvertreter
an den Sitzungen auch weiterhin erleichtern kann;

20. anerkennt außerdem die Notwendigkeit einer größe-
ren geografischen Ausgewogenheit der Jugendvertretung und
legt den Mitgliedstaaten, den zwischenstaatlichen und den
nichtstaatlichen Organisationen nahe, zu dem Jugendfonds
der Vereinten Nationen beizutragen, um die Beteiligung von
Jugendvertretern aus Entwicklungsländern zu erleichtern;

21. anerkennt ferner, dass nationale Jugendräte oder
entsprechende Gremien wirksame Wege für die Zusammen-
arbeit und den Informationsaustausch zwischen jungen Men-
schen, ihren nationalen Regierungen und anderen Entschei-
dungsträgern bieten und dass starke Jugendräte mehr jungen
Menschen Möglichkeiten für eine aktive Mitwirkung an der
Entscheidungsfindung und an der Gestaltung ihrer Gesell-

schaft bieten können, begrüßt in dieser Hinsicht die politische
und finanzielle Unterstützung der Einrichtung und stetigen
Weiterentwicklung von Jugendräten durch die Mitgliedstaa-
ten und bittet alle Staaten, diese Unterstützung fortzusetzen
und nach Bedarf zu erhöhen;

22. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung,
bei den Erörterungen zu ihrem Schwerpunktthema „Förde-
rung der Vollbeschäftigung und einer menschenwürdigen Ar-
beit für alle“ auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung auch das
Thema Jugendbeschäftigung zu behandeln und dabei unter
anderem die in dem Bericht des Generalsekretärs über die
Weiterverfolgung des Weltaktionsprogramms32 enthaltenen
Empfehlungen zur Jugendbeschäftigung zu berücksichtigen,
und bittet die jungen Menschen und die Jugendorganisatio-
nen, zu diesen Erörterungen beizutragen;

23. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Kommis-
sion für soziale Entwicklung auf ihrer siebenundvierzigsten
Tagung über die Durchführung des Weltaktionsprogramms in
den Themengruppen Jugend in der Zivilgesellschaft und Ju-
gend und ihr Wohlergehen Bericht zu erstatten und in diesen
Bericht einen umfassenden Katalog von Zielen und Zielvor-
gaben für diese Themengruppen aufzunehmen, der auf Kon-
sultationen mit den Mitgliedstaaten sowie mit den Organisa-
tionen, Programmen, Regionalkommissionen und Sonderor-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, jungen
Menschen, Jugendorganisationen und anderen nichtstaatli-
chen Organisationen beruht.

Anlage
Ergänzung zum Weltaktionsprogramm für die Jugend bis
zum Jahr 2000 und danach

I. Globalisierung
1. Die Globalisierung hat neue Möglichkeiten für ein nach-
haltiges Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Welt-
wirtschaft eröffnet. Sie hat den Ländern zudem den Aus-
tausch von Erfahrungen und das Lernen aus den Erfolgen und
Schwierigkeiten der anderen ermöglicht und eine gegenseiti-
ge Befruchtung durch Ideen, kulturelle Werte und Bestrebun-
gen gefördert. So hat die Globalisierung dazu beigetragen,
junge Menschen nicht nur mit dem Rest der Welt, sondern
auch miteinander zu verbinden.

2. Gleichzeitig sind die mit der Globalisierung einherge-
henden raschen Veränderungs- und Anpassungsprozesse mit
einer Zunahme der Armut, der Arbeitslosigkeit und der sozia-
len Zerrüttung verbunden gewesen. Auch die Bedrohungen
des menschlichen Wohlergehens, wie beispielsweise Um-
weltgefahren, haben eine globale Dimension angenommen.
Manche Länder haben sich erfolgreich an die Veränderungen
angepasst und Nutzen aus der Globalisierung gezogen, viele
andere jedoch, insbesondere die am wenigsten entwickelten
Länder, sind in der globalisierten Weltwirtschaft nach wie vor
marginalisiert. Die mit der Globalisierung einhergehenden
Vorteile sind ebenso wie ihre Kosten sehr ungleich verteilt.
Die Globalisierung sollte alle einschließen und ausgewogen
sein. Es besteht ein großer Bedarf an geeigneten Politiken und
Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene, die den
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Ländern helfen, die Herausforderungen der Globalisierung
und die Umsetzung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, wirksam anzugehen.

3. Viele junge Menschen, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, stehen nach wie vor am Rande der globalen
Wirtschaft und können mangels entsprechender Fähigkeiten
nicht auf die Chancen der Globalisierung zugreifen. Viele
sind durch unzureichende Bildung, begrenzte Qualifikatio-
nen, Arbeitslosigkeit und Armut eingeschränkt oder werden
von den Strömen der grundlegenden Informationen und
Kommunikation sowie der Güter und Dienstleistungen, die
mit der Globalisierung verfügbar geworden sind, nicht er-
reicht.

Maßnahmenvorschläge

Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Jugend steu-
ern
4. Die internationale Gemeinschaft soll die von den Regie-
rungen zusammen mit der Zivilgesellschaft, einschließlich
der Jugendorganisationen, des Privatsektors und anderer Tei-
le der Gesellschaft, unternommenen Anstrengungen auch
weiterhin unterstützen, die darauf abzielen, die negativen so-
zialen und wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung abzu-
wenden und auszugleichen und ihren Nutzen für junge Men-
schen zu maximieren.
5. Die Regierungen sollen dafür sorgen, dass Jugendliche
besseren Zugang zu Berufsausbildung sowie Sekundar- und
Hochschulbildung erhalten und dass die Lehrpläne dem Be-
darf eines Arbeitsmarkts angepasst werden, der sich im Zuge
der Globalisierung rasch verändert. Auch der Übergang von
der Ausbildungs- in die Arbeitswelt soll erleichtert werden.
6. Die Regierungen sollen die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass die Jugendlichen in ihren Heimatländern Chan-
cen, Arbeitsplätze und soziale Dienste erhalten. Durch ent-
sprechende Anstrengungen soll gewährleistet werden, dass
die Menschenrechte junger Migranten uneingeschränkt ge-
achtet werden, einschließlich des Rechts auf faire und gleiche
Behandlung mit anderen und auf gesetzlichen Schutz unter
anderem vor Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung, etwa
in Form von Rassismus, Ethnozentrismus, Fremdenfeindlich-
keit und kultureller Intoleranz, und dass sie nach Bedarf Zu-
gang zu wirtschaftlichen Chancen und sozialen Diensten ha-
ben.

Jugendbeschäftigung und Qualifizierung im Kontext der
Globalisierung fördern
7. Um das Missverhältnis zwischen den Qualifikationen,
die die Jugendlichen besitzen, und den speziellen Anforde-
rungen der von der Globalisierung geprägten Arbeitsmärkte
zu beseitigen, sollen die Regierungen mit entsprechender Un-
terstützung seitens der internationalen Gemeinschaft sowohl
für die schulische als auch für die außerschulische Bildung
Finanzmittel bereitstellen und Chancen eröffnen, damit die
Jugendlichen die erforderlichen Qualifikationen, unter ande-
rem auch im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen, er-
werben können.

8. Gleichzeitig sollen die Regierungen durch eine integrier-
te Politik, welche die Schaffung neuer und hochwertiger Ar-
beitsplätze für junge Menschen ermöglicht und den Zugang
zu diesen Arbeitsplätzen erleichtert, den Zugang zu Arbeit
fördern.

Mechanismen zur Beobachtung der Auswirkungen der
Globalisierung auf die Jugend einrichten
9. Die Regierungen sollen bewerten, inwieweit die Vorteile
der Globalisierung der Jugend zugänglich sind, und Program-
me planen und durchführen, die es den Jugendlichen ermögli-
chen, die Vorteile der Globalisierung besser zu nutzen.

II. Informations- und Kommunikationstechnologien
10. Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-
Technologien) und -infrastrukturen gewinnen im Geschäfts-
alltag und im täglichen Umgang ständig an Bedeutung. Die-
ser Prozess lässt sich verbessern, indem die Hemmnisse für
den allgemeinen, ortsunabhängigen, gleichen und erschwing-
lichen Zugang zu Informationen beseitigt werden, die eine
Überwindung der digitalen Spaltung erschweren, insbesonde-
re soweit sie die umfassende Verwirklichung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Länder und
das Wohl ihrer Bevölkerung, vor allem der Jugend und insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, behindern. Die IuK-
Technologien verfügen über ein gewaltiges Potenzial, wenn
es darum geht, den Zugang zu hochwertiger Bildung auszu-
bauen, Lese- und Schreibkenntnisse sowie eine allgemeine
Grundschulbildung zu fördern und den Lernprozess selbst zu
erleichtern, und bereiten somit den Boden für den Aufbau ei-
ner wahrhaft inklusiven und entwicklungsorientierten Infor-
mationsgesellschaft und Wissensökonomie, in der die kultu-
relle und sprachliche Vielfalt geachtet wird.
11. Junge Menschen haben besonderes Interesse und Talent
für moderne Technologien. IuK-Technologien können die
Selbsthilfekraft der Jugend stärken, indem sie ihr die Mög-
lichkeit erschließen, die Barrieren der räumlichen Entfernung
und der sozioökonomischen Benachteiligung zu überwinden.
Über das Internet können junge Menschen zum Beispiel auf
Informationen zu einer Vielzahl sie direkt betreffender The-
men, darunter Gesundheit, Bildung und Beschäftigung, zu-
greifen. Diese Informationen können genutzt werden, um die
Lebensqualität der jungen Menschen und ihrer Gemeinschaf-
ten zu verbessern. Dieser Prozess wird erleichtert, wenn Re-
gierungen, die Zivilgesellschaft, der Privatsektor, die Famili-
en, die Jugendorganisationen und andere Gruppen zusam-
menarbeiten, um Wege für einen kulturellen und sozialen
Austausch unter jungen Menschen zu schaffen. Die Regierun-
gen können das Interesse der Jugend an IuK-Technologien
auch nutzen, um die Armut zu lindern. So können Jugendli-
che beispielsweise nicht nur als Anwender dieser Technologi-
en auftreten, sondern auch an der Entwicklung und Einrich-
tung von lokal relevanten Software- und Hardware-Lösungen
mitwirken.
12. Die IuK-Technologien bieten neue Wege, auf die Be-
dürfnisse junger Menschen mit Behinderungen einzugehen,
denen herkömmliche Informationsquellen und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten nicht zugänglich sind. Schwächere Be-
völkerungsgruppen können IuK-Technologien nutzen, um ei-
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ne bessere Verbindung zur Gesellschaft herzustellen und ihre
Bildungs- und Beschäftigungschancen zu erhöhen.

Maßnahmenvorschläge

Informations- und Kommunikationstechnologien allen Ju-
gendlichen zugänglich machen
13. Die Regierungen sollen, gegebenenfalls mit Unterstüt-
zung durch die internationale Gemeinschaft, den Zugang zu
IuK-Technologien für alle Jugendlichen erleichtern, auch für
die in schwer erreichbaren, zum Beispiel ländlichen, Gebie-
ten und in indigenen Gemeinschaften lebenden Jugendlichen.
Die Regierungen sollen evaluieren, inwieweit zwischen der
Jugend in den Städten und auf dem Land und zwischen jun-
gen Frauen und Männern Ungleichheiten im Zugang beste-
hen, nationale Strategien zur Überwindung der digitalen Spal-
tung in jedem Land ausarbeiten und so den Anteil der Jugend-
lichen ohne Zugang zu IuK-Technologien verringern.
14. Die Regierungen sollen durch entsprechende innenpoli-
tische Maßnahmen dafür sorgen, dass die IuK-Technologien
in vollem Umfang und in geeigneter Form in die allgemeine
und berufliche Bildung auf allen Ebenen, so auch in die Auf-
stellung von Lehrplänen, die Ausbildung von Lehrkräften und
die Verwaltung und das Management von Institutionen, so-
wie in die Unterstützung des Konzepts des lebenslangen Ler-
nens einbezogen werden.
15. Die Regierungen sollen mit Unterstützung der interna-
tionalen Gemeinschaft lokale Wissenssysteme und vor Ort er-
stellte Medien- und Kommunikationsinhalte fördern und an-
regen, die Entwicklung eines breiten Spektrums auf IuK-
Technologien gestützter Programme, nach Bedarf in lokalen
Sprachen und mit für verschiedene Gruppen junger Men-
schen, insbesondere junge Frauen, relevanten Inhalten, unter-
stützen und den Kompetenzerwerb von Mädchen und Frauen
auf dem Gebiet der Entwicklung von IuK-Technologien för-
dern.

Durch Schulungsangebote die Nutzung der Informations-
und Kommunikationstechnologien erleichtern
16. Die Regierungen sollen in Zusammenarbeit mit den
maßgeblichen Akteuren der Informationsgesellschaft sicher-
stellen, dass Jugendliche sich Wissen und Fertigkeiten für den
angemessenen Umgang mit IuK-Technologien aneignen kön-
nen, namentlich die Fähigkeit, Informationen auf kreative
und innovative Weise zu analysieren und aufzubereiten, ihr
Wissen auszutauschen und in vollem Umfang an der Informa-
tionsgesellschaft teilzuhaben. Mit speziellen Ausbildungsan-
geboten sowohl für Jugendliche, die eine Schule besuchen,
als auch für schulferne Jugendliche soll darauf hingewirkt
werden, dass diese sich mit IuK-Technologien vertraut ma-
chen und sie leichter nutzen können.

Die Jugend vor den schädlichen Aspekten der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien schützen
17. Die Regierungen sollen die Maßnahmen zum Schutz
der Jugend vor Missbrauch und zur Verteidigung ihrer Rechte
im Zusammenhang mit der Nutzung der IuK-Technologien
verstärken. Hierbei ist das Wohl der Jugend ein vorrangig zu
berücksichtigender Gesichtspunkt. Die Regierungen sollen

verantwortungsvolles Verhalten fördern und das Bewusstsein
für die Risiken schärfen, die sich aus den schädlichen Aspek-
ten der IuK-Technologien für junge Menschen ergeben kön-
nen, damit diese sich vor möglicher Ausbeutung und Schädi-
gung schützen können.
18. Die Regierungen sollen in Zusammenarbeit mit den
maßgeblichen Akteuren der Informationsgesellschaft die
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Missbrauch und vor den schädlichen Auswirkungen der IuK-
Technologien, insbesondere durch Computerkriminalität ein-
schließlich Kinderpornografie, verstärken.

Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstech-
nologien durch Menschen mit Behinderungen und andere
schwächere Bevölkerungsgruppen fördern
19. Die Regierungen sollen den Kompetenzerwerb junger
Menschen, einschließlich indigener Jugendlicher, Jugendli-
cher mit Behinderungen und Jugendlicher in entlegenen und
ländlichen Gemeinschaften, auf dem Gebiet der IuK-Techno-
logien erleichtern.
20. Die Regierungen sollen die Ausarbeitung und Anwen-
dung spezieller technischer und rechtlicher Regelungen ein-
leiten, um IuK-Technologien allen Jugendlichen, einschließ-
lich indigener Jugendlicher, Jugendlicher mit Behinderungen
und Jugendlicher in entlegenen und ländlichen Gemeinschaf-
ten, zugänglich zu machen.

Das Potenzial der Jugendlichen aktivieren, die maßgeblich
zum Aufbau einer inklusiven Informationsgesellschaft bei-
tragen
21. Die Regierungen sollen die Jugendlichen aktiv an inno-
vativen, auf IuK-Technologien gestützten Entwicklungspro-
grammen beteiligen und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten bei
E-Strategie-Prozessen auf eine Weise ausweiten, die sie zur
Übernahme von Führungsrollen ermutigt. Die Rolle der Ju-
gend bei der Entwicklung, der Instandsetzung, dem Manage-
ment und der Pflege von IuK-Technologien soll ebenfalls an-
erkannt und gefördert werden.
22. In Anbetracht dessen, dass grundlegende Lese-,
Schreib- und Rechenkenntnisse Voraussetzungen für den Zu-
gang zu IuK-Technologien und deren wirksame Nutzung
sind, sollen die Regierungen jungen Menschen Möglichkei-
ten eröffnen, sich auf formalen wie auf nicht formalen Wegen
entsprechende Kenntnisse anzueignen.
23. Die IuK-Technologien sollen auch zur Förderung der
Bildung, der Beschäftigung und der Beteiligung junger Men-
schen an Entscheidungsprozessen eingesetzt werden. Sie sol-
len dazu dienen, die Qualität der Bildung zu verbessern und
die Jugend besser auf die Anforderungen der Informationsge-
sellschaft vorzubereiten.

III. HIV/Aids
24. Die HIV/Aids-Epidemie ist vor allem in einigen Ent-
wicklungsländern zunehmend ein Problem der Jugend. Die
Regierungen haben mit ernster Besorgnis zur Kenntnis ge-
nommen, dass HIV-Neuinfektionen stark gehäuft bei Jugend-
lichen auftreten und dass diese nicht über ausreichende Infor-
mationen zum Verständnis ihrer Sexualität, einschließlich ih-
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rer sexuellen und reproduktiven Gesundheit, verfügen, um
sich besser vor einer HIV-Infektion und vor sexuell übertrag-
baren Krankheiten schützen und ungewollte Schwangerschaf-
ten verhindern zu können.
25. Für junge Menschen, vor allem für junge Frauen in
Afrika, ist das Risiko einer HIV-Infektion besonders hoch.
Junge Menschen und Frauen sind besonders anfällig für eine
Infektion, weil sie weder die wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Macht noch die Möglichkeit der freien und verantwor-
tungsvollen Entscheidung über ihre Sexualität betreffende
Angelegenheiten haben, die sie bräuchten, um sich besser vor
HIV-Infektionen schützen zu können. Sie verfügen oft nicht
über die notwendigen Instrumente und Informationen zur
Vermeidung einer Infektion und zum Umgang mit Aids. In
Afrika südlich der Sahara waren 2006 57 Prozent aller Men-
schen mit HIV Frauen oder Mädchen; in der Altersgruppe der
15- bis 24-Jährigen sind sogar 76 Prozent der HIV-Infizierten
weiblich.
26. Viele Aids-Waisen haben das Jugendalter noch nicht er-
reicht, doch ist die Gefahr groß, dass sie als Jugendliche sehr
anfällig sein werden. Sie sind Mangelernährung, Krankheit,
Missbrauch, Kinderarbeit und sexueller Ausbeutung ausge-
setzt, was wiederum ihre Anfälligkeit für eine HIV-Infektion
erhöht. Sie leiden zudem unter der häufig mit HIV/Aids ver-
bundenen Stigmatisierung und Diskriminierung, auf Grund
deren ihnen der Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnraum
und die Befriedigung anderer Grundbedürfnisse verwehrt
werden könnte.
27. Für junge Menschen ist es unerlässlich, auch weiterhin
Zugang zu evidenzbasierter und kompetenzgestützter, auf Ju-
gendliche zugeschnittener HIV-Aufklärung zu haben, damit
sie lernen, risikoreiche Verhaltensweisen zu vermeiden. In ei-
nigen Regionen spielen Jugendliche, vor allem Mädchen, ei-
ne Schlüsselrolle bei der Betreuung von HIV/Aids-Patienten
oder Aids-Waisen. Um sicherzustellen, dass die jugendlichen
Pflegepersonen weiter die Schule besuchen, Qualifikationen
erwerben und die Chance zum Einkommenserwerb haben,
sollen die Regierungen wirtschaftliche und soziale Unterstüt-
zung für die auf jugendliche Pflegepersonen angewiesenen
Familien sowie Hilfe zur Verbesserung der Betreuung zu
Hause und in der Gemeinschaft bereitstellen.
28. Da Jugendliche häufig weder über Entscheidungsmacht
noch über finanzielle Mittel verfügen, besteht die Gefahr,
dass sie im Fall einer Infektion die letzten sind, die eine Be-
handlung erhalten. Die Behandlungsangebote der entspre-
chenden Programme sollen als Beitrag zur Förderung des er-
reichbaren Höchstmaßes an Gesundheit großflächig ausge-
weitet werden.
29. Die Regierungen sind dringend gefordert, die von der
Generalversammlung auf ihrer sechsundzwanzigsten Sonder-
tagung am 27. Juni 2001 verabschiedete Verpflichtungserklä-
rung zu HIV/Aids39 vollständig umzusetzen und die interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, zu erreichen, insbesondere

das Ziel, die Ausbreitung von HIV/Aids bis 2015 zum Still-
stand zu bringen und allmählich umzukehren. Des Weiteren
sollen die Regierungen die Verpflichtungen betreffend
HIV/Aids erfüllen, die sie auf allen großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen eingingen, so auch auf
dem Weltgipfel 200540 und auf der am 2. Juni 2006 abgehal-
tenen Tagung auf hoher Ebene der Generalversammlung über
HIV/Aids41, auf der sich die Mitgliedstaaten zur großflächi-
gen Ausweitung der Maßnahmen verpflichteten, die darauf
ausgerichtet sind, das Ziel des allgemeinen Zugangs zu um-
fassenden Präventionsprogrammen und zu umfassender Be-
handlung, Betreuung und Unterstützung bis 2010 und das auf
der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Ent-
wicklung gesetzte Ziel des allgemeinen Zugangs zu Diensten
der reproduktiven Gesundheit bis 2015 zu erreichen.

Maßnahmenvorschläge

Das Bewusstsein für HIV/Aids-Prävention, -Betreuung
und -Behandlung für Jugendliche schärfen
30. Die Regierungen sollen dafür sorgen, dass die Präventi-
on von HIV-Infektionen den Kern der nationalen, regionalen
und internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pande-
mie bildet, und sich daher zu stärkeren Anstrengungen ver-
pflichten, um sicherzustellen, dass in allen Ländern, vor allem
in den am stärksten betroffenen, ein breites Spektrum von
Präventionsprogrammen zur Verfügung steht, die die örtli-
chen Gegebenheiten, ethischen Vorstellungen und kulturellen
Werte berücksichtigen und die unter anderem Folgendes um-
fassen: Informationen, Aufklärung und Kommunikation in
den für die betroffene Bevölkerung am besten verständlichen
Sprachen und unter Achtung ihrer Kultur, mit dem Ziel, risi-
koreiche Verhaltensweisen zu vermindern und zu verantwor-
tungsbewusstem sexuellem Verhalten, einschließlich Enthalt-
samkeit und Treue, zu ermutigen, Ausweitung des Zugangs
zu unentbehrlichen Hilfsmitteln, einschließlich zu Kondomen
für Männer und für Frauen sowie sterilem Spritzbesteck, Be-
mühungen um die Reduzierung der schädlichen Folgen des
Drogenkonsums, Ausweitung des Zugangs zu freiwilliger
und vertraulicher Beratung und Testung, Versorgung mit si-
cheren Blutprodukten sowie rechzeitige und wirksame Be-
handlung von sexuell übertragbaren Infektionen.

31. Die Regierungen sollen sich verpflichten, gegen den
Anstieg der HIV-Infektionsraten bei Jugendlichen anzuge-
hen, um durch die Durchführung umfassender und evidenzba-
sierter Präventionsstrategien, durch verantwortungsbewus-
stes sexuelles Verhalten, einschließlich der Benutzung von
Kondomen, sowie durch evidenzbasierte und kompetenzge-
stützte, auf Jugendliche zugeschnittene HIV-Aufklärung,
Kampagnen in den Massenmedien und die Bereitstellung ju-
gendfreundlicher Gesundheitsdienste sicherzustellen, dass
kommende Generationen frei von HIV-Infektionen sind.

32. Damit junge Menschen sich besser vor dem Risiko einer
HIV-Infektion schützen können, sollen die Regierungen im

39 Resolution S-26/2, Anlage.

40 Siehe Resolution 60/1.
41 Siehe Resolution 60/262, Anlage.
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Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung42 den Zugang
zu einer erschwinglichen und jugendfreundlichen Gesund-
heitsversorgung auf dem höchsten erreichbaren Niveau ge-
währleisten, hauptsächlich durch die Bereitstellung von Ge-
sundheitsversorgung und Leistungen, namentlich auf dem
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, in die die
HIV/Aids-Prävention, -Behandlung und -Betreuung sowie
die vertrauliche, freiwillige Beratung und Testung einge-
schlossen sind, und die jungen Menschen an der Planung,
Durchführung und Evaluierung dieser Anstrengungen beteili-
gen.
33. Die Regierungen sollen Initiativen zur Senkung der
Preise der für junge Menschen verfügbaren antiretroviralen
Medikamente, insbesondere Zweitlinienmedikamente, för-
dern, so auch die von Gruppen von Mitgliedstaaten freiwillig
ergriffenen Initiativen auf der Basis innovativer Finanzie-
rungsmechanismen, die zur Mobilisierung von Ressourcen
für die soziale Entwicklung beitragen, einschließlich derjeni-
gen, die darauf abzielen, den Entwicklungsländern auf dauer-
hafter und berechenbarer Grundlage weiteren Zugang zu er-
schwinglichen Medikamenten zu verschaffen.
34. In Anerkennung der Tatsache, dass HIV/Aids sowohl in
den entwickelten Ländern als auch in den Entwicklungslän-
dern zunehmend Jugendliche betrifft, soll in voller Partner-
schaft mit Jugendlichen, Eltern, Familien, Pädagogen und
Leistungserbringern im Gesundheitswesen alles getan wer-
den, um sicherzustellen, dass Jugendliche Zugang zu präzisen
Informationen und zu Aufklärung, namentlich zu Aufklärung
durch Gleichaltrige und zu jugendspezifischer HIV-Aufklä-
rung, sowie zu Diensten zur Vermittlung der Lebenskompe-
tenzen haben, die für die Verringerung ihrer Gefährdung
durch HIV-Infektionen notwendig sind.
35. Die Regierungen sollen die jungen Menschen, ein-
schließlich der mit HIV/Aids lebenden Jugendlichen, unter
anderem über ihre jeweiligen Jugendorganisationen und ge-
gebenenfalls mit der Unterstützung ihrer Familien, in die Ent-
scheidungen über HIV/Aids-Präventions- und -Betreuungs-
programme und in deren Planung, Durchführung und Evalu-
ierung einbeziehen.
36. Die Regierungen sollen dafür sorgen, dass Präventions-
programme auch ein Beratungsangebot für HIV-Infizierte
enthalten, um sicherzustellen, dass diese geeignete Vorsichts-
maßnahmen treffen, um eine Verbreitung des Virus zu ver-
hindern, und ihnen beim Umgang mit den Auswirkungen von
HIV/Aids zu helfen.

HIV/Aids-Aufklärung für alle unter Berücksichtigung der
Geschlechterungleichheit fördern
37. Der Frauen- und Mädchenhandel zum Zweck der Pro-
stitution und sexuellen Sklaverei erhöht die Anfälligkeit jun-
ger Frauen für eine HIV/Aids-Infektion und hängt mit der

weit verbreiteten Feminisierung der Armut, dem Sextouris-
mus, den Sweatshops und anderen schädlichen Folgen der
Globalisierung zusammen. Die Regierungen sollen im Rah-
men einer Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Menschen-
handels als Teil der umfassenderen Anstrengungen zur Besei-
tigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen
wirksame, jugendgemäße Maßnahmen zur Bekämpfung, Be-
seitigung und strafrechtlichen Verfolgung aller Formen des
Frauen- und Mädchenhandels, namentlich zum Zweck der se-
xuellen und wirtschaftlichen Ausbeutung, erarbeiten, durch-
setzen und verstärken.

38. Die Regierungen sollen in die Schullehrpläne und au-
ßerschulischen Fortbildungsprogramme geeignete Informa-
tionen über die Zusammenhänge zwischen riskantem Verhal-
ten, einschließlich intravenösen Drogenkonsums, und der
Übertragung von HIV-Infektionen aufnehmen.

39. Die Regierungen sollen bei allen Informations- und Prä-
ventionsprogrammen betreffend HIV/Aids bei Jugendlichen
geschlechtsspezifischen Aspekten und der unverhältnismäßig
hohen Gefährdung von Mädchen und jungen Frauen besonde-
re Aufmerksamkeit widmen.

Rechtsvorschriften und Rechtsinstrumente zum Schutz
gefährdeter Jugendlicher

40. Die Regierungen sollen durch die Förderung einer akti-
ven und sichtbaren Politik der Entstigmatisierung von Aids-
Waisen und durch HIV/Aids gefährdeten Kindern deren
Nichtdiskriminierung sowie deren uneingeschränkten und
gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte sicherstel-
len.

41. Die Regierungen sollen die rechtlichen, politischen, ad-
ministrativen und sonstigen Maßnahmen zur Förderung und
zum Schutz des uneingeschränkten Genusses aller Menschen-
rechte durch die Jugend, zum Schutz ihrer Würde und zur
Verminderung ihrer Gefährdung durch HIV/Aids stärken, in-
dem sie alle Formen der Diskriminierung und alle Arten der
sexuellen Ausbeutung von jungen Mädchen und Jungen, na-
mentlich für kommerzielle Zwecke, sowie alle Formen von
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, einschließlich schädli-
cher traditioneller Praktiken und Gebräuche, des Miss-
brauchs, der Vergewaltigung und anderer Formen sexueller
Gewalt, der Misshandlung sowie des Frauen- und Mädchen-
handels beseitigen.

42. Die Regierungen sollen sich verstärkt darum bemühen,
Gesetze und sonstige Vorschriften sowie andere Maßnahmen
zu beschließen, zu stärken oder durchzusetzen, soweit ange-
bracht, um alle Formen der Diskriminierung der Jugendlichen
mit HIV zu beseitigen und ihnen den vollen Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten, ein-
schließlich Politiken, die sicherstellen, dass sie unter Achtung
ihres Privatlebens und der Vertraulichkeit Zugang zu Bil-
dung, Erbschaften, Beschäftigung, Gesundheitsversorgung,
Sozial- und Gesundheitsdiensten, Prävention, Unterstützung
und Behandlung, Informationen und Rechtsschutz haben, und
Strategien auszuarbeiten, um die mit der Epidemie verbunde-
ne Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen.

42 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
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IV.  Bewaffnete Konflikte
43. Entwicklung, Frieden und Sicherheit und die Men-
schenrechte sind miteinander verflochten und verstärken ein-
ander. Das Ausmaß der an Zivilpersonen einschließlich Ju-
gendlicher in den letzten beiden Jahrzehnten verübten Gewalt
ist äußerst besorgniserregend. Durch bewaffnete Konflikte
kam es zu Tötungen, massenhaften Vertreibungen, darunter
auch von Jugendlichen, und zur Zerstörung von Gemeinwe-
sen, was sich nachteilig auf ihre Entwicklung ausgewirkt hat.

44. Jugendliche zählen oft zu den Hauptopfern bewaffneter
Konflikte. Kinder und Jugendliche werden getötet, verstüm-
melt, zu Waisen gemacht, entführt, als Geiseln genommen
und gewaltsam vertrieben; ihnen werden Bildung und Ge-
sundheitsversorgung vorenthalten, und ihnen bleiben tiefe
emotionale Wunden und Traumata. Illegal als Kindersoldaten
rekrutierte Kinder werden oft zu schweren Missbrauchshand-
lungen gezwungen. Bewaffnete Konflikte zerstören das si-
chere Umfeld, das ein Haus, eine Familie, angemessene Er-
nährung, Bildung und Beschäftigung bieten. Während eines
Konflikts steigen die Gesundheitsrisiken für Jugendliche, vor
allem für junge Frauen. Junge Frauen und Mädchen sind zu-
sätzlichen Risiken ausgesetzt, insbesondere den Risiken se-
xueller Gewalt und Ausbeutung.

45. Während eines Konflikts können junge Männer und
Frauen, die Erwachsenenrollen übernehmen müssen, persön-
liche oder berufliche Entwicklungschancen nicht wahrneh-
men. Nach Konfliktende müssen viele junge Menschen den
Übergang zum Erwachsensein vollziehen, während sie noch
die Traumata des Krieges bewältigen und sich gleichzeitig
rasch auf ihre neuen Rollen, oft als Eltern und als Betreuer
von Kriegsopfern, einstellen müssen. Wenn den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen keine Dienste zur Verfügung ste-
hen, die ihnen bei der Bewältigung ihrer Situation helfen,
kann ihre Eingliederung in die Gesellschaft scheitern.

Maßnahmenvorschläge

Jugendliche unter 18 Jahren vor einer direkten Beteili-
gung an bewaffneten Konflikten schützen
46. Die Regierungen sollen gewährleisten, dass Kinder
schon von klein auf eine Unterweisung in den Wertvorstel-
lungen, Einstellungen, Verhaltens- und Lebensweisen erhal-
ten, die es ihnen gestatten, Streit auf friedlichem Weg und in
einem Geist der Achtung der Menschenwürde, mit Toleranz
und ohne Diskriminierung beizulegen. Die Regierungen sol-
len namentlich auch in der schulischen und außerschulischen
Bildung eine Kultur des Friedens, der Toleranz und des Dia-
logs fördern.

47. Die Regierungen sollen mit Vorrang die Ratifikation
und wirksame Durchführung des Übereinkommens der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation von 1999 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182) erwägen.

48. Die Regierungen sollen alle durchführbaren Maßnah-
men treffen, um sicherzustellen, dass Angehörige ihrer Streit-
kräfte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen, und dass

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
nicht obligatorisch zu ihren Streitkräften eingezogen werden.

49. Die Regierungen sollen im Einklang mit dem humanitä-
ren Völkerrecht und den internationalen Menschenrechtsnor-
men mit Vorrang alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um
die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern durch bewaff-
nete Gruppen, die sich von den Streitkräften eines Staates un-
terscheiden, zu verhindern, namentlich durch die Einleitung
von Politiken, die die Rekrutierung und den Einsatz von Kin-
dern in bewaffneten Konflikten nicht dulden, sowie der erfor-
derlichen rechtlichen Schritte, um solche Praktiken zu verbie-
ten und unter Strafe zu stellen.

50. Die Regierungen sollen junge Menschen in Situationen
bewaffneter Konflikte, in Postkonfliktsituationen und in
Flüchtlings- und Binnenvertreibungssituationen schützen, in
denen Jugendliche von Gewalt bedroht sind und ihre Fähig-
keit, Wiedergutmachung zu verlangen und zu erhalten, häufig
eingeschränkt ist, eingedenk dessen, dass zwischen Frieden,
der Gleichstellung von jungen Frauen und jungen Männern
und der Entwicklung ein unauflöslicher Zusammenhang be-
steht, dass bewaffnete und andere Konflikte, Terrorismus und
Geiselnahme in vielen Teilen der Welt nach wie vor verbrei-
tet sind und dass Aggression, fremde Besetzung und ethni-
sche und andere Konflikte für junge Menschen in nahezu al-
len Regionen nach wie vor eine Realität sind, vor der sie ge-
schützt werden müssen.

Die Wiedereingliederung jugendlicher Exkombattanten
und den Schutz von Nichtkombattanten gewährleisten
51. Die Regierungen sollen allen Jugendlichen, die freiwil-
lig oder unter Zwang an aktiven Kampfhandlungen teilge-
nommen haben, Möglichkeiten zur Demobilisierung und zur
Mitwirkung an der gesellschaftlichen Entwicklung bieten,
wenn sie dies anstreben. In dieser Hinsicht sollen die Regie-
rungen Programme einrichten, die jugendlichen Exkombat-
tanten Möglichkeiten der Neuorientierung und Umschulung
bieten, um ihre Beschäftigung in der Wirtschaft und ihre Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft einschließlich der Fami-
lienzusammenführung zu erleichtern.

52. Die Regierungen sollen alle geeigneten Maßnahmen
treffen, um die physische und psychische Genesung und so-
ziale Wiedereingliederung von Kindern und jungen Opfern
bewaffneter Konflikte zu fördern, insbesondere indem sie
diesen Kindern und Jugendlichen wieder Zugang zu Gesund-
heitsversorgung und Bildung verschaffen, unter anderem
auch im Rahmen von Programmen der Initiative „Bildung für
alle“, sowie um wirksame Jugendbeschäftigungsstrategien
einzuleiten, mit deren Hilfe jungen Menschen der Erwerb ei-
nes menschenwürdigen Lebensunterhalts ermöglicht und ihre
Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert wird.

Die aktive Beteiligung der Jugend an der Wahrung des
Friedens und der Sicherheit fördern
53. Die Regierungen sollen gegebenenfalls die Mitwirkung
junger Menschen an den Aktivitäten zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen fördern, die von bewaffneten Konflikten
betroffen sind, namentlich an Aussöhnungs-, Friedenskonso-
lidierungs- und Friedensschaffungsprogrammen.
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V. Generationenfragen
54. Viele Aspekte des demografischen Übergangs, der
Weltwirtschaftsentwicklung und der Globalisierung haben
die Möglichkeiten des Austauschs von Wissen, Ideen und
Ressourcen zwischen den Generationen beeinflusst. Auf
Grund der höheren Lebenserwartung können viele Erwachse-
ne über einen längeren Zeitraum hinweg Wissen und Res-
sourcen mit jüngeren Generationen austauschen. In jüngster
Zeit hat die längere Lebensdauer dazu geführt, dass viele älte-
re Menschen längere Zeit in einem gewissen Abhängigkeits-
verhältnis zu jüngeren Generationen leben. Auf der anderen
Seite sind viele junge Menschen infolge von Globalisierungs-
und Entwicklungstrends von ihren Familien abgeschnitten. In
vielen Entwicklungs- und Transformationsländern ist die Be-
völkerungsalterung in den ländlichen Gebieten auf Grund der
Abwanderung der jungen Erwachsenen besonders ausge-
prägt. Ältere Menschen bleiben unter Umständen ohne die
traditionelle Unterstützung durch die Familie und sogar ohne
ausreichende Finanzmittel zurück. So verlieren einerseits äl-
tere Menschen die Möglichkeit, Unterstützung von jüngeren
Familienmitgliedern zu erhalten, und andererseits entgehen
den Jüngeren Chancen, sich das Wissen und den Rat älterer
Familienmitglieder zunutze zu machen.
55. Auf der Ebene der Familie und der Gemeinschaft kön-
nen sich Bindungen zwischen den Generationen für alle Sei-
ten als wertvoll erweisen. Persönliche und familiäre Entschei-
dungen, geografische Mobilität und die Zwänge des heutigen
Lebens können die Menschen voneinander trennen, doch die
weitaus meisten Menschen in allen Kulturen pflegen während
ihres gesamten Lebens enge Beziehungen zu ihrer Familie.
Diese Beziehungen sind von Gegenseitigkeit geprägt, wobei
ältere Menschen oftmals erhebliche finanzielle und emotiona-
le Unterstützung leisten, bei der Erziehung und Betreuung der
Enkel und anderer Familienangehöriger mithelfen und damit
entscheidend zur Stabilität der Familieneinheit beitragen.
56. Auf Grund der Schwächung der Verbindungen zwi-
schen den Generationen in alternden Gesellschaften bleiben
verschiedene Bedürfnisse von Jugendlichen, Kindern und äl-
teren Menschen zunehmend unbefriedigt, die bisher vielleicht
im Rahmen vielschichtiger und komplexer Familienbezie-
hungen abgedeckt wurden und nun stattdessen in die Zustän-
digkeit des Staates oder des Privatsektors übergehen.
57. Daher ist es Aufgabe der Regierungen und der zuständi-
gen Bereiche der Gesellschaft, Programme zur Wiederbele-
bung oder Wiederherstellung der Solidarität zwischen den
Generationen auszuarbeiten. Wo die Fähigkeit der Gemein-
wesen, dieses Ziel zu erfüllen, bereits stark geschwächt ist,
sollen die Regierungen eingreifen, um sicherzustellen, dass
grundlegenden Schutzbedürfnissen entsprochen wird.

Maßnahmenvorschläge

Die Familien stärken
58. Unter Achtung der individuellen Präferenzen bezüglich
der Lebensführung sollen alle Teile der Gesellschaft ein-
schließlich der Regierungen Programme zur Stärkung der Fa-
milien und zur Förderung der Beziehungen zwischen den Ge-
nerationen ausarbeiten.

Das Potenzial junger Frauen aktivieren
59. Die Regierungen sollen durch die Vermittlung und Ent-
wicklung der für eine erfolgreiche Beschäftigungssuche not-
wendigen Fähigkeiten eine stärkere Beteiligung junger Frau-
en, einschließlich der in ländlichen und entlegenen Gebieten
lebenden jungen Frauen, am Arbeitsmarkt fördern, insbeson-
dere indem sie Maßnahmen zur Überwindung männlicher
und weiblicher Stereotype ergreifen, Vorbilder fördern und
die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben verbessern.

Die Solidarität zwischen den Generationen stärken
60. Regierungen und Privatunternehmen sollen die Chance
wahrnehmen, die Erfahrungen und Fertigkeiten älterer Ar-
beitnehmer zu nutzen, indem diese zur Einarbeitung und Aus-
bildung jüngerer und neu eingetretener Mitarbeiter herange-
zogen werden.

61. Die Regierungen sollen die Gleichstellung und Solidari-
tät der Generationen fördern, unter anderem indem sie jungen
Menschen in ihrer Gesellschaft die volle und wirksame Betei-
ligung an Programmen zur Armutsbeseitigung, zur Schaffung
von Arbeitsplätzen und zur Eingliederung in die Gesellschaft
ermöglichen.

62. Alle Teile der Gesellschaft sollen zu gegenseitigem Ler-
nen angeregt werden, wodurch auch ältere Menschen die
Chance erhalten, von den jüngeren Generationen zu lernen.

63. Wo traditionelle Formen der sozialen Unterstützung
durch Migration, Globalisierung und damit zusammenhän-
gende Umstände beeinträchtigt sind, sollen die Regierungen
mit nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor
daran arbeiten, älteren Betreuungspersonen, insbesondere
Personen, die für HIV/Aids-Waisen sorgen, Hilfe und Unter-
stützung bei der Deckung der Bedürfnisse ihrer Kinder und
Enkel zu gewähren.

64. Die Regierungen sollen Schritte unternehmen, um die
Solidarität und Partnerschaft zwischen den Generationen
durch die Förderung von Aktivitäten zu stärken, welche die
Kommunikation und das Verständnis zwischen den Genera-
tionen fördern, und sie sollen die Generationen ermuntern,
füreinander aufgeschlossen zu sein und aufeinander zuzuge-
hen.

65. Um die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen,
um das Weltaktionsprogramm für die Jugend bis zum Jahr
2000 und danach zu fördern und durchzuführen, um die bei
seiner Durchführung erzielten Fortschritte und aufgetretenen
Schwierigkeiten zu beurteilen und um die Tätigkeit der von
jungen Menschen und Jugendorganisationen geschaffenen
Einrichtungen zu unterstützen, ist es wichtig, dass junge Men-
schen und Jugendorganisationen auf lokaler, nationaler, re-
gionaler und internationaler Ebene voll und wirksam partizi-
pieren. Die Regierungen sollen sie zur Mitwirkung an Maß-
nahmen und Entscheidungen sowie bei der Verstärkung der
Anstrengungen zur Durchführung des Weltaktionspro-
gramms ermuntern, eingedenk dessen, dass Mädchen, Jun-
gen, junge Frauen und junge Männer gleiche Rechte, aber un-
terschiedliche Bedürfnisse und Stärken haben und dass sie ak-
tive Mitwirkende an den Entscheidungsprozessen und Träger
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positiver Veränderungen und der Entwicklung der Gesell-
schaft sind.

RESOLUTION 62/127

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)43.

62/127. Durchführung des Weltaktionsprogramms für
Behinderte: Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele für Menschen mit Behinde-
rungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen betreffend
Menschen mit Behinderungen, insbesondere die Resolution
60/131 vom 16. Dezember 2005, in der sie die wichtige Rolle
des Weltaktionsprogramms für Behinderte44 bei der Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele anerkannte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rah-
menbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit
für Behinderte45,

unter Begrüßung der Verabschiedung des Übereinkom-
mens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und
des dazugehörigen Fakultativprotokolls46 am 13. Dezember
2006,

unter Hinweis auf den vom 14. bis 16. September 2005
abgehaltenen Weltgipfel 2005, auf dem die Staats- und Re-
gierungschefs unter anderem ihre Entschlossenheit zum Aus-
druck brachten, die fristgerechte und vollständige Verwirkli-
chung der Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele47, sicherzustellen, und anerkennend,
wie wichtig es ist, die Perspektive von Menschen mit Behin-
derungen in die Umsetzung der Ergebnisse der großen Konfe-

renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen einzubin-
den, um die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen48 enthaltenen Ziele, zu erreichen,

sich dessen bewusst, dass es weltweit mindestens 650
Millionen Menschen mit Behinderungen gibt und dass die
Mehrzahl von ihnen in einem Zustand der Armut lebt, und
diesbezüglich in der Erkenntnis, dass die nachteiligen Aus-
wirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen drin-
gend angegangen werden müssen,

in der Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit der
tiefgreifenden sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Be-
nachteiligung, die viele Menschen mit Behinderungen erfah-
ren, und die Förderung des stufenweisen Abbaus der Schran-
ken für ihre volle und wirksame Teilhabe an allen Aspekten
der Entwicklung die Herstellung der Chancengleichheit vor-
antreiben und zur Verwirklichung einer „Gesellschaft für al-
le“ im 21. Jahrhundert beitragen werden,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen bei den Entwicklungsanstrengun-
gen zu berücksichtigen, die auf nationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene unternommen werden, um die Millenni-
ums-Entwicklungsziele zu erreichen, und in dieser Hinsicht
den Verbesserungsbedarf bei der Komplementarität und den
Synergien bei der Anwendung der drei wichtigsten Mecha-
nismen der Vereinten Nationen hervorhebend, nämlich des
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, des Weltaktionsprogramms für Behinderte und der
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancen-
gleichheit für Behinderte, die allesamt wichtige Bausteine auf
dem Weg zur Erfüllung der in den Ergebnissen der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän-
genden Gebieten festgeschriebenen, mit Fristen versehenen
und quantifizierbaren Verpflichtungen sind,

in der Erkenntnis, dass die in dem Weltaktionsprogramm,
dem Übereinkommen und den Rahmenbestimmungen enthal-
tenen Grundsätze und politischen Leitlinien einen wichtigen
Einfluss auf die Förderung, Ausarbeitung und Bewertung der
politischen Konzepte, Pläne, Programme und Maßnahmen
auf einzelstaatlicher, regionaler und internationaler Ebene zur
weiteren Verbesserung der Chancengleichheit für Menschen
mit Behinderungen haben,

in der Überzeugung, dass im Rahmen der bevorstehenden
regelmäßigen Überprüfungen der bei der Umsetzung der Er-
gebnisse des Millenniums-Gipfels weltweit erzielten Fort-
schritte und aufgetretenen Schwierigkeiten auch beurteilt
werden muss, wie sich die Maßnahmen zur Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele auf Menschen mit Behinde-
rungen auswirken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Gener-
alsekretärs49;

43 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Bela-
rus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, China,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Indonesien, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali, Marokko, Maureta-
nien, Mauritius, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Nepal, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Österreich, Panama, Peru,
Philippinen, Polen, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schweden,
Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Sri Lanka, Süd-
afrika, Sudan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Zentralafri-
kanische Republik und Zypern.
44 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschn. VIII, Empfehlung I
(IV).
45 Resolution 48/96, Anlage.
46 Resolution 61/106, Anlagen I und II. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: öBGBl. III Nr. 155/2008.
47 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 17.

48 Siehe Resolution 55/2.
49 A/62/157.
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2. begrüßt die Tätigkeit der Sonderberichterstatterin
der Kommission für soziale Entwicklung über Behinderten-
fragen;

3. fordert die Staaten, die das Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen und das dazugehö-
rige Fakultativprotokoll46 noch nicht unterzeichnet und ratifi-
ziert haben, auf, dies mit Vorrang zu erwägen;

4. bekundet ihre Besorgnis über die anhaltende Kluft
zwischen Politik und Praxis im Hinblick auf die durchgängige
Einbindung der Perspektive der Menschen mit Behinderun-
gen, einschließlich ihrer Rechte und ihres Wohls, in die Tätig-
keit der Vereinten Nationen zur Verwirklichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele;

5. legt den Staaten nahe, Menschen mit Behinderungen
gleichgestellt mit anderen an der Ausarbeitung von Strategien
und Plänen, insbesondere derjenigen, die sie betreffen, zu be-
teiligen;

6. legt den Staaten nahe, sich bei ihrer Arbeit unter an-
derem in Zusammenarbeit mit zwischenstaatlichen Organisa-
tionen, nichtstaatlichen Organisationen sowie regionalen und
internationalen Finanzinstitutionen und gegebenenfalls mit
dem Privatsektor von den Zielen des Weltaktionsprogramms
für Behinderte44 sowie von den Zielen des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancen-
gleichheit für Behinderte45 leiten zu lassen sowie die auf die
Umsetzung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, ausge-
richteten Entwicklungsstrategien, -politiken und -programme
zu prüfen und sicherzustellen, dass sie die Anliegen von Men-
schen mit Behinderungen einschließen und die Herstellung
der Chancengleichheit für alle fördern, indem sie

a) Zugänglichkeit gewährleisten, unter anderem durch
angemessene Vorkehrungen, um Menschen mit Behinderun-
gen ein unabhängiges Leben, die volle Teilhabe an allen Le-
bensbereichen und als Träger und Nutznießer der Entwick-
lung zu ermöglichen;

b) angemessene und zugängliche soziale Dienste und
Sicherungsnetze für Menschen mit Behinderungen bereitstel-
len, um das Wohl aller zu fördern;

c) einen angemessenen Lebensstandard und sozialen
Schutz für Menschen mit Behinderungen sicherstellen, auch
durch den Zugang zu Programmen zur Beseitigung von Ar-
mut und Hunger, zu einer integrativen, hochwertigen Bil-
dung, insbesondere zu unentgeltlicher, obligatorischer Pri-
marschulbildung und Sekundarschulbildung, sowie zu einer
unentgeltlichen beziehungsweise erschwinglichen Gesund-
heitsversorgung desselben Umfangs, derselben Qualität und
desselben Standards wie für andere Menschen und durch die
Förderung der Vollbeschäftigung und einer menschenwürdi-
gen Arbeit für alle;

d) die nationalen Kapazitäten für partizipative, demo-
kratische und der Rechenschaftspflicht unterliegende Prozes-
se und Mechanismen fördern und stärken, die zu mehr Chan-
cengleichheit führen, damit Menschen mit Behinderungen

voll und wirksam am bürgerlichen, politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Leben teilhaben können;

7. legt den Staaten nahe, zum Zweck einer die Per-
spektive von Menschen mit Behinderungen einschließenden
Politikplanung, -analyse und -evaluierung geeignete Infor-
mationen, einschließlich nach Alter und Geschlecht aufge-
schlüsselter statistischer Angaben und Forschungsdaten, über
die Lage von Menschen mit Behinderungen zu sammeln und
zu analysieren und dabei auf einen angemessenen Schutz der
personenbezogenen Daten zu achten, und bittet die Staaten in
diesem Zusammenhang, die technischen Dienste der Stati-
stikabteilung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten zu nutzen;

8. fordert die zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen, einschließlich der Organisationen, Fonds
und Programme, nachdrücklich auf und bittet die internatio-
nalen und regionalen Entwicklungsfinanzierungsinstitutio-
nen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Perspektive
von Menschen mit Behinderungen, einschließlich der Zu-
gänglichkeitserfordernisse, in die Aktivitäten der Entwick-
lungszusammenarbeit und der Entwicklungsfinanzierung ein-
zubinden;

9. bekräftigt die Rolle des Freiwilligen Behinderten-
fonds der Vereinten Nationen und legt den Staaten, den zwi-
schenstaatlichen Organisationen, den zuständigen nichtstaat-
lichen Organisationen und dem Privatsektor nahe, den Fonds
auch künftig zu unterstützen, damit er verstärkt katalytische
und innovative Maßnahmen zur vollen Umsetzung der Ent-
wicklungsziele des Weltaktionsprogramms, der Rahmenbe-
stimmungen und des Übereinkommens, einschließlich der
Arbeit der Sonderberichterstatterin, unterstützen und die in-
ternationale Zusammenarbeit, einschließlich des einzelstaatli-
chen Kapazitätsaufbaus, erleichtern kann, unter besonderer
Berücksichtigung der in dieser Resolution benannten Maß-
nahmenschwerpunkte;

10. ermutigt alle in Betracht kommenden Parteien, bei
den Erörterungen über die systemweite Kohärenz innerhalb
der Vereinten Nationen, unbeschadet der Ergebnisse dieser
Erörterungen, die Lage der Menschen mit Behinderungen zu
berücksichtigen;

11. fordert die Staaten auf, im Rahmen der Staatenbe-
richte im Zusammenhang mit den anstehenden regelmäßigen
Überprüfungen der Fortschritte bei der Erreichung der Mill-
enniums-Entwicklungsziele auch die Auswirkungen der Ent-
wicklungsanstrengungen auf die Rechte, das Wohl und den
Lebensunterhalt von Menschen mit Behinderungen zu über-
prüfen und zu evaluieren;

12. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Rechte indige-
ner Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung zu
achten und zu fördern, und fordert die Staaten nachdrücklich
auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftli-
che und soziale Lage dieser Menschen weiter zu verbessern;

13. ersucht den Generalsekretär, den Anliegen und Pro-
blemen von Menschen mit Behinderungen und ihrer Einbe-
ziehung in das Arbeitsprogramm des Systems der Vereinten
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Nationen im Rahmen der vorhandenen Mittel höhere Priorität
einzuräumen, die Rolle der Vereinten Nationen und ihrer Ent-
wicklungsprogramme und -organisationen in dem Bemühen
um eine durchgängige Einbindung von Behindertenfragen zu
stärken und der Perspektive von Menschen mit Behinderun-
gen in der Arbeit des Systems der Vereinten Nationen Rech-
nung zu tragen, indem

a) die Einbeziehung der Perspektive von Menschen mit
Behinderungen in die Politiken, Programme und Projekte des
Sekretariats und der anderen Organe und Organisationen der
Vereinten Nationen in größerem Umfang und mit höherer
Priorität gefördert wird, auf der Grundlage eines ganzheitli-
chen Ansatzes bei der Arbeit auf dem Gebiet der sozialen Ent-
wicklung, der Menschenrechte und der Nichtdiskriminierung,
und in dieser Hinsicht sichergestellt wird, dass das Welt-
programm für die Volks- und Wohnungszählungen 2010 die
Perspektive von Menschen mit Behinderungen einschließt;

b) die Maßnahmen in allen Ländern verstärkt werden,
den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern, Hilfe gewährt und dabei den Men-
schen mit Behinderungen in schwierigen Lebensverhältnis-
sen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird;

c) die Mitgliedstaaten dabei unterstützt werden, umfas-
sende und kohärente Politiken und Aktionspläne sowie Pro-
jekte, einschließlich Versuchsprojekten, auszuarbeiten, die
unter anderem die internationale Zusammenarbeit und techni-
sche Hilfe fördern, um insbesondere die Kapazitäten der
staatlichen Stellen sowie der Zivilgesellschaft, einschließlich
der Organisationen von Menschen mit Behinderungen, für die
Durchführung von Programmen zu Behindertenfragen zu
stärken;

14. beschließt, dass die Generalversammlung bei ihrer
2008 durchzuführenden fünften Überprüfung und Bewertung
des Weltaktionsprogramms den in dieser Resolution ange-
sprochenen Themen besondere Aufmerksamkeit widmen
wird;

15. beschließt außerdem, den Internationalen Tag der
Behinderten, der jährlich am 3. Dezember begangen wird, in
„Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen“ um-
zubenennen;

16. ersucht den Generalsekretär,

a) der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung als Beitrag zu den anstehenden regelmäßigen
Überprüfungen der bei der Umsetzung der Ziele des Millen-
niums-Gipfels, insbesondere der Millenniums-Entwicklungs-
ziele, erzielten Fortschritte und aufgetretenen Hindernisse ei-
nen analytischen und politikorientierten Bericht über die
fünfte Überprüfung und Bewertung des Weltaktionspro-
gramms vorzulegen;

b) als Anhang zu dem in Buchstabe a) erbetenen Be-
richt im Einklang mit Ziffer 201 des Weltaktionsprogramms
Vorschläge für Aktualisierungen des Programms zu unter-
breiten, unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage der
Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt sowie der

Entwicklungen der weltpolitischen Rahmenbedingungen im
Hinblick auf Menschen mit Behinderungen, einschließlich
des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen.

RESOLUTION 62/128

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)50.

62/128. Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. De-
zember 1992, 49/155 vom 23. Dezember 1994, 51/58 vom
12. Dezember 1996, 54/123 vom 17. Dezember 1999, 56/114
vom 19. Dezember 2001, 58/131 vom 22. Dezember 2003
und 60/132 vom 16. Dezember 2005 betreffend die Rolle der
Genossenschaften in der sozialen Entwicklung,

in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in ih-
ren verschiedenen Formen die breitestmögliche Mitwirkung
aller Menschen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen,
älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und indige-
nen Völkern, an der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung fördern, zu einem wichtigen Faktor dieser Entwicklung
werden und zur Beseitigung der Armut beitragen,

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags und der
möglichen Rolle aller Formen von Genossenschaften bei der
Weiterverfolgung des Weltgipfels für soziale Entwicklung,
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der zweiten Konferenz
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II), einschließlich ihrer Fünfjahresüberprüfungen,
des Welternährungsgipfels, der Zweiten Weltversammlung
über das Altern, der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung, des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung und des Weltgipfels 2005,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der möglichen
Rolle der Genossenschaftsentwicklung bei der Verbesserung
der sozialen und wirtschaftlichen Lage der indigenen Völker
und der ländlichen Gemeinschaften,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Rolle der Genossenschaften in der sozialen Ent-
wicklung51;

50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Argentinien, Ban-
gladesch, Barbados, Benin, Brasilien, Burkina Faso, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea, Honduras,
Jamaika, Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Libanon, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Panama, Philippinen, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sudan,
Swasiland, Thailand und Uganda. 
51 A/62/154.
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2. lenkt die Aufmerksamkeit der Mitgliedstaaten auf die
Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs betref-
fend weitere Maßnahmen zur Förderung des Wachstums der
Genossenschaften, die als Wirtschafts- und Sozialunterneh-
men zur nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der Ar-
mut und zur Sicherung des Lebensunterhalts in verschiedenen
Wirtschaftssektoren in städtischen und in ländlichen Gebieten
beitragen können, und zur Unterstützung bei der Gründung
von Genossenschaften in neuen und zukunftsträchtigen Be-
reichen;

3. legt den Regierungen nahe, die rechtlichen und ver-
waltungstechnischen Bestimmungen, die die Tätigkeit von
Genossenschaften regeln, gegebenenfalls weiter zu prüfen,
mit dem Ziel, das Wachstum und die Bestandfähigkeit von
Genossenschaften in einem raschem Wandel unterworfenen
sozioökonomischen Umfeld zu stärken, unter anderem indem
den Genossenschaften die gleichen Ausgangsbedingungen
geboten werden wie den anderen Wirtschafts- und Sozialun-
ternehmen, einschließlich geeigneter steuerlicher Anreize
und des Zugangs zu Finanzdienstleistungen und Finanzmärk-
ten;

4. fordert die Regierungen, die zuständigen internatio-
nalen Organisationen und die Sonderorganisationen nach-
drücklich auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und in-
ternationalen Genossenschaftsorganisationen der Rolle und
dem Beitrag der Genossenschaften bei der Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale
Entwicklung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, der zweiten
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II), einschließlich ihrer Fünfjahresüber-
prüfungen, des Welternährungsgipfels, der Zweiten Weltver-
sammlung über das Altern, der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, des Weltgipfels für nachhal-
tige Entwicklung und des Weltgipfels 2005 entsprechende
Aufmerksamkeit zu widmen, indem sie unter anderem

a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossen-
schaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozia-
len Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut,
der Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit
dem Ziel der Vollbeschäftigung und der Förderung der sozia-
len Integration, in vollem Umfang nutzen und erschließen;

b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossen-
schaften unterstützen und erleichtern, indem sie unter ande-
rem Maßnahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut le-
ben, oder Angehörigen schwächerer Gesellschaftsgruppen,
einschließlich Frauen, Jugendlicher, Menschen mit Behinde-
rungen, älterer Menschen und indigener Völker, ermöglichen,
uneingeschränkt und freiwillig an Genossenschaften mitzu-
wirken und die Deckung ihres Bedarfs an sozialen Dienstlei-
stungen anzugehen;

c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein unterstüt-
zendes und förderliches Umfeld für den Aufbau von Genos-
senschaften zu schaffen, unter anderem durch den Aufbau ei-

ner wirkungsvollen Partnerschaft zwischen Regierungen und
der Genossenschaftsbewegung über gemeinsame Konsulta-
tivräte und/oder Beratungsgremien und durch die Förderung
und Anwendung verbesserter Rechtsvorschriften, Forschung,
die Weitergabe bewährter Verfahrensweisen, Ausbildung,
technische Hilfe und den Aufbau der Kapazitäten von Genos-
senschaften, insbesondere ihrer Kompetenzen auf den Gebie-
ten Management, Rechnungsprüfung und Marketing;

d) die Öffentlichkeit über den Beitrag der Genossen-
schaften zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur sozioöko-
nomischen Entwicklung aufklären und umfassende For-
schungsarbeiten und die Erhebung umfangreicher statisti-
scher Daten zur Tätigkeit, zum Beschäftigungsprofil und zur
sozioökonomischen Gesamtwirkung von Genossenschaften
auf nationaler und internationaler Ebene fördern;

5. bittet die Regierungen, in Zusammenarbeit mit der
Genossenschaftsbewegung Programme auszuarbeiten, die
den Kapazitätsaufbau der Genossenschaften fördern sollen,
namentlich durch die Stärkung der Organisations-, Manage-
ment- und Finanzkompetenz ihrer Mitglieder, und Program-
me einzuleiten und zu unterstützen, die den Zugang von Ge-
nossenschaften zu neuen Technologien verbessern;

6. bittet die Regierungen, die zuständigen internationa-
len Organisationen, die Sonderorganisationen und die loka-
len, nationalen und internationalen Genossenschaftsorganisa-
tionen, weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli den von
der Generalversammlung in ihrer Resolution 47/90 verkünde-
ten Internationalen Tag der Genossenschaften zu begehen;

7. ersucht den Generalsekretär, auch künftig in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen und anderen internationalen Organisationen sowie
nationalen, regionalen und internationalen Genossenschafts-
organisationen die Mitgliedstaaten nach Bedarf bei ihren Be-
mühungen um die Schaffung eines förderlichen Umfelds für
den Aufbau von Genossenschaften zu unterstützen, Hilfe bei
der Erschließung der Humanressourcen, technische Beratung
und Ausbildung bereitzustellen und einen Austausch von Er-
fahrungen und bewährten Verfahren zu fördern, unter ande-
rem durch die Veranstaltung von Konferenzen, Arbeitstagun-
gen und Seminaren auf nationaler und regionaler Ebene;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Beneh-
men mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen internatio-
nalen Organisationen wirksame Mittel und Wege zur Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit für die sozioökonomische Ge-
samtwirkung der Genossenschaften zu prüfen und dabei auch
zu erwägen, ob die Ausrufung eines Internationalen Jahres
der Genossenschaften wünschenswert und durchführbar ist,
und der Generalversammlung darüber Bericht zu erstatten;

9. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
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RESOLUTION 62/129

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)52.

62/129. Folgemaßnahmen nach dem zehnten Jahrestag
des Internationalen Jahres der Familie und da-
nach

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. De-
zember 1989, 50/142 vom 21. Dezember 1995, 52/81 vom
12. Dezember 1997, 54/124 vom 17. Dezember 1999, 56/113
vom 19. Dezember 2001, 57/164 vom 18. Dezember 2002,
58/15 vom 3. Dezember 2003, 59/111 vom 6. Dezember
2004, 59/147 vom 20. Dezember 2004 und 60/133 vom
16. Dezember 2005 betreffend die Verkündung des Interna-
tionalen Jahres der Familie und die Vorbereitung, die Bege-
hung und die Folgemaßnahmen nach seinem zehnten Jahres-
tag,

feststellend, dass die Generalversammlung in Ziffer 5 ih-
rer Resolution 59/111 beziehungsweise in Ziffer 2 ihrer Reso-
lution 59/147 die Notwendigkeit unterstrich, die Ziele des In-
ternationalen Jahres der Familie zu verwirklichen und kon-
krete Maßnahmen und Konzepte zur Berücksichtigung ein-
zelstaatlicher Prioritäten auf dem Gebiet der Familienpolitik
auszuarbeiten,

sowie feststellend, dass die die Familie betreffenden Be-
stimmungen in den Ergebnisdokumenten der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen der neunzi-
ger Jahre und ihrer Folgeprozesse nach wie vor als Leitlinien
für die Stärkung von auf die Familie ausgerichteten Politik-
und Programmbestandteilen im Rahmen eines integrierten
und umfassenden Entwicklungskonzepts dienen,

in dem Bewusstsein, dass der zehnte Jahrestag des Interna-
tionalen Jahres der Familie 2004 eine wichtige Gelegenheit
bot, die Wirksamkeit der Anstrengungen zu stärken und zu
verbessern, die auf allen Ebenen unternommen werden, um
im Rahmen der Ziele des Jahres konkrete Programme durch-
zuführen,

sowie in dem Bewusstsein, dass ein wesentliches Ziel des
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie dar-
in besteht, die nationalen Einrichtungen bei der Formulie-
rung, Umsetzung und Überwachung familienpolitischer Maß-
nahmen zu stärken,

ferner in dem Bewusstsein, dass auf nationaler und regio-
naler Ebene zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müs-
sen, um die Umsetzung der mandatsmäßigen Ziele des Inter-
nationalen Jahres der Familie zu fördern und zu erleichtern,

unter Berücksichtigung dessen, dass der Ausbau der nationa-
len Kapazitäten auf dem Gebiet der Familienpolitik nach wie
vor ein Hauptanliegen vieler Länder ist,

davon überzeugt, dass über das Jahr 2004 hinaus hand-
lungsorientierte Folgemaßnahmen nach dem zehnten Jahres-
tag des Internationalen Jahres der Familie ergriffen werden
müssen,

in Anerkennung der wichtigen Katalysator- und Unterstüt-
zungsrolle, die den Organen der Vereinten Nationen, den
Sonderorganisationen und den Regionalkommissionen dabei
zukommt, handlungsorientierte Folgemaßnahmen auf dem
Gebiet der Familie zu gewährleisten,

sich dessen bewusst, dass die interinstitutionelle Zusam-
menarbeit in Familienfragen fortgesetzt werden muss, um die
Leitungsgremien des Systems der Vereinten Nationen stärker
für dieses Thema zu sensibilisieren,

in der Überzeugung, dass der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich Forschungsinstitutionen und Universitäten, im
Hinblick auf die Ausarbeitung der Familienpolitik und den
Aufbau familienpolitischer Kapazitäten eine Schlüsselrolle
bei der Interessenvertretung, der Förderung, der Forschung
und der Politikgestaltung zukommt,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Bericht des
Generalsekretärs53,

1. legt den Regierungen nahe, auch weiterhin alles dar-
anzusetzen, um die Ziele des Internationalen Jahres der Fami-
lie zu verwirklichen und eine Familienperspektive in die na-
tionale Politikgestaltung zu integrieren;

2. würdigt den wichtigen Beitrag, den alle Mitglied-
staaten auf allen Ebenen zur Verwirklichung der Ziele des In-
ternationalen Jahres der Familie geleistet haben, und begrüßt
in dieser Hinsicht die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur
Verfolgung dieser Ziele, einschließlich der Regierung Katars,
die ein Internationales Institut für Familienstudien und Fami-
lienentwicklung eingerichtet hat;

3. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, ein für
die Stärkung und Unterstützung aller Familien förderliches
Umfeld zu schaffen, in der Erkenntnis, dass die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern und die Achtung vor allen
Menschenrechten und Grundfreiheiten aller Familienmitglie-
der für das Wohlergehen der Familien und der Gesellschaft
als Ganzes unabdingbar sind, feststellend, wie wichtig es ist,
Berufs- und Familienleben miteinander zu vereinbaren, und
den Grundsatz anerkennend, dass beide Eltern gemeinsam für
die Erziehung und die Entwicklung des Kindes verantwort-
lich sind;

4. bittet die Regierungen, auch künftig Strategien und
Programme zur Stärkung der nationalen Kapazitäten zur Er-
füllung der nationalen Prioritäten im Zusammenhang mit Fa-
milienfragen zu entwickeln, und legt dem Programm der Ver-

52 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus,
Bosnien und Herzegowina, Kasachstan, Pakistan (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77
sind, und Chinas), Russische Föderation, Usbekistan und Vereinigte
Staaten von Amerika. 53 A/62/132 und Add.1.
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einten Nationen für die Familie nahe, im Rahmen seines Man-
dats den Regierungen dabei behilflich zu sein, unter anderem
durch die Bereitstellung technischer Hilfe beim Auf- und
Ausbau der nationalen Kapazitäten auf dem Gebiet der For-
mulierung, Umsetzung und Überwachung familienpolitischer
Maßnahmen;

5. legt den Regierungen nahe, den Treuhandfonds der
Vereinten Nationen für Tätigkeiten zu Gunsten der Familie zu
unterstützen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, den
Ländern auf Antrag umfangreichere Hilfe zu gewähren;

6. empfiehlt, dass die Organisationen und Organe der
Vereinten Nationen, die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, die Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten und der Privatsektor eine unterstützende Rolle bei
der Förderung der Ziele des Internationalen Jahres der Fami-
lie übernehmen und zur Ausarbeitung von Strategien und Pro-
grammen zur Stärkung der nationalen Kapazitäten beitragen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

8. beschließt, das Thema „Folgemaßnahmen nach dem
zehnten Jahrestag des Internationalen Jahres der Familie“ auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Soziale
Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit
der Weltsoziallage sowie der Jugend, dem Altern, den Behin-
derten und der Familie“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/130

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)54.

62/130. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversamm-
lung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. De-
zember 2002, in der sie sich die Politische Erklärung55 und
den Internationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern

200256 zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. De-
zember 2003, in der sie unter anderem von dem „Fahrplan“
für die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis
nahm, und ihre Resolutionen 60/135 vom 16. Dezember 2005
und 61/142 vom 19. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 42/1 der Kommis-
sion für soziale Entwicklung vom 13. Februar 200457, in der
die Kommission beschloss, alle fünf Jahre eine Überprüfung
und Bewertung des Aktionsplans von Madrid vorzunehmen,

eingedenk dessen, dass die Kommission in ihrer Resolu-
tion 44/1 vom 17. Februar 200658 beschloss, den ersten globa-
len Überprüfungs- und Bewertungszyklus auf ihrer fünfund-
vierzigsten Tagung im Jahr 2007 zu beginnen und auf ihrer
sechsundvierzigsten Tagung im Jahr 2008 abzuschließen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs59,

1. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Kapa-
zitäten zur Beseitigung der Armut unter älteren Menschen,
insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchge-
hend in die Armutsbekämpfungsstrategien und die nationalen
Entwicklungspläne zu integrieren und sowohl eine konkrete
Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängigen Inte-
gration von Fragen des Alterns in ihre Überprüfung und Be-
wertung des Internationalen Aktionsplans von Madrid über
das Altern 200256 und in ihre nationalen Strategien aufzuneh-
men;

2. betont, dass es zur Ergänzung der nationalen Ent-
wicklungsanstrengungen unerlässlich ist, die internationale
Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklungsländer
bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu verstär-
ken, und erkennt gleichzeitig an, wie wichtig die Gewährung
von finanzieller und sonstiger Hilfe ist;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich aktiv an dem
partizipatorischen, von unten nach oben verlaufenden Ansatz
für die Überprüfung und Bewertung des Aktionsplans von
Madrid zu beteiligen, indem sie unter anderem Ideen, Daten
und bewährte Verfahren weitergeben und der Kommission
für soziale Entwicklung auf ihrer sechsundvierzigsten Ta-
gung 2008 darüber Bericht erstatten;

4. legt den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen nahe, die bei der Überprüfung und Bewertung auf na-
tionaler Ebene gewonnenen Erkenntnisse zu konsolidieren,
indem sie unter anderem Vertreter von Organisationen älterer
Menschen aus verschiedenen Regionen einbeziehen, die un-
mittelbar an der auf einem partizipatorischen, von unten nach
oben verlaufenden Ansatz beruhenden Überprüfung und Be-
wertung beteiligt sind;

54 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Ka-
nada, Kasachstan, Kenia, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Me-
xiko, Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Pakistan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, San Mari-
no, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Türkei, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland und Zypern. 
55 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8–12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.

56 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.
57 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 6 (E/2004/26), Kap. I, Abschn. E.
58 Ebd., 2006, Supplement No. 6 (E/2006/26), Kap. I, Abschn. C.
59 A/62/131 und Corr.1.
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5. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Al-
terspolitik umfassende Konsultationen mit maßgeblichen In-
teressenträgern und Partnern der sozialen Entwicklung zu
führen, um so eine nationale Identifikation mit dieser Politik
und einen entsprechenden Konsens zu schaffen;

6. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen zur Stärkung der Partnerschaf-
ten mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit Organisationen
älterer Menschen, Hochschulen, Forschungsstiftungen, loka-
len Organisationen, einschließlich Betreuungspersonen, und
dem Privatsektor zu unterstützen, um so zum Aufbau von Ka-
pazitäten in Fragen des Alterns beizutragen;

7. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die zu-
ständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaatli-
chen Anstrengungen zur Finanzierung von Initiativen im Be-
reich der Forschung und der Datenerhebung zu Altersfragen
zu unterstützen, damit die mit der Alterung der Bevölkerung
zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen bes-
ser verstanden und den politischen Entscheidungsträgern ge-
nauere und konkretere Informationen zu Geschlechter- und
Altersfragen zur Verfügung gestellt werden können;

8. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den
Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Verfolgung ihrer wäh-
rend der Überprüfung und Bewertung ermittelten nationalen
Prioritäten bezüglich der Umsetzung zu bemühen, und bittet
die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, einen
schrittweisen Ansatz für den Kapazitätsausbau zu erwägen,
der die Festlegung nationaler Prioritäten, die Stärkung der in-
stitutionellen Mechanismen, Forschung, Datenerhebung und
-analyse und die Schulung des erforderlichen Personals auf
dem Gebiet des Alterns umfasst;

9. betont, dass auf nationaler Ebene zusätzlich Kapazi-
täten geschaffen werden müssen, um die Umsetzung des Ak-
tionsplans von Madrid zu fördern und zu erleichtern, und legt
den Regierungen in diesem Zusammenhang nahe, den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für das Altern zu unterstüt-
zen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche
und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, den Ländern
auf Antrag umfangreichere Hilfe zu gewähren;

10. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls für die
erforderlichen Bedingungen zu sorgen, damit Familien und
die Gemeinschaft in der Lage sind, älter werdenden Men-
schen Betreuung und Schutz zukommen zu lassen, und die
Verbesserung des Gesundheitszustands älterer Menschen
auch auf der Grundlage des Geschlechts zu bewerten sowie
Behinderungen und Sterblichkeit zu verringern;

11. erklärt erneut, dass bei den laufenden Anstrengun-
gen zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen60 enthaltenen Ziele, die Lage der älte-
ren Menschen berücksichtigt werden soll;

12. empfiehlt der Kommission für soziale Entwicklung,
die Ergebnisse des ersten Zyklus der Überprüfung und Be-
wertung des Aktionsplans von Madrid in die Beratungen auf
ihrer sechsundvierzigsten Tagung 2008 aufzunehmen und da-
bei auch auf die in den ersten fünf Jahren des Umsetzungspro-
zesses erzielten Fortschritte und aufgetretenen Hindernisse
einzugehen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution und der Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung
einen Bericht über die Analyse der Schlussfolgerungen aus
der ersten Überprüfung und Bewertung vorzulegen und darin
auch einen auf einer Analyse der seit 2002 auf nationaler Ebe-
ne durchgeführten Maßnahmen beruhenden strategischen
Rahmen für die Umsetzung aufzunehmen, um politische Prio-
ritäten für die Zukunft und Maßnahmen für die internationale
Zusammenarbeit zur Unterstützung der nationalen Umset-
zungsaktivitäten aufzuzeigen.

RESOLUTION 62/131
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)61.

62/131. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwick-

lung, der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehal-
ten wurde, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der
Generalversammlung „Weltgipfel für soziale Entwicklung
und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer
zunehmend globalen Welt“, die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000
in Genf stattfand,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm62 und die von
der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die sozia-

60 Siehe Resolution 55/2.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kasachstan,
Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko,
Moldau, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
kistan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
62 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
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le Entwicklung63 sowie ein kontinuierlicher weltweiter Dialog
über Fragen der sozialen Entwicklung den grundlegenden
Rahmen für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle
auf nationaler und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen64 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele
sowie auf die auf den großen Gipfeltreffen, Konferenzen und
Sondertagungen der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
pflichtungen, einschließlich der auf dem Weltgipfel 2005 ein-
gegangenen Verpflichtungen65,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/209 vom
22. Dezember 2005 über die Durchführung der ersten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006),

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auf dem Tagungsteil
auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts- und
Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung „Schaffung ei-
nes förderlichen Umfelds auf nationaler und internationaler
Ebene zur Herbeiführung einer produktiven Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit für alle und Auswirkun-
gen auf die nachhaltige Entwicklung“66,

feststellend, dass die von der Internationalen Arbeitsorga-
nisation verfolgte Agenda für menschenwürdige Arbeit mit
ihren vier strategischen Zielen ein wichtiges Instrument zur
Erreichung des Ziels der produktiven Vollbeschäftigung und
einer menschenwürdigen Arbeit für alle ist,

betonend, dass die Rolle der Kommission für soziale Ent-
wicklung bei der Weiterverfolgung und Überprüfung des
Weltgipfels für soziale Entwicklung und der Ergebnisse der
vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
gestärkt werden muss,

in der Erkenntnis, dass ein Ansatz, der den Menschen in
den Mittelpunkt stellt, im Zentrum der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung stehen muss,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs67;

2. begrüßt es, dass die Regierungen erneut ihren Wil-
len und ihre Entschlossenheit zur weiteren Umsetzung der
Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung und des
Aktionsprogramms62 bekräftigt haben, insbesondere zur Be-
seitigung der Armut, zur Förderung einer produktiven Voll-

beschäftigung und zur Förderung der sozialen Integration mit
dem Ziel, stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle
Menschen zu schaffen;

3. erkennt an, dass die Erfüllung der in Kopenhagen
eingegangenen Verpflichtungen und die Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, sich gegenseitig verstärken
und dass die in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen
auf einen kohärenten, die Menschen in den Mittelpunkt stel-
lenden Entwicklungsansatz von entscheidender Bedeutung
sind;

4. bekräftigt, dass der Kommission für soziale Ent-
wicklung auch weiterhin die Hauptverantwortung für die
Weiterverfolgung und Überprüfung des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der Ergebnisse der vierundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung zukommt und
dass sie als Hauptforum der Vereinten Nationen für einen in-
tensiveren weltweiten Dialog über Fragen der sozialen Ent-
wicklung fungiert, und fordert die Mitgliedstaaten, die zu-
ständigen Sonderorganisationen, Fonds und Programme des
Systems der Vereinten Nationen und die Zivilgesellschaft
auf, die Arbeit der Kommission verstärkt zu unterstützen;

5. ist sich dessen bewusst, dass das auf dem Weltgipfel
für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung bekräftigte umfassende
Konzept der sozialen Entwicklung bei der Politikgestaltung
auf nationaler und internationaler Ebene abgeschwächt wurde
und dass die Armutsbeseitigung zwar ein zentraler Bestand-
teil der Entwicklungspolitik und des entwicklungspolitischen
Diskurses ist, dass aber den weiteren auf dem Gipfel verein-
barten Verpflichtungen mehr Aufmerksamkeit zuteil werden
sollte, insbesondere denjenigen betreffend Beschäftigung und
soziale Integration, die ebenfalls durch eine allgemeine Tren-
nung der Sozialpolitik von der Wirtschaftspolitik beeinträch-
tigt wurden;

6. erkennt an, dass die nach dem Weltgipfel für soziale
Entwicklung eingeleitete erste Dekade der Vereinten Natio-
nen für die Beseitigung der Armut (1997-2006) die langfristi-
ge Vision für nachhaltige und abgestimmte nationale und in-
ternationale Maßnahmen zur Beseitigung der Armut vorgab,
und stellt fest, dass die Erfüllung der von den Regierungen
eingegangenen Verpflichtungen im Verlauf der Dekade hin-
ter den Erwartungen zurückblieb;

7. hebt hervor, dass die großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich des Millen-
niums-Gipfels, des Weltgipfels 2005 und der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung mit ihrem Kon-
sens von Monterrey68, den Vorrang und die Dringlichkeit der
Armutsbeseitigung im Rahmen der Entwicklungsagenda der
Vereinten Nationen bekräftigt haben;

63 Resolution S-24/2, Anlage.
64 Siehe Resolution 55/2.
65 Siehe Resolution 60/1.
66 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 3 (A/61/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 50.
67 A/62/122.

68 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
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8. hebt außerdem hervor, dass die Maßnahmen zur Ar-
mutsbeseitigung an den tieferen und strukturellen Ursachen
und Ausprägungen der Armut ansetzen sollen und dass die
Aspekte der Gerechtigkeit und der Verringerung der Un-
gleichheit in diese Maßnahmen einbezogen werden müssen;

9. betont, dass ein förderliches Umfeld eine entschei-
dende Voraussetzung für die Verwirklichung von Gerechtig-
keit und sozialer Entwicklung ist, dass angesichts dessen,
dass Wirtschaftswachstum unverzichtbar ist, tief verwurzelte
Ungleichheit und Marginalisierung ein Hindernis für das um-
fassende und dauerhafte Wachstum darstellen, das für eine
nachhaltige, niemanden ausschließende und den Menschen in
den Mittelpunkt stellende Entwicklung notwendig ist, und er-
kennt an, dass zwischen Maßnahmen zur Erzielung von
Wachstum und Maßnahmen zur Erzielung wirtschaftlicher
und sozialer Gerechtigkeit ein Gleichgewicht hergestellt so-
wie sichergestellt werden muss, dass sie einander ergänzen,
damit die Armut insgesamt wirksam verringert werden kann;

10. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss, um
den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut leben-
den Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Kon-
zipierung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur
Stärkung und Festigung demokratischer Institutionen und ei-
ner ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

11. bekräftigt die Verpflichtung auf die Ermächtigung
der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sowie auf
die durchgängige Integration einer Geschlechterperspektive
in alle Entwicklungsanstrengungen, in Anerkennung ihrer
entscheidenden Wichtigkeit für die Herbeiführung einer
nachhaltigen Entwicklung und für die Anstrengungen zur Be-
kämpfung von Hunger, Armut und Krankheit, zur Stärkung
der Politiken und Programme, die darauf gerichtet sind, die
volle Teilhabe der Frauen als gleichberechtigte Partnerinnen
in allen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Lebens zu verbessern, zu gewährleisten und
auszuweiten, und zur Verbesserung ihres Zugangs zu allen
für die uneingeschränkte Wahrnehmung aller ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten erforderlichen Ressourcen
durch die Beseitigung fortbestehender Barrieren, wozu auch
gehört, gleichberechtigten Zugang zu einer produktiven Voll-
beschäftigung und einer menschenwürdigen Arbeit für alle zu
gewährleisten und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu
stärken;

12. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf Beschäf-
tigungsstrategien und eine makroökonomische Politik, mit
denen Chancen auf eine frei gewählte und produktive Vollbe-
schäftigung, auch für die am stärksten benachteiligten Perso-
nen, und menschenwürdige Arbeit für alle aktiv gefördert
werden, um für soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit wirt-
schaftlicher Effizienz zu sorgen, unter voller Achtung der
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit unter ge-
rechten, gleichen, sicheren und würdigen Bedingungen, und
bekräftigt ferner, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in
die makroökonomische Politik einbezogen werden soll, unter
voller Berücksichtigung der sozialen Auswirkungen und Di-
mensionen der Globalisierung;

13. bekräftigt ferner, dass es dringend erforderlich ist,
auf nationaler und internationaler Ebene ein Umfeld zu schaf-
fen, das die Herbeiführung einer produktiven Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit für alle als Grundlage ei-
ner nachhaltigen Entwicklung begünstigt, und dass ein Um-
feld, das Investitionen, Wachstum und Unternehmertum un-
terstützt, eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze ist, und bekräftigt außerdem, dass die Be-
seitigung von Hunger und Armut, die Verbesserung des wirt-
schaftlichen und sozialen Wohlergehens für alle, die Herbei-
führung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern und eine nieman-
den ausschließende und ausgewogene Globalisierung nur
dann möglich sind, wenn Männern und Frauen die Chance ge-
boten wird, eine produktive Arbeit unter freiheitlichen, ge-
rechten, sicheren und menschenwürdigen Bedingungen zu er-
halten;

14. betont, wie wichtig es ist, die Hindernisse zu beseiti-
gen, die sich der Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker, insbesondere der unter Kolonialherrschaft
oder anderen Formen der Fremdherrschaft oder ausländischer
Besetzung lebenden Menschen, entgegenstellen und die sich
nachteilig auf ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung
auswirken, wozu auch ihr Ausschluss von den Arbeitsmärk-
ten gehört;

15. erklärt erneut, dass Gewalt in ihren vielen Erschei-
nungsformen, einschließlich der häuslichen Gewalt, insbe-
sondere Gewalt gegen Frauen, Kinder, ältere Menschen und
Menschen mit Behinderungen, allerorten eine wachsende Be-
drohung der Sicherheit des Einzelnen, der Familien und der
Gemeinschaften darstellt, dass der völlige Zusammenbruch
des sozialen Gefüges heutzutage ein nur zu reelles Phänomen
ist, dass organisierte Kriminalität, illegale Drogen, unerlaub-
ter Waffenhandel, Frauen- und Kinderhandel, ethnische und
religiöse Konflikte, Bürgerkrieg, Terrorismus, alle Formen
extremistischer Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, politische
Morde und sogar Völkermord grundlegende Bedrohungen
der Gesellschaften und der weltweiten sozialen Ordnung dar-
stellen und dass all dies außerdem überzeugende und dringen-
de Gründe für die Regierungen sind, einzeln und gegebenen-
falls gemeinsam tätig zu werden, um den sozialen Zusam-
menhalt zu fördern und gleichzeitig die Vielfalt anzuerken-
nen, zu schützen und zu schätzen;

16. erkennt an, dass produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle, wozu Sozialschutz, grund-
legende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie sozialer
Dialog gehören, Schlüsselelemente einer nachhaltigen Ent-
wicklung für alle Länder und daher ein vorrangiges Ziel der
sozialen Zusammenarbeit sind;

17. betont, dass die Politiken und Programme, die zur
Beseitigung der Armut und zu Gunsten von Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit für alle konzipiert wer-
den, konkrete Maßnahmen zur Förderung der sozialen Inte-
gration umfassen sollen, einschließlich solcher, die margina-
lisierten sozioökonomischen Sektoren und Gruppen Chan-
cengleichheit und gleichen Zugang zu sozialem Schutz ge-
währen;
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18. anerkennt den wichtigen Zusammenhang zwischen
internationaler Migration und sozialer Entwicklung und be-
tont, wie wichtig es ist, das Arbeitsrecht in Bezug auf die Ar-
beitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen von Wanderar-
beitnehmern, unter anderem soweit sie deren Entlohnung, die
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz
und das Recht auf Vereinigungsfreiheit betreffen, wirksam
durchzusetzen;

19. bekräftigt, dass die Politik der sozialen Integration
danach streben soll, Ungleichheiten zu verringern, den Zu-
gang zu sozialen Grunddiensten, Bildung für alle und Ge-
sundheitsversorgung zu fördern, die Teilhabe und Integration
gesellschaftlicher Gruppen, insbesondere der Jugendlichen,
älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, zu er-
höhen und die Herausforderungen zu bewältigen, die sich der
sozialen Entwicklung durch die Globalisierung und durch
marktgeleitete Reformen entgegenstellen, damit alle Men-
schen in allen Ländern Nutzen aus der Globalisierung ziehen
können;

20. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf die För-
derung der Rechte der indigenen Völker in den Bereichen Bil-
dung, Beschäftigung, Wohnungswesen, Sanitärversorgung,
Gesundheit und soziale Sicherheit, und stellt außerdem fest,
dass in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte
der indigenen Völker69 diesen Bereichen Aufmerksamkeit
entgegengebracht wird;

21. erkennt an, dass die Politiken zur Förderung der so-
zialen Entwicklung in einer integralen, verständlichen und
partizipatorischen Weise und unter Anerkennung der Armut
als eines vielschichtigen Phänomens formuliert werden müs-
sen, fordert in dieser Angelegenheit miteinander verflochtene
öffentliche Maßnahmen und unterstreicht, dass diese Maß-
nahmen Teil einer umfassenden Strategie zu Gunsten von
Entwicklung und Wohlergehen sein müssen;

22. erkennt die wichtige Rolle an, die der öffentliche
Sektor als Arbeitgeber und zu Gunsten eines Umfelds spielen
kann, das der wirksamen Schaffung produktiver Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdiger Arbeit für alle förderlich ist;

23. erkennt außerdem die unverzichtbare Rolle an, die
der Privatsektor bei der Mobilisierung neuer Investitionen,
der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Entwicklungsfi-
nanzierung sowie bei der Förderung der Bemühungen um
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit
spielen kann;

24. erkennt ferner an, dass die meisten armen Menschen
in ländlichen Gebieten leben und arbeiten, dass dem Agrar-
sektor und dem ländlichen Nichtagrarsektor Vorrang einge-
räumt werden soll und dass Maßnahmen ergriffen werden sol-
len, um die negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen
der Globalisierung abzuwenden und auszugleichen und ihren
Nutzen für arme Menschen, die in ländlichen Gebieten leben
und arbeiten, zu maximieren;

25. bekräftigt die auf dem Weltgipfel 2005 unter dem
Punkt „Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas“ einge-
gangenen Verpflichtungen70, unterstreicht die Aufforderung
des Wirtschafts- und Sozialrats zu stärkerer Koordinierung
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie die ak-
tuellen Anstrengungen zur Harmonisierung der laufenden In-
itiativen zu Gunsten Afrikas und ersucht die Kommission für
soziale Entwicklung, in ihrer Arbeit den sozialen Dimensio-
nen der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas71

auch weiterhin den gebührenden Stellenwert einzuräumen;

26. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine wirtschaftliche und soziale
Entwicklung trägt und dass die Rolle der nationalen Politiken
und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann,
und unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnahmen
zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Finanzme-
chanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungsländer
zur Herbeiführung eines beständigen Wirtschaftswachstums
und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der Ar-
mut und zur Stärkung ihrer demokratischen Systeme zu unter-
stützen;

27. bekräftigt in diesem Zusammenhang ferner, dass der
internationalen Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle zu-
kommt, wenn es darum geht, die Entwicklungsländer, na-
mentlich die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Stär-
kung ihrer personellen, institutionellen und technologischen
Kapazitäten zu unterstützen;

28. betont, dass sich die internationale Gemeinschaft
verstärkt darum bemühen muss, durch die Erweiterung des
Marktzugangs für Entwicklungsländer, Technologietransfer
zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen, die Gewährung
von Finanzhilfe und eine umfassende Lösung des Problems
der Auslandsverschuldung ein für die soziale Entwicklung
und die Armutsbeseitigung förderliches Umfeld zu schaffen;

29. erkennt an, dass gute Regierungsführung und Ord-
nungspolitik und Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene unerlässlich sind, um ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung herbei-
zuführen und Armut und Hunger zu beseitigen;

30. fordert die entwickelten Länder, die dies noch nicht
getan haben, nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen konkrete Anstrengungen zu unternehmen, um
das Ziel der Bereitstellung von 0,7 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts für die öffentliche Entwicklungshilfe für Entwick-
lungsländer und von 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts für die am wenigsten entwickelten Länder zu errei-
chen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf den erzielten
Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffent-
liche Entwicklungshilfe effektiv eingesetzt wird, um die Ent-
wicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen;

31. begrüßt es, dass Gruppen von Mitgliedstaaten als
Beitrag zur Mobilisierung von Ressourcen für die soziale Ent-

69 Resolution 61/295, Anlage.

70 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 68.
71 A/57/304, Anlage.
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wicklung freiwillige Initiativen ergriffen haben, die sich auf
innovative Finanzierungsmechanismen stützen, einschließ-
lich derjenigen, die darauf gerichtet sind, den Entwicklungs-
ländern auf dauerhafter und berechenbarer Grundlage breite-
ren Zugang zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaf-
fen, wie etwa die Internationale Fazilität zum Kauf von Medi-
kamenten (UNITAID) sowie andere Initiativen, wie etwa die
Internationale Finanzfazilität für Immunisierungen, und
nimmt Kenntnis von der New Yorker Erklärung vom 20. Sep-
tember 2004, mit der die Initiative „Aktion gegen Hunger und
Armut“ eingeleitet und darauf verwiesen wurde, dass drin-
gend die erforderlichen Mittel aufgebracht werden müssen,
um die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen zu helfen
und die Auslandshilfe zu ergänzen und ihre langfristige Stabi-
lität und Berechenbarkeit zu gewährleisten;

32. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Ein-
beziehung aller Akteure in den Entwicklungsprozess erfor-
dert, einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft,
der Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partner-
schaften zwischen allen maßgeblichen Akteuren immer mehr
ein Teil der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
im Dienste der sozialen Entwicklung werden, und bekräftigt
außerdem, dass innerhalb von Ländern die Partnerschaften
zwischen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Pri-
vatsektor wirksam zur Erreichung der sozialen Entwicklungs-
ziele beitragen können;

33. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, sondern
auch hinsichtlich deren Auswirkungen auf die Entwicklung,
die Gesellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter und die
Umwelt, sowie hinsichtlich ihrer Verpflichtungen gegenüber
ihren Arbeitnehmern und ihres Beitrags zur Herbeiführung
einer nachhaltigen Entwicklung, einschließlich sozialer Ent-
wicklung, und betont, dass es geboten ist, konkrete Maßnah-
men in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht zu ergreifen, namentlich unter Beteili-
gung aller maßgeblichen Interessenträger, um unter anderem
Korruption zu verhüten oder strafrechtlich zu verfolgen;

34. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und So-
zialrat, die Regionalkommissionen, die zuständigen Sonder-
organisationen, Fonds und Programme des Systems der Ver-
einten Nationen und andere zwischenstaatliche Foren, im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats die in Kopenhagen einge-
gangenen Verpflichtungen und die Erklärung über den zehn-
ten Jahrestag des Weltgipfels für soziale Entwicklung72 weiter
in ihre Arbeitsprogramme zu integrieren und ihnen Vorrang
einzuräumen, weiter aktiv an ihrer Weiterverfolgung mitzu-
wirken und die Erfüllung dieser Verpflichtungen und Zusa-
gen zu überwachen;

35. bittet die Kommission für soziale Entwicklung, bei
ihrer Überprüfung der Umsetzung der Kopenhagener Erklä-
rung über soziale Entwicklung und des Aktionsprogramms
den Schwerpunkt auf den verstärkten Austausch nationaler,
regionaler und internationaler Erfahrungen, den gezielten und
interaktiven Dialog zwischen Sachverständigen und Prakti-
kern und die Weitergabe bewährter Praktiken und gewonne-
ner Erkenntnisse zu legen;

36. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Ergeb-
nisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vier-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der
Versammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über
diese Frage vorzulegen.

RESOLUTION 62/132

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)73.

62/132. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der

Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Menschen-
rechtskommission und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege verabschiedeten früheren Reso-
lutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
auf die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen74,

in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betreffen-
den Bestimmungen in den Ergebnisdokumenten der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte75, der Internationalen Konferenz
über Bevölkerung und Entwicklung76, der Vierten Weltfrau-
enkonferenz77 und des Weltgipfels für soziale Entwicklung78

sowie ihrer fünfjährlichen Überprüfungen,

72 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 6 (E/2005/26), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2005/234 des Wirtschafts- und Sozialrats.

73 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Ban-
gladesch, Belarus, Benin, Bolivien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana,
Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Kenia, Kolumbien,
Mali, Mexiko, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen,
Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Uganda, Uruguay und Vereinigte
Staaten von Amerika.
74 Siehe Resolution 48/104.
75 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
76 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
77 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
78 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
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mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den verschiede-
nen Aktivitäten, die Stellen des Systems der Vereinten Natio-
nen aufgenommen haben, wie etwa dem Regionalprogramm
des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau
zur Ermächtigung von Wanderarbeitnehmerinnen in Asien,
der Podiumsdiskussion auf hoher Ebene über die geschlechts-
spezifischen Dimensionen der internationalen Migration, die
von der Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer
fünfzigsten Tagung veranstaltet wurde, und den Erörterungen
der Kommission auf ihrer einundfünfzigsten Tagung, auf der
sie unter anderem von der besonderen Situation minderjähri-
ger Migrantinnen Kenntnis nahm, sowie Kenntnis nehmend
von dem Beitrag, den die Internationale Arbeitsorganisation
mit der Ausarbeitung eines Multilateralen Rahmens für Ar-
beitsmigration geleistet hat, und von anderen Aktivitäten, mit
denen die Not von Wanderarbeitnehmerinnen weiter bewertet
und gemildert wird,

unter Hinweis auf die Erörterungen während des Dialogs
auf hoher Ebene über internationale Migration und Entwick-
lung, der am 14. und 15. September 2006 abgehalten wurde
und auf dem unter anderem anerkannt wurde, dass Migrantin-
nen besonderen Schutzes bedürfen,

in Anbetracht dessen, dass der Frauenanteil an der inter-
nationalen Migration immer höher wird, was zum großen Teil
auf sozioökonomische Faktoren zurückzuführen ist, und dass
diese Feminisierung der Migration eine größere Aufgeschlos-
senheit für Geschlechterfragen bei allen mit dem Thema der
internationalen Migration zusammenhängenden politischen
Maßnahmen und Bemühungen erfordert,

betonend, dass alle Beteiligten, insbesondere die Her-
kunfts-, Transit- und Aufnahmeländer, die zuständigen regio-
nalen und internationalen Organisationen, der Privatsektor
und die Zivilgesellschaft, gemeinsam die Verantwortung für
die Förderung eines Umfelds tragen, in dem Gewalt gegen
Wanderarbeitnehmerinnen verhütet und bekämpft wird,

in Anerkennung des Beitrags, den Wanderarbeitnehmerin-
nen durch ihren wirtschaftlichen Nutzen für die Herkunfts-
und die Aufnahmeländer zur Entwicklung leisten,

in der Erkenntnis, dass Frauen und ihre Kinder in allen
Phasen des Migrationsprozesses besonderen Risiken ausge-
setzt sind, angefangen mit ihrer Entscheidung für die Migra-
tion, wie auch während des Transits, der Beschäftigung im in-
formellen und formellen Sektor und der Eingliederung in die
Aufnahmegesellschaft sowie bei der Rückkehr in ihr Her-
kunftsland,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die anhal-
tenden Berichte über schwere Misshandlungen und Gewalt
gegen Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, einschließlich
über geschlechtsspezifische Gewalt, insbesondere sexuelle
Gewalt, Menschenhandel, häusliche und familiäre Gewalt,
rassistische und fremdenfeindliche Handlungen, missbräuch-
liche Praktiken im Arbeitsumfeld und ausbeuterische Arbeits-
bedingungen,

in der Erkenntnis, dass Wanderarbeitnehmerinnen durch
das Zusammentreffen von Diskriminierung und Stereotypen,

unter anderem auf Grund von Geschlecht, Alter, Klasse und
ethnischer Herkunft, einer verstärkten Diskriminierung aus-
gesetzt sein können,

in Bekräftigung der Verpflichtung zum Schutz und zur
Förderung der Menschenrechte aller Frauen, einschließlich,
ohne Diskriminierung, indigener Arbeitsmigrantinnen, und in
dieser Hinsicht feststellend, dass in der Erklärung der Verein-
ten Nationen über die Rechte der indigenen Völker79 der Be-
seitigung aller Formen der Gewalt und der Diskriminierung
gegenüber indigenen Frauen Aufmerksamkeit gilt,

mit Besorgnis feststellend, dass viele Migrantinnen, die in
der Schattenwirtschaft und in Tätigkeiten, die geringere Qua-
lifikationen erfordern, beschäftigt sind, besonders durch
Missbrauch und Ausbeutung gefährdet sind, und in diesem
Zusammenhang unterstreichend, dass die Staaten verpflichtet
sind, die Menschenrechte von Migranten zu schützen, um
Missbrauch und Ausbeutung zu verhüten,

hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive, um-
fassende Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, ein-
schließlich nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselter Da-
ten und Statistiken, sowie über geschlechtsspezifische Indika-
toren für Forschungs- und Analysezwecke zu verfügen sowie
einen breit angelegten Austausch der Erfahrungen und Er-
kenntnisse der einzelnen Mitgliedstaaten und der Zivilgesell-
schaft bei der Formulierung von Politiken und konkreten
Strategien zur Behebung des Problems der Gewalt gegen
Wanderarbeitnehmerinnen vorzunehmen,

in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erheblichen
Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit Hilfe gefälschter
oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und durch
Scheinheiraten zum Zweck der Migration erleichtert oder er-
möglicht werden kann, dass diese Aktivitäten unter anderem
durch das Internet erleichtert werden können und dass diese
Wanderarbeitnehmerinnen anfälliger für Missbrauch und
Ausbeutung sind,

in der Erwägung, dass es wichtig ist, auf bilateraler, regio-
naler, interregionaler und internationaler Ebene mittels ge-
meinsamer und kooperativer Maßnahmen und Strategien die
Menschenrechte und das Wohl von Wanderarbeitnehmerin-
nen zu schützen und zu fördern,

sowie in der Erwägung, dass es wichtig ist, den Zusam-
menhang zwischen Migration und Menschenhandel zu unter-
suchen, um die Anstrengungen zum Schutz von Wanderar-
beitnehmerinnen vor Gewalt, Diskriminierung, Ausbeutung
und Missbrauch zu fördern,

ermutigt durch bestimmte Maßnahmen, die einige Auf-
nahmeländer ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeit-
nehmerinnen zu lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt un-
terstehenden Gebieten aufhalten, wie etwa die Einrichtung
von Schutzmechanismen für Wanderarbeitnehmer, die ihnen

79 Resolution 61/295, Anlage.
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den Zugang zu Beschwerdeverfahren erleichtern oder bei Ge-
richtsverfahren Hilfe gewähren,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zustän-
digen Vertragsorganen der Vereinten Nationen bei der Über-
wachung der Umsetzung der Menschenrechtsübereinkünfte
und den zuständigen besonderen Verfahren im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats bei der Auseinandersetzung mit dem Pro-
blem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
beim Schutz und bei der Förderung ihrer Menschenrechte und
ihres Wohls zukommt,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs80;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, die ein-
schlägigen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation und die Internationale Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen81, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität82, das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migran-
ten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität83 sowie alle Menschenrechtsverträge, die
zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen beitra-
gen, zu unterzeichnen und zu ratifizieren beziehungsweise ih-
nen beizutreten;

3. nimmt Kenntnis von den Berichten des Sonderbe-
richterstatters des Menschenrechtsrats über die Menschen-
rechte von Migranten84 beziehungsweise der Sonderberichter-
statterin des Rates über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen
und deren Folgen85 betreffend Gewalt gegen Wanderarbeit-
nehmerinnen und ermutigt alle Sonderberichterstatter, deren
Mandat mit dem Thema der Gewalt gegen Wanderarbeitneh-
merinnen zusammenhängt, sich mit der Frage der Gewalt ge-
gen Wanderarbeitnehmerinnen und ihrer Menschenrechte
auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem Problem der ge-
schlechtsspezifischen Gewalt und Diskriminierung sowie des
Frauenhandels;

4. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen des „World
Survey on the Role of Women in Development, 2004: Wo-
men and International Migration“ (Weltüberblick über die
Rolle der Frauen im Entwicklungsprozess 2004: Frauen und

internationale Migration)86, einschließlich der darin enthalte-
nen Empfehlungen für konkrete Maßnahmen mit dem Ziel,
zur Ermächtigung von Migrantinnen, einschließlich Wander-
arbeitnehmerinnen, beizutragen und ihre Anfälligkeit für
Missbrauch zu verringern;

5. ersucht alle Regierungen, mit den in Ziffer 3 ge-
nannten Sonderberichterstattern auch künftig bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben und mandatsmäßigen Pflichten voll zu-
sammenzuarbeiten, indem sie ihnen namentlich die erbetenen
Informationen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
zur Verfügung stellen und umgehend auf ihre dringenden Ap-
pelle reagieren, und legt den Regierungen nahe, ernsthaft zu
erwägen, sie zu einem Besuch ihres Landes einzuladen;

6. fordert alle Regierungen auf, in Rechtsvorschriften
und Politiken betreffend internationale Migration sowie Ar-
beit und Beschäftigung eine Menschenrechts- und Geschlech-
terperspektive aufzunehmen, unter anderem mit dem Ziel,
Gewalt, Diskriminierung, Ausbeutung und Missbrauch ge-
genüber Migrantinnen zu verhüten und sie davor zu schützen,
und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass diese Rechtsvorschriften und Politiken nicht die Diskri-
minierung von Frauen und die gegen sie gerichtete Voreinge-
nommenheit verstärken;

7. fordert die Regierungen auf, Maßnahmen zum
Schutz der Menschenrechte von Wanderarbeitnehmerinnen,
ungeachtet ihres Einwanderungsstatus, zu beschließen bezie-
hungsweise bestehende Maßnahmen zu stärken, namentlich
im Rahmen von Politiken zur Regelung der Rekrutierung und
des Einsatzes von Wanderarbeitnehmerinnen, und die Aus-
weitung des zwischenstaatlichen Dialogs über die Erarbei-
tung innovativer Methoden unter anderem zur Förderung le-
galer Migrationskanäle in Erwägung zu ziehen, um von ille-
galer Migration abzuschrecken;

8. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die bila-
terale, regionale, interregionale und internationale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen zu verstärken, unter voller Achtung des Völ-
kerrechts, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, sowie die Anstrengungen zur Verringerung der Ge-
fährdung von Wanderarbeitnehmerinnen zu verstärken, so
auch indem in den Herkunftsländern Alternativen zur Migra-
tion gefördert werden, die auf eine nachhaltige Entwicklung
gerichtet sind;

9. fordert die Regierungen außerdem nachdrücklich
auf, Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte minderjähriger Migrantinnen, einschließlich un-
begleiteter Mädchen, ungeachtet ihres Einwanderungsstatus,
zu beschließen beziehungsweise bestehende Maßnahmen zu
stärken, um zu verhindern, dass die Arbeitskraft dieser Mäd-
chen, einschließlich derjenigen, die in Haushalten beschäftigt
sind, ausgebeutet wird und dass sie am Arbeitsplatz wirt-

80 A/62/177.
81 United Nations, Treaty Series, Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachi-
ge Fassung: Resolution 45/158, Anlage.
82 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
83 Ebd., Vol. 2241, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III
Nr. 11/2008; AS 2006 5899.
84 A/HRC/4/24 und Add.1-3.
85 A/HRC/4/34 und Add.1-4.

86 A/59/287 und Add.1; siehe auch United Nations publication, Sales
No. E.04.IV.4.
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schaftlich ausgebeutet, diskriminiert, sexuell belästigt, Ge-
walt ausgesetzt und sexuell missbraucht werden;

10. fordert die Regierungen ferner nachdrücklich auf,
sich in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen,
der Zivilgesellschaft, einschließlich nichtstaatlicher Organi-
sationen, und dem Privatsektor verstärkt auf die Verhütung
von Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu konzentrie-
ren und mehr finanzielle Unterstützung dafür bereitzustellen,
insbesondere indem sie Frauen den Zugang zu nutzbringen-
der und geschlechtsspezifischer Information und Aufklärung
erleichtern, unter anderem über die Kosten und den Nutzen
der Migration, die Rechte und Leistungen, auf die sie in den
Herkunftsländern und den Ländern, in denen sie Beschäfti-
gung suchen, Anspruch haben, die allgemeine Situation in
den Ländern, in denen sie Beschäftigung suchen, und die Ver-
fahren zur legalen Migration, sowie dafür zu sorgen, dass die
für Anwerber, Arbeitgeber und Vermittler geltenden Rechts-
vorschriften und Grundsätze die Einhaltung und Achtung der
Menschenrechte von Wanderarbeitnehmern, insbesondere
Frauen, fördern;

11. fordert die Regierungen auf, in Zusammenarbeit mit
internationalen Organisationen, nichtstaatlichen Organisatio-
nen, dem Privatsektor und anderen Beteiligten den Wanderar-
beitnehmerinnen, die Opfer von Gewalt sind, das gesamte
Spektrum sofortiger Hilfs- und Schutzmaßnahmen zu eröff-
nen, etwa den Zugang zu Beratungs-, Rechtsschutz- und kon-
sularischen Diensten und vorübergehender Unterbringung,
sowie Mechanismen einzurichten, die es gestatten, dass die
Auffassungen und Anliegen der Opfer in geeigneten Verfah-
rensabschnitten vorgetragen und behandelt werden, ein-
schließlich anderer Maßnahmen, die den Opfern nach Mög-
lichkeit die Anwesenheit während des Gerichtsverfahrens ge-
statten, sowie Wiedereingliederungs- und Rehabilitationspro-
gramme für zurückkehrende Wanderarbeitnehmerinnen;

12. fordert die Regierungen, insbesondere die Regierun-
gen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, außerdem auf,
strafrechtliche Sanktionen zur Bestrafung derjenigen, die Ge-
walt gegen Wanderarbeitnehmerinnen verüben, und derjeni-
gen, die ihnen als Vermittler dienen, festzulegen und Wieder-
gutmachungs- und Justizmechanismen einzurichten, zu denen
die Opfer wirksamen Zugang haben, sowie sicherzustellen,
dass Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfer von Gewalt sind,
nicht erneut viktimisiert werden, auch nicht seitens der Be-
hörden;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame
Maßnahmen zu beschließen, um der willkürlichen Festnahme
und Inhaftierung von Wanderarbeitnehmerinnen ein Ende zu
setzen, und Schritte zu unternehmen, um jede Form der
rechtswidrigen Entziehung der Freiheit von Wanderarbeit-
nehmerinnen durch Einzelpersonen oder Gruppen zu verhü-
ten und zu bestrafen;

14. ermutigt die Regierungen, Ausbildungsprogramme
für Beamte mit Polizeibefugnissen, Einwanderungs- und
Grenzbeamte, Staatsanwälte und Dienstleister zu entwickeln
und durchzuführen, mit dem Ziel, diese öffentlichen Bedien-
steten für das Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitneh-
merinnen zu sensibilisieren und ihnen die notwendigen Qua-
lifikationen und Einstellungen zu vermitteln, die gewährlei-
sten, dass sie sachgerechte, professionelle und geschlechts-
sensible Maßnahmen ergreifen;

15. bittet die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen und die anderen in Betracht kommenden zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, gemeinsam
auf ein besseres Verständnis der Fragen im Zusammenhang
mit Frauen und internationaler Migration hinzuwirken und
die Erhebung, Verbreitung und Analyse nach Geschlecht und
Alter aufgeschlüsselter Daten und Informationen zu verbes-
sern, um zur Ausarbeitung von Migrations- und Arbeitspoliti-
ken beizutragen, die unter anderem geschlechtergerecht sind
und die Menschenrechte schützen, sowie bei der Politikbe-
wertung behilflich zu sein;

16. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts-, Transit- und Aufnah-
meländer, das Fachwissen der Vereinten Nationen, darunter
dasjenige der Statistikabteilung des Sekretariats, des Ent-
wicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und des
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur
Förderung der Frau, in Anspruch zu nehmen, um geeignete
Methoden zur einzelstaatlichen Datenerhebung und -analyse
zu entwickeln, die es gestatten werden, vergleichbare Daten
über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu sammeln
und diesbezügliche Verfolgungs- und Meldesysteme einzu-
richten;

17. legt dem Ausschuss für die Beseitigung der Diskri-
minierung der Frau nahe, weiter an einer allgemeinen Emp-
fehlung betreffend die Situation von Wanderarbeitnehmerin-
nen zu arbeiten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
das Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
und über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, un-
ter Berücksichtigung aktueller Informationen seitens der Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere der Internationalen Arbeitsorganisation, des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, des Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen für die Frau, des Internationa-
len Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der
Frau und des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung sowie der Berichte der in Ziffer 3
genannten Sonderberichterstatter und anderer einschlägiger
Quellen wie der Internationalen Organisation für Migration
und nichtstaatlicher Organisationen.
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RESOLUTION 62/133

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)87.

62/133. Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung
aller Formen der Gewalt gegen Frauen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/143 vom 19. De-
zember 2006,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, sowie bekräftigend, dass die Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts gegen die Charta der Vereinten Natio-
nen, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau88 und andere internationale Rechts-
akte auf dem Gebiet der Menschenrechte verstößt und dass
ihre Beseitigung ein fester Bestandteil der Bemühungen zur
Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen ist,

in Bekräftigung der Erklärung über die Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen89, der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing90, der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhun-
dert“91 und der auf der neunundvierzigsten Tagung der Kom-

mission für die Rechtsstellung der Frau verabschiedeten Er-
klärung92,

sowie in Bekräftigung der auf der Weltkonferenz über
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung und der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz sowie in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen93 und auf dem Weltgipfel 2005 eingegan-
genen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der
sozialen Entwicklung, zur Gleichstellung der Geschlechter
und zur Förderung der Frau und feststellend, dass in der von
der Generalversammlung mit ihrer Resolution 61/295 vom
13. September 2007 verabschiedeten Erklärung der Vereinten
Nationen über die Rechte der indigenen Völker der Beseiti-
gung aller Formen der Gewalt gegen indigene Frauen Auf-
merksamkeit gilt,

in der Erkenntnis, dass Frauen auf Grund von Armut,
mangelnder Machtausstattung und ihrer Marginalisierung,
die auf ihren Ausschluss von sozialpolitischen Maßnahmen
und den Vorteilen der nachhaltigen Entwicklung zurückzu-
führen ist, einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sein kön-
nen und dass Gewalt gegen Frauen ein Hemmnis für die so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinwesen und
Staaten sowie für die Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, darstellt,

tief besorgt darüber, dass Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen in allen ihren verschiedenen Arten und Erscheinungsfor-
men weltweit verbreitet ist, und erneut erklärend, dass die
Anstrengungen zur Verhütung und Beseitigung aller Formen
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt
verstärkt werden müssen,

betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle, einschließlich Frau-
en und Mädchen, zu fördern und zu schützen, und die nötige
Sorgfalt walten lassen müssen, um Gewalt gegen Frauen und
Mädchen zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestra-
fen, die Straflosigkeit zu beseitigen und die Opfer zu schüt-
zen, und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und Mäd-
chen verletzt und ihren Genuss dieser Rechte und Freiheiten
beeinträchtigt oder unmöglich macht,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die zahlreichen
Aktivitäten, die die Organe, Einrichtungen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisa-
tionen im Hinblick auf die Beseitigung aller Formen der Ge-
walt gegen Frauen durchführen,

87 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola,
Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Co-
sta Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Moldau,
Monaco, Montenegro, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, San
Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbab-
we, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, To-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
88 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
89 Siehe Resolution 48/104.
90 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
91 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.

92 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
edec-2005-232.pdf.
93 Siehe Resolution 55/2.
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1. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 61/143
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Verstär-
kung der Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Ge-
walt gegen Frauen94;

2. begrüßt die Entscheidung des Generalsekretärs, sich
an die Spitze einer bis Ende 2015 angelegten, mehrjährigen
systemweiten Kampagne zur Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen zu stellen, in deren Rahmen insbeson-
dere eine weltweite Lobbyarbeit unter der Führung der Ver-
einten Nationen durchgeführt und Maßnahmen und Partner-
schaften auf nationaler und regionaler Ebene verstärkt wer-
den sollen;

3. fordert die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich des Systems der Vereinten Nationen und gegebenenfalls
der regionalen und subregionalen Organisationen, auf, die
Anstrengungen der einzelnen Länder zur Förderung der Er-
mächtigung der Frauen und der Gleichstellung der Ge-
schlechter zu unterstützen und so auch ihre Anstrengungen
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu
stärken, namentlich indem sie die Länder auf Antrag und un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Prioritäten bei
der Erarbeitung und Umsetzung nationaler Aktionspläne zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen unter-
stützt, unter anderem durch öffentliche Entwicklungshilfe
und andere geeignete Hilfe, wie etwa die Erleichterung der
Weitergabe von Leitlinien, Methoden und bewährten Prakti-
ken;

4. fordert alle Organe, Einrichtungen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisa-
tionen auf und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, ihre
Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen auf allen Ebenen zu verstärken und ihre
Tätigkeit besser abzustimmen, unter anderem über die Ar-
beitsgruppe über Gewalt gegen Frauen des Interinstitutionel-
len Netzwerks für Frauen- und Gleichstellungsfragen;

5. fordert das Interinstitutionelle Netzwerk für Frauen-
und Gleichstellungsfragen auf, verstärkt zu prüfen, wie die
Wirksamkeit des Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur
Unterstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen als systemweiter Finanzierungsmechanismus
für die Verhütung und Beseitigung aller Formen der Gewalt
gegen Frauen und Mädchen erhöht werden kann;

6. betont, dass innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen für die Organe, Sonderorganisationen, Fonds und
Programme, die für die Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Rechte der Frau verantwortlich sind, sowie
für die im gesamten System unternommenen Anstrengungen
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen aus-
reichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollen,
unterstützt die von der Arbeitsgruppe über Gewalt gegen

Frauen eingegangene Verpflichtung, eine Analyse der Res-
sourcenströme vorzunehmen, um abzuschätzen, inwieweit
Ressourcen für diese Tätigkeit zur Verfügung stehen, und
Empfehlungen hinsichtlich ihres möglichst wirksamen und
effizienten Einsatzes zu erarbeiten, und fordert das System
der Vereinten Nationen auf, diesen Empfehlungen, sobald sie
abgegeben worden sind, rasch nachzukommen;

7. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu
bemühen, auf der Grundlage der Arbeit der Sonderberichter-
statterin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und de-
ren Folgen einen Katalog möglicher Indikatoren für Gewalt
gegen Frauen auszuarbeiten und vorzuschlagen, die den Staa-
ten bei der Bewertung des Ausmaßes, der Verbreitung und
der Häufigkeit von Gewalt gegen Frauen behilflich sein kön-
nen, mit dem Ziel, der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung und der Statisti-
schen Kommission zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Prü-
fung dieser Indikatoren zu ermöglichen;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer zweiund-
fünfzigsten Tagung und danach der Generalversammlung auf
ihrer dreiundsechzigsten Tagung mündlich über die von den
Organen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen so-
wie den Sonderorganisationen bereitgestellten Informationen
zu den jüngsten Folgemaßnahmen zur Durchführung der Re-
solution 61/143 und dieser Resolution Bericht zu erstatten,
einschließlich über den Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen, und legt den Organen, Einrichtungen,
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie den
Sonderorganisationen eindringlich nahe, umgehend zur Er-
stellung dieses Berichts beizutragen.

RESOLUTION 62/134

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)95.

94 A/62/201.

95 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Bu-
rundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kap Verde,
Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Nauru, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Samoa, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste,
Tschad, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vanuatu, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und
Zypern.
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62/134. Beseitigung von Vergewaltigung und anderen
Arten sexueller Gewalt in allen ihren Erschei-
nungsformen, insbesondere in Konflikt- und da-
mit zusammenhängenden Situationen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und geleitet
von den Zielen und Grundsätzen der Charta die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen,

sowie erneut erklärend, dass die Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts gegen das Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau96 und andere
internationale Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech-
te verstößt und dass ihre Beseitigung ein fester Bestandteil
der Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt
gegen Frauen ist,

in Bekräftigung der Verpflichtungen der Vertragsstaaten
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes97, der Gen-
fer Abkommen von 194998 und der dazugehörigen Zusatzpro-
tokolle von 197799 sowie des Internationalen Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung100,

sowie in Bekräftigung der Ziele und Verpflichtungen aus
der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing101 sowie
aus den Ergebnisdokumenten der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“102

in Bezug auf sexuelle Gewalt und Frauen in bewaffneten
Konflikten,

unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen der General-
versammlung über Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen
Kinder, namentlich Resolution 61/143 vom 19. Dezember
2006 über die Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung
aller Formen der Gewalt gegen Frauen, und ihre anderen ein-
schlägigen Resolutionen sowie auf die Resolutionen des Si-

cherheitsrats 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000 über Frauen
und Frieden und Sicherheit, 1612 (2005) vom 26. Juli 2005
über Kinder, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind,
und 1674 (2006) vom 28. April 2006 über den Schutz von Zi-
vilpersonen in bewaffneten Konflikten, die Resolutionen des
Wirtschafts- und Sozialrats über Frauen und Mädchen, die
Resolution 2005/41 der Menschenrechtskommission vom
19. April 2005 über die Beseitigung der Gewalt gegen Frau-
en103 und die Resolution 2001/20 der Unterkommission für
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte vom
16. August 2001 über systematische Vergewaltigung, sexuel-
le Versklavung und sklavereiähnliche Praktiken104,

sowie unter Hinweis auf die Aufnahme von Vergewalti-
gung und anderen Formen geschlechtsspezifischer Verbre-
chen und sexueller Gewaltverbrechen in das Römische Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs105,

ferner unter Hinweis darauf, dass die internationalen Ad-
hoc-Strafgerichtshöfe anerkannt haben, dass Vergewaltigung
ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit oder eine die Tatbestandsmerkmale des Völkermords er-
füllende Handlung darstellen können,

unter Begrüßung der interinstitutionellen Initiative der
Vereinten Nationen „Stopp der Vergewaltigung – jetzt: Ak-
tion der Vereinten Nationen gegen sexuelle Gewalt in Kon-
flikten“ ,

in der Erkenntnis, dass Gewalt gegen Frauen gegen die
Würde und Unversehrtheit der Opfer verstößt und ihnen oft
schweren körperlichen und seelischen Schaden zufügt und
dass alle Formen der Gewalt gegen Frauen alle ihre Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ernsthaft verletzen, ihren
Genuss aller dieser Rechte und Freiheiten beeinträchtigen
oder unmöglich machen und Frauen in erheblichem Maße an
der Entfaltung ihrer Fähigkeiten hindern,

sowie in der Erkenntnis, dass Gewalt gegen Frauen in hi-
storisch bedingten ungleichen Machtverhältnissen zwischen
Männern und Frauen wurzelt,

ferner in der Erkenntnis, dass Gewalt gegen Frauen ein
Hemmnis für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der
Gemeinwesen und Staaten sowie die Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, darstellt,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Zivilper-
sonen, insbesondere Frauen und Kinder, die weitaus größte
Mehrheit der von bewaffneten Konflikten betroffenen Perso-
nen stellen, namentlich auch als Flüchtlinge und Binnenver-
triebene, und dass sie in zunehmendem Maße von Kombat-
tanten und bewaffneten Elementen gezielt angegriffen wer-

96 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
97 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
98 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
99 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1362 (Protokoll I); dBGBl. 1990 II S. 1637;
LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1432 (Protokoll II).
100 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS
1995 1164.
101 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
102 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.

103 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
104 Siehe E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40, Kap. II, Abschn. A.
105 United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002
Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743.
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den, sowie in der Erkenntnis, dass dies Folgen für einen dau-
erhaften Frieden und eine dauerhafte Aussöhnung nach sich
zieht,

in der Erkenntnis, dass die Staaten nach dem einschlägi-
gen Völkerrecht die Hauptverantwortung für die Achtung und
Gewährleistung der Menschenrechte ihrer Staatsangehörigen
sowie aller Personen in ihrem Hoheitsgebiet tragen,

betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen zu
fördern und zu schützen, und die nötige Sorgfalt walten lassen
müssen, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhüten
und zu untersuchen, die Täter zu bestrafen und die Opfer zu
schützen, und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung
die Menschenrechte und Grundfreiheiten der Opfer verletzt
und ihren Genuss dieser Rechte und Freiheiten beeinträchtigt
oder unmöglich macht,

unter nachdrücklicher Verurteilung aller Gewalthandlun-
gen gegen Frauen und Mädchen, gleichviel ob diese Handlun-
gen durch den Staat, durch Privatpersonen oder durch nicht-
staatliche Akteure begangen werden, mit der Forderung, alle
Formen geschlechtsspezifischer Gewalt in der Familie, in der
Gemeinschaft und dort, wo sie vom Staat begangen oder ge-
duldet werden, zu beseitigen, und betonend, dass alle Formen
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen als nach dem Gesetz
strafbare Handlungen behandelt werden müssen,

betonend, dass Vergewaltigung oder andere Formen sexu-
eller Gewalt unter keinen Umständen durch irgendeine Ein-
zelperson oder irgendeinen staatlichen oder nichtstaatlichen
Akteur eingesetzt oder geduldet werden dürfen,

in der Erkenntnis, dass Vergewaltigung oder jede andere
Form sexueller Gewalt unter allen Umständen und an jedem
Ort rechtswidrig ist, unabhängig von Geschlecht oder Alter
des Opfers, einschließlich in Haft und in Gefängnissen,
gleichviel ob sie von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteu-
ren zur Erreichung politischer oder militärischer Ziele, im
Verlauf eines internationalen oder nicht internationalen be-
waffneten Konflikts oder in Gebieten unter ausländischer Be-
setzung begangen wird,

zutiefst betroffen über Vergewaltigungen und andere Ar-
ten sexueller Gewalt in allen ihren Erscheinungsformen, die
in der Regel an Frauen und Mädchen begangen werden und
die sich oft gezielt gegen Opfer richten, die Gemeinschaften,
Volksgruppen oder anderen Gruppen angehören, die gegen-
über der Gruppe oder Organisation, deren Kräfte das Verbre-
chen begehen, als gegnerisch oder nicht unterstützend genug
betrachtet werden, und die häufig darauf abzielen, die Mit-
glieder solcher Gruppen, namentlich die Opfer und ihre Fami-
lienangehörigen, aber nicht auf diese beschränkt, zu erniedri-
gen, Macht über sie auszuüben, ihnen Furcht einzuflößen, sie
zu zerstreuen und/oder zwangsweise umzusiedeln,

bekräftigend, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass
diejenigen, die in ihrem Hoheitsgebiet Vergewaltigung oder
andere Formen sexueller Gewalt begehen, nicht straflos han-
deln und dass die Täter entsprechend den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und den völkerrechtlichen Verpflichtun-

gen vor Gericht gestellt werden, sowie bekräftigend, dass Per-
sonen in verantwortlicher Stellung, die der sexuellen Nöti-
gung von Opfern für schuldig befunden wurden, bestraft wer-
den müssen,

sowie bekräftigend, dass den Opfern, einschließlich infol-
ge von Vergewaltigung geborenen Kindern, jede erforderli-
che Hilfe zu leisten ist,

entschlossen, Vergewaltigung und andere Arten sexueller
Gewalt in allen ihren Erscheinungsformen, einschließlich in
Konflikt- und damit zusammenhängenden Situationen, zu be-
seitigen,

1. fordert die Staaten nachdrücklich auf,

a) besondere Maßnahmen zum Schutz von Frauen und
Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere
Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt, zu er-
greifen;

b) der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, indem für alle
Opfer von Vergewaltigungen, insbesondere Frauen und Mäd-
chen, gleicher Schutz durch das Gesetz und gleicher Zugang
zur Justiz gewährleistet wird und indem alle für Vergewalti-
gungen und andere Formen sexueller Gewalt verantwortli-
chen Personen untersucht, strafrechtlich verfolgt und bestraft
werden, gleichviel ob solche Taten von staatlichen oder nicht-
staatlichen Akteuren zur Verfolgung politischer oder militäri-
scher Ziele begangen werden, wo immer sie stattfinden,
gleichviel ob sie im Verlauf eines internationalen oder nicht
internationalen bewaffneten Konflikts begangen werden, ein-
schließlich in Haft und in Gefängnissen, und unabhängig von
Geschlecht oder Alter des Opfers;

c) dafür zu sorgen, dass die Opfer Zugang zu einer ge-
eigneten gesundheitlichen Versorgung erhalten, einschließ-
lich im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit,
der psychologischen Betreuung und der Traumaberatung, und
sie zu rehabilitieren, wieder in die Gesellschaft einzugliedern
und gegebenenfalls wirksam und ausreichend zu entschädi-
gen, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des
Völkerrechts und des innerstaatlichen Rechts;

d) nach Bedarf eine umfassende und integrierte Strate-
gie zur Verhütung und strafrechtlichen Verfolgung von Ver-
gewaltigungen auszuarbeiten, auf allen Ebenen umzusetzen
und die Umsetzung dieser Strategie zu überwachen, die unter
anderem die Aufgabe umfassen soll, das gesamte in Betracht
kommende staatliche und militärische Personal, insbesondere
militärische Befehlshaber, Strafverfolgungsbeamte, Justiz-
personal, Gesundheitsfachkräfte, Lehrer und Sozialarbeiter,
sowie führende Vertreter der Gemeinwesen und die Nach-
richtenmedien in allen relevanten Aspekten der Verhütung
und strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigungen und
anderen Formen sexueller Gewalt sowie des Schutzes und der
Unterstützung der Opfer solcher Gewalt zu schulen;

e) die Menschenrechtserziehung zu fördern, ein-
schließlich zu allen Aspekten von Vergewaltigung und ande-
ren Formen sexueller Gewalt, und dabei sicherzustellen, dass
über diese Gewalt tatsachengetreu berichtet wird, in dem Be-
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streben, die Verständigung zwischen allen Völkern zu för-
dern, und mit dem Ziel, Vergewaltigung und andere Formen
sexueller Gewalt zu verhüten und zu beseitigen;

f) ihre freiwillige finanzielle Unterstützung für Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Verhütung und Beseitigung
aller Formen der Gewalt gegen Frauen, mit der Ermächtigung
der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter, die von
den Sonderorganisationen und den Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen, namentlich dem Treuhandfonds der
Vereinten Nationen zur Unterstützung von Maßnahmen zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, durchgeführt werden,
erheblich aufzustocken;

g) die Ratifikation aller Menschenrechtsverträge, dar-
unter vorrangig des Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau96 und des dazugehörigen
Fakultativprotokolls106, oder den Beitritt zu diesen Verträgen
zu erwägen;

2. fordert die Staaten und das System der Vereinten
Nationen auf,

a) alle Anstrengungen zur Bekämpfung von Vergewal-
tigung zu unterstützen, namentlich durch die regelmäßige Er-
hebung, Analyse und Verbreitung von Daten, derartige An-
strengungen zu erleichtern und insbesondere darauf hinzuar-
beiten, die Schwierigkeiten und Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit dem Aufbau von Kapazitäten und der
Sammlung von Informationen über diese Praxis zu überwin-
den;

b) so weit wie möglich die Bedürfnisse aller Opfer se-
xueller Gewalt in die humanitären Hilfsprogramme der Ver-
einten Nationen zu integrieren;

c) innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für
die Organe, Sonderorganisationen, Fonds und Programme,
die für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und
der Rechte der Frau verantwortlich sind, sowie für die im ge-
samten System der Vereinten Nationen unternommenen An-
strengungen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und
Mädchen ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen
und Programme zur Gewährung von Hilfe an die Opfer, ein-
schließlich der infolge dieser Gewalt geborenen Kinder, zu
konzipieren;

3. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, in Zu-
sammenarbeit mit dem Privatsektor, nichtstaatlichen Organi-
sationen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft nach Be-
darf

a) auf nationaler Ebene und an der Basis Aufklärungs-
und Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, um der Öf-
fentlichkeit die Ursachen und Folgen von Vergewaltigung

und anderen Formen sexueller Gewalt stärker bewusst zu ma-
chen;

b) Aufnahmezentren und Unterkünfte für Opfer einzu-
richten, andere geeignete Maßnahmen zur Förderung und
zum Schutz der Rechte der Frau zu ergreifen und den Opfern
und ihren Familien Schutz, sichere Unterkunft, medizinische
Hilfe, einschließlich im Bereich der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit, alle notwendigen Arzneimittel, einschließ-
lich antiretroviraler Medikamente und Antibiotika, Beratung,
umfassende Informationen und Bildungsleistungen sowie
rechtlichen Beistand bereitzustellen und die Opfer und ihre
Kinder zu rehabilitieren und wieder in die Gesellschaft einzu-
gliedern, in Verbindung mit staatlichen Maßnahmen zum
Schutz und zur Unterstützung der Opfer, insbesondere einer
angemessenen, wirksamen und ausreichenden Entschädi-
gung, und unter gebührender Wahrung der Vertraulichkeit
und der Privatsphäre der Opfer und ihrer Familien;

c) Programme zur Beseitigung von Vergewaltigung
und anderen Arten sexueller Gewalt in allen ihren Erschei-
nungsformen zu unterstützen und Programme zur Bereitstel-
lung von Hilfe für alle Opfer von Vergewaltigung zu konzi-
pieren;

d) die Langzeitfolgen für die Opfer von Vergewalti-
gung und anderen Formen sexueller Gewalt, einschließlich
rechtlicher Diskriminierung und sozialer Stigmatisierung, so-
wie die Auswirkungen auf infolge von Vergewaltigung gebo-
rene Kinder anzugehen;

4. bittet die nichtstaatlichen Organisationen und andere
Akteure der Zivilgesellschaft,

a) sich auf lokaler, nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene gegen Vergewaltigung und andere Formen se-
xueller Gewalt einzusetzen, unter anderem durch den Aufbau
und die Stärkung von Netzwerken zwischen den Personen,
die in der Lage sein können, über das Auftreten solcher Ge-
walt Auskunft zu erteilen, und auf ihre negativen Folgen auf-
merksam zu machen;

b) die Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung dieses Problems zu verstärken und den Regie-
rungen weiter ihre Feststellungen und Schlussfolgerungen zu
übermitteln;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution über Vergewaltigung und andere Ar-
ten sexueller Gewalt in allen ihren Erscheinungsformen Be-
richt zu erstatten, einschließlich wenn sie sich gezielt gegen
Opfer richten, die Gemeinschaften, Volksgruppen oder ande-
ren Gruppen angehören, die gegenüber der Gruppe oder Or-
ganisation, deren Kräfte das Verbrechen begehen, als gegne-
risch oder nicht unterstützend genug betrachtet werden, und
häufig darauf abzielen, die Mitglieder solcher Gruppen, na-
mentlich die Opfer und ihre Familienangehörigen, aber nicht
auf diese beschränkt, zu erniedrigen, Macht über sie auszu-
üben, ihnen Furcht einzuflößen, sie zu zerstreuen und/oder
zwangsweise umzusiedeln.

106 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000.
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RESOLUTION 62/135

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)107.

62/135. Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 39/125 vom 14. De-
zember 1984, mit der sie den Entwicklungsfonds der Verein-
ten Nationen für die Frau als eigenständige und getrennte, mit
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in auto-
nomem Verbund stehende Einheit schuf, sowie ihre Resolu-
tion 60/137 vom 16. Dezember 2005,

in Bekräftigung der von der Vierten Weltfrauenkonferenz
verabschiedeten Aktionsplattform von Beijing108, in der die
besondere Rolle des Fonds bei der Förderung der wirtschaft-
lichen und politischen Ermächtigung der Frauen anerkannt
wird, und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung,
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“109,

betonend, dass die Durchführung der Aktionsplattform
von Beijing für die Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele unverzichtbar ist,

in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel, dem
Weltgipfel 2005 und den anderen großen Gipfeltreffen, Kon-
ferenzen und Sondertagungen der Vereinten Nationen einge-
gangenen Verpflichtungen betreffend die Gleichstellung der
Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen,

sowie in Bekräftigung der vorrangigen und wesentlichen
Rolle der Generalversammlung und des Wirtschafts- und So-

zialrats sowie der zentralen Rolle der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau und des Ausschusses für die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau bei der Förderung der
Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter,

ferner in Bekräftigung aller einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung, des Wirtschafts- und Sozialrats
und der Kommission für die Rechtsstellung der Frau sowie
der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom
31. Oktober 2000 über Frauen und Frieden und Sicherheit,

in Anerkennung der Bedeutung des Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau110 und
feststellend, dass das Übereinkommen mit die meisten Ver-
tragsstaaten unter den Menschenrechtsübereinkommen hat,

unter Begrüßung der Beiträge des Fonds zur Unterstüt-
zung der Initiativen, die von Mitgliedstaaten, Organisationen
der Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen
ergriffen wurden, um Aktivitäten zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frauen
zu konzipieren und durchzuführen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/250 vom 22. De-
zember 2004 über die dreijährliche umfassende Grundsatz-
überprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen und betonend, dass alle Organi-
sationen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen
ihre Tätigkeiten auf globaler, regionaler und nationaler Ebene
im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat durchführen müs-
sen,

sowie unter Hinweis auf die vereinbarten Schlussfolge-
rungen 1997/2 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 18. Juli
1997111 und seine späteren Resolutionen über die durchgängi-
ge Integration der Geschlechterperspektive in alle Politiken
und Programme im System der Vereinten Nationen112,

feststellend, wie wichtig die Arbeit des Beratungsaus-
schusses des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau bei der Ausrichtung der Politiken und Programme
des Fonds ist, im Einklang mit den Bestimmungen in der An-
lage zu Resolution 39/125,

Kenntnis nehmend von dem laufenden zwischenstaatli-
chen Konsultationsprozess über die Empfehlungen der Hoch-
rangigen Gruppe für Kohärenz des Systems der Vereinten
Nationen113 betreffend Fragen der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Ermächtigung der Frauen,

1. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der
Exekutivrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen und des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen

107 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola,
Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Chile, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Kenia, Komoren, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
beria, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mongolei, Monte-
negro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Südafrika, Su-
dan, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tschad, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
108 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html.
109 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.

110 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
111 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session,
Supplement No. 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV, Ziff. 4.
112 Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2001/41, 2002/23,
2003/49, 2004/4, 2005/31, 2006/36 und 2007/33.
113 Siehe A/61/583.
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am 14. September 2007 auf seiner zweiten ordentlichen Ta-
gung 2007 den Beschluss 2007/35 fasste114, in dem er von
dem strategischen Plan 2008-2011 des Entwicklungsfonds
der Vereinten Nationen für die Frau115 Kenntnis nahm, dessen
strategische Prioritäten und Ergebnisse billigte und seine
Durchführung genehmigte;

2. begrüßt die Mitteilung des Generalsekretärs über die
Tätigkeit des Fonds mit dem ergebnisorientierten Bericht
über die Fortschritte bei der Umsetzung seines mehrjährigen
Finanzierungs-Rahmenplans 2004-2007116;

3. bekundet dem Fonds ihre Anerkennung dafür, dass
er im Einklang mit seinem in der Anlage zu der Resolution
39/125 festgelegten Mandat seine Schwerpunkte auf strategi-
sche Programme in seinen drei thematischen Hauptarbeitsbe-
reichen gemäß seinem strategischen Plan 2008-2011 gesetzt
hat, nämlich die Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit und
der wirtschaftlichen Rechte der Frauen, die Beendigung der
Gewalt gegen Frauen und die Senkung der HIV/Aids-Präva-
lenz unter Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter bei der
demokratischen Regierungsführung sowie die Beseitigung
der Armut unter Frauen und die Unterstützung einer innovati-
ven Programmgestaltung im Rahmen der Aktionsplattform
von Beijing108 und der auf der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung109 und auf der neunundvier-
zigsten Tagung der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau117 eingegangenen Verpflichtungen;

4. fordert die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen
Organe und das System der Vereinten Nationen auf, sich ver-
stärkt um eine bessere Koordinierung und die Gewährleistung
einer angemessenen Stellung und Ressourcenausstattung der
Institutionen der Vereinten Nationen für Frauen- und Gleich-
stellungsfragen zu bemühen, um die vom System der Verein-
ten Nationen geleistete Unterstützung für die Gleichstellung
der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen auf globa-
ler, regionaler und nationaler Ebene zu verbessern;

5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Koordi-
nierungsbemühungen zwischen dem Fonds und den anderen
Fonds, Programmen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen sowie dem Büro der Sonderberaterin für
Gleichstellungsfragen und Frauenförderung, der Abteilung
Frauenförderung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten und dem Internationalen
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau
und fordert diese Stellen auf, ihre Zusammenarbeit zu verstär-
ken;

6. fordert alle Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats in allen ihren Programmen, Planungsinstrumenten
und sektorweiten Programmen die Geschlechterperspektive
systematisch zu berücksichtigen und die Gleichstellung der

Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen anzustreben,
diesbezüglich konkrete Fortschrittskriterien, Ziele und Ziel-
werte auf globaler, regionaler und einzelstaatlicher Ebene
aufzustellen, die mit den nationalen Entwicklungsstrategien
im Einklang stehen, die Überwachung und Evaluierung der
entsprechenden Tätigkeiten des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die Berichterstattung darüber sicherzustellen und
gleichzeitig auch, soweit erforderlich, die Frauen zur Mitwir-
kung an diesen Prozessen zu ermutigen;

7. ermutigt den Fonds, auch weiterhin zu den Harmoni-
sierungs- und Koordinierungsprozessen der Reform der Ver-
einten Nationen beizutragen, unter anderem durch gestärkte
Partnerschaften mit anderen Fonds, Programmen und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen und durch die
Förderung der Entwicklung, einschließlich der technischen
Zusammenarbeit, der Menschenrechte von Frauen und einer
Gleichstellungsperspektive in den von der Gruppe der Ver-
einten Nationen für Entwicklungsfragen ausgearbeiteten Po-
litiken, Leitlinien und Instrumenten;

8. legt dem Fonds nahe, an den einschlägigen interin-
stitutionellen Koordinierungsmechanismen auf hoher Ebene
mitzuwirken, und fordert das System der Vereinten Nationen
auf, die partizipative Zusammenarbeit der mit Gleichstel-
lungsfragen befassten Stellen innerhalb der Organisationen,
Einrichtungen, Fonds und Programme im gesamten System
sicherzustellen, um bei den Maßnahmen zur verstärkten Be-
rücksichtigung der Geschlechterperspektive und zur Ermäch-
tigung der Frauen die Koordinierung zwischen den Organen
der Vereinten Nationen unter Berücksichtigung ihres jeweili-
gen Mandats zu verbessern;

9. erkennt die Anstrengungen an, die der Fonds und
andere Fonds und Programme der Vereinten Nationen unter-
nehmen, um die Perspektive der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Ermächtigung der Frauen bei den Formu-
lierungs-, Durchführungs- und Evaluierungsprozessen im
Zusammenhang mit den nationalen Entwicklungsplänen und
-programmen zur Beseitigung der Armut, einschließlich der
Armutsbekämpfungsstrategien, den Millenniums-Entwick-
lungszielen und etwaigen Entwicklungshilfe-Programmrah-
men der Vereinten Nationen zu stärken, und fordert den
Fonds nachdrücklich auf, diese Prozesse zu unterstützen;

10. ermutigt den Fonds, verstärkte und koordinierte
Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter auf Landes-
ebene zu unterstützen, so auch durch die Bestellung von Ver-
tretern des Fonds, die dort, wo der Fonds bereits präsent ist,
befugt sind, mit den betroffenen Regierungen, im Rahmen
des Mandats des Fonds und im Einklang mit den einzelstaat-
lichen Prioritäten, bei der Auswahl, Ausarbeitung und Durch-
führung von Programmen und Projekten zusammenzuarbei-
ten, und ermutigt den Fonds, die Zusammenarbeit mit den re-
sidierenden Koordinatoren für die operativen Tätigkeiten der
Vereinten Nationen und die aktive Unterstützung für diese zu
verstärken, mit der Maßgabe, dass dies nicht zu erhöhten Ver-
waltungsausgaben des Fonds führt;

11. anerkennt den technischen Sachverstand des Fonds
und der anderen Spezialisten für geschlechtsspezifische Fra-

114 Siehe DP/2008/2.
115 DP/2007/45.
116 A/62/188.
117 Siehe E/CN.6/2005/2 und Corr.1.
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gen des Systems der Vereinten Nationen und fordert das Ent-
wicklungssystem der Vereinten Nationen auf, diesen Sach-
verstand auf der Grundlage des jeweiligen Mandats zur Un-
terstützung einer verbesserten Programm- und Politikplanung
zu Gunsten der Gleichstellung der Geschlechter und der Er-
mächtigung der Frauen auf allen Ebenen und bei seinen inter-
nen Anstrengungen zur durchgängigen Integration der Ge-
schlechterperspektive zu nutzen;

12. legt den Mitgliedstaaten und den Organisationen der
Vereinten Nationen nahe, gemeinsam mit dem Fonds mögli-
che innovative Regelungen für die Repräsentation weiter zu
prüfen, namentlich den Einsatz von abgeordneten Bedienste-
ten, Projektbüros und anderen Methoden;

13. nimmt Kenntnis von den Aktivitäten, die der Fonds
in Weiterverfolgung der Resolution 60/137 unternommen
hat, um die Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen,
einschließlich sexueller Gewalt und aller anderen Formen der
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, anzugehen, die Ge-
schlechtergerechtigkeit zu stärken und die Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter und der vollen und wirksa-
men Mitwirkung von Frauen an Friedensprozessen, der Frie-
denskonsolidierung, der Wiederherstellung und dem Wieder-
aufbau nach Konflikten zu unterstützen, und fordert den
Fonds nachdrücklich auf, seine Anstrengungen zu verstärken
und seine Unterstützung für einen koordinierten Ansatz des
Systems der Vereinten Nationen auszubauen, gegebenenfalls
auch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den zu-
ständigen Stellen der Vereinten Nationen, den Regionalorga-
nisationen und anderen Partnern der Vereinten Nationen in
diesen Bereichen;

14. betont, dass der mit der Resolution 50/166 der Gene-
ralversammlung vom 22. Dezember 1995 eingerichtete Treu-
handfonds der Vereinten Nationen zur Unterstützung von
Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ein
wichtiger interinstitutioneller Mechanismus ist, um auf die
von der Versammlung bekundete tiefe Besorgnis über das
Fortbestehen der Gewalt und der Verbrechen gegen Frauen in
allen Teilen der Welt und ihre nachdrückliche Aufforderung
an die zuständigen Organe, Einrichtungen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisa-
tionen zur besseren Koordinierung und stärkeren Unterstüt-
zung der Staaten bei ihren Anstrengungen zur Beseitigung al-
ler Formen der Gewalt gegen Frauen zu reagieren, und legt al-
len Regierungen, nichtstaatlichen Organisationen sowie dem
öffentlichen und dem privaten Sektor nahe, die Entrichtung
von Beiträgen an den Treuhandfonds beziehungsweise deren
Erhöhung zu erwägen;

15. fordert das Interinstitutionelle Netzwerk für Frauen-
und Gleichstellungsfragen auf, eingehender zu prüfen, wie
die Wirksamkeit des Treuhandfonds als systemweiter Finan-
zierungsmechanismus für die Verhütung und Beseitigung al-
ler Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen erhöht
werden kann;

16. ermutigt den Fonds, aufbauend auf seinen Partner-
schaften innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere mit dem Gemeinsamen Programm der Vereinten

Nationen für HIV/Aids (UNAIDS), auch weiterhin die Ziele
und Zielvorgaben betreffend die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Ermächtigung der Frauen zu unterstützen,
die in der auf der sechsundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung verabschiedeten Verpflichtungserklärung
zu HIV/Aids118 und in der auf der Tagung auf hoher Ebene
über HIV/Aids der sechzigsten Tagung der Versammlung
verabschiedeten Politischen Erklärung zu HIV/Aids119 festge-
legt wurden, indem er eng mit den von HIV/Aids betroffenen
oder mit dem HIV infizierten Frauen zusammenarbeitet, um
ihre Fähigkeit zur Einflussnahme auf Programme und Politi-
ken zu entwickeln;

17. begrüßt es, dass die Partnerschaft mit dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen gestärkt wurde, um
die Beteiligung des Fonds an dem Gemeinsamen Programm
zu erleichtern, damit dessen Trägerorganisationen den Sach-
verstand des Fonds im Hinblick auf die Geschlechterdimen-
sionen von HIV/Aids nutzen können;

18. ermutigt den Fonds, den Ersuchen der Länder um
die Ausarbeitung oder Stärkung von Rechenschaftsmechanis-
men zu Gunsten der Gleichstellung der Geschlechter zu ent-
sprechen, namentlich durch die Unterstützung der Koordinie-
rung der Landesteams der Vereinten Nationen, die Bereitstel-
lung seiner spezifischen Sachkenntnisse und Kapazitäten in
diesen Bereichen, den Kapazitätsaufbau bei den Regierungen
zur Durchführung von Haushaltsanalysen, die den Faktor Ge-
schlecht berücksichtigen, und zur Nutzung von nach Ge-
schlecht aufgeschlüsselten Daten als Grundlage für eine ge-
schlechtergerechte Formulierung der öffentlichen Politik;

19. begrüßt den Beitrag des Fonds zur Förderung der
strategischen Bedeutung der Ermächtigung der Frauen in al-
len Regionen, in denen er tätig ist, und nimmt mit Anerken-
nung Kenntnis von der Ausweitung seiner Programmtätigkei-
ten in der afrikanischen Region;

20. ermutigt den Fonds, den Regierungen auch weiter-
hin bei der Durchführung des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau110 behilflich
zu sein, um die Gleichstellung der Geschlechter auf allen
Ebenen zu fördern, namentlich durch eine Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und der Zivilge-
sellschaft, insbesondere den Frauenorganisationen, und durch
die Unterstützung der Anstrengungen, die darauf gerichtet
sind, die abschließenden Bemerkungen des Ausschusses für
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau je nach Bedarf
weiterzuverfolgen;

21. ermutigt den Fonds außerdem, den Regierungen im
Rahmen seines Mandats auch weiterhin bei der Verwirkli-
chung der Rechte indigener Frauen im Einklang mit den inter-
nationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte und, soweit angezeigt, unter Berücksichtigung der Er-

118 Resolution S-26/2, Anlage.
119 Resolution 60/262, Anlage.
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klärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indige-
nen Völker120 behilflich zu sein;

22. fordert eine weitere Klärung der Zuständigkeiten,
vor allem zwischen dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und dem Fonds, um sicherzustellen, dass das
System der residierenden Koordinatoren und die Landes-
teams der Vereinten Nationen die Länder auf kohärente Wei-
se bei der Gleichstellung der Geschlechter unterstützen, und
zwischen dem Fonds und den anderen Mitgliedorganisatio-
nen der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklungsfra-
gen, um eine höhere Wirksamkeit der operativen Tätigkeiten
der Vereinten Nationen in Bezug auf die Gleichstellung der
Geschlechter zu gewährleisten;

23. würdigt es, dass Mitgliedstaaten, private Organisa-
tionen und Stiftungen ihre Basisbeiträge und ihre zweckge-
bundenen Beiträge an den Fonds erhöht haben und damit ihr
Eintreten für die Fragen unter Beweis stellen, mit denen der
Fonds befasst ist;

24. bittet dementsprechend die Mitgliedstaaten, die
nichtstaatlichen Organisationen und die Mitglieder der priva-
ten Organisationen und Stiftungen, die zu dem Fonds beige-
tragen haben, dies auch künftig zu tun und eine Erhöhung ih-
rer Finanzbeiträge zu erwägen, und legt anderen, die noch
keine Beiträge an den Fonds entrichtet haben, eindringlich
nahe, dies zu erwägen, damit der Fonds die in seinem strate-
gischen Plan festgelegten Zielwerte für Basisressourcen errei-
chen kann, die erforderlich sind, um die Berechenbarkeit und
wirksame Planung seiner Aktivitäten sicherzustellen.

RESOLUTION 62/136
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)121.

62/136. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/129 vom 19. De-

zember 2001, 58/146 vom 22. Dezember 2003 und 60/138
vom 16. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Proble-
men der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunftsstrate-

gien von Nairobi zur Förderung der Frau122, in der Erklärung
und Aktionsplattform von Beijing, die von der Vierten Welt-
frauenkonferenz verabschiedet wurden123, in den Ergebnisdo-
kumenten der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Gene-
ralversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung
und Frieden für das 21. Jahrhundert“124, einschließlich der
Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Ergebnisse,
und in dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau125 beigemessen wird,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen126, in der die Mitgliedstaaten unter ande-
rem den Beschluss trafen, die Gleichstellung der Geschlech-
ter und die Ermächtigung der Frauen als wirksame Mittel zur
Bekämpfung von Armut, Hunger und Krankheit und zur Her-
beiführung einer wirklich nachhaltigen Entwicklung zu för-
dern, und das Ergebnis des Weltgipfels 2005127, in dem sie
ebenfalls beschlossen, die Geschlechtergleichheit zu fördern
und der alle Bereiche erfassenden geschlechtsspezifischen
Diskriminierung ein Ende zu setzen, indem sie entschlossen
alle notwendigen Maßnahmen ergreifen,

unter Begrüßung der von der Kommission für die Rechts-
stellung der Frau auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im
Rahmen der Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der
Erklärung und Aktionsplattform von Beijing und der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalver-
sammlung verabschiedeten Erklärung128,

Kenntnis nehmend von der Aufmerksamkeit, die der Ver-
besserung der Lage indigener Frauen in ländlichen Gebieten
in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der
indigenen Völker129 gewidmet wird,

in Anerkennung der Arbeit der zuständigen Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, insbe-
sondere der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur, zur Förderung der Bildung
für alle unter besonderer Beachtung der Mädchen und Frauen
in ländlichen Gebieten,

120 Resolution 61/295, Anlage.
121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Angola, Argentinien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Benin, Bolivien,
Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Iran (Is-
lamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Malawi, Mali, Marokko, Mexiko, Mongolei,
Namibia, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Südafrika, Sudan,
Tadschikistan, Thailand, Tschad, Tunesien, Uganda und Uruguay.

122 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achieve-
ments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development
and Peace, Nairobi, 15–26 July 1985 (United Nations publication, Sales
No. E.85.IV.10), Kap. I, Abschn. A.
123 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
124 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
125 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
126 Siehe Resolution 55/2.
127 Siehe Resolution 60/1.
128 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
edec-2005-232.pdf.
129 Resolution 61/295, Anlage.
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unter Begrüßung des Konsenses von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung130 so-
wie der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johan-
nesburg“)131, in denen die Regierungen aufgefordert wurden,
die Geschlechterperspektive in die Entwicklungspolitiken auf
allen Ebenen und in allen Sektoren zu integrieren,

sowie unter Begrüßung der am 2. Juli 2003 auf dem Ta-
gungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2003 des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung132,
in der betont wurde, dass die ländliche Entwicklung ein fester
Bestandteil der nationalen und internationalen Entwicklungs-
politiken sowie der Tätigkeiten und Programme des Systems
der Vereinten Nationen werden muss, und in der gefordert
wurde, dass Frauen in ländlichen Gebieten auf allen Ebenen
der ländlichen Entwicklung, einschließlich im Entschei-
dungsprozess, eine größere Rolle übernehmen,

unter Hinweis auf den 2003 in Genf und 2005 in Tunis ab-
gehaltenen Weltgipfel über die Informationsgesellschaft so-
wie auf die vom Weltgipfel 2005 verabschiedete Tunis-Agen-
da für die Informationsgesellschaft133, in der die Entschlos-
senheit zum Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet der In-
formations- und Kommunikationstechnologie für alle und das
Vertrauen in den Einsatz der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie durch alle, einschließlich Frauen, indigener
Völker und der Bewohner entlegener und ländlicher Gemein-
den, bekräftigt wurde,

in Anerkennung dessen, dass Frauen in ländlichen Gebie-
ten, einschließlich indigener Frauen, eine entscheidende Rol-
le bei der Förderung der landwirtschaftlichen und ländlichen
Entwicklung, der Verbesserung der Ernährungssicherheit und
der Bekämpfung der ländlichen Armut zukommt und dass sie
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,

erneut feststellend, dass die Beseitigung der Armut die
größte Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, ist, und in Anbetracht dessen, dass die überwiegende
Mehrzahl der Armen der Welt nach wie vor in den ländlichen
Gebieten der Entwicklungsländer lebt,

in Anerkennung der Beiträge, die ältere Frauen in ländli-
chen Gebieten zu Familie und Gemeinwesen leisten, insbe-
sondere in den Fällen, in denen sie auf Grund der Abwande-
rung Erwachsener oder infolge anderer sozioökonomischer
Faktoren zurückbleiben, um die Verantwortung für die Kin-
derbetreuung, den Haushalt und die Landwirtschaft zu über-
nehmen,

in Bekräftigung der Forderung nach einer fairen Globali-
sierung und der Notwendigkeit, Wachstum zur Beseitigung
der Armut, namentlich für Frauen in ländlichen Gebieten, zu
nutzen, und in dieser Hinsicht die Entschlossenheit lobend,
die Ziele der produktiven Vollbeschäftigung und einer men-
schenwürdigen Arbeit für alle, einschließlich der Frauen in
ländlichen Gebieten, zu einem zentralen Ziel der einschlägi-
gen nationalen und internationalen Politiken sowie der natio-
nalen Entwicklungsstrategien, einschließlich der Armutsbe-
kämpfungsstrategien, zu machen,

in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen
zur weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten ergriffen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs134;

2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, in Zu-
sammenarbeit mit den Organisationen der Vereinten Natio-
nen und gegebenenfalls der Zivilgesellschaft auch weiterhin
Anstrengungen zu unternehmen, um die Ergebnisse der Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, ein-
schließlich ihrer Überprüfungen, umzusetzen und eine inte-
grierte und koordinierte Weiterverfolgung sicherzustellen
und der Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Ge-
bieten, einschließlich der indigenen Frauen, in ihren nationa-
len, regionalen und globalen Entwicklungsstrategien höhere
Bedeutung beizumessen, unter anderem durch folgende Maß-
nahmen:

a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Ver-
besserung der Lage von Frauen in ländlichen Gebieten und
Gewährleistung der systematischen Berücksichtigung ihrer
Bedürfnisse, Prioritäten und Beiträge, namentlich durch eine
verstärkte Zusammenarbeit und eine Gleichstellungsperspek-
tive, sowie ihrer vollen Teilhabe an der Ausarbeitung, Umset-
zung und Weiterverfolgung makroökonomischer Politiken,
einschließlich der Entwicklungspolitiken und -programme
und der Armutsbekämpfungsstrategien, soweit vorhanden
auch der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, auf der
Grundlage der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele;

b) Förderung der politischen und sozioökonomischen
Ermächtigung der Frauen in ländlichen Gebieten und Unter-
stützung ihrer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe
an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, namentlich
durch gezielte Fördermaßnahmen, soweit angezeigt, und Un-
terstützung für Frauenorganisationen, Gewerkschaften oder

130 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
131 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage, und Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
132 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Supplement No. 3 (A/58/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 35.
133 Siehe A/60/687, Kap. I, Abschn. B. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf. 134 A/62/202.
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andere Verbände und zivilgesellschaftliche Gruppen, die die
Rechte von Frauen in ländlichen Gebieten fördern;

c) Förderung der Konsultation und der Mitwirkung von
Frauen in ländlichen Gebieten, einschließlich indigener Frau-
en und Frauen mit Behinderungen, über ihre Organisationen
und Netzwerke bei der Gestaltung, Ausarbeitung und Umset-
zung von Programmen und Strategien zur Gleichstellung der
Geschlechter und zur ländlichen Entwicklung;

d) Sicherstellung dessen, dass die Perspektiven von
Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden und
dass sie an der Gestaltung, Umsetzung, Weiterverfolgung und
Bewertung von Politiken und Tätigkeiten im Zusammenhang
mit Notsituationen, einschließlich Naturkatastrophen, huma-
nitärer Hilfe, Friedenskonsolidierung und Wiederaufbau nach
Konflikten mitwirken, und Ergreifung geeigneter Maßnah-
men, um alle Formen der Diskriminierung gegen Frauen in
ländlichen Gebieten in dieser Hinsicht zu beseitigen;

e) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die
Gestaltung, Umsetzung, Weiterverfolgung und Bewertung
von Entwicklungspolitiken und -programmen, einschließlich
der Haushaltspolitik, unter stärkerer Beachtung der Bedürf-
nisse von Frauen in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen,
dass ihnen die in allen Bereichen beschlossenen Politiken und
Programme zugute kommen und dass die unverhältnismäßig
hohe Anzahl der Frauen in ländlichen Gebieten, die in Armut
leben, verringert wird;

f) Verstärkung der Anstrengungen sowie entsprechen-
de Investitionen zur Deckung der Grundbedürfnisse der Frau-
en in ländlichen Gebieten durch die Verbesserung des Ange-
bots an grundlegender ländlicher Infrastruktur wie Energie
und Verkehr, des Zugangs dazu und ihrer Nutzung, durch den
Aufbau von Kapazitäten und Maßnahmen zur Erschließung
der menschlichen Ressourcen, durch die Bereitstellung einer
sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung, durch Ernährungsprogramme, Programme zur
Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum, Bildungs-
und Alphabetisierungsprogramme sowie durch gesundheitli-
che und soziale Unterstützungsmaßnahmen, so auch im Be-
reich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der
Behandlung, Betreuung und Unterstützung bei HIV/Aids;

g) Eingehen auf die spezifischen Gesundheitsbedürf-
nisse von Frauen in ländlichen Gebieten und Ergreifung kon-
kreter Maßnahmen, um den Zugang der Frauen in ländlichen
Gebieten zu dem erreichbaren Höchstmaß an Gesundheit zu
verbessern und zu gewährleisten, namentlich in Bereichen der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit wie der Schwanger-
schaftsvor- und -nachsorge, der Betreuung bei geburtshilfli-
chen Notfällen, der Information über Familienplanung sowie
der Erweiterung des Wissens über sexuell übertragbare
Krankheiten einschließlich HIV/Aids, der Förderung des Be-
wusstseins für diese Krankheiten und der verstärkten Unter-
stützung zu ihrer Verhütung;

h) Konzeption und Umsetzung nationaler Politiken zur
Förderung und zum Schutz des Genusses aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch Frauen und Mädchen in
ländlichen Gebieten und Schaffung eines Umfelds, das keine

Verletzungen ihrer Rechte, einschließlich häuslicher Gewalt,
sexueller Gewalt und aller anderen Formen geschlechtsspezi-
fischer Gewalt, duldet;

i) Sicherstellung dessen, dass die Rechte der älteren
Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick auf den gleichbe-
rechtigten Zugang zu sozialen Grunddiensten, einen ange-
messenen sozialen Schutz und angemessene Maßnahmen der
sozialen Sicherung, gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Res-
sourcen und gleiche Verfügungsgewalt über sie beachtet wer-
den, und Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung der
älteren Frauen durch Zugang zu Finanz- und Infrastruktur-
dienstleistungen mit besonderem Augenmerk auf der Unter-
stützung älterer Frauen, einschließlich indigener Frauen, die
oft nur zu wenigen Ressourcen Zugang haben und stärker ge-
fährdet sind;

j) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Bera-
tender Dienste zur Förderung der wirtschaftlichen Fertigkei-
ten von Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick auf Bank-
geschäfte und moderne Verfahren im Handels- und Finanzbe-
reich sowie Gewährung von Kleinstkrediten und Bereitstel-
lung weiterer Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen an
mehr Frauen in ländlichen Gebieten, insbesondere weibliche
Haushaltsvorstände, mit dem Ziel, sie mit wirtschaftlicher
Macht auszustatten;

k) Mobilisierung von Ressourcen, namentlich auf na-
tionaler Ebene und über die öffentliche Entwicklungshilfe,
zur Ausweitung des Zugangs von Frauen zu bestehenden
Spar- und Kreditprogrammen sowie zu gezielten Program-
men, die ihnen das Kapital, das Wissen und das Instrumenta-
rium für die Stärkung ihrer Wirtschaftskraft liefern;

l) durchgängige Einbeziehung verbesserter Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen in ländlichen Gebieten in alle
internationalen und nationalen Entwicklungs- und Armutsbe-
kämpfungsstrategien, unter anderem durch den Ausbau der
Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft,
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Auswei-
tung des Zugangs zu den Produktionsmitteln;

m) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung des-
sen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der Frauen
zur landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Pro-
duktion, namentlich Einkommen aus dem informellen Sektor,
anerkannt werden, und Unterstützung der bezahlten Erwerbs-
tätigkeit der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen außer-
halb der Landwirtschaft, Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und Ausweitung des Zugangs zu den Produktionsmitteln;

n) Förderung von Programmen, die Frauen und Männer
in ländlichen Gebieten in die Lage versetzen, Berufstätigkeit
und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren, und die
Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der Haus-
haltsarbeit und der Kinderbetreuung zu beteiligen;

o) Prüfung der Möglichkeit, nach Bedarf innerstaatli-
che Rechtsvorschriften zu verabschieden, um das Wissen, die
Innovationen und die Praktiken von Frauen in indigenen und
lokalen Gemeinschaften im Zusammenhang mit der traditio-
nellen Medizin, der biologischen Vielfalt und indigenen
Technologien zu schützen;
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p) Bewältigung des Problems fehlender aktueller, zu-
verlässiger und nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten, na-
mentlich durch die Verstärkung der Bemühungen um die
Aufnahme der unbezahlten Arbeit von Frauen in amtliche
Statistiken, und Aufbau einer systematischen und verglei-
chenden Forschungsbasis über Frauen in ländlichen Gebieten
als Informationsgrundlage für politische und programmati-
sche Entscheidungen;

q) Formulierung und Überarbeitung von Gesetzen, die
gewährleisten, dass die in ländlichen Gebieten lebenden Frau-
en dort, wo es Privateigentum an Grund und Boden sowie
Vermögenswerten gibt, volle und gleiche Rechte auf Eigen-
tum an Grund und Boden und anderen Vermögenswerten er-
halten, namentlich auch im Wege des Erbrechts, und Einlei-
tung von Verwaltungsreformen und anderen notwendigen
Maßnahmen, um Frauen das gleiche Recht wie Männern auf
den Zugang zu Krediten, Kapital, geeigneten Technologien,
Märkten und Informationen zu gewähren;

r) Unterstützung eines gleichstellungsorientierten Bil-
dungssystems, das die besonderen Bedürfnisse von Frauen in
ländlichen Gebieten berücksichtigt, um die Rollenklischees
und diskriminierenden Tendenzen, von denen sie betroffen
sind, zu beseitigen;

3. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, bei der Erörterung ihrer Schwerpunktthemen der Lage
der Frauen in ländlichen Gebieten auch weiterhin gebührende
Aufmerksamkeit zu widmen;

4. ersucht die zuständigen Organisationen und Organe
des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie
mit Entwicklungsfragen befasst sind, die Ermächtigung der
Frauen in ländlichen Gebieten und ihre besonderen Bedürf-
nisse in ihren Programmen und Strategien zu berücksichtigen
und zu unterstützen;

5. betont die Notwendigkeit, zu ermitteln, wie am be-
sten sichergestellt werden kann, dass Frauen in ländlichen
Gebieten Zugang zu Informations- und Kommunikations-
technologie erhalten und in vollem Umfang daran teilhaben,
auf die Prioritäten und Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten
lebenden Frauen und Mädchen als aktive Nutzerinnen von In-
formationen einzugehen und ihre Mitwirkung an der Ausar-
beitung und Umsetzung globaler, regionaler und nationaler
Strategien im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie sicherzustellen;

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Vereinten Natio-
nen und die zuständigen Organisationen ihres Systems, dafür
zu sorgen, dass die Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten le-
benden Frauen bei der integrierten Weiterverfolgung der gro-
ßen Konferenzen und Gipfeltreffen im Wirtschafts- und Sozi-
albereich, insbesondere des Millenniums-Gipfels, des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung, der Internationalen Kon-
ferenz über Entwicklungsfinanzierung, der Internationalen
Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur Überprü-
fung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey, die im
zweiten Halbjahr 2008 in Doha abgehalten werden soll, der
2005 vorgenommenen Überprüfung und Bewertung der Fort-
schritte bei der Erfüllung aller in der Erklärung und Aktions-

plattform von Beijing123 eingegangenen Verpflichtungen und
bei der Umsetzung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung124 sowie des Weltgip-
fels 2005, durchgängig berücksichtigt werden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Formulie-
rung von Politiken und der Gestaltung von Programmen zur
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten,
einschließlich derjenigen, die in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen internationalen Organisationen ausgearbeitet und
umgesetzt werden, die ihre Berichte an den Ausschuss für die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau betreffenden ab-
schließenden Bemerkungen und Empfehlungen des Aus-
schusses zu berücksichtigen;

8. beschließt, zu erklären, dass der 15. Oktober offiziell
zum Internationalen Tag der Frauen in ländlichen Gebieten
ausgerufen und jedes Jahr als solcher begangen wird;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 62/137

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)135.

62/137. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und volle Umsetzung der Erklärung und
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, namentlich die Resolution 61/145 vom 19. Dezember
2006,

zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und Aktions-
plattform von Beijing136 und die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert“137 wichtige Beiträge zur Herbeiführung der
Gleichstellung der Geschlechter und zur Ermächtigung der
Frauen sind und von allen Staaten, dem System der Vereinten
Nationen und den sonstigen in Betracht kommenden Organi-
sationen in wirksame Maßnahmen umgesetzt werden müssen,

in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel138, dem
Weltgipfel 2005139 und anderen großen Gipfeltreffen, Konfe-

135 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
136 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
137 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
138 Siehe Resolution 55/2.
139 Siehe Resolution 60/1.
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renzen und Sondertagungen der Vereinten Nationen einge-
gangenen Verpflichtungen auf die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Förderung der Frau sowie bekräftigend,
dass ihre volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung un-
verzichtbar ist, wenn es darum geht, die international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, zu erreichen,

unter Begrüßung der Fortschritte in Richtung auf die Her-
beiführung der Gleichstellung der Geschlechter, jedoch beto-
nend, dass bei der Umsetzung der Erklärung und Aktions-
plattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung nach wie vor Herausforderungen und
Hindernisse bestehen,

in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umset-
zung der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing und der
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung in erster
Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und in dieser Hin-
sicht verstärkte Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte internationale
Zusammenarbeit für die volle, wirksame und beschleunigte
Umsetzung unerlässlich ist,

bekräftigend, dass die systematische Berücksichtigung
der Geschlechterperspektive eine weltweit akzeptierte Strate-
gie zur Förderung der Ermächtigung der Frauen und zur
Gleichstellung der Geschlechter durch die Behebung struktu-
rell verankerter Ungleichheiten ist, sowie in Bekräftigung der
Verpflichtung, die durchgängige Integration der Geschlech-
terperspektive in die Konzeption, Durchführung, Überwa-
chung und Evaluierung von Politiken und Programmen in al-
len politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen aktiv
zu fördern sowie die Fähigkeiten des Systems der Vereinten
Nationen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter zu
stärken,

eingedenk der Herausforderungen und Hindernisse, die
der Veränderung von diskriminierenden Einstellungen und
Rollenklischees entgegenstehen, und betonend, dass die Um-
setzung internationaler Standards und Normen zur Überwin-
dung der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen nach
wie vor auf Herausforderungen und Hindernisse stößt,

mit dem Ausdruck der ernsthaften Besorgnis darüber, dass
das vordringliche Ziel der Geschlechterparität im System der
Vereinten Nationen, vor allem in Führungspositionen, unter
voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen, nach wie vor nicht erreicht ist
und dass die Vertretung von Frauen im System der Vereinten
Nationen fast unverändert geblieben ist, mit geringfügigen
Verbesserungen in einigen Teilen des Systems, und in man-
chen Fällen sogar zurückgegangen ist, wie aus dem Bericht
des Generalsekretärs über die Verbesserung der Situation der
Frauen im System der Vereinten Nationen140 hervorgeht,

in Bekräftigung der wichtigen Rolle der Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten sowie bei der Frie-
denskonsolidierung,

sowie in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids141 und der auf der Tagung auf hoher Ebene über
HIV/Aids vom 31. Mai bis 2. Juni 2006 verabschiedeten Po-
litischen Erklärung zu HIV/Aids142, in der unter anderem an-
erkannt wurde, dass die Pandemie immer mehr Frauen be-
trifft,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht des
Generalsekretärs über die Integration der Geschlechterper-
spektive in alle Politiken und Programme des Systems der
Vereinten Nationen143,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Folgemaßnahmen zur Umset-
zung der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing sowie
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung und über die dabei erzielten Fortschritte144;

2. bekräftigt die Erklärung und Aktionsplattform von
Beijing, die auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschie-
det wurden136, die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung137 und die Erklärung, die
anlässlich der zehnjährlichen Überprüfung und Bewertung
der Umsetzung der Erklärung und Aktionsplattform von
Beijing auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommission
für die Rechtsstellung der Frau verabschiedet wurde145, und
bekräftigt außerdem ihr Bekenntnis zu ihrer vollen, wirksa-
men und beschleunigten Umsetzung;

3. erkennt an, dass sich die Umsetzung der Erklärung
und Aktionsplattform von Beijing und die Erfüllung der Ver-
pflichtungen der Vertragsstaaten aus dem Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau146

im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter und die
Ermächtigung der Frauen gegenseitig verstärken, begrüßt in
diesem Zusammenhang die Beiträge des Ausschusses für die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau zur Förderung der
Umsetzung der Aktionsplattform und der Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung und bittet die Vertragsstaaten
des Übereinkommens, in ihre Berichte an den Ausschuss
nach Artikel 18 des Übereinkommens Informationen über
Maßnahmen aufzunehmen, die zur Stärkung der Umsetzung
auf nationaler Ebene ergriffen wurden;

4. fordert die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen und die anderen internationalen und regionalen Or-
ganisationen, alle Sektoren der Zivilgesellschaft, einschließ-
lich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie alle Frauen

140 A/61/318.

141 Resolution S-26/2, Anlage.
142 Resolution 60/262, Anlage.
143 E/2007/64.
144 A/62/178.
145 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
edec-2005-232.pdf.
146 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
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und Männer auf, sich uneingeschränkt für die Umsetzung der
Erklärung und Aktionsplattform von Beijing sowie der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung einzusetzen
und stärker dazu beizutragen;

5. fordert die Vertragsstaaten auf, ihren Verpflichtun-
gen aus dem Übereinkommen über die Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau und dem dazugehörigen
Fakultativprotokoll147 in vollem Umfang nachzukommen und
die abschließenden Bemerkungen sowie die allgemeinen
Empfehlungen des Ausschusses zu berücksichtigen, fordert
die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, zu erwägen, den Um-
fang der Vorbehalte, die sie gegen das Übereinkommen einle-
gen, zu begrenzen, diese so genau und eng gefasst wie mög-
lich zu formulieren und sie regelmäßig im Hinblick auf ihre
Rücknahme zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit
dem Ziel und Zweck des Übereinkommens nicht unvereinbar
sind, fordert außerdem alle Mitgliedstaaten, die das Überein-
kommen noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm
noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwä-
gen, und fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die das Fakulta-
tivprotokoll noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben
beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu
erwägen;

6. ermutigt alle Akteure, unter anderem die Regierun-
gen, das System der Vereinten Nationen, die anderen interna-
tionalen Organisationen und die Zivilgesellschaft, die Arbeit
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau weiter zu un-
terstützen, damit sie ihre zentrale Rolle bei der Weiterverfol-
gung und Überprüfung der Umsetzung der Erklärung und Ak-
tionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung wahrnehmen kann, und gegebe-
nenfalls ihre Empfehlungen umzusetzen, und begrüßt in die-
sem Zusammenhang das überarbeitete Arbeitsprogramm und
die überarbeiteten Arbeitsmethoden der Kommission, die auf
ihrer fünfzigsten Tagung verabschiedet wurden148 und mit de-
nen besondere Aufmerksamkeit auf den Austausch von Er-
fahrungen, gewonnenen Erkenntnissen und bewährten Prakti-
ken zur Überwindung von Problemen bei der vollständigen
Umsetzung auf nationaler und internationaler Ebene sowie
auf die Evaluierung der Fortschritte bei der Umsetzung von
Schwerpunktthemen gerichtet wird;

7. fordert die Regierungen sowie die zuständigen
Fonds, Programme, Organe und Sonderorganisationen des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen
und alle in Betracht kommenden Akteure der Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen,
verstärkt tätig zu werden, um die volle und wirksame Umset-
zung der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing sowie
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung sicher-
zustellen, und zu diesem Zweck

a) festen politischen Willen und Entschlossenheit zur
Ergreifung weiterer Maßnahmen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene zu zeigen, unter anderem durch die
systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspekti-
ve, namentlich, soweit angezeigt, durch die Ausarbeitung und
den Einsatz von Indikatoren für Geschlechtergleichheit, in al-
len Politiken und Programmen und die Förderung der unein-
geschränkten und gleichberechtigten Teilhabe und Ermächti-
gung der Frauen, sowie durch verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit;

b) den vollen Genuss der Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch Frauen und Mädchen zu fördern, zu schützen
und zu achten, namentlich indem die Staaten ihren Verpflich-
tungen nach allen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, insbesondere dem Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau, in vollem Umfang
nachkommen;

c) die volle Vertretung und die uneingeschränkte und
gleichberechtigte Mitwirkung der Frauen an den politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen als
wesentliche Voraussetzung für die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Ermächtigung von Frauen und Mädchen
als entscheidend wichtiger Faktor für die Beseitigung der Ar-
mut zu gewährleisten;

d) Frauen aktiv in den umweltpolitischen Entschei-
dungsprozess auf allen Ebenen einzubeziehen, geschlechts-
spezifische Belange und Perspektiven in die Politiken und
Programme für eine nachhaltige Entwicklung zu integrieren
und auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene Me-
chanismen zur Bewertung der Auswirkungen entwicklungs-
und umweltpolitischer Maßnahmen auf Frauen einzurichten
beziehungsweise zu stärken;

e) technische Hilfe für Frauen bereitzustellen, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, um sicherzustellen, dass
die Erschließung der Humanressourcen und die Entwicklung
umweltfreundlicher Technologien und des weiblichen Unter-
nehmertums kontinuierlich gefördert werden;

f) die Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Rechts-
vorschriften, zu achten und sich fortgesetzt um die Aufhe-
bung von Gesetzen und die Abschaffung von Politiken und
Praktiken, die Frauen und Mädchen diskriminieren, zu bemü-
hen sowie Gesetze zu erlassen und Praktiken zu fördern, die
ihre Rechte schützen;

g) die Rolle nationaler institutioneller Mechanismen zu
Gunsten der Geschlechtergleichheit und der Förderung der
Frau zu stärken, so auch mittels finanzieller und anderer ge-
eigneter Unterstützung, mit dem Ziel, ihren unmittelbaren
Nutzen für Frauen zu erhöhen;

h) eine sozioökonomische Politik zu verfolgen, die die
nachhaltige Entwicklung fördert und Programme zur Beseiti-
gung der Armut gewährleistet, insbesondere zu Gunsten von
Frauen und Mädchen, verstärkt angemessene, erschwingliche
und leicht zugängliche öffentliche und soziale Dienste, ein-
schließlich Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen, bereit-
zustellen und den gleichberechtigten Zugang zu diesen Dien-
sten sowie zu allen Arten dauerhafter und nachhaltiger Syste-

147 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000.
148 Siehe Resolution 2006/9 des Wirtschafts- und Sozialrats.
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me des sozialen Schutzes und der sozialen Sicherheit für
Frauen in allen Lebensphasen zu gewährleisten und entspre-
chende nationale Anstrengungen zu unterstützen;

i) weitere Schritte zu unternehmen, die sicherstellen,
dass das Bildungssystem und die Medien in einem mit dem
Recht der freien Meinungsäußerung vereinbaren Maße die
Verwendung eines klischeefreien, ausgewogenen und viel-
schichtigen Frauenbilds unterstützen, das Frauen als wichtige
Akteure des Entwicklungsprozesses zeigt und eine von Dis-
kriminierung freie Rolle für Frauen und Männer in ihrem pri-
vaten und öffentlichen Leben fördert;

j) die Geschlechterperspektive und die Menschenrech-
te in Politiken, Programme und Forschungstätigkeiten im Ge-
sundheitsbereich einzubeziehen, die spezifischen Bedürfnisse
und Prioritäten von Frauen und Mädchen zu beachten, das
Recht der Frauen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit und ihren Zugang zu erschwinglichen und angemessenen
Gesundheitsdiensten zu gewährleisten, namentlich auf dem
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, der Ge-
sundheit von Müttern sowie lebensrettender geburtshilflicher
Versorgung, im Einklang mit dem Aktionsprogramm der In-
ternationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung149, und anzuerkennen, dass Frauen infolge fehlender
wirtschaftlicher Macht und Unabhängigkeit in erhöhtem Maß
einer Vielzahl negativer Folgen ausgesetzt sind, die das Risi-
ko mit sich bringen, an HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und
anderen mit Armut zusammenhängenden Krankheiten zu er-
kranken;

k) Geschlechterungleichheit, geschlechtsspezifische
Misshandlung und Gewalt zu beseitigen, die Fähigkeit von
Frauen und weiblichen Jugendlichen zu stärken, sich vor dem
Risiko einer HIV-Infektion zu schützen, hauptsächlich durch
die Bereitstellung von gesundheitlicher Betreuung und Ge-
sundheitsdiensten, unter anderem auch auf dem Gebiet der se-
xuellen und reproduktiven Gesundheit, sowie durch vollen
Zugang zu umfassenden Informationen und Bildungsmög-
lichkeiten, sicherzustellen, dass Frauen ihr Recht ausüben
können, frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt über
Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer Sexualität, ein-
schließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit,
Kontrolle zu haben und frei und verantwortungsbewusst über
sie zu entscheiden, damit sie besser in der Lage sind, sich vor
HIV-Infektionen zu schützen, und alle notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um ein förderliches Umfeld für die Ermäch-
tigung der Frauen zu schaffen und ihre wirtschaftliche Unab-
hängigkeit zu stärken, wobei in diesem Zusammenhang er-
neut darauf hingewiesen wird, wie wichtig die Rolle der Män-
ner und Jungen bei der Herbeiführung der Geschlechter-
gleichheit ist;

l) die nationalen Gesundheits- und Sozialinfrastruktu-
ren auszubauen, damit verstärkte Maßnahmen zur Förderung

des Zugangs der Frauen zum öffentlichen Gesundheitswesen
ergriffen werden können, und mit Maßnahmen auf nationaler
Ebene Personalknappheit im Gesundheitsbereich zu beheben,
unter anderem durch die Entwicklung, Finanzierung und Um-
setzung von Politiken im Rahmen nationaler Entwicklungs-
strategien, um die Ausbildung und das Management zu ver-
bessern und die Rekrutierung, die Weiterbeschäftigung und
den Einsatz von Gesundheitsfachkräften wirksam zu regeln,
so auch durch internationale Zusammenarbeit auf diesem Ge-
biet;

m) ausreichende Mittel auf nationaler und internationa-
ler Ebene sowie neue und zusätzliche Mittel zu Gunsten der
Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten entwickel-
ten Länder und der Transformationsländer, aus allen verfüg-
baren Finanzierungsmechanismen zu mobilisieren, so auch
aus multilateralen, bilateralen und privaten Quellen;

n) die Partnerschaften zwischen Regierungen, der Zi-
vilgesellschaft und dem Privatsektor zu verstärken;

o) zu einer von Männern und Jungen, Frauen und Mäd-
chen gemeinsam getragenen Verantwortung für die Förde-
rung der Geschlechtergleichheit anzuspornen, basierend auf
der Überzeugung, dass dies eine wesentliche Voraussetzung
für die Erreichung der Ziele der Geschlechtergleichheit, der
Entwicklung und des Friedens ist;

p) strukturelle und rechtliche Hindernisse für die
Gleichstellung am Arbeitsplatz und diesbezügliche stereoty-
pe Einstellungen zu beseitigen, den Grundsatz der gleichen
Bezahlung für gleiche Arbeit zu fördern, sich dafür einzuset-
zen, dass der Wert der unbezahlten Arbeit von Frauen aner-
kannt wird, und Politiken zu entwickeln und zu fördern, die
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern;

8. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, die
nötige Sorgfalt walten zu lassen, um Gewalt gegen Frauen
und Mädchen zu verhüten, die Opfer zu schützen und diejeni-
gen, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen verübt haben, zu
ermitteln, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen, und
dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten der Opfer verletzt und deren
Genuss beeinträchtigt oder verhindert, und fordert die Regie-
rungen auf, Rechtsvorschriften und Strategien auszuarbeiten
und anzuwenden, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu
unterbinden;

9. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle
und den Beitrag der Zivilgesellschaft, insbesondere der nicht-
staatlichen Organisationen und der Frauenorganisationen, bei
der Umsetzung der Erklärung und Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung auch künftig zu unterstützen;

10. beschließt, dass sich ihre Hauptausschüsse und Ne-
benorgane stärker darum bemühen werden, unter anderem
durch erhöhte Aufmerksamkeit auf mit der Situation von
Frauen zusammenhängende Fragen, mit denen sie befasst
sind und die unter ihr Mandat fallen, die Geschlechterper-
spektive durchgängig in ihre Tätigkeit sowie in alle Gipfel-

149 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
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treffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten Na-
tionen und ihre Folgeprozesse einzubeziehen;

11. ersucht den Generalsekretär, in seinen der General-
versammlung und ihren Nebenorganen vorgelegten Berichten
geschlechterspezifischen Fragen mittels einer qualitativen
Analyse und der vorhandenen quantitativen Daten systema-
tisch Rechnung zu tragen, insbesondere durch konkrete
Schlussfolgerungen und Empfehlungen für weitere Maßnah-
men zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Förderung
der Frau, mit dem Ziel, die Ausarbeitung einer geschlechter-
gerechten Politik zu erleichtern;

12. legt den Regierungen und allen Einrichtungen des
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Organisa-
tionen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, und
allen in Betracht kommenden Akteuren der Zivilgesellschaft
eindringlich nahe, für die Integration der Geschlechterper-
spektive in die Umsetzung und Weiterverfolgung aller Gip-
feltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten
Nationen zu sorgen und sie bei der Vorbereitung solcher Ver-
anstaltungen zu beachten, darunter die Gedenk-Plenartagung
auf hoher Ebene von 2007 zur Weiterverfolgung der Ergeb-
nisse der Sondertagung der Generalversammlung über Kin-
der, die dreizehnte Tagung der Konferenz der Vertragspartei-
en des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen und die dritte als Tagung der Vertragspar-
teien des Protokolls von Kyoto dienende Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien 2007 in Bali (Indonesien), die Inter-
nationale Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur
Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey
2008 in Doha und das dritte Hochrangige Forum über die
Wirksamkeit der Entwicklungshilfe 2008 in Accra;

13. bekräftigt ihre Aufforderung an die Kommission für
Friedenskonsolidierung und den Menschenrechtsrat, bei der
Behandlung aller Fragen auf ihrer jeweiligen Tagesordnung
und im Rahmen ihrer Tätigkeiten eine Geschlechterperspekti-
ve einzubeziehen;

14. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, durch seine
Anstrengungen auch weiterhin sicherzustellen, dass die syste-
matische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive fe-
ster Bestandteil seiner Tätigkeit und der seiner Nebenorgane
ist, unter anderem durch die Durchführung seiner vereinbar-
ten Schlussfolgerungen 1997/2 vom 18. Juli 1997150 und sei-
ner Resolution 2004/4 vom 7. Juli 2004;

15. begrüßt die Ministererklärung des Tagungsteils auf
hoher Ebene der Arbeitstagung 2007 des Wirtschafts- und So-
zialrats151, in der unter anderem bekräftigt wurde, dass die
Gleichstellung der Geschlechter sowie die Förderung und der
Schutz des vollen Genusses aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle für die Beseitigung von Armut und Hunger

unverzichtbar sind und dass alle Länder die Gleichstellung
der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen fördern
und, wie unter anderem in der Erklärung und Aktionsplatt-
form von Beijing und in den Ergebnissen der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung gefordert, zu diesem Zweck entspre-
chende Maßnahmen aufzeigen und beschleunigen sollen;

16. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangele-
genheiten befassten Organe, einschließlich des Programm-
und Koordinierungsausschusses, sicherzustellen, dass die
Programme, Pläne und Haushaltspläne die Geschlechterper-
spektive deutlich sichtbar berücksichtigen;

17. bekräftigt die vorrangige und wesentliche Rolle der
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats so-
wie die zentrale Rolle der Kommission für die Rechtsstellung
der Frau bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung
der Geschlechter;

18. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, seine Fach-
kommissionen auch weiterhin zu ermutigen, bei ihren jewei-
ligen Folgemaßnahmen zu den großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen die Geschlechterperspekti-
ve durchgängig zu berücksichtigen, und wirksamere Mittel zu
erarbeiten, um zu gewährleisten, dass die die Gleichstellung
der Geschlechter betreffenden Ergebnisse auf nationaler Ebe-
ne umgesetzt werden;

19. unterstreicht die Katalysatorrolle der Kommission
für die Rechtsstellung der Frau sowie die wichtige Rolle des
Wirtschafts- und Sozialrats und der Generalversammlung bei
der Förderung und Überwachung der Integration der Ge-
schlechterperspektive innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen;

20. ersucht die Einrichtungen des Systems der Verein-
ten Nationen, die Arbeitsergebnisse der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau systematisch in ihre mandatsmäßigen
Tätigkeiten zu integrieren;

21. bekräftigt die auf dem Weltgipfel 2005 eingegange-
ne Verpflichtung zur vollen und wirksamen Durchführung
der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Okto-
ber 2000 und verweist gleichzeitig auf den siebenten Jahres-
tag der Annahme dieser Resolution und die offenen Ausspra-
chen im Rat über Frauen und Frieden und Sicherheit;

22. fordert die Regierungen und das System der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, weitere Schritte zu unterneh-
men, um die Integration der Geschlechterperspektive und die
volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an allen
Maßnahmen zur Förderung des Friedens und der Sicherheit
zu gewährleisten, einschließlich in Friedensverhandlungen,
bei der Friedenssicherung und der Friedenskonsolidierung so-
wie in Postkonfliktsituationen, und ihre Rolle bei der Ent-
scheidungsfindung auf allen Ebenen auszuweiten, so auch
durch die Ausarbeitung nationaler Aktionspläne und Strategi-
en;

23. fordert alle Teile des Systems der Vereinten Natio-
nen auf, sich auch weiterhin aktiv für die volle, wirksame und
beschleunigte Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing

150 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session,
Supplement No. 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV, Ziff. 4.
151 Siehe A/62/3 und Corr.1, Kap. III, Abschn. C, Ziff. 90. Der endgültige
Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixty-
second Session, Supplement No. 3.
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und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
einzusetzen, unter anderem durch die Tätigkeit des Büros der
Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenförde-
rung und der Abteilung Frauenförderung sowie durch die Bei-
behaltung von Spezialisten für geschlechtsspezifische Fragen
in allen Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen
und durch die Gewährleistung dessen, dass das gesamte Per-
sonal, insbesondere im Feld, in Bezug auf eine beschleunigte
systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive
geschult und angemessen weitergebildet wird sowie entspre-
chende Instrumente, Anleitung und Unterstützung erhält, und
bekräftigt, dass die Fähigkeiten des Systems der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Geschlechterfragen gestärkt
werden müssen;

24. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen
zu überprüfen und zu verstärken, um im Sekretariat und im
gesamten System der Vereinten Nationen Fortschritte in
Richtung auf das Ziel der Geschlechterparität auf allen Ebe-
nen zu erreichen, unter voller Achtung des Grundsatzes der
ausgewogenen geografischen Verteilung im Einklang mit Ar-
tikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen und un-
ter besonderer Berücksichtigung von Frauen aus Entwick-
lungsländern und am wenigsten entwickelten Ländern, aus
Transformationsländern und aus nicht vertretenen oder weit-
gehend unterrepräsentierten Mitgliedstaaten, und sicherzu-
stellen, dass die Manager und die Hauptabteilungen in Bezug
auf die Ziele der Ausgewogenheit zwischen Männern und
Frauen Rechenschaft ablegen, und legt den Mitgliedstaaten
eindringlich nahe, mehr Bewerberinnen für Stellen im System
der Vereinten Nationen, insbesondere auf den herausgehobe-
nen und führenden Rangebenen, namhaft zu machen und re-
gelmäßig dafür vorzustellen;

25. legt den Nebenorganen der Generalversammlung
nahe, in ihren Erörterungen und Ergebnissen der Gleichstel-
lungsperspektive systematisch Rechnung zu tragen, so auch
durch eine wirksame Nutzung der Analysen, Daten und Emp-
fehlungen in den Berichten des Generalsekretärs, und die Er-
gebnisse weiterzuverfolgen;

26. ersucht den Generalsekretär, die Ausarbeitung einer
geschlechtergerechten Politik zu erleichtern, indem er in sei-
ne der Generalversammlung vorgelegten Berichte systemati-
scher qualitative geschlechtsdifferenzierte Analysen, Daten
und Empfehlungen für weitere Maßnahmen aufnimmt;

27. fordert das System der Vereinten Nationen auf, wei-
tere Anstrengungen zur Erreichung des Ziels der ausgewoge-
nen Vertretung von Männern und Frauen zu unternehmen,
einschließlich mit aktiver Unterstützung durch die Koordinie-
rungsstellen für Gleichstellungsfragen, und ersucht den Ge-
neralsekretär, der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung mündlich zu be-
richten, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung unter dem Punkt „Förderung der Frau“ Bericht
zu erstatten und in seinen Bericht über das Personalmanage-
ment Informationen über die Situation der Frauen im System

der Vereinten Nationen, namentlich über die im Hinblick auf
die Erreichung einer ausgewogenen Vertretung von Männern
und Frauen erzielten Fortschritte und die dabei aufgetretenen
Hindernisse, Empfehlungen für eine Beschleunigung der
Fortschritte und aktuelle Statistiken, namentlich über die
Zahl, den prozentualen Anteil, die Funktionen und die Staats-
angehörigkeit der Frauen im gesamten System der Vereinten
Nationen, sowie Informationen über die Verantwortlichkeiten
und Rechenschaftspflichten des Sekretariats-Bereichs Perso-
nalmanagement und des Sekretariats des Koordinierungsrats
der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen im Hinblick auf die Förderung einer ausgewogenen
Vertretung von Männern und Frauen aufzunehmen;

28. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin jährlich
der Generalversammlung unter dem Punkt „Frauenförde-
rung“ sowie der Kommission für die Rechtsstellung der Frau
und dem Wirtschafts- und Sozialrat über den Folgeprozess
der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing und der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung und die bei
ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten
und dabei eine Bewertung der Fortschritte bei der durchgän-
gigen Integration der Geschlechterperspektive vorzunehmen,
die Informationen über wichtige Erfolge, gewonnene Er-
kenntnisse und bewährte Verfahrensweisen enthält, sowie
weitere Maßnahmen zur Stärkung der Umsetzung zu empfeh-
len.

RESOLUTION 62/138

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/435,
Ziff. 32)152.

152 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin,
Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ugan-
da, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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62/138. Unterstützung der Maßnahmen gegen Geburtsfi-
steln

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Erklärung und Aktionsplattform von
Beijing153, der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung,
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“154 und der
auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau verabschiedeten Erklärung155,

sowie in Bekräftigung der auf der Weltkonferenz über
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung und der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz sowie in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen156 und auf dem Weltgipfel 2005157 einge-
gangenen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der sozialen Entwicklung, zur Gleichstellung der Geschlech-
ter und zur Förderung der Frau,

ferner in Bekräftigung des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau158 und des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes159 und mit der
nachdrücklichen Aufforderung an die Staaten, die diese Über-
einkommen und die dazugehörigen Fakultativprotokolle160

noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungswei-
se ihnen noch nicht beigetreten sind, mit Vorrang zu erwägen,
dies zu tun,

betonend, dass Armut, Mangelernährung, fehlende, unzu-
reichende oder unzugängliche Gesundheitsdienste, frühe
Mutterschaft, Frühverheiratung von Mädchen, Gewalt gegen
junge Frauen und Mädchen und Diskriminierung auf Grund

des Geschlechts die tieferen, miteinander zusammenhängen-
den Ursachen von Geburtsfisteln sind und dass die Armut
nach wie vor der wichtigste soziale Risikofaktor ist,

in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomi-
schen Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten Ländern, die Femini-
sierung der Armut beschleunigt haben,

sowie in der Erkenntnis, dass Frühschwangerschaften und
frühe Mutterschaft Komplikationen während der Schwanger-
schaft und bei der Geburt mit sich bringen und die Gefahr der
Müttersterblichkeit und -morbidität stark erhöhen, und zu-
tiefst besorgt darüber, dass frühe Mutterschaft und der einge-
schränkte Zugang zu dem erreichbaren Höchstmaß an Ge-
sundheit, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen und re-
produktiven Gesundheit und insbesondere der geburtshilfli-
chen Notfallversorgung, zu einem häufigen Auftreten von
Geburtsfisteln und anderen Arten der Morbidität bei Müttern
sowie zu Müttersterblichkeit führen,

in Anbetracht der ernsten unmittelbaren und langfristigen
Konsequenzen für die Gesundheit, einschließlich der sexuel-
len und reproduktiven Gesundheit, der erhöhten Anfälligkeit
für HIV/Aids und der nachteiligen Auswirkungen auf die psy-
chologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung, die
Gewalt gegen Mädchen und weibliche Jugendliche für Ein-
zelne, Familien, Gemeinwesen und Staaten nach sich zieht,

zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen
und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass
Mädchen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung sowie zu
körperlicher und psychischer Gesundheitsversorgung haben
und dass sie in der Kindheit und der Jugend weniger Rechte,
Chancen und Vorteile als Jungen genießen und oftmals ver-
schiedenen Formen kultureller, sozialer, sexueller und wirt-
schaftlicher Ausbeutung sowie Gewalt und schädlichen Prak-
tiken unterworfen werden,

den Beitrag begrüßend, den Mitgliedstaaten, die interna-
tionale Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft zu der welt-
weiten Kampagne gegen Geburtsfisteln leisten, eingedenk
dessen, dass ein Ansatz für die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die
Grundlage für den Schutz und die Ermächtigung des Einzel-
nen und der Gemeinschaft bildet,

1. ist sich dessen bewusst, dass Armut, Mangelernäh-
rung, fehlende, unzureichende oder unzugängliche Gesund-
heitsdienste, frühe Mutterschaft, Frühverheiratung von Mäd-
chen und Diskriminierung auf Grund des Geschlechts die tie-
feren, miteinander zusammenhängenden Ursachen von Ge-
burtsfisteln sind, dass die Armut nach wie vor der wichtigste
soziale Risikofaktor ist, dass die Armutsbeseitigung von ent-
scheidender Bedeutung für die Deckung der Bedürfnisse von
Mädchen sowie den Schutz und die Förderung ihrer Rechte
ist und dass weiter dringende nationale und internationale
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Armut zu be-
seitigen;

2. betont, dass die sozialen Fragen angegangen werden
müssen, die zu dem Problem von Geburtsfisteln beitragen,

153 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
154 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
155 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
edec-2005-232.pdf.
156 Siehe Resolution 55/2.
157 Siehe Resolution 60/1.
158 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
159 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
160 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000;
und ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
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wie etwa die Frühverheiratung von Mädchen, Frühschwan-
gerschaften, der mangelnde Zugang zu sexueller und repro-
duktiver Gesundheitsversorgung, fehlende oder unzureichen-
de Bildung von Mädchen, Armut und die niedrige Stellung
von Frauen und Mädchen;

3. betont außerdem, dass die Staaten verpflichtet sind,
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und
Mädchen zu fördern und zu schützen, und die nötige Sorgfalt
walten lassen müssen, um Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestrafen
und die Opfer zu schützen, und dass die Nichteinhaltung die-
ser Verpflichtung die Menschenrechte und Grundfreiheiten
von Frauen und Mädchen verletzt und ihren Genuss dieser
Rechte beeinträchtigt oder unmöglich macht;

4. fordert die Staaten auf, alles Erforderliche zu tun,
um das Recht von Frauen und Mädchen auf das erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit, einschließlich sexueller und re-
produktiver Gesundheit, sicherzustellen, und zukunftsfähige
Gesundheitssysteme und soziale Dienste aufzubauen, mit
dem Ziel, den Zugang zu diesen Systemen und Diensten ohne
Diskriminierung zu gewährleisten, und dabei gleichzeitig be-
sondere Aufmerksamkeit auf eine ausreichende und ange-
messene Ernährung, die Bereitstellung von Informationen auf
dem Gebiet der Familienplanung, die Erhöhung des Wissens
und des Bewusstseins und die Sicherstellung einer angemes-
senen Schwangerschaftsvor- und -nachsorge zur Verhütung
von Geburtsfisteln zu richten;

5. fordert die Staaten außerdem auf, dafür zu sorgen,
dass Mädchen gleichberechtigten Zugang zu einer unentgelt-
lichen und obligatorischen hochwertigen Grundschulbildung
haben und diese Bildungsstufe abschließen, und neuerliche
Anstrengungen zu unternehmen, um die Bildung von Mäd-
chen und Frauen auf allen Ebenen, einschließlich auf der Se-
kundarebene und höheren Ebenen, sowie ihre Berufs- und
Fachausbildung zu verbessern und zu erweitern, unter ande-
rem mit dem Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter, die
Ermächtigung der Frauen und die Beseitigung der Armut zu
verwirklichen;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine
Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der
künftigen Ehegatten geschlossen wird, und darüber hinaus
Gesetze zu erlassen und strikt durchzusetzen, die das gesetz-
liche Mindestalter für die Erklärung des Ehewillens und das
Heiratsmindestalter festlegen, und das Heiratsmindestalter
gegebenenfalls anzuheben;

7. fordert die Staaten und/oder die zuständigen Fonds,
Programme, Organe und Sonderorganisationen des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats, auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen
und alle maßgeblichen Akteure der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich nichtstaatlicher Organisationen, sowie den Privat-
sektor,

a) nach Bedarf nationale und internationale Verhü-
tungs-, Betreuungs- und Behandlungsstrategien zur wirksa-

men Bekämpfung von Geburtsfisteln auszuarbeiten, umzuset-
zen und zu unterstützen und einen sektor- und disziplinüber-
greifenden, umfassenden und integrierten Ansatz zur Herbei-
führung dauerhafter Lösungen und zur Beseitigung des Pro-
blems der Geburtsfisteln, der Müttersterblichkeit und damit
verbundener Morbidität weiterzuentwickeln, einschließlich
durch die Gewährleistung des Zugangs zu erschwinglichen,
umfassenden und hochwertigen Gesundheitsdiensten für
Mütter, namentlich zu einer fachgerechten Betreuung von
Entbindungen und bei geburtshilflichen Notfällen;

b) die Gesundheitssysteme verstärkt in die Lage zu ver-
setzen, die grundlegenden Dienste bereitzustellen, die erfor-
derlich sind, um Geburtsfisteln zu verhindern und im Be-
darfsfall zu behandeln, indem weiblichen Jugendlichen und
Mädchen, namentlich denjenigen, die in Armut und in unter-
versorgten ländlichen Gebieten, in denen Fälle von Geburtsfi-
steln am häufigsten auftreten, leben, ein Versorgungskontinu-
um geboten wird, das Familienplanung, Schwangerschafts-
vorsorge, fachgerechte Betreuung von Entbindungen, Betreu-
ung bei geburtshilflichen Notfällen und Wochenbettbetreu-
ung umfasst;

c) verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um das
international vereinbarte Ziel der Verbesserung der Gesund-
heit von Müttern zu erfüllen, indem der Zugang zu einer fach-
gerechten Betreuung von Entbindungen und bei geburtshilfli-
chen Notfällen sowie zu einer angemessenen Schwanger-
schaftsvor- und -nachsorge erweitert wird;

d) jungen Frauen und Mädchen grundlegende Gesund-
heitsdienste und entsprechende Ausrüstung und Versor-
gungsgüter bereitzustellen sowie ihnen eine fachliche Ausbil-
dung und einkommenschaffende Projekte anzubieten, damit
sie sich aus dem Kreislauf der Armut befreien können;

e) Finanzmittel für kostenlose oder subventionierte
Eingriffe zur Heilung von Fisteln zu mobilisieren, so auch in-
dem die Leistungsanbieter zum Ausbau von Netzwerken und
zum Austausch neuer Behandlungstechniken und -protokolle
angehalten werden;

f) Dienste im Bereich der Gesundheitserziehung, Re-
habilitation und Beratung, einschließlich medizinischer Bera-
tung, als Schlüsselkomponenten der nachoperativen Betreu-
ung bereitzustellen;

g) die Aufmerksamkeit von politischen Entscheidungs-
trägern und Gemeinwesen auf das Problem der Geburtsfisteln
zu lenken, um so die damit verbundene Stigmatisierung und
Diskriminierung zu mindern und den an Geburtsfisteln lei-
denden Frauen und Mädchen dabei zu helfen, ihre Ausset-
zung und soziale Ausgrenzung und deren psychosoziale Fol-
gen zu überwinden, unter anderem durch die Unterstützung
von Projekten zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft;

h) in Zusammenarbeit mit führenden Vertretern der
Gemeinwesen, religiösen Führern, traditionellen Geburtshel-
fern, den Medien, Radiosendern, einflussreichen Personen
der Öffentlichkeit und politischen Entscheidungsträgern
Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Gemeinwesen,
Entscheidungsträger und Gesundheitsfachkräfte darüber auf-
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zuklären, wie Geburtsfisteln verhütet und behandelt werden
können, und das Bewusstsein für die Bedürfnisse schwange-
rer Frauen und Mädchen, einschließlich ihres Rechts auf das
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, zu fördern, die Aus-
bildung von Ärzten, Krankenpflegern und anderen Gesund-
heitsfachkräften im Bereich der lebensrettenden geburtshilfli-
chen Versorgung zu unterstützen und die Heilung und Be-
handlung von Fisteln sowie die entsprechende Nachsorge zu
einem Standardbestandteil der Ausbildungslehrpläne für Ge-
sundheitsfachkräfte zu machen;

i) Beförderungsmöglichkeiten und Finanzierungswege
zu erschließen, die Frauen und Mädchen den Zugang zu einer
geburtshilflichen Versorgung und Behandlung eröffnen, und
durch Anreize und andere Mittel sicherzustellen, dass in länd-
lichen Gebieten qualifizierte Gesundheitsfachkräfte vorhan-
den sind, die Maßnahmen zur Verhütung von Geburtsfisteln
ergreifen können;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Ak-
tivitäten zu unterstützen, die der Bevölkerungsfonds der Ver-
einten Nationen und die anderen Partner im Rahmen der welt-
weiten Kampagne gegen Geburtsfisteln, darunter die Weltge-
sundheitsorganisation, unternehmen, um regionale Zentren
für die Behandlung von Fisteln und die Ausbildung auf die-
sem Gebiet einzurichten und zu finanzieren, namentlich
durch die Ermittlung und Unterstützung von Gesundheitsein-
richtungen, die geeignet sind, als Behandlungs-, Ausbil-
dungs- und Genesungszentren zu fungieren;

9. ermutigt die bestehenden Fistelzentren, untereinan-
der Verbindung zu halten und Netzwerke aufzubauen, um
Ausbildung, Forschung, Lobbyarbeit und die Mobilisierung
von Mitteln sowie die Ausarbeitung und Anwendung ein-
schlägiger Normen zu erleichtern, wie etwa das von der Welt-
gesundheitsorganisation veröffentlichte Handbuch Obstetric
Fistula: Guiding Principles for Clinical Management and
Programme Development (Geburtsfisteln: Leitlinien für Be-
handlung und Programmentwicklung), das Hintergrundinfor-
mationen sowie Grundsätze für die Erarbeitung von Strategi-
en und Programmen zur Verhütung und Behandlung von Fi-
steln enthält;

10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dem Mangel an Ärzten, Krankenpflegern und sonsti-
gen in lebensrettender Geburtshilfe geschulten Gesundheits-
fachkräften sowie an Räumlichkeiten und Versorgungsgü-
tern, der die Kapazitäten der meisten Fistelzentren ein-
schränkt, abzuhelfen;

11. fordert die multilateralen Geber nachdrücklich auf
und bittet die internationalen Finanzinstitutionen im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats sowie die regionalen Entwicklungs-
banken, Politiken zur Unterstützung nationaler Anstrengun-
gen zu überprüfen und durchzuführen, die sicherstellen sol-
len, dass Frauen und Mädchen, insbesondere in ländlichen
und abgelegenen Gebieten, einen größeren Anteil an den Res-
sourcen erhalten;

12. bittet die Mitgliedstaaten, zu den Maßnahmen gegen
Geburtsfisteln beizutragen, darunter insbesondere zu der

weltweiten Kampagne des Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen gegen Geburtsfisteln, mit dem Ziel, dieses Leiden
bis zum Jahr 2015 zu beseitigen und damit dem Millenniums-
Entwicklungsziel „Verbesserung der Gesundheit von Müt-
tern“ zu entsprechen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Förderung der Frau“ über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 62/139

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/435,
Ziff. 32)161.

62/139. Welttag der Aufklärung über Autismus
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005162

und die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen163 so-
wie auf die Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die
Rechte des Kindes164 und das Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen165, wonach Kinder mit
Behinderungen ein erfülltes und menschenwürdiges Leben
unter Bedingungen führen sollen, welche die Würde des Kin-
des wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern, sowie
gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen sollen,

erklärend, dass die Gewährleistung und Förderung der
vollen Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle Menschen mit Behinderungen eine wesentliche
Voraussetzung für die Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele ist,

161 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bolivien, Brasilien, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik
Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Lesotho, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Mali, Marokko,
Myanmar, Nicaragua, Niger, Oman, Republik Korea, Saudi-Arabien,
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Le-
ste,Tunesien, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate und Vietnam.
162 Siehe Resolution 60/1.
163 Siehe Resolution 55/2.
164 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
165 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 155/2008.
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in dem Bewusstsein, dass Autismus eine lebenslang an-
dauernde Entwicklungsstörung ist, die sich in den ersten drei
Lebensjahren manifestiert und auf eine neurologische Stö-
rung zurückzuführen ist, die sich auf die Gehirnfunktion aus-
wirkt, von der hauptsächlich Kinder in vielen Ländern unab-
hängig von Geschlecht, Rasse und sozioökonomischer Stel-
lung betroffen sind und die durch Beeinträchtigungen der so-
zialen Interaktion, Probleme bei der verbalen und nonverba-
len Kommunikation und eingeschränkte, repetitive Verhal-
tensweisen, Interessen und Aktivitäten gekennzeichnet ist166,

in großer Sorge über die weite Verbreitung und die hohe
Zahl der von Autismus betroffenen Kinder in allen Weltregio-
nen und über die Herausforderungen auf dem Gebiet der Ent-
wicklung, die sich daraus für die von den Regierungen, nicht-
staatlichen Organisationen und dem Privatsektor durchge-
führten langfristigen Gesundheits-, Aus- und Fortbildungs-
und Interventionsprogramme ergeben, sowie über die enor-
men Auswirkungen auf die Kinder, ihre Familien, Gemein-
wesen und Gesellschaften,

unter Hinweis darauf, dass Früherkennung sowie geeigne-
te Forschungs- und Interventionsmaßnahmen für das Wachs-
tum und die Entwicklung der einzelnen Betroffenen von ent-
scheidender Bedeutung sind,

1. beschließt, den 2. April zum Welttag der Aufklärung
über Autismus zu erklären, der ab 2008 jährlich zu begehen
ist;

2. bittet alle Mitgliedstaaten, zuständigen Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen und sonstigen inter-
nationalen Organisationen sowie die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen und des Pri-
vatsektors, den Welttag der Aufklärung über Autismus in an-
gemessener Weise zu begehen, um die Öffentlichkeit stärker
für Autismus zu sensibilisieren;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, in der gesamten Ge-
sellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Be-
wusstsein für den Autismus bei Kindern durch entsprechende
Maßnahmen zu schärfen;

4. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution allen
Mitgliedstaaten und Organisationen der Vereinten Nationen
zur Kenntnis zu bringen.

RESOLUTION 62/140
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/435,
Ziff. 32)167.

62/140. Mädchen
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/141 vom 16. De-
zember 2005 und alle einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der vereinbarten Schlussfolgerungen der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau, insbesondere soweit
sie sich auf Mädchen beziehen,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Gleichberechtigung von Frauen und Männern,

unter Hinweis auf alle Menschenrechts- und sonstigen
Übereinkünfte, die sich auf die Rechte des Kindes, insbeson-
dere die Rechte von Mädchen, beziehen, einschließlich des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes168 und des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau169 sowie der dazugehörigen Fakultativproto-
kolle170,

166 Siehe die von der dreiundvierzigsten Weltgesundheitsversammlung
im Mai 1990 gebilligte Internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (Un-
terkategorien F84.0 und F84.1).

167 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala,
Haiti, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jor-
danien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan,
Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauriti-
us, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Na-
mibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Swasi-
land, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland und Zypern. 
168 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
169 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
170 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten); und ebd., Vol. 2131, Nr. 20378.
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl.
2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000.
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erfreut darüber, dass das Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen171 zur Unterzeichnung auf-
gelegt wurde, insbesondere da die spezifische Lage von Mäd-
chen mit Behinderungen darin ausdrücklich anerkannt wird,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, sowie der sich auf Mädchen beziehenden Verpflichtungen,
die auf dem Weltgipfel 2005 eingegangen wurden172,

sowie in Bekräftigung des Ergebnisdokuments der sieben-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung über
Kinder „Eine kindergerechte Welt“173, der Verpflichtungser-
klärung zu HIV/Aids „Globale Krise – Globale Antwort“, die
auf der sechsundzwanzigsten Sondertagung der Generalver-
sammlung über HIV/Aids verabschiedet wurde174, und der
Politischen Erklärung von 2006 zu HIV/Aids175,

ferner in Bekräftigung aller weiteren sich auf Mädchen
beziehenden Ergebnisse der großen Gipfeltreffen und Konfe-
renzen der Vereinten Nationen sowie ihrer fünfjährlichen und
zehnjährlichen Überprüfungen, einschließlich der Erklä-
rung176 und der Aktionsplattform von Beijing177, die auf der
Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden, der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung „Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung
und Frieden für das 21. Jahrhundert“178, des Aktionspro-
gramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung179, des Aktionsprogramms des Weltgipfels für
soziale Entwicklung180 und der Erklärung, die die Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer neunundvierzig-
sten Tagung 2005 verabschiedete181,

in Bekräftigung des auf dem Weltbildungsforum 2000
verabschiedeten Rahmenaktionsplans von Dakar182,

unter Begrüßung der Studie des vom Generalsekretär er-
nannten unabhängigen Experten über Gewalt gegen Kinder183

und der eingehenden Studie des Generalsekretärs über alle
Formen der Gewalt gegen Frauen184 und Kenntnis nehmend
von den darin enthaltenen Empfehlungen,

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut die
größte globale Herausforderung ist, mit der die Welt heute
konfrontiert ist, und dass sie insbesondere für die Entwick-
lungsländer eine unabdingbare Voraussetzung für eine nach-
haltige Entwicklung ist, sowie in der Erkenntnis, dass chroni-
sche Armut nach wie vor das größte Hindernis ist, das sich
der Deckung der Bedürfnisse von Kindern und der Förderung
und dem Schutz ihrer Rechte entgegenstellt, und dass daher
dringend nationale und internationale Maßnahmen ergriffen
werden müssen, um sie zu beseitigen,

sowie in der Erkenntnis, dass für Mädchen häufig das Ri-
siko höher ist, verschiedenen Formen von Diskriminierung
und Gewalt ausgesetzt zu sein und zu begegnen, und in Be-
kräftigung der Notwendigkeit, die Gleichstellung der Ge-
schlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, dass Mäd-
chen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen, so auch
durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Männern und
Jungen als einer wichtigen Strategie zur Förderung der Rech-
te von Mädchen,

ferner in der Erkenntnis, dass die Ermächtigung von Mäd-
chen die entscheidende Voraussetzung dafür ist, den Kreis-
lauf der Diskriminierung und Gewalt zu durchbrechen und
die volle und effektive Ausübung ihrer Menschenrechte zu
fördern und zu schützen, und ferner in der Erkenntnis, dass
die Ermächtigung von Mädchen die aktive Unterstützung und
Mitwirkung ihrer Eltern, Vormünder und Familien, von Jun-
gen und Männern sowie des breiteren Umfelds erfordert,

zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen
und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass
Mädchen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung sowie zu
Gesundheitsversorgung bei körperlichen und psychischen
Krankheiten haben, dass sie in der Kindheit und der Jugend
weniger Rechte, Chancen und Vorteile als Jungen genießen
und mehr als Jungen unter den Folgen ungeschützter und
frühzeitiger Sexualkontakte leiden und oftmals zu Opfern
verschiedener Formen kultureller, sozialer, sexueller und
wirtschaftlicher Ausbeutung sowie von Gewalt, Missbrauch,
Vergewaltigung, Inzest, Ehrenverbrechen und schädlichen
traditionellen Praktiken wie der Tötung weiblicher Neugebo-
rener, der Frühverheiratung, der Zwangsheirat, der vorgeburt-

171 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 155/2008.
172 Siehe Resolution 60/1.
173 Resolution S-27/2, Anlage.
174 Resolution S-26/2, Anlage.
175 Resolution 60/262, Anlage.
176 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/ Depts/german/conf/beijing/anh_1.html.
177 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/beijing/anh_2.html.
178 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
179 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
180 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum6.htm.
181 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
edec-2005-232.pdf.

182 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26–28 April 2000 (Paris 2000).
183 Siehe A/61/299 und A/62/209.
184 A/61/122 und Add.1 und Add.1/Corr.1.
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lichen Geschlechtsselektion und der Verstümmelung weibli-
cher Genitalien werden,

sowie zutiefst besorgt darüber, dass die Verstümmelung
weiblicher Genitalien eine nicht wiedergutzumachende, un-
umkehrbare schädliche Praxis ist, von der derzeit mehr als
130 Millionen Frauen und Mädchen betroffen sind, und dass
jedes Jahr weitere 2 Millionen Mädchen dem Risiko ausge-
setzt sind, diesem schädlichen Eingriff unterzogen zu werden,

ferner zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen in Situatio-
nen von Armut, Krieg und bewaffneten Konflikten mit am
stärksten betroffen sind und darüber hinaus Opfer sexueller
Gewalt, sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung so-
wie sexuell übertragbarer Krankheiten, einschließlich HIV/
Aids, werden, wodurch ihre Lebensqualität ernsthaft beein-
trächtigt wird und sie weiterer Diskriminierung, Gewalt und
Vernachlässigung ausgesetzt sind und somit ihre Fähigkeiten
nicht voll entfalten können,

betonend, dass die Anfälligkeit von Jugendlichen, insbe-
sondere Mädchen, für vermeidbare Krankheiten, insbesonde-
re HIV/Aids-Infektion und sexuell übertragbare Krankheiten,
drastisch verringert wird, wenn sie besseren Zugang zu Auf-
klärung, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen und re-
produktiven Gesundheit, erhalten,

besorgt über die wachsende Zahl von Haushalten, denen
Kinder vorstehen, insbesondere verwaiste Mädchen, nament-
lich auch durch die HIV/Aids-Pandemie zu Waisen geworde-
ne Mädchen,

zutiefst besorgt darüber, dass frühe Mutterschaft und der
eingeschränkte Zugang zu einer Versorgung auf dem Ge-
biet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, ein-
schließlich bei geburtshilflichen Notfällen, zu einem häufi-
gen Auftreten von Geburtsfisteln sowie zu hoher Mütter-
sterblichkeit und -morbidität führen,

davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter
Weise zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die
für die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut,
Gewalt, vielfältige Formen der Diskriminierung und die Ein-
schränkung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verant-
wortlich sind,

unter Begrüßung der Abhaltung der Gedenk-Plenartagung
auf hoher Ebene zur Weiterverfolgung der Ergebnisse der
Sondertagung über Kinder am 11. und 12. Dezember 2007,

1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in den
Menschenrechtsübereinkünften gewährleistet werden, in vol-
lem Umfang dringend verwirklicht werden müssen, und for-
dert die Staaten nachdrücklich auf, die Unterzeichnung und
Ratifikation des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes168 und des Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau169 beziehungsweise den
Beitritt dazu mit Vorrang zu erwägen;

2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Unter-
zeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zu dem
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau185 und der Fakultativprotokolle zu dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes186 beziehungs-
weise den Beitritt dazu zu erwägen;

3. fordert die Staaten auf, die Unterzeichnung und Ra-
tifikation des Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen171 und des dazugehörigen Fakulta-
tivprotokolls187 beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwä-
gen;

4. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation von 1973 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkom-
men 138) und ihr Übereinkommen von 1999 über das Verbot
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimm-
sten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182) noch
nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungsweise
diesen Übereinkommen noch nicht beigetreten sind, nach-
drücklich auf, dies zu erwägen;

5. fordert alle Regierungen und das System der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, auf bilateraler Ebene und zu-
sammen mit internationalen Organisationen und privaten Ge-
bern verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Ziele
des Weltbildungsforums182, die noch nicht voll erfüllt worden
sind, insbesondere die Beseitigung geschlechtsspezifischer
Disparitäten bei der Grund- und Sekundarschulbildung bis
zum Jahr 2005, zu verwirklichen und zu diesem Zweck die
Initiative der Vereinten Nationen für Mädchenbildung umzu-
setzen, und fordert die Umsetzung der in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen188 enthaltenen Verpflichtun-
gen, insbesondere im Bildungsbereich, und bekräftigt diese
Verpflichtungen;

6. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, das Recht auf Bildung auf der Grundlage der
Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung anzuerken-
nen, indem der Grundschulbesuch obligatorisch und für alle
Kinder unentgeltlich gemacht wird, indem sichergestellt
wird, dass alle Kinder Zugang zu einer hochwertigen Bildung
haben und dass eine Sekundarschulbildung allgemein verfüg-
bar und für alle zugänglich ist, insbesondere durch die schritt-
weise Einführung der kostenlosen Bildung, eingedenk des-
sen, dass besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des
gleichberechtigten Zugangs, einschließlich gezielter Förder-

185 United Nations, Treaty Series, Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002
Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000.
186 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
187 Resolution 61/106, Anlage II. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 155/2008.
188 Siehe Resolution 55/2.
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maßnahmen, zur Herbeiführung der Chancengleichheit und
zur Bekämpfung der Ausgrenzung beitragen, und indem der
Schulbesuch sichergestellt wird, insbesondere für Mädchen
sowie für Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen;

7. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zur Beseiti-
gung der in Ziffer 33 der Weiteren Maßnahmen und Initiati-
ven zur Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing189 genannten Hindernisse zu ergreifen, die die
Verwirklichung der in der Aktionsplattform von Beijing177

festgelegten Ziele auch weiterhin erschweren, gegebenenfalls
auch durch die Verstärkung der einzelstaatlichen Mechanis-
men für die Durchführung von Politiken und Programmen zu
Gunsten von Mädchen, und in einigen Fällen die Koordinie-
rung zwischen den für die Verwirklichung der Menschen-
rechte von Mädchen verantwortlichen Institutionen zu ver-
bessern, wie in den Weiteren Maßnahmen und Initiativen an-
gegeben;

8. betont, wie wichtig es ist, eine sachbezogene Bewer-
tung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing unter
dem Blickwinkel aller Lebensphasen durchzuführen, um
Lücken und Hindernisse im Umsetzungsprozess aufzuzeigen
und weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der
Aktionsplattform auszuarbeiten;

9. fordert alle Staaten sowie die internationalen und
nichtstaatlichen Organisationen auf, einzeln und gemeinsam
die Aktionsplattform von Beijing, insbesondere die strategi-
schen Ziele, die sich auf Mädchen beziehen, und die Weiteren
Maßnahmen und Initiativen weiter umzusetzen und alle erfor-
derlichen Ressourcen und Unterstützungsmaßnahmen zu mo-
bilisieren, um die in der Erklärung176 und der Aktionsplatt-
form von Beijing enthaltenen Gesamtziele, strategischen Zie-
le und Maßnahmen zu verwirklichen;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Lage der
Mädchen, die in Armut leben, denen es an Nahrung, Wasser
und sanitären Einrichtungen mangelt und die keinen Zugang
zu einer gesundheitlichen Grundversorgung, Wohnraum, Bil-
dung, Partizipation und Schutz haben, zu verbessern, unter
Berücksichtigung dessen, dass ein gravierender Mangel an
Waren und Dienstleistungen zwar für jeden Menschen
schmerzlich, für Mädchen jedoch besonders bedrohlich und
schädlich ist und ihnen die Fähigkeit nimmt, ihre Rechte zu
genießen, ihr Potenzial voll zu entfalten und als vollwertige
Mitglieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben;

11. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass die geltenden Vorschriften der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation für die Erwerbstätigkeit von Mäd-
chen und Jungen eingehalten und wirksam durchgesetzt wer-
den und dass erwerbstätige Mädchen gleichberechtigten Zu-
gang zu menschenwürdiger Arbeit und gleicher Bezahlung
und Vergütung haben, vor wirtschaftlicher Ausbeutung, Dis-
kriminierung, sexueller Belästigung, Gewalt und Missbrauch
am Arbeitsplatz geschützt werden, sich ihrer Rechte bewusst

sind und Zugang zu schulischer und außerschulischer Bil-
dung, Kompetenzentwicklung und Berufsausbildung haben,
und fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, geschlech-
tersensible Maßnahmen, darunter gegebenenfalls nationale
Aktionspläne, auszuarbeiten, um die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit zu beseitigen, namentlich gewerbsmäßige sexu-
elle Ausbeutung, sklavereiähnliche Praktiken, Zwangsarbeit
und Schuldknechtschaft, Kinderhandel und gefährliche For-
men der Kinderarbeit;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Gleich-
stellung der Geschlechter und den gleichberechtigten Zugang
zu grundlegenden sozialen Diensten wie Bildung, Ernährung,
Gesundheitsversorgung, namentlich auf dem Gebiet der sexu-
ellen und der reproduktiven Gesundheit, Impfungen und
Schutz vor den Krankheiten, die Hauptursachen der Sterb-
lichkeit sind, zu fördern und die Geschlechterperspektive in
alle Entwicklungspolitiken und -programme zu integrieren,
auch soweit sie Kinder und speziell Mädchen betreffen;

13. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Rechtsvorschriften zu erlassen und durchzusetzen, die Mäd-
chen vor jeglicher Form der Gewalt und der Ausbeutung
schützen, namentlich vor der Tötung weiblicher Neugebore-
ner und der vorgeburtlichen Geschlechtsselektion, vor der
Verstümmelung weiblicher Genitalien, vor Vergewaltigung,
häuslicher Gewalt, Inzest, sexuellem Missbrauch, sexueller
Ausbeutung, Kinderprostitution und Kinderpornografie, Kin-
derhandel und Zwangsmigration, Zwangsarbeit sowie Früh-
verheiratung und Zwangsheirat, und altersgerechte, sichere
und vertrauliche Programme sowie medizinische, soziale und
psychologische Betreuungsdienste einzurichten, um Mäd-
chen zu helfen, die Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt
sind;

14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, umfassende,
disziplinübergreifende und koordinierte nationale Pläne, Pro-
gramme oder Strategien zur Beseitigung aller Formen von
Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu
erarbeiten, die weit verbreitet werden und Ziele und Zeitpläne
für die Umsetzung sowie wirksame innerstaatliche Verfahren
für den Vollzug der Rechtsvorschriften vorgeben sollten, und
zwar durch die Schaffung von Überwachungsmechanismen
unter Einbeziehung aller Beteiligten, namentlich auch durch
Konsultationen mit Frauenorganisationen, unter Berücksich-
tigung der sich auf Mädchen beziehenden Empfehlungen der
Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über Gewalt
gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen und der Son-
derberichterstatterin über den Menschenhandel, insbesondere
den Frauen- und Kinderhandel, sowie der entsprechenden
Empfehlungen in der eingehenden Studie des Generalsekre-
tärs über alle Formen der Gewalt gegen Frauen184 und in der
Studie des unabhängigen Experten über Gewalt gegen
Kinder183;

15. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass Mädchen das Recht der Kinder, sich ent-
sprechend ihrem Alter und ihrer Reife zu äußern und an allen
sie betreffenden Angelegenheiten mitzuwirken, in vollem
Umfang und gleichberechtigt wahrnehmen können;189 Resolution S-23/3, Anlage.
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16. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, Mäd-
chen, namentlich Mädchen mit besonderen Bedürfnissen, und
die sie vertretenden Organisationen gegebenenfalls an Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen und sie als vollwertige und
aktive Partner in die Ermittlung ihrer eigenen Bedürfnisse
und in die Ausarbeitung, Planung, Durchführung und Bewer-
tung von Politiken und Programmen zur Deckung dieser Be-
dürfnisse einzubeziehen;

17. ist sich dessen bewusst, dass eine beträchtliche Zahl
von Mädchen besonders schutzbedürftig ist, insbesondere so-
weit sie Waisen sind, auf der Straße leben, Binnenvertriebene
und Flüchtlinge sind, vom Kinderhandel sowie von sexueller
und wirtschaftlicher Ausbeutung betroffen sind, mit HIV und
Aids leben oder inhaftiert sind und ohne elterliche Unterstüt-
zung leben, und fordert die Staaten daher nachdrücklich auf,
gegebenenfalls mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um durch die
Umsetzung nationaler Politiken und Strategien den Bedürf-
nissen dieser Mädchen gerecht zu werden, mit dem Ziel, Re-
gierungen, Gemeinwesen und Familien besser in die Lage zu
versetzen, ein unterstützendes Umfeld für sie zu schaffen, so
auch durch die Bereitstellung einer geeigneten Beratung und
psychosozialen Unterstützung, und indem sichergestellt wird,
dass sie eine Schule besuchen und gleichberechtigt mit ande-
ren Kindern Zugang zu Unterkunft, guter Ernährung sowie
Gesundheits- und Sozialdiensten haben;

18. legt den Staaten nahe, namentlich auf dem Weg der
bilateralen und multilateralen technischen Zusammenarbeit
und Finanzhilfe Maßnahmen zu Gunsten der gesellschaftli-
chen Wiedereingliederung von Kindern in schwierigen Situa-
tionen, insbesondere Mädchen, zu fördern, unter anderem un-
ter Berücksichtigung der Auffassungen, Fertigkeiten und Fä-
higkeiten, die die Kinder unter ihren jeweiligen Lebensbedin-
gungen entwickelt haben, und gegebenenfalls unter sinnvol-
ler Mitwirkung der Kinder selbst;

19. fordert alle Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die Rechte von Mädchen zu achten,
zu fördern und zu schützen, unter Berücksichtigung der be-
sonderen Schutzbedürftigkeit von Mädchen in Situationen
vor, während und nach Konflikten, und fordert die Staaten
ferner nachdrücklich auf, besondere Maßnahmen zum Schutz
von Mädchen zu ergreifen und sie insbesondere vor sexuell
übertragbaren Krankheiten wie HIV/Aids, vor geschlechts-
spezifischer Gewalt, namentlich Vergewaltigung und sexuel-
lem Missbrauch, vor sexueller Ausbeutung, Folter, Entfüh-
rung und Zwangsarbeit zu schützen, unter besonderer Be-
rücksichtigung von Mädchen, die Flüchtlinge oder Vertriebe-
ne sind, und bei der Leistung humanitärer Hilfe sowie bei
Prozessen der Entwaffnung, der Demobilisierung, der Reha-
bilitationshilfe und der Wiedereingliederung auf ihre beson-
deren Bedürfnisse einzugehen;

20. beklagt alle Fälle von sexueller Ausbeutung und se-
xuellem Missbrauch von Frauen und Kindern, insbesondere
Mädchen, in humanitären Krisensituationen, insbesondere

die Fälle, in die humanitäre Helfer und Friedenssicherungs-
kräfte verwickelt sind, und fordert die Staaten nachdrücklich
auf, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspe-
zifischer Gewalt in humanitären Notsituationen zu ergreifen
und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen,
dass angemessene Gesetze und Institutionen vorhanden sind,
um Akte geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhüten bezie-
hungsweise umgehend zu untersuchen und strafrechtlich zu
verfolgen;

21. beklagt ferner alle Handlungen der sexuellen Aus-
beutung, des sexuellen Missbrauchs und des Frauen- und
Kinderhandels durch Militär-, Polizei- und Zivilpersonal, das
an Einsätzen der Vereinten Nationen beteiligt ist, begrüßt die
Anstrengungen, die die Organisationen und Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen unternehmen, um dies-
bezüglich eine Null-Toleranz-Politik anzuwenden, und er-
sucht den Generalsekretär und die personalstellenden Länder,
auch weiterhin alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die
notwendig sind, um derartige Übergriffe durch dieses Perso-
nal zu bekämpfen, namentlich durch die vollständige und un-
verzügliche Durchführung der in den einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung beschlossenen Maßnahmen
auf der Grundlage der Empfehlungen des Sonderausschusses
für Friedenssicherungseinsätze190;

22. fordert die Regierungen, die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der Medien, sowie die nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, die Menschenrechtserziehung sowie die volle
Achtung und Wahrnehmung der Menschenrechte der Mäd-
chen zu fördern, unter anderem durch die Übersetzung und
Erstellung von altersgerechtem und geschlechtsspezifischem
Informationsmaterial über diese Rechte sowie dessen Vertei-
lung an alle Bereiche der Gesellschaft, insbesondere an Kin-
der;

23. ersucht den Generalsekretär, in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender des Koordinierungsrats der Leiter der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen dafür Sorge
zu tragen, dass alle Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, das Welter-
nährungsprogramm, der Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen, der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau, die Weltgesundheitsorganisation, das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und die Inter-
nationale Arbeitsorganisation, bei Landeskooperationspro-
grammen im Einklang mit den nationalen Prioritäten, so auch
über den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten
Nationen, einzeln und gemeinsam die Rechte und die beson-
deren Bedürfnisse von Mädchen berücksichtigen;

190 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1).
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24. ersucht alle Menschenrechtsvertragsorgane und die
Menschenrechtsmechanismen des Menschenrechtsrats, ein-
schließlich der besonderen Verfahren, im Rahmen der Wahr-
nehmung ihres Mandats regelmäßig und systematisch ge-
schlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen und in ihre
Berichte Angaben über die qualitative Analyse von Verlet-
zungen der Menschenrechte von Frauen und Mädchen aufzu-
nehmen, und befürwortet die Stärkung der diesbezüglichen
Zusammenarbeit und Koordinierung;

25. ersucht die Staaten, im Rahmen des weltweiten Be-
mühens um die großflächige Ausweitung der Anstrengun-
gen zur Erreichung des Ziels des allgemeinen Zugangs zu
umfassender Prävention, Behandlung, Betreuung und Unter-
stützung bis 2010 sicherzustellen, dass bei allen auf eine
umfassende HIV/Aids-Prävention, -Behandlung, -Betreu-
ung und -Unterstützung ausgerichteten Politiken und Pro-
grammen den durch HIV/Aids gefährdeten, damit infizierten
und davon betroffenen Mädchen, darunter schwangeren
Mädchen sowie jungen und jugendlichen Müttern, besonde-
re Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteil wird;

26. bittet die Staaten, Initiativen zur Senkung der Preise
von antiretroviralen Medikamenten, insbesondere Zweitlini-
enmedikamenten, für Mädchen zu fördern, unter anderem bi-
laterale Initiativen und Initiativen des Privatsektors sowie die
von Gruppen von Staaten freiwillig ergriffenen Initiativen,
einschließlich der auf innovativen Finanzierungsmechanis-
men beruhenden Initiativen, die zur Mobilisierung von Res-
sourcen für die soziale Entwicklung beitragen, einschließlich
derjenigen, die darauf abzielen, den Entwicklungsländern auf
dauerhafter und berechenbarer Grundlage weiteren Zugang
zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaffen, und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Internationalen
Fazilität zum Kauf von Medikamenten (UNITAID);

27. fordert alle Staaten auf, die Unterstützung auf den
Gebieten Nahrung und Ernährung mit dem Ziel zu integrie-
ren, dass Kinder, insbesondere Mädchen, jederzeit Zugang zu
ausreichenden und gesundheitlich unbedenklichen Nahrungs-
mitteln mit entsprechendem Nährwert haben, um ihren Er-
nährungsbedarf decken und ihren Nahrungsmittelpräferenzen
Rechnung tragen zu können, zu Gunsten eines aktiven und
gesunden Lebens und als Teil umfassender Maßnahmen zur
Bekämpfung von HIV/Aids und anderen übertragbaren
Krankheiten;

28. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, durch eine Erhöhung der Ressour-
cen auf allen Ebenen, insbesondere im Bildungs- und Gesund-
heitssektor, junge Menschen, insbesondere Mädchen, zum Er-
werb der Kenntnisse, Einstellungen und Kompetenzen zu be-
fähigen, die sie benötigen, um HIV/Aids und frühe Schwan-
gerschaften zu verhüten und das für sie erreichbare Höchst-
maß an körperlicher und geistiger Gesundheit, einschließlich
sexueller und reproduktiver Gesundheit, zu genießen;

29. fordert die Staaten, die internationale Gemeinschaft,
die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, die Zi-
vilgesellschaft und die internationalen Finanzinstitutionen
nachdrücklich auf, durch die Zuweisung erhöhter Finanzmit-
tel auch weiterhin aktiv gezielte, innovative Programme zu
unterstützen, die der Beendigung der Verstümmelung weibli-
cher Genitalien und der Ausarbeitung und Durchführung von
Bildungsprogrammen und Sensibilisierungsseminaren über
die furchtbaren Auswirkungen dieser schädlichen Praxis auf
die Gesundheit von Mädchen dienen, und für diejenigen, die
diesen schädlichen Eingriff vornehmen, Ausbildungspro-
gramme anzubieten, damit sie einen alternativen Beruf wäh-
len können;

30. fordert die Staaten auf, die Kapazität der nationalen
Gesundheitssysteme zu stärken, und fordert in dieser Hinsicht
die internationale Gemeinschaft auf, die nationalen Anstren-
gungen zu unterstützen, namentlich durch die Zuweisung aus-
reichender Ressourcen für die Bereitstellung der grundlegen-
den Dienste, die erforderlich sind, um Geburtsfisteln zu ver-
hindern beziehungsweise im Bedarfsfall zu behandeln, indem
weiblichen Jugendlichen, namentlich denjenigen, die in Ar-
mut und in unterversorgten ländlichen Gebieten, in denen die
Geburtsfistel am häufigsten auftritt, leben, ein Versorgungs-
kontinuum geboten wird, das Familienplanung, Schwanger-
schaftsvor- und -nachsorge, fachgerechte Betreuung von Ent-
bindungen, Betreuung bei geburtshilflichen Notfällen und
Wochenbettbetreuung umfasst;

31. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wohl des Kin-
des gewährleistet wird, unter anderem durch die Zusammen-
arbeit, Unterstützung und Mitwirkung bei den weltweiten An-
strengungen zur Beseitigung der Armut auf globaler, regiona-
ler und Landesebene, in der Erkenntnis, dass auf allen Ebenen
die Verfügbarkeit von Ressourcen erhöht und ihre wirksame
Zuweisung sichergestellt werden muss, um zu gewährleisten,
dass alle international vereinbarten Ziele für Entwicklung und
Armutsbekämpfung, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung dargelegten Ziele, in dem entsprechenden Zeitrah-
men verwirklicht werden, und in Bekräftigung dessen, dass
Investitionen in Kinder und die Verwirklichung ihrer Rechte
zu den wirksamsten Wegen der Armutsbeseitigung gehören;

32. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der sich
schwerpunktmäßig auch mit der Beendigung der Verstümme-
lung weiblicher Genitalien befasst, unter Heranziehung von
Informationen, die von den Mitgliedstaaten, den Organisatio-
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen und
von nichtstaatlichen Organisationen zur Verfügung gestellt
werden, mit dem Ziel, die Auswirkungen dieser Resolution
auf das Wohl von Mädchen zu bewerten.
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RESOLUTION 62/141

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 183 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/435, Ziff. 32)191:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon,
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau,
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Turkmenistan, Tuva-
lu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,

Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

62/141. Rechte des Kindes
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die

Rechte des Kindes, zuletzt Resolution 61/146 vom 19. De-
zember 2006, und ihre Resolution 60/141 vom 16. Dezember
2005 sowie die Resolution 2005/44 der Menschenrechtskom-
mission vom 19. April 2005192,

betonend, dass das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes193 die Norm für die Förderung und den Schutz der
Rechte des Kindes bilden muss, und eingedenk der Bedeu-
tung der Fakultativprotokolle zu dem Übereinkommen194 so-
wie anderer Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte,

in Bekräftigung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien195, der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen196 und des Ergebnisdokuments der siebenundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung über Kinder mit dem
Titel „Eine kindergerechte Welt“197 sowie unter Hinweis auf
die Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung und
das Aktionsprogramm198, den auf dem Weltbildungsforum
verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar199, die Erklä-
rung über Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet200,
die Allgemeine Erklärung über die Ausrottung von Hunger
und Mangelernährung201 und die Erklärung über das Recht auf
Entwicklung202,

191 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras,
Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Ma-
lawi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Schweden, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Surina-
me, Swasiland, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechi-
sche Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 

192 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
193 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
194 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
195 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
196 Siehe Resolution 55/2.
197 Resolution S-27/2, Anlage.
198 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
199 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26–28 April 2000 (Paris 2000).
200 Siehe Resolution 2542 (XXIV).
201 Report of the World Food Conference, Rome, 5–16 November
1974 (United Nations publication, Sales No. E.75.II.A.3), Kap. I. In
Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/
hungermangelernaehrung.pdf.
202 Resolution 41/128, Anlage.
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in der Erkenntnis, wie wichtig die Einbeziehung von Fra-
gen betreffend die Rechte der Kinder in die Weiterverfolgung
der Ergebnisdokumente aller großen Konferenzen, Sonderta-
gungen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen ist,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Berichten des Gene-
ralsekretärs über die Fortschritte bei der Erfüllung der in dem
Ergebnisdokument der siebenundzwanzigsten Sondertagung
der Generalversammlung203 eingegangenen Verpflichtungen
und über den Stand des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes und die in der Versammlungsresolution 61/146 aufge-
worfenen Fragen204 sowie von dem Bericht der Vorsitzenden
des Ausschusses für die Rechte des Kindes205,

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, eine Kinderschutz-
perspektive in alle Bereiche der Menschenrechtsagenda zu in-
tegrieren, wie im Ergebnis des Weltgipfels 2005206 betont
wurde,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Beachtung,
die Kindern in dem Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen207 und in dem Internationalen
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen208 geschenkt wird,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Beachtung,
die Kindern in der Erklärung der Vereinten Nationen über die
Rechte der indigenen Völker209 geschenkt wird,

zutiefst besorgt darüber, dass angesichts eines zunehmend
globalisierten Umfelds die Situation der Kinder in vielen Tei-
len der Welt infolge des Fortbestehens von Armut, sozialer
Ungleichheit, unbefriedigenden sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnissen, Pandemien, insbesondere HIV/Aids, Malaria
und Tuberkulose, Umweltschäden, Naturkatastrophen, be-
waffneten Konflikten, ausländischer Besetzung, Vertreibung,
Gewalt, Terrorismus, Missbrauch, Ausbeutung, Handel mit
Kindern und ihren Organen, Kinderprostitution, Kinderpor-
nografie und Kindersextourismus, Vernachlässigung, An-
alphabetentum, Hunger, Intoleranz, Diskriminierung, Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit, Ungleichstellung der Geschlech-
ter, Behinderungen sowie unzureichendem Rechtsschutz
nach wie vor kritisch ist, und davon überzeugt, dass dringend
wirksame nationale und internationale Maßnahmen getroffen
werden müssen,

erneut darauf hinweisend, dass die Beseitigung der Armut
die größte Herausforderung ist, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und dass sie insbesondere für die Entwicklungs-
länder eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige

Entwicklung ist, und in der Erkenntnis, dass chronische Ar-
mut nach wie vor das größte Hindernis ist, das sich der Dek-
kung der Bedürfnisse von Kindern und der Förderung und
dem Schutz ihrer Rechte entgegenstellt, und dass daher drin-
gend nationale und internationale Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, um sie zu bekämpfen,

erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung, Frieden
und Sicherheit sowie die uneingeschränkte und effektive
Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten einan-
der bedingen und sich gegenseitig verstärken und zur Beseiti-
gung der extremen Armut beitragen,

sowie erneut erklärend, dass in allen Politiken und Pro-
grammen, die Kinder betreffen, die Geschlechterperspektive
berücksichtigt werden muss und dass Kinder in allen derarti-
gen Politiken und Programmen als Inhaber von Rechten aner-
kannt werden müssen,

es begrüßend, dass am 11. und 12. Dezember 2007 eine
Gedenk-Plenartagung auf hoher Ebene zur Bewertung der
Fortschritte bei der Umsetzung der Erklärung und des Ak-
tionsplans in dem Dokument „Eine kindergerechte Welt“ ab-
gehalten wurde, daran erinnernd, dass dem Schutz und den
Rechten der in Armut lebenden Kinder besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muss, und zur Aufnahme von Kin-
dern und Jugendlichen in die Delegationen der Mitgliedstaa-
ten anregend,

I

Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle

1. erklärt erneut, dass die allgemeinen Grundsätze, die
unter anderem das Wohl des Kindes, die Nichtdiskriminie-
rung, die Teilhabe, das Überleben und die Entwicklung be-
treffen, den Rahmen für alle Maßnahmen bilden, die in Bezug
auf Kinder, einschließlich Jugendlicher, ergriffen werden;

2. fordert die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes193 und der
dazugehörigen Fakultativprotokolle194 sind, nachdrücklich
auf, mit Vorrang Vertragsparteien dieser Übereinkünfte zu
werden und sie vollständig durchzuführen, indem sie unter
anderem wirksame innerstaatliche Rechtsvorschriften erlas-
sen und entsprechende Politiken und Aktionspläne einleiten,
die für Kinder zuständigen staatlichen Strukturen stärken und
sicherstellen, dass alle, die mit Kindern und für sie arbeiten,
eine angemessene und systematische Ausbildung auf dem
Gebiet der Rechte des Kindes erhalten und die Kinder selbst
über ihre Rechte aufgeklärt werden;

3. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die
Vorbehalte zurückzunehmen, die mit dem Ziel und Zweck
des Übereinkommens oder der dazugehörigen Fakultativpro-
tokolle unvereinbar sind, und zu erwägen, andere Vorbehalte
im Einklang mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm
von Wien195 regelmäßig zu überprüfen, mit dem Ziel, sie zu-
rückzunehmen;

4. fordert die Staaten auf, innerstaatliche Organe, wie
gegebenenfalls unabhängige Ombudspersonen für Kinder

203 A/62/259.
204 A/62/182.
205 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Third Committee, 14. Sitzung (A/C.3/62/SR.14), und Korrigen-
dum.
206 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 128.
207 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 155/2008.
208 Resolution 61/177, Anlage.
209 Resolution 61/295, Anlage.
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oder andere Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz der
Rechte des Kindes, einzusetzen beziehungsweise zu stärken;

5. begrüßt die Arbeit des Ausschusses für die Rechte
des Kindes und fordert alle Staaten auf, ihre Zusammenarbeit
mit dem Ausschuss zu verstärken, den Berichtspflichten, die
ihnen auf Grund des Übereinkommens und der dazugehöri-
gen Fakultativprotokolle obliegen, im Einklang mit den von
dem Ausschuss aufgestellten Richtlinien pünktlich nachzu-
kommen und seine Empfehlungen betreffend die Durchfüh-
rung des Übereinkommens zu berücksichtigen;

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Initiati-
ven, die der Ausschuss ergriffen hat, um ein besseres Ver-
ständnis und eine umfassendere Befolgung der in dem Über-
einkommen verankerten Rechte zu fördern, namentlich durch
die Organisation von Tagen für allgemeine Diskussionen und
die Verabschiedung allgemeiner Bemerkungen;

7. ersucht alle zuständigen Organe und Mechanismen
des Systems der Vereinten Nationen, die Perspektive der Kin-
derrechte regelmäßig, systematisch und mit Nachdruck in alle
zur Erfüllung ihrer Mandate unternommenen Tätigkeiten ein-
zubeziehen sowie sicherzustellen, dass ihr Personal in Kin-
derrechtsfragen geschult wird, und fordert die Staaten auf,
auch weiterhin eng mit allen diesen Organen und Mechanis-
men zusammenzuarbeiten, insbesondere den Sonderbericht-
erstattern und Sonderbeauftragten des Systems der Vereinten
Nationen;

8. legt den Staaten nahe, ihre innerstaatlichen statisti-
schen Kapazitäten auszubauen und für die Aufstellung und
Bewertung der Sozialpolitiken und -programme Statistiken,
die unter anderem nach Alter, Geschlecht und anderen rele-
vanten Faktoren, die zu Disparitäten führen könnten, aufge-
schlüsselt sind, sowie andere nationale, subregionale, regio-
nale und internationale statistische Indikatoren zu verwenden,
damit die wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen effizient
und wirksam für die uneingeschränkte Verwirklichung der
Rechte des Kindes eingesetzt werden;

II

Förderung und Schutz der Rechte des Kindes und 
Nichtdiskriminierung von Kindern

Nichtdiskriminierung

9. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Kinder
ohne jegliche Diskriminierung alle ihre bürgerlichen, kultu-
rellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte ge-
nießen können;

10. stellt mit Besorgnis fest, dass zahlreiche Kinder Op-
fer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz sind, be-
tont die Notwendigkeit, unter anderem im Einklang mit den
Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, des Wohls des Kin-
des, des Überlebens, der Entwicklung und der Achtung seiner
Meinung in die Programme zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz besondere Maßnahmen aufzu-
nehmen, und fordert die Staaten auf, allen Kindern besondere

Unterstützung zu gewähren und ihren gleichberechtigten Zu-
gang zu Diensten sicherzustellen;

11. fordert die Staaten auf, alle erforderlichen und wirk-
samen Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich Gesetzes-
reformen, zu ergreifen, um alle Formen der Diskriminierung
von Mädchen und alle Formen der Gewalt, einschließlich der
Tötung weiblicher Neugeborener, der vorgeburtlichen Ge-
schlechtsselektion, der Vergewaltigung, des sexuellen Miss-
brauchs und schädlicher traditioneller Praktiken oder Bräu-
che, namentlich der Verstümmelung weiblicher Genitalien,
der Frühverheiratung, der Heirat ohne die freie und uneinge-
schränkte Willenseinigung der künftigen Ehegatten und
Zwangssterilisierung, zu beseitigen, indem sie Gesetze erlas-
sen und anwenden und gegebenenfalls umfassende, multidis-
ziplinäre und koordinierte nationale Pläne, Programme oder
Strategien zum Schutz von Mädchen erarbeiten;

12. fordert die Staaten außerdem auf, alles Erforderliche
zu tun, damit Kinder mit Behinderungen im öffentlichen wie
im privaten Leben alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
voll und gleichberechtigt genießen können, einschließlich des
Zugangs zu hochwertiger Bildung und Gesundheitsversor-
gung und des Schutzes vor Gewalt, Missbrauch und Vernach-
lässigung, und neue Rechtsvorschriften, die ihre Diskriminie-
rung verbieten, auszuarbeiten beziehungsweise bereits beste-
hende durchzusetzen und so ihre angeborene Würde zu ge-
währleisten, ihre Eigenständigkeit zu fördern und ihre aktive
Mitwirkung in der Gemeinschaft und ihre Eingliederung in
diese zu erleichtern, unter Berücksichtigung der besonders
schwierigen Lage der in Armut lebenden Kinder mit Behinde-
rungen;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Recht der
Mädchen und Jungen auf freie Meinungsäußerung zu achten
und zu fördern, sicherzustellen, dass ihre Ansichten in allen
sie betreffenden Angelegenheiten entsprechend ihrem Alter
und ihrer Reife gebührend berücksichtigt werden, und Kin-
der, einschließlich Kindern mit besonderen Bedürfnissen, un-
ter Berücksichtigung ihres jeweiligen Entwicklungsstands
und der Bedeutung, die der Einbindung von Kinderorganisa-
tionen und von Kindern geleiteten Initiativen zukommt, in
Entscheidungsprozesse einzubeziehen;

14. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
insbesondere die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen
an den Planungs- und Durchführungsprozessen in sie betref-
fenden Angelegenheiten, beispielsweise Gesundheit, Um-
welt, Bildung, soziales und wirtschaftliches Wohlergehen
und Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung, zu stär-
ken;

Registrierung, Familienbeziehungen und Adoption oder 
andere Formen der Betreuung

15. fordert alle Staaten abermals nachdrücklich auf, mit
verstärkten Bemühungen der ihnen nach dem Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes193 obliegenden Verpflichtung
nachzukommen, die Identität des Kindes, einschließlich sei-
ner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich
anerkannten Familienbeziehungen, zu erhalten, die Registrie-
rung des Kindes unmittelbar nach der Geburt vorzunehmen,
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für einfache, rasche und wirksame Registrierungsverfahren
zu sorgen, die mit minimalen Kosten verbunden oder kosten-
los sind, und auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene die
Wichtigkeit der Geburtenregistrierung stärker bewusst zu ma-
chen;

16. legt den Staaten nahe, Gesetze zu erlassen und
durchzusetzen und die Durchführung von Politiken und Pro-
grammen zum Schutz von Kindern, die ohne Eltern oder Be-
treuungspersonen aufwachsen, zu verbessern, in dem Be-
wusstsein, dass, falls eine andere Form der Betreuung not-
wendig ist, der Betreuung durch die Familie und die Gemein-
schaft der Vorzug vor der Unterbringung in einer Einrichtung
zu geben ist, und begrüßt in diesem Zusammenhang den lau-
fenden Prozess zur Ausarbeitung eines Katalogs von Leitlini-
en der Vereinten Nationen für die angemessene Nutzung und
die Bedingungen anderer Formen der Kinderbetreuung mit
dem Ziel, die Durchführung des Übereinkommens und der
anderen einschlägigen internationalen Rechtsakte auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Hinblick auf den Schutz und
das Wohl der Kinder zu verbessern, für die eine andere Form
der Betreuung notwendig ist oder zu werden droht;

17. fordert die Staaten auf, sofern mit den Verpflichtun-
gen eines jeden Staates vereinbar, das Recht eines Kindes,
dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten ha-
ben, zu garantieren, regelmäßige persönliche Beziehungen
und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen,
sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, indem
durchsetzbare Zugangs- und Besuchsmöglichkeiten in beiden
Staaten eingeräumt werden und der Grundsatz geachtet wird,
dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Ent-
wicklung ihrer Kinder verantwortlich sind;

18. fordert die Staaten außerdem auf, sich mit Fällen in-
ternationaler Kindesentführung durch einen Elternteil oder
durch Familienangehörige zu befassen und ihnen besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, und legt den Staaten nahe, diese
Fälle in multilateraler und bilateraler Zusammenarbeit zu lö-
sen, vorzugsweise durch den Beitritt zu dem Haager Überein-
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung210 oder seine Ratifikation und damit unter
voller Einhaltung des Übereinkommens, und unter anderem
die Rückkehr des Kindes in das Land, in dem es unmittelbar
vor der Verbringung oder Zurückhaltung seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hatte, zu erleichtern;

19. fordert die Staaten ferner auf, alles Erforderliche zu
tun, um rechtswidrige Adoptionen und alle Adoptionen, die
dem Wohl des Kindes nicht dienlich sind, zu verhindern und
zu bekämpfen;

Wirtschaftliches und soziales Wohlergehen von Kindern

20. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wohlergehen

des Kindes gewährleistet ist, namentlich durch verstärkte in-
ternationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet;

Beseitigung der Armut

21. fordert die Staaten auf, bei den weltweiten Anstren-
gungen zur Beseitigung der Armut auf globaler, regionaler
und Landesebene zusammenzuarbeiten, sie zu unterstützen
und daran mitzuwirken, in der Erkenntnis, dass auf allen die-
sen Ebenen die Verfügbarkeit von Ressourcen erhöht und ihre
wirksame Zuweisung sichergestellt werden muss, um zu ge-
währleisten, dass alle international vereinbarten Ziele für Ent-
wicklung und Armutsbekämpfung, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen196 dargeleg-
ten Ziele, in dem entsprechenden Zeitrahmen verwirklicht
werden, und bekräftigt, dass Investitionen in Kinder und die
Verwirklichung ihrer Rechte zu den wirksamsten Mitteln der
Armutsbeseitigung gehören;

22. bekräftigt, dass jeder einzelne Staat die Hauptverant-
wortung für die Schaffung eines Umfelds trägt, das der Siche-
rung des Wohls der Kinder förderlich ist und in dem die
Rechte eines jeden Kindes gefördert und geachtet werden;

23. fordert alle Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, alle erforderlichen Ressourcen, Unterstützungs-
maßnahmen und Energien zu mobilisieren, um die Armut im
Einklang mit den nationalen Plänen und Strategien und im
Benehmen mit den Regierungen zu bekämpfen, und dabei ei-
nen integrierten und mehrdimensionalen Ansatz zu verfolgen,
der sich auf die Rechte und das Wohl der Kinder stützt, und
ihre Anstrengungen zur Verwirklichung der international ver-
einbarten Ziele für Entwicklung und Armutsbekämpfung,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, fortzuset-
zen;

Recht auf Bildung

24. erkennt das Recht auf Bildung an, das auf der
Grundlage der Chancengleichheit und der Nichtdiskriminie-
rung zu gewähren ist, indem der Grundschulbesuch obligato-
risch und für alle Kinder unentgeltlich gemacht wird, indem
sichergestellt wird, dass alle Kinder Zugang zu einer hoch-
wertigen Bildung haben und dass eine Sekundarschulbildung
allgemein verfügbar und für alle zugänglich ist, insbesondere
durch die schrittweise Einführung der kostenlosen Bildung,
eingedenk dessen, dass besondere Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des gleichberechtigten Zugangs, einschließlich ge-
zielter Fördermaßnahmen, zur Herbeiführung der Chancen-
gleichheit und zur Bekämpfung der Ausgrenzung beitragen,
und indem der Schulbesuch sichergestellt wird, insbesondere
für Mädchen sowie für Kinder aus Familien mit niedrigem
Einkommen, um die Ziele der Bildung für alle zu erreichen
und das Millenniums-Entwicklungsziel 2 zu verwirklichen;

25. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son-
derberichterstatters über das Recht auf Bildung211, in dem das
Recht der Menschen mit Behinderungen auf integrative Bil-
dung behandelt wird, und fordert in diesem Zusammenhang

210 United Nations, Treaty Series, Vol. 1343, Nr. 22514. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 207; öBGBl.
Nr. 512/1988; AS 1983 1694. 211 A/HRC/4/29 und Add.1-3.
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die Staaten auf, die darin enthaltenen Empfehlungen sorgfäl-
tig zu prüfen, namentlich die Ergreifung von Maßnahmen zur
Gewährleistung eines wirksamen, integrativen Bildungssy-
stems;

Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit

26. fordert die Staaten auf,

a) alles Erforderliche zu tun, um das Recht des Kindes
auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit sicherzustel-
len, und zukunftsfähige Gesundheitssysteme und soziale
Dienste aufzubauen, den Zugang zu diesen Systemen und
Diensten ohne Diskriminierung zu gewährleisten, besondere
Aufmerksamkeit auf eine ausreichende und angemessene Er-
nährung, die Bekämpfung von Krankheit und Mangelernäh-
rung, den Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und sanitä-
ren Einrichtungen, die besonderen Bedürfnisse männlicher
und weiblicher Jugendlicher und die reproduktive und sexuel-
le Gesundheit zu richten und eine angemessene Schwanger-
schaftsvor- und -nachsorge für Mütter sicherzustellen, ein-
schließlich Maßnahmen zur Verhütung der Mutter-Kind-
Übertragung des HIV, und in diesem Zusammenhang die
Millenniums-Entwicklungsziele 4, 5 und 6 zu verwirklichen;

b) mit Vorrang Aktivitäten und Programme zu erarbei-
ten und durchzuführen, die darauf gerichtet sind, Abhängig-
keit, insbesondere Alkohol- und Nikotinabhängigkeit, und
den Missbrauch von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen und
Inhalaten zu behandeln und zu verhüten;

c) Jugendliche zu unterstützen, um sie zu einem positi-
ven und verantwortungsbewussten Umgang mit ihrer Sexua-
lität zu befähigen, damit sie sich vor einer HIV-Infektion
schützen können, und ihre Fähigkeit, sich vor HIV/Aids zu
schützen, durch entsprechende Maßnahmen zu stärken, unter
anderem durch gesundheitliche Versorgung, einschließlich
auf dem Gebiet der sexuellen und der reproduktiven Gesund-
heit, und durch eine die Gleichstellung der Geschlechter för-
dernde Aufklärung über Prävention;

d) Strategien, politische Maßnahmen und Programme
zu erarbeiten und umzusetzen, die die Faktoren aufzeigen und
angehen, die bestimmte Menschen besonders anfällig für eine
HIV-Infektion machen, als Ergänzung von Programmen zur
Prävention von Verhaltensweisen, die die Gefahr einer HIV-
Infektion bergen, beispielsweise riskantes Sexualverhalten
und intravenöser Drogenkonsum;

e) Initiativen zur Senkung der Preise der für Jungen
und Mädchen verfügbaren antiretroviralen Medikamente, ins-
besondere Zweitlinienmedikamente, zu fördern, einschließ-
lich bilateraler Initiativen und Initiativen des Privatsektors so-
wie der von Gruppen von Staaten freiwillig ergriffenen Initia-
tiven, auch auf der Basis innovativer Finanzierungsmechanis-
men, die zur Mobilisierung von Ressourcen für die soziale
Entwicklung beitragen, vor allem derjenigen, die darauf ab-
zielen, den Kindern in Entwicklungsländern auf dauerhafter
und berechenbarer Grundlage weiteren Zugang zu erschwing-
lichen Medikamenten zu verschaffen, und nimmt in dieser
Hinsicht Kenntnis von der Internationalen Fazilität zum Kauf
von Medikamenten (UNITAID);

f) Programme zur Bereitstellung sozialer Dienste und
Unterstützung für jugendliche Schwangere und Mütter zu
konzipieren und durchzuführen, insbesondere um ihnen und
auch den jugendlichen Vätern die Fortsetzung und den Ab-
schluss ihrer Schulausbildung zu ermöglichen;

Recht auf Nahrung
27. fordert alle Staaten auf, sofort Maßnahmen zu er-

greifen, um Kinder von Hunger zu befreien, namentlich durch
die Verabschiedung beziehungsweise die Stärkung nationaler
Programme zur Ernährungssicherung und zur Schaffung an-
gemessener Existenzgrundlagen sowie zur Sicherung der
Nährstoffversorgung, insbesondere mit Vitamin A, Eisen und
Jod, durch die Förderung des Stillens sowie durch Program-
me, die eine angemessene Ernährung aller Kinder sicherstel-
len sollen (zum Beispiel Schulspeisungsprogramme);

Förderung und Schutz der Rechte der Kinder, namentlich 
der Kinder in besonders schwierigen Situationen

28. fordert alle Staaten auf, Verletzungen der Rechte
von Kindern, die auf der Straße arbeiten und/oder leben, zu
verhindern, einschließlich Diskriminierung, willkürlicher
Verhaftung und außergerichtlicher, willkürlicher oder sum-
marischer Hinrichtungen, Folter und aller Arten von Gewalt
und Ausbeutung, und die Täter vor Gericht zu bringen, Maß-
nahmen zum Schutz, zur sozialen und psychosozialen Reha-
bilitation und zur Wiedereingliederung dieser Kinder zu be-
schließen und anzuwenden und mit wirtschaftlichen, sozialen
und bildungsbezogenen Strategien die Probleme der Kinder
anzugehen, die auf der Straße arbeiten und/oder leben;

29. fordert alle Staaten außerdem auf, Flüchtlingskin-
der, asylsuchende und binnenvertriebene Kinder, insbesonde-
re die unbegleiteten, die Gewalthandlungen und Gefahren im
Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, wie etwa Re-
krutierung, sexueller Gewalt und Ausbeutung, besonders aus-
gesetzt sind, unter Berücksichtigung ihrer geschlechtsspezifi-
schen Bedürfnisse zu schützen, wobei sie betont, dass die
Staaten und die internationale Gemeinschaft den besonderen
Hilfs-, Schutz- und Entwicklungsbedürfnissen dieser Kinder
systematischere und eingehendere Aufmerksamkeit widmen
müssen, unter anderem durch Programme für Rehabilitation
und physische und psychische Genesung sowie Programme
für freiwillige Repatriierung und, wo es angebracht und mög-
lich ist, lokale Integration und Neuansiedlung, sowie Famili-
ensuch- und -zusammenführungsprogrammen Vorrang zu ge-
ben und bei Bedarf mit internationalen humanitären Organi-
sationen und Flüchtlingsorganisationen zusammenzuarbei-
ten, so auch indem sie deren Arbeit erleichtern;

30. fordert alle Staaten ferner auf, dafür zu sorgen, dass
Kinder, die Minderheiten und benachteiligten Gruppen ange-
hören, namentlich Migrantenkinder und indigene Kinder, in
den Genuss aller Menschenrechte kommen und gleichberech-
tigten Zugang zu Gesundheitsversorgung, sozialen Diensten
und Bildung erhalten, und dafür zu sorgen, dass alle diese
Kinder, insbesondere die Opfer von Gewalt und Ausbeutung,
besonderen Schutz und besondere Hilfe erhalten;

31. fordert alle Staaten auf, mit Vorrang auf die Schutz-
bedürftigkeit der von HIV betroffenen und mit HIV lebenden
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Kinder einzugehen, indem sie diesen Kindern und ihren Fa-
milien sowie Frauen und älteren Menschen, insbesondere in
ihrer Rolle als Betreuungspersonen, Unterstützung und Reha-
bilitation gewähren, kinderorientierte HIV/Aids-Politiken
und -Programme sowie einen besseren Schutz der durch
HIV/Aids verwaisten oder sonst von HIV/Aids betroffenen
Kinder fördern, den Zugang zur Behandlung sicherstellen und
die Anstrengungen zur Entwicklung neuer Behandlungswege
für Kinder verstärken sowie erforderlichenfalls soziale Siche-
rungssysteme für ihren Schutz aufbauen beziehungsweise be-
stehende derartige Systeme unterstützen;

32. fordert alle Staaten außerdem auf, die Erbschafts-
und Eigentumsrechte von Waisen gesetzlich und in der Praxis
zu schützen, unter besonderer Beachtung der Diskriminie-
rung auf Grund des Geschlechts, die die Ausübung dieser
Rechte beeinträchtigen könnte;

33. legt den Staaten nahe, namentlich auf dem Weg der
bilateralen und multilateralen technischen Zusammenarbeit
und Finanzhilfe Maßnahmen zu Gunsten der gesellschaftli-
chen Wiedereingliederung von Kindern in schwierigen Situa-
tionen zu fördern, unter anderem unter Berücksichtigung der
Auffassungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Kinder
unter ihren jeweiligen Lebensbedingungen entwickelt haben,
und gegebenenfalls unter sinnvoller Mitwirkung der Kinder
selbst;

Kinderarbeit

34. fordert alle Staaten auf, ihre Selbstverpflichtung zur
schrittweisen und wirksamen Beseitigung von Kinderarbeit,
die für das Kind Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des
Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine
körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Ent-
wicklung schädigen könnte, in konkrete Maßnahmen umzu-
setzen, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sofort zu
beseitigen, die Bildung als die wichtigste Strategie hierfür zu
fördern, einschließlich der Einrichtung von Programmen für
Berufs- und Lehrlingsausbildung sowie der Einbindung ar-
beitender Kinder in das formale Bildungssystem, und in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft nach Be-
darf wirtschaftspolitische Maßnahmen zu erwägen und zu er-
arbeiten, die gegen die zu diesen Formen der Kinderarbeit
beitragenden Faktoren angehen;

35. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation von 1973 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkom-
men 138) und ihr Übereinkommen von 1999 über das Verbot
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimm-
sten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182) noch
nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungsweise
diesen Übereinkommen noch nicht beigetreten sind, nach-
drücklich auf, dies zu erwägen;

Kinder, die der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt 
oder überführt werden

36. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, in de-
nen die Todesstrafe noch nicht abgeschafft wurde, auf,

a) die Todesstrafe und die lebenslängliche Freiheits-
strafe ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung für Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Straftat jünger als 18 Jahre waren,
so bald wie möglich durch Gesetz abzuschaffen;

b) den Verpflichtungen nachzukommen, die sie nach
den einschlägigen Bestimmungen der internationalen Men-
schenrechtsübereinkünfte, namentlich des Übereinkommens
über die Rechte des Kindes und des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte212, eingegangen sind;

c) den Garantien zum Schutz der Rechte von Personen,
denen die Todesstrafe droht, sowie den Garantien, die in den
vom Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedeten Schutzbe-
stimmungen der Vereinten Nationen festgelegt sind, Rech-
nung zu tragen;

37. fordert alle Staaten außerdem auf, dafür Sorge zu
tragen, dass kein in Haft gehaltenes Kind zu Zwangsarbeit
oder irgendeiner Form grausamer oder erniedrigender Strafe
verurteilt wird oder ihm der Zugang zu oder die Bereitstel-
lung von Gesundheitsdiensten, Hygiene und Sauberhaltung
der Umwelt, Bildung, Unterweisung in Grundfertigkeiten und
Berufsausbildung vorenthalten wird;

Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern, 
der Kinderprostitution und der Kinderpornografie

38. fordert alle Staaten auf,
a) alle Formen der sexuellen Ausbeutung und des sexu-

ellen Missbrauchs von Kindern, namentlich alle pädophilen
Handlungen, so auch innerhalb der Familie oder zu gewerbli-
chen Zwecken, die Kinderpornografie und die Kinderprosti-
tution, den Kindersextourismus, den Kinderhandel, den Ver-
kauf von Kindern und die Nutzung des Internets und anderer
Informations- und Kommunikationstechnologien zu diesen
Zwecken unter Strafe zu stellen und wirksam zu bestrafen
und wirksame Maßnahmen gegen die Kriminalisierung von
Kindern zu ergreifen, die Opfer von Ausbeutung geworden
sind;

b) sicherzustellen, dass die Täter, gleichviel ob aus
dem Inland oder dem Ausland, von den zuständigen nationa-
len Behörden entweder in dem Land, in dem die Straftat be-
gangen wurde, in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit der
Täter besitzt oder in dem er seinen Wohnsitz hat, in dem
Land, dessen Staatsangehörigkeit das Opfer besitzt, oder auf
jeder anderen nach innerstaatlichem Recht zulässigen Grund-
lage strafrechtlich verfolgt und bestraft werden, und einander
zu diesem Zweck für die Verhütung, die Aufdeckung, die Er-
mittlungen beziehungsweise die Straf- oder Auslieferungs-
verfahren ein Höchstmaß an Hilfe und die erforderliche Zu-
sammenarbeit zu gewähren;

c) den Verkauf von Kindern, so auch zur Übertragung
von Organen des Kindes zu Gewinnzwecken, unter Strafe zu
stellen und wirksam zu bestrafen, die Zusammenarbeit auf al-

212 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
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len Ebenen zu verstärken, um Netzwerke für Kinderhandel
oder den Verkauf von Kindern und ihren Organen zu verhin-
dern und zu zerschlagen, und fordert die Staaten, die das Zu-
satzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität213 noch
nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungsweise
ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu erwägen;

d) die Empfehlungen gebührend zu berücksichtigen,
die die Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte der
Opfer des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, in ihrem jüngsten, dem Thema Zwangsheirat
im Zusammenhang mit dem Menschenhandel gewidmeten
Bericht214 abgegeben hat;

e) in Fällen des Kinderhandels, des Verkaufs von Kin-
dern, der Kinderprostitution, der Kinderpornografie und des
Kindersextourismus den Bedürfnissen der Opfer wirksam
Rechnung zu tragen, namentlich ihrer Sicherheit, der Gewäh-
rung rechtlichen Beistands und Schutzes, ihrer physischen
und psychischen Genesung und ihrer vollen Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft, unter besonderer Beachtung ihrer
geschlechtsspezifischen Bedürfnisse, einschließlich auf dem
Weg der bilateralen und multilateralen technischen Zusam-
menarbeit und Finanzhilfe;

f) das Bestehen eines Marktes zu bekämpfen, der ge-
gen Kinder verübte kriminelle Praktiken dieser Art fördert, so
auch durch die Verabschiedung, wirksame Anwendung und
Durchsetzung von Präventiv-, Rehabilitations- und Strafmaß-
nahmen gegen die Kunden oder gegen diejenigen Personen,
die Kinder sexuell ausbeuten oder sexuell missbrauchen, und
durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit;

g) mit Vorrang Normen und Standards für die Verant-
wortung festzulegen, die transnationale Unternehmen und an-
dere Wirtschaftsunternehmen, insbesondere soweit sie auf
dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien tätig sind, für die Achtung der Rechte der Kinder tragen,
namentlich das Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch
und sexueller Ausbeutung, vor allem im virtuellen Bereich,
die nach den einschlägigen Rechtsinstrumenten verboten
sind, und grundlegende, zur Umsetzung dieser Normen und
Standards zu ergreifende Maßnahmen zu skizzieren;

h) unter Einbeziehung der Familien und Gemeinwesen
und unter Mitwirkung der Kinder das öffentliche Bewusstsein
für den Schutz der Kinder vor allen Formen sexueller Aus-
beutung und sexuellen Missbrauchs zu schärfen;

i) zur Verhütung und Beseitigung des Verkaufs von
Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornografie
durch die Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes beizutra-
gen, der die begünstigenden Umstände wie Unterentwick-

lung, Armut, wirtschaftliche Ungleichheiten, ungerechte so-
zioökonomische Strukturen, gestörte Familienverhältnisse,
fehlende Bildung, Landflucht, Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts, kriminelles oder verantwortungsloses Sexu-
alverhalten Erwachsener, Kindersextourismus, organisierte
Kriminalität, schädliche traditionelle Praktiken, bewaffnete
Konflikte und Kinderhandel einbezieht;

j) durch Maßnahmen die Nachfrage zu unterbinden,
die alle Formen der zu diesem Handel führenden Ausbeutung
fördert, einschließlich der sexuellen Ausbeutung und der
Nachfrage nach Sextourismus;

Von bewaffneten Konflikten betroffene Kinder
39. verurteilt entschieden jede Rekrutierung oder jeden

Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten unter Verstoß
gegen das Völkerrecht sowie sonstige Verstöße und Miss-
brauchshandlungen, die sich gegen von bewaffneten Konflik-
ten betroffene Kinder richten, und fordert alle Staaten und an-
deren Parteien bewaffneter Konflikte, die solche Praktiken
anwenden, mit Nachdruck auf, sie zu beenden;

40. weist darauf hin, dass nach dem humanitären Völ-
kerrecht unterschiedslose Angriffe auf Zivilpersonen, na-
mentlich auf Kinder, verboten sind und dass diese nicht zum
Ziel von Angriffen, einschließlich Repressalien oder der An-
wendung übermäßiger Gewalt, gemacht werden dürfen, ver-
urteilt diese Praktiken und verlangt von allen Parteien deren
sofortige Einstellung;

41. fordert die Staaten auf,

a) anlässlich der Ratifikation des Fakultativprotokolls
zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend
die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten215 das
Mindestalter für die Einziehung von Freiwilligen zu ihren na-
tionalen Streitkräften gegenüber dem in Artikel 38 Absatz 3
des Übereinkommens genannten Alter anzuheben, eingedenk
dessen, dass nach dem Übereinkommen Personen unter
18 Jahren Anspruch auf besonderen Schutz haben, und
Schutzbestimmungen zu beschließen, um zu gewährleisten,
dass eine solche Einziehung ohne Zwang oder Nötigung er-
folgt;

b) alle durchführbaren Maßnahmen zu treffen, um die
Demobilisierung und wirksame Entwaffnung in bewaffneten
Konflikten eingesetzter Kinder sicherzustellen, und wirksame
Maßnahmen zu ihrer Rehabilitation, ihrer physischen und
psychischen Genesung und ihrer Wiedereingliederung in die
Gesellschaft durchzuführen, insbesondere Bildungsmaßnah-
men, unter Berücksichtigung der Rechte und der besonderen
Bedürfnisse und Fähigkeiten von Mädchen;

c) dafür zu sorgen, dass rechtzeitig ausreichende Fi-
nanzmittel für Maßnahmen zur Rehabilitation und Wieder-
eingliederung aller Kinder, die mit Streitkräften und bewaff-
neten Gruppen verbunden sind, bereitgestellt werden, insbe-

213 United Nations, Treaty Series, Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008
Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
214 A/HRC/4/23 und Corr.1 und Add.1 und 2 und Add.2/Corr.1.

215 United Nations, Treaty Series, Vol. 2173, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005
Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579.
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sondere zur Unterstützung nationaler Initiativen, um derartige
Maßnahmen auf eine langfristige Grundlage stellen zu kön-
nen;

d) die Mitwirkung junger Menschen an Aktivitäten
zum Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten be-
troffen sind, zu fördern, namentlich an Aussöhnungs-, Frie-
denskonsolidierungs- und Friedensschaffungsprogrammen
und Kindernetzwerken;

e) von bewaffneten Konflikten betroffene Kinder ins-
besondere vor Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht
und die internationalen Menschenrechtsnormen zu schützen
und dafür zu sorgen, dass sie im Einklang mit dem humanitä-
ren Völkerrecht, einschließlich der Genfer Abkommen vom
12. August 1949216, rasch wirksame humanitäre Hilfe erhal-
ten, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die für
Verstöße Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, unter
anderem über den Internationalen Strafgerichtshof;

f) im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und
den internationalen Menschenrechtsnormen mit Vorrang alle
durchführbaren Maßnahmen zu treffen, um die Rekrutierung
und den Einsatz von Kindern durch bewaffnete Gruppen, im
Gegensatz zu den Streitkräften eines Staates, zu verhindern,
namentlich durch die Einleitung von Politiken, die die Rekru-
tierung und den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflik-
ten nicht dulden, sowie der erforderlichen rechtlichen Schrit-
te, um solche Praktiken zu verbieten und unter Strafe zu stel-
len;

42. nimmt Kenntnis von der Aktualisierung der Prinzipi-
en von Kapstadt betreffend Kindersoldaten217, aus der die
Grundsätze und Leitlinien für mit Streitkräften oder bewaff-
neten Gruppen verbundene Kinder (Pariser Grundsätze)218,
hervorgegangen sind, ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erwä-
gen, die Grundsätze und Leitlinien für ihre Arbeit zum Schutz
von Kindern vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte
heranzuziehen, und ersucht die zuständigen Stellen des Sy-
stems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres Mandats und
bittet die Zivilgesellschaft, den Mitgliedstaaten auf diesem
Gebiet behilflich zu sein;

43. bekräftigt die wesentliche Rolle der Generalver-
sammlung, des Wirtschafts- und Sozialrats und des Men-
schenrechtsrats bei der Förderung und dem Schutz der Rechte
und des Wohls von Kindern, einschließlich von bewaffneten
Konflikten betroffener Kinder, und stellt fest, dass der Sicher-
heitsrat bei der Gewährleistung des Schutzes von Kindern,
die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielt;

44. nimmt mit Dank Kenntnis von den in Bezug auf die
Resolution 1612 (2005) des Sicherheitsrats vom 26. Juli 2005
unternommenen Schritten sowie von den Anstrengungen, die

der Generalsekretär unternimmt, um den in der genannten Re-
solution geforderten Überwachungs- und Berichterstattungs-
mechanismus über Kinder und bewaffnete Konflikte einzu-
richten, unter Einbeziehung der Regierungen und der zustän-
digen Akteure der Vereinten Nationen und der Zivilgesell-
schaft, einschließlich auf Landesebene, und in Zusammenar-
beit mit ihnen, sowie von der Arbeit, die von den Kinder-
schutz-Beratern der Vereinten Nationen in Friedenssiche-
rungseinsätzen geleistet wird;

45. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit der Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete
Konflikte, anerkennt die seit der Erteilung des Mandats für
diese Stelle erzielten Fortschritte, nimmt Kenntnis vom ersten
Teil ihres Berichts an die Generalversammlung219 und sieht
der Fortsetzung ihrer Arbeit und ihrer Aktivitäten in der Zu-
kunft unter gebührender Beachtung der Resolution 60/231
vom 23. Dezember 2005 mit Interesse entgegen;

46. nimmt Kenntnis von dem zweiten Teil des Berichts
der Sonderbeauftragten219 über die strategische Prüfung der
1996 von Frau Graça Machel erstellten Studie über die Aus-
wirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder220 und von den
bedeutenden Entwicklungen und Leistungen auf dem Gebiet
des Schutzes von Kindern in bewaffneten Konflikten auf na-
tionaler und internationaler Ebene, fordert die Mitgliedstaa-
ten und die Beobachter auf und bittet je nach Bedarf die zu-
ständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen sowie
die Zivilgesellschaft, die in dem Bericht enthaltenen Empfeh-
lungen sorgfältig zu prüfen, erkennt die Notwendigkeit an,
die darin angesprochenen Probleme zu erörtern, und betont,
dass die diesbezüglichen Auffassungen der Mitgliedstaaten in
vollem Umfang berücksichtigt werden müssen;

III

Beseitigung der Gewalt gegen Kinder
47. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des unab-

hängigen Experten für die Studie der Vereinten Nationen über
Gewalt gegen Kinder221 und nimmt Kenntnis von der sehr po-
sitiven Reaktion der Mitgliedstaaten auf die Studie und den
bei der Übersetzung und weiten Verbreitung der Studie er-
zielten Fortschritten, von dem ergänzenden World Report on
Violence against Children (Weltbericht über Gewalt gegen
Kinder), den der unabhängige Experte erarbeitet hat, und von
der innovativen, kinderfreundlichen Fassung des Berichts
und Gestaltung des Unterrichtsmaterials;

48. legt allen Staaten nahe und ersucht die Institutionen
der Vereinten Nationen, die Regionalorganisationen und die
Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organi-
sationen, die Studie auch in Zukunft weit zu verbreiten und
Folgemaßnahmen zu ergreifen;

49. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Füh-
rungsrolle bei der Beendigung aller Formen der Gewalt gegen

216 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
217 Siehe E/CN.4/1998/NGO/2.
218 In Englisch verfügbar unter http://www.unicef.org.

219 A/62/228.
220 Siehe A/51/306 und Add.1.
221 Siehe A/62/209.
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Kinder wahrzunehmen und die diesbezügliche Lobbyarbeit
zu unterstützen, die auf allen Ebenen, einschließlich der loka-
len, nationalen, regionalen und internationalen Ebene, und in
allen Sektoren, insbesondere durch führende Vertreter der Po-
litik, der Gemeinwesen und der Religionen, sowie im öffent-
lichen und privaten Sektor, in den Medien und in der Zivilge-
sellschaft unternommen wird;

50. ersucht die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, insbesondere die Mitgliedorganisa-
tionen der Interinstitutionellen Gruppe zum Thema Gewalt
gegen Kinder, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats weiter-
hin Mittel und Wege zu prüfen, wie sie wirksamer dazu bei-
tragen können, der Notwendigkeit der Verhütung und Be-
kämpfung aller Formen der Gewalt gegen Kinder gerecht zu
werden;

51. bittet alle maßgeblichen internationalen und regio-
nalen Menschenrechtsmechanismen, einschließlich der zu-
ständigen Vertragsorgane, insbesondere des Ausschusses für
die Rechte des Kindes und der Sonderverfahren, je nach Fall
zu prüfen, wie sie ihr jeweiliges Mandat am wirksamsten nut-
zen können, um zur Beseitigung der Gewalt gegen Kinder
beizutragen;

52. verurteilt alle Formen der Gewalt gegen Kinder, na-
mentlich körperliche, seelische, psychische und sexuelle Ge-
walt, Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung, Missbrauch und Ausbeutung von
Kindern, Geiselnahme, häusliche Gewalt, Kinderhandel oder
Verkauf von Kindern und ihren Organen, Pädophilie, Kinder-
prostitution, Kinderpornografie, Kindersextourismus, Ban-
dengewalt, Tyrannisierung und schädliche traditionelle Prak-
tiken, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, verstärkte
Anstrengungen zu unternehmen, um im Wege eines umfas-
senden Ansatzes jede derartige Gewalt gegen Kinder zu ver-
hüten und sie davor zu schützen, und einen in die nationalen
Planungsprozesse integrierten, vielgestaltigen und systemati-
schen Rahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Kinder zu
entwickeln;

53. verurteilt außerdem alle Arten der Entführung von
Kindern, insbesondere erpresserischen Menschenraub und
Entführung von Kindern in Situationen bewaffneter Konflik-
te, einschließlich zum Zweck der Rekrutierung und des Ein-
satzes von Kindern in bewaffneten Konflikten, und fordert
die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigneten Maßnahmen zu
treffen, um ihre bedingungslose Freilassung, Rehabilitation,
Wiedereingliederung und Zusammenführung mit ihren Fami-
lien sicherzustellen;

54. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die interna-
tionale Zusammenarbeit und die gegenseitige Hilfe zu ver-
stärken, um alle Formen der Gewalt gegen Kinder zu verhü-
ten und sie davor zu schützen und um der Straflosigkeit für
Verbrechen gegen Kinder ein Ende zu setzen;

55. anerkennt den Beitrag des Internationalen Strafge-
richtshofs zur Beendigung der Straflosigkeit für die schwer-
sten Verbrechen gegen Kinder, einschließlich Völkermords,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen,

und fordert die Staaten auf, für derartige Verbrechen keine
Amnestie zu gewähren;

56. nimmt Kenntnis von den Beiträgen der internationa-
len Ad-hoc-Strafgerichtshöfe und Sondergerichtshöfe zur Be-
endigung der Straflosigkeit für die schwersten Verbrechen
gegen Kinder, einschließlich Völkermords, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen;

57. fordert alle Staaten nachdrücklich auf,
a) wirksame und geeignete Gesetzgebungs- und sonsti-

ge Maßnahmen zu ergreifen beziehungsweise, falls diese be-
reits vorhanden sind, die Rechtsvorschriften zu stärken, um
alle Formen der Gewalt gegen Kinder zu verbieten und zu be-
seitigen;

b) die Ergreifung geeigneter Maßnahmen zu erwägen,
um das Recht der Kinder auf Achtung ihrer Menschenwürde
und körperlichen Unversehrtheit geltend zu machen und jede
seelische oder körperliche Gewalt und jede sonstige entwür-
digende oder erniedrigende Behandlung zu verbieten und zu
beseitigen;

c) mittels eines systematischen, umfassenden und viel-
gestaltigen Ansatzes die Aufmerksamkeit vorrangig auf die
Verhütung aller Formen der Gewalt gegen Kinder und die Be-
hebung ihrer tieferen Ursachen zu richten;

d) Kinder vor allen Formen der Gewalt oder des
Missbrauchs seitens all derer, die mit Kindern und für sie ar-
beiten, namentlich im erzieherischen Umfeld, sowie seitens
staatlicher Amtsträger, wie etwa Angehörige der Polizei und
der Strafverfolgungsbehörden sowie das Personal von Haft-
oder Fürsorgeeinrichtungen, zu schützen;

e) der Straflosigkeit für diejenigen, die Verbrechen ge-
gen Kinder begehen, ein Ende zu setzen, derartige Gewalt-
handlungen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen
und angemessene Strafen zu verhängen;

f) anzuerkennen, dass Personen, die wegen eines an
Kindern verübten Gewaltverbrechens oder des sexuellen
Missbrauchs von Kindern verurteilt wurden und von denen
weiterhin eine Gefahr für Kinder ausgeht, daran gehindert
werden sollen, mit Kindern zu arbeiten;

g) aktiv mit Kindern zusammenzuwirken und ihre Auf-
fassungen bei allen Aspekten der Verhütung, Bekämpfung
und Überwachung der gegen sie gerichteten Gewalt zu ach-
ten, unter Berücksichtigung des Artikels 12 des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes193;

h) für Forschung und Dokumentation auf nationaler
Ebene zu sorgen, um gefährdete Gruppen von Kindern zu er-
mitteln, die Politik und die Programme auf allen Ebenen auf
eine fundierte Grundlage zu stellen und die bei der Verhütung
aller Formen der Gewalt gegen Kinder erzielten Fortschritte
zu verfolgen und die besten Verfahrensweisen auf diesem Ge-
biet zu ermitteln;

i) sich um die Änderung von Einstellungen zu bemü-
hen, die jedwede Form der Gewalt gegen Kinder, einschließ-
lich grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Formen
der Disziplinierung, schädlicher traditioneller Praktiken und
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aller Formen sexueller Gewalt, zulassen oder als normal be-
trachten;

j) Maßnahmen zu ergreifen, um konstruktive und posi-
tive Formen der Disziplinierung und Konzepte der kindlichen
Entwicklung in allen Umfeldern zu fördern, namentlich im
häuslichen, schulischen und sonstigen erzieherischen Umfeld
sowie im gesamten Fürsorge- und Justizsystem;

k) Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
alle, die mit Kindern und für sie arbeiten, sie vor Tyrannisie-
rung schützen und entsprechende Präventiv- und Gegenmaß-
nahmen einsetzen;

l) sichere, ausreichend publizierte, vertrauliche und
zugängliche Mechanismen einzurichten und weiterzuentwik-
keln, die es Kindern, ihren Vertretern und anderen Personen
ermöglichen, Gewalt gegen Kinder zu melden sowie in Fällen
von Gewalt gegen Kinder Anzeige zu erstatten;

m) der geschlechtsspezifischen Dimension aller For-
men der Gewalt gegen Kinder Rechnung zu tragen und in alle
Politiken und Maßnahmen zum Schutz der Kinder vor allen
Formen der Gewalt eine Geschlechterperspektive zu integrie-
ren, in der Erkenntnis, dass Mädchen und Jungen in verschie-
denen Altersstufen und Situationen von verschiedenen For-
men der Gewalt unterschiedlich bedroht sind, und erinnert in
diesem Zusammenhang an die von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer einundfünfzigsten Tagung
verabschiedeten vereinbarten Schlussfolgerungen über die
Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Gewalt
gegen Mädchen222;

n) durch Investitionen in Programme der systemati-
schen Aufklärung und Schulung, sowohl bei der Ausbildung
als auch am Arbeitsplatz, auf dem Gebiet der Verhütung,
Aufdeckung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder da-
für zu sorgen, dass alle Personen, die mit Kindern und Fami-
lien und für sie arbeiten, besser zur Beseitigung aller Formen
der Gewalt gegen Kinder beitragen können; Normen wie
Leitlinien oder Verhaltenskodizes, die eine Ablehnung aller
Formen der Gewalt gegen Kinder enthalten, sollen erarbeitet
und umgesetzt werden;

o) dafür zu sorgen, dass alle Opfer von Gewalt Zugang
zu geeigneten, kindgerechten Gesundheits- und Sozialdien-
sten haben; besondere Aufmerksamkeit soll den geschlechts-
spezifischen Bedürfnissen von Mädchen und Jungen gewid-
met werden, die Opfer von Gewalt sind;

58. ersucht den Generalsekretär, auf möglichst hoher
Ebene einen Sonderbeauftragten zum Thema Gewalt gegen
Kinder für einen Zeitraum von drei Jahren zu ernennen, wo-
nach das Mandat unter anderem auch im Hinblick auf seine
Finanzierung evaluiert werden soll, und sicherzustellen, dass
der Sonderbeauftragte die erforderliche Unterstützung erhält,
damit er seinen Auftrag wirksam und unabhängig erfüllen
kann, ermutigt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,

das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, die Weltgesundheitsorganisation und die
Internationale Arbeitsorganisation, mit dem Sonderbeauftrag-
ten zusammenzuarbeiten und ihm Unterstützung, einschließ-
lich finanzieller Art, zu gewähren, und fordert die Staaten und
die in Betracht kommenden Institutionen auf und bittet den
Privatsektor, dafür freiwillige Beiträge bereitzustellen;

59. empfiehlt, dass der Sonderbeauftragte des General-
sekretärs zum Thema Gewalt gegen Kinder unter Vermei-
dung von Doppelungen mit den zuständigen Mechanismen
und Vertragsorganen der Vereinten Nationen

a) als profilierter und unabhängiger globaler Themen-
anwalt fungiert, um die Verhütung und Beseitigung aller For-
men der Gewalt gegen Kinder in allen Regionen zu fördern,
als Katalysator für ein verstärktes Engagement der Mitglied-
staaten und der Zivilgesellschaft zur Verhütung und Bekämp-
fung der Gewalt gegen Kinder wirkt, dafür sorgt, dass das
Thema auf internationaler Ebene stets einen hohen Stellen-
wert einnimmt, und das im Zuge der Studie der Vereinten Na-
tionen über Gewalt gegen Kinder erregte Interesse für diese
Frage wach hält;

b) in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Um-
setzung der Empfehlungen der Studie der Vereinten Nationen
über Gewalt gegen Kinder nach Bedarf fördert und unter-
stützt, indem er Maßnahmen, Mittel und Wege auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene empfiehlt, um Gewalt
gegen Kinder und ihre Ursachen zu beseitigen und ihre Fol-
gen zu beheben, und dafür wirbt und sorgt, dass die Länder in
dieser Hinsicht für nationale Pläne und Programme Verant-
wortung übernehmen;

c) gute Verfahrensweisen zur Verhütung und Bekämp-
fung der Gewalt gegen Kinder aufzeigt und veranlasst, dass
zwischen den Staaten und über die Regionen hinweg ein dies-
bezüglicher Austausch stattfindet, den Mitgliedstaaten bei ih-
ren Bemühungen behilflich ist, eine umfassendere und syste-
matischere Erhebung der Daten über Gewalt gegen Kinder zu
entwickeln, und einen Erfahrungsaustausch zwischen den
verschiedenen mit dem Thema Gewalt gegen Kinder befass-
ten Sektoren sicherstellt, namentlich denjenigen, deren zen-
trale Anliegen die Menschenrechte, der Schutz, das Wohl und
die Entwicklung der Kinder, das öffentliche Gesundheitswe-
sen und das Bildungswesen sind;

d) mit den zuständigen Vertragsorganen und Mecha-
nismen der Vereinten Nationen eng zusammenarbeitet und
voll kooperiert, namentlich, aber nicht ausschließlich, mit
dem Ausschuss für die Rechte des Kindes und der Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete
Konflikte, dem Sonderberichterstatter über den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie
und der Sonderberichterstatterin über den Menschenhandel,
insbesondere den Frauen- und Kinderhandel, im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats, aufbauend auf bestehenden interin-
stitutionellen Strukturen und eingedenk des laufenden Pro-
zesses der Überprüfung der Mandate im Menschenrechtsrat;

e) außerdem mit dem System der Vereinten Nationen
und den bestehenden Mandaten der Fonds, Programme und

222 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2007,
Supplement No. 7 (E/2007/27), Kap. I, Abschn. A.
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Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, in deren Auf-
gabenbereich das Thema Gewalt gegen Kinder fällt, insbe-
sondere derjenigen, die Mitglieder der Interinstitutionellen
Gruppe zum Thema Gewalt gegen Kinder sind, eng zusam-
menarbeitet und kooperiert;

f) eine auf gegenseitiger Unterstützung gründende Zu-
sammenarbeit mit der Zivilgesellschaft einleitet, namentlich
mit den zuständigen nichtstaatlichen Organisationen und dem
Privatsektor, und auf die Förderung einer verstärkten Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen an Initiativen zur Verhü-
tung und Bekämpfung der Gewalt gegen Kinder hinwirkt;

60. fordert die Regierungen nachdrücklich auf und er-
sucht die Sonderorganisationen, die zuständigen Organe der
Vereinten Nationen, in deren Aufgabenbereich das Thema
Gewalt gegen Kinder fällt, und die regionalen, zwischenstaat-
lichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, einschließ-
lich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie die zuständi-
gen Mechanismen und Vertragsorgane der Vereinten Natio-
nen, namentlich den Ausschuss für die Rechte des Kindes,
mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs zum The-
ma Gewalt gegen Kinder zusammenzuarbeiten und gegebe-
nenfalls Informationen über die Maßnahmen bereitzustellen,
die zur Gewährleistung und Achtung der Rechte der vor Ge-
walt zu schützenden Kinder beschlossen wurden;

61. ersucht den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs zum Thema Gewalt gegen Kinder nach seiner Ernennung
und die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder
und bewaffnete Konflikte, zusammenzuarbeiten und ihre Ak-
tivitäten eingedenk ihrer Komplementarität abzustimmen und
in dieser Hinsicht im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ge-
meinsam sicherzustellen, dass auf die Situationen aller Kin-
der eingegangen wird, die Gewalt ausgesetzt oder von Gewalt
bedroht sind, namentlich bei bewaffneten Konflikten, auslän-
discher Besetzung, Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Terrorismus oder Geisel-
nahme, oder dort, wo Friedenssicherungseinsätze tätig sind,
um zu gewährleisten, dass kein Kind ohne Schutz bleibt;

62. ersucht den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs zum Thema Gewalt gegen Kinder, der Generalversamm-
lung, dem Menschenrechtsrat und dem Wirtschafts- und Sozi-
alrat jährlich Bericht zu erstatten und sicherzustellen, dass
diese Berichterstattung sachdienliche, zutreffende und objek-
tive Angaben über Gewalt gegen Kinder enthält, und dabei
die Auffassungen der Mitgliedstaaten und der Beobachter, die
Ergebnisse der Sondertagungen der Generalversammlung
über Kinder und die Studie der Vereinten Nationen über Ge-
walt gegen Kinder sowie die bestehenden Mandate zu berück-
sichtigen;

IV

Folgemaßnahmen
63. beschließt,

a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Rechte des Kindes vorzulegen, der Angaben über
den Stand des Übereinkommens über die Rechte des

Kindes193 und die in dieser Resolution angesprochenen Pro-
bleme enthält;

b) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kin-
der und bewaffnete Konflikte zu ersuchen, der Generalver-
sammlung und dem Menschenrechtsrat auch weiterhin Be-
richte über die erzielten Fortschritte und die im Rahmen der
Agenda für Kinder und bewaffnete Konflikte nach wie vor
bestehenden Probleme vorzulegen;

c) die Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte des
Kindes zu bitten, der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung mündlich über die Arbeit des Ausschus-
ses Bericht zu erstatten und dadurch die Kommunikation zwi-
schen der Versammlung und dem Ausschuss zu verbessern;

d) diese Frage auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung un-
ter dem Punkt „Förderung und Schutz der Rechte der Kinder“
weiter zu behandeln und Abschnitt III der Resolution über die
Rechte des Kindes 2008 dem Thema „Kinderarbeit unter be-
sonderer Beachtung ihrer Ursachen, einschließlich Armut
und mangelnder Bildung“ und 2009 dem Thema „Das Recht
des Kindes auf freie Meinungsäußerung in allen es betreffen-
den Angelegenheiten“ zu widmen.

RESOLUTION 62/142
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 130 Stimmen bei 2 Ge-
genstimmen und 53 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/437, Ziff. 26)223:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Gua-
temala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Israel, Jamaika, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Ni-
ger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Sierra Leo-
ne, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tu-
nesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

223 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äthiopien, Belarus, Benin, Bolivien,
Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Namibia, Nigeria, Russische
Föderation, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Tadschikistan, Turkmenistan,
Usbekistan und Venezuela (Bolivarische Republik). 
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Dagegen: Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-

en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Itali-
en, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau,
Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Palau, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Un-
garn, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Zypern.

62/142. Unzulässigkeit bestimmter Praktiken, die zum
Schüren zeitgenössischer Formen des Rassismus,
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz beitragen

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte224, dem Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte225, dem Inter-
nationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung226 und anderen maßgeblichen Men-
schenrechtsübereinkünften,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts-
kommission 2004/16 vom 16. April 2004227 und 2005/5 vom
14. April 2005228 sowie die Resolutionen der Generalver-
sammlung 60/143 vom 16. Dezember 2005 und 61/147 vom
19. Dezember 2006 zu dieser Frage und die Resolution
61/149 vom 19. Dezember 2006 mit dem Titel „Weltweite
Bemühungen um die vollständige Beseitigung von Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz und umfassende Umset-
zung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban“,

sowie unter Hinweis auf das Statut des Nürnberger Ge-
richtshofs und das Urteil des Gerichtshofs, in dem unter ande-
rem die SS und alle ihre Bestandteile, einschließlich der Waf-
fen-SS, als verbrecherische Organisation anerkannt und als
für viele Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verantwortlich erklärt wurden,

ferner unter Hinweis auf die maßgeblichen Bestimmun-
gen der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban,
die am 8. September 2001 von der Weltkonferenz gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz verabschiedet wur-
den229, insbesondere auf Ziffer 2 der Erklärung und Ziffer 86
des Aktionsprogramms,

ebenso unter Hinweis auf die von dem Sonderberichter-
statter über zeitgenössische Formen des Rassismus, der Ras-
sendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz durchgeführte Studie230 und
von seinem Bericht231 Kenntnis nehmend,

in diesem Zusammenhang höchst beunruhigt darüber,
dass sich in vielen Teilen der Welt verschiedene extremisti-
sche politische Parteien, Bewegungen und Gruppen, nament-
lich Neonazi- und Skinhead-Gruppen, ausbreiten,

1. bekräftigt diejenige Bestimmung der Erklärung von
Durban229, in der die Staaten den Fortbestand und das Wieder-
aufleben von Neonazismus, Neofaschismus und gewalttäti-
gen nationalistischen Ideologien, die auf rassischen und na-
tionalen Vorurteilen gründen, verurteilten und erklärten, dass
diese Erscheinungen niemals und unter keinen Umständen zu
rechtfertigen sind;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Verherrlichung der nationalsozialistischen Bewegung und
der ehemaligen Mitglieder der Waffen-SS, namentlich durch
die Errichtung von Denk- und Ehrenmälern sowie die Veran-
staltung öffentlicher Demonstrationen zur Verherrlichung der
nationalsozialistischen Vergangenheit, der nationalsozialisti-
schen Bewegung und des Neonazismus;

3. bekundet ihre Besorgnis über wiederholte Versuche,
Denkmäler, die zum Gedenken an diejenigen errichtet wur-
den, die während des Zweiten Weltkriegs gegen den Nazis-
mus kämpften, zu schänden oder zu zerstören sowie die sterb-
lichen Überreste dieser Personen widerrechtlich zu exhumie-
ren oder zu entfernen, und fordert die Staaten in dieser Hin-
sicht nachdrücklich auf, ihre einschlägigen Verpflichtungen,
unter anderem nach Artikel 34 des Zusatzprotokolls I zu den
Genfer Abkommen von 1949232, voll zu erfüllen;

4. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Anstieg ras-
sistischer Zwischenfälle in mehreren Ländern und dem Auf-
kommen von Skinhead-Gruppen, die für viele dieser Zwi-
schenfälle verantwortlich sind, sowie von dem Wiederauf-
flammen rassistischer und fremdenfeindlicher Gewalt gegen
Angehörige ethnischer, religiöser oder kultureller Gemein-
schaften und nationaler Minderheiten, wie im jüngsten

224 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
225 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
226 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
227 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
228 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.

229 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
230 E/CN.4/2006/16 und Add.1, Add.2 und Corr.1 und Add.3 und 4.
231 Siehe A/62/306.
232 United Nations, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989
Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1362.
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Bericht231 des Sonderberichterstatters über zeitgenössische
Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz festgestellt;

5. bekräftigt, dass derartige Handlungen den Aktivitä-
ten zugeordnet werden können, die in Artikel 4 des Internatio-
nalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung226 beschrieben sind, und dass sie einen
klaren und offenkundigen Missbrauch des Rechts, sich fried-
lich zu versammeln, des Rechts auf Vereinigungsfreiheit, so-
wie des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäu-
ßerung darstellen können, in dem Sinn, in dem diese Rechte
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte224, dem In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte225

und dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung garantiert sind;

6. betont, dass die beschriebenen Praktiken das Anden-
ken der unzähligen Opfer der im Zweiten Weltkrieg begange-
nen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere der
von der SS begangenen Verbrechen, beschmutzen und die
Gedanken von Jugendlichen vergiften und dass diese Prakti-
ken mit den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen nach deren Charta und mit den Zielen und
Grundsätzen der Organisation unvereinbar sind;

7. betont außerdem, dass derartige Praktiken zeitge-
nössische Formen des Rassismus, der Rassendiskriminie-
rung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz schüren und dazu beitragen, dass sich verschie-
dene extremistische politische Parteien, Bewegungen und
Gruppen, namentlich Neonazi- und Skinhead-Gruppen, aus-
breiten und vermehren;

8. betont die Notwendigkeit, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den beschriebenen Praktiken ein
Ende zu setzen, und ruft die Staaten auf, wirksamere, mit den
internationalen Menschenrechtsnormen vereinbare Maßnah-
men zur Bekämpfung dieser Erscheinungen und extremisti-
schen Bewegungen zu ergreifen, die eine echte Bedrohung
der demokratischen Werte darstellen;

9. bekräftigt, dass die Vertragsstaaten des Internationa-
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung nach dessen Artikel 4 unter anderem dazu
verpflichtet sind,

a) jede Propaganda und alle Organisationen zu verur-
teilen, die auf Ideen hinsichtlich der Überlegenheit einer Ras-
se beruhen oder die irgendeine Form von Rassenhass und
Rassendiskriminierung zu rechtfertigen oder zu fördern su-
chen;

b) unmittelbare und positive Maßnahmen zu treffen,
um jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und alle ras-
sisch diskriminierenden Handlungen auszumerzen, unter ge-
bührender Berücksichtigung der in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der
ausdrücklich in Artikel 5 des Übereinkommens genannten
Rechte;

c) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überle-
genheit einer Rasse oder den Rassenhass gründen, jedes Auf-
reizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit
oder Aufreizung dazu gegen eine Rasse oder eine Personen-
gruppe anderer Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit sowie je-
de Unterstützung rassenkämpferischer Betätigung einschließ-
lich ihrer Finanzierung zu einer nach dem Gesetz strafbaren
Handlung zu erklären;

d) alle Organisationen und alle organisierten oder son-
stigen Propagandatätigkeiten, welche die Rassendiskriminie-
rung fördern und dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu erklären
und zu verbieten und die Beteiligung an derartigen Organisa-
tionen oder Tätigkeiten als eine nach dem Gesetz strafbare
Handlung anzuerkennen;

e) staatlichen oder örtlichen Behörden oder öffentli-
chen Einrichtungen zu verbieten, die Rassendiskriminierung
zu fördern oder dazu aufzureizen;

10. ermutigt die Staaten, die Vorbehalte gegen Artikel 4
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung angebracht haben, ernsthaft
zu erwägen, diese Vorbehalte mit Vorrang zurückzunehmen;

11. verweist darauf, dass die Menschenrechtskommis-
sion in ihrer Resolution 2005/5228 darum ersucht hat, dass sich
der Sonderberichterstatter weiter mit dieser Frage befasst,
dass er in seinen künftigen Berichten einschlägige Empfeh-
lungen abgibt und in dieser Hinsicht die Auffassungen der
Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen einholt und
berücksichtigt;

12. fordert die Regierungen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen nachdrücklich auf, bei der Erfüllung der genannten
Aufgabe mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuar-
beiten;

13. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/143
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 177 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/437, Ziff. 26)233:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Dar-
ussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,

233 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind), Dominica, Indonesien, Jamaika, Kuba, Libanon und Norwegen.
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Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische
Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Ame-
rika.

Enthaltungen: Australien, Kanada, Norwegen.

62/143. Bericht des Menschenrechtsrats über die Vorbe-
reitungen für die Durban-Überprüfungskonfe-
renz 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/149 vom 19. De-
zember 2006 und die Resolution 3/2 des Menschenrechtsrats
vom 8. Dezember 2006234,

sowie unter Hinweis auf den Beschluss 6/105 des Men-
schenrechtsrats vom 28. September 2007235, in dem der Rat
den Vorbereitungsausschuss für die Durban-Überprüfungs-
konferenz bat, seine Berichte der Generalversammlung vor-
zulegen,

eingedenk dessen, dass die Modalitäten der Überprü-
fungskonferenz noch abschließend festgelegt werden müssen,

1. begrüßt den Bericht des Vorbereitungsausschusses
für die Durban-Überprüfungskonferenz über seine erste Ta-
gung236 samt Anhängen und Anlagen, insbesondere die vom
Vorbereitungsausschuss auf seiner Organisationstagung ge-
fassten Beschlüsse237;

2. billigt die vom Vorbereitungsausschuss auf seiner
Organisationstagung gefassten Beschlüsse.

RESOLUTION 62/144
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/438,
Ziff. 23)238.

62/144. Universale Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge-
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die univer-
sale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
ist, das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in
den Internationalen Menschenrechtspakten239 sowie in der in
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgelegt
wurde,

den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, frem-
der oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zuneh-
mendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich
zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das
Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unter-
drückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als Fol-
ge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen
von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos ge-
worden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach-
drücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale
Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforder-
lich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer einundsechzigsten Tagung240 und vorangegan-
genen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen

234 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. II, Abschn. A.
235 Siehe A/HRC/6/L.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official
Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement
No. 53 (A/63/53).
236 A/62/375.
237 Ebd., Anhang I.

238 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Armenien, Aser-
baidschan, Bahrain, Bangladesch, Benin, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Eritrea, Guinea, Iran (Islamische Republik), Jordanien,
Kamerun, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Malaysia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Singapur, Somalia, St. Lucia, Südafri-
ka, Thailand, Tschad, Tunesien und Vereinigte Arabische Emirate.
239 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750
(Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl.
Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
240 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
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betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militäri-
scher Intervention, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die uni-
versale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, einschließlich der Resolution 61/150 vom 19. De-
zember 2006,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. Sep-
tember 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen und unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom
16. September 2005 mit dem Ergebnis des Weltgipfels 2005,
die unter anderem für das Selbstbestimmungsrecht der Völker
eintraten, die unter kolonialer Herrschaft und ausländischer
Besetzung stehen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs241,

1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich der-
jenigen, die unter kolonialer, fremder und ausländischer Herr-
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt;

2. erklärt, dass sie fremde militärische Intervention,
Aggression und Besetzung entschieden ablehnt, da diese in
bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte ge-
führt haben;

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzu-
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me-
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand-
lungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden;

4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen und
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur-
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, si-
chere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat;

5. ersucht den Menschenrechtsrat, der Frage der Ver-
letzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbstbestim-
mungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention,
Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Selbstbestimmungsrecht der Völker“ über diese Frage Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 62/145

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 127 Stimmen bei
52 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/438, Ziff. 23)242:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Dar-
ussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien,
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau,
Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schwe-
den, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Chile, Liechtenstein, Neuseeland, Schweiz,
Tonga, Tunesien.

241 A/62/184.

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Angola, Äthiopien, Belarus,
Benin, Bolivien, Botsuana, China, Costa Rica, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Ghana, Honduras, Iran (Is-
lamische Republik), Kenia, Komoren, Kuba, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Madagaskar, Malawi, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan,
Panama, Peru, Russische Föderation, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe,
Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik,
Togo, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansa-
nia und Vietnam.
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62/145. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung
der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu die-

ser Frage, einschließlich der Resolution 61/151 vom 19. De-
zember 2006, und Kenntnis nehmend von der Resolution
2005/2 der Menschenrechtskommission vom 7. April 2005243,

sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die
die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die Zu-
sammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söld-
nern zulassen oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines
Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Befrei-
ungsbewegungen zu kämpfen, und ferner unter Hinweis auf
die einschlägigen Resolutionen und internationalen Rechtsin-
strumente der Generalversammlung, des Sicherheitsrats, des
Wirtschafts- und Sozialrats, der Organisation der afrikani-
schen Einheit, unter anderem das Übereinkommen der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit über die Beseitigung des
Söldnertums in Afrika244, sowie der Afrikanischen Union245,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte Ein-
haltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der
Staaten, der Selbstbestimmung der Völker, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt in den internationalen
Beziehungen sowie der Nichteinmischung in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten,

bekräftigend, dass alle Völker gemäß dem Grundsatz der
Selbstbestimmung das Recht haben, ihren politischen Status
frei zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen
der Charta zu achten,

in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen246,

höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die
Söldneraktivitäten für den Frieden und die Sicherheit in den
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in den klei-
nen Staaten, bedeuten,

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die be-
trächtlichen Sachschäden und die schädlichen Auswirkungen
krimineller Aktivitäten von Söldnern auf die politische Ord-
nung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder,

äußerst beunruhigt und besorgt über die jüngsten Söld-
neraktivitäten in Afrika und anderswo und über die Bedro-
hung, die sie für den Bestand der verfassungsmäßigen Ord-
nung in diesen Ländern und die Achtung davor darstellen,

besorgt über die neuen Modalitäten des Söldnertums und
feststellend, dass die Anwerbung ehemaliger Soldaten und
Polizisten durch private Militär- und Sicherheitsunternehmen
mit dem Ziel ihrer Anstellung als „Sicherheitskräfte“ in Ge-
bieten bewaffneten Konflikts anscheinend anhält,

überzeugt, dass Söldner und Söldneraktivitäten, gleich-
viel wie sie eingesetzt werden oder welche Form sie anneh-
men, um den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erwecken, eine
Bedrohung des Friedens, der Sicherheit und der Selbstbestim-
mung der Völker darstellen und die Völker daran hindern, alle
Menschenrechte zu genießen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Arbeitsgruppe
über den Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker247;

2. erklärt erneut, dass der Einsatz von Söldnern sowie
ihre Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung allen Staaten
ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verstoßen;

3. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem bewaff-
nete Konflikte, Terrorismus, Waffenhandel und verdeckte
Operationen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern
auf dem Weltmarkt stimulieren;

4. fordert alle Staaten abermals nachdrücklich auf, die
notwendigen Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedro-
hung durch Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den
Tag zu legen und durch den Erlass von Rechtsvorschriften si-
cherzustellen, dass ihr Hoheitsgebiet und andere ihrer Kon-
trolle unterstehende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen
nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finan-
zierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern zur
Planung von Aktivitäten benutzt werden, die Völker in ihrem
Recht auf Selbstbestimmung behindern sollen, die auf die De-
stabilisierung oder den Sturz der Regierung eines Staates ge-
richtet sind oder die territoriale Unversehrtheit oder politische
Einheit souveräner und unabhängiger Staaten, deren Verhal-
ten mit dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung im Ein-
klang steht, ganz oder teilweise zerstören oder beeinträchti-
gen sollen;

5. ersucht alle Staaten, gegenüber jedweder Form der
Anwerbung, der Ausbildung, der Einstellung oder Finanzie-
rung von Söldnern, einschließlich ihrer Staatsangehörigen,
durch Privatunternehmen, die internationale militärische Be-
ratungs- und Sicherheitsdienste anbieten, höchstmögliche

243 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
244 United Nations, Treaty Series, Vol. 1490, Nr. 25573.
245 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf
zu bestehen. An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
246 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 247 Siehe A/62/301.
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Wachsamkeit an den Tag zu legen, sowie diesen Unterneh-
men die Einmischung in bewaffnete Konflikte oder Maßnah-
men zur Destabilisierung verfassungsmäßiger Regime aus-
drücklich zu untersagen;

6. legt den Staaten, die von Privatunternehmen angebo-
tene militärische Unterstützungs-, Beratungs- und Sicher-
heitsdienste importieren, nahe, nationale Regulierungsme-
chanismen für die Registrierung dieser Unternehmen und die
Vergabe von Lizenzen an diese zu schaffen, um sicherzustel-
len, dass die von diesen Privatunternehmen erbrachten impor-
tierten Dienste die Menschenrechte im Empfängerland weder
verletzen noch ihren Genuss beeinträchtigen;

7. fordert alle Staaten auf, sofern sie es nicht bereits ge-
tan haben, die erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf
den Beitritt zu der Internationalen Konvention gegen die An-
werbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung
von Söldnern248 oder ihre Ratifikation in Erwägung zu ziehen;

8. begrüßt den Erlass innerstaatlicher Rechtsvorschrif-
ten in einigen Staaten, die die Anwerbung, die Zusammenzie-
hung, die Finanzierung, die Ausbildung und die Durchreise
von Söldnern einschränken;

9. verurteilt die Söldneraktivitäten in Afrika und
spricht den Regierungen Afrikas ihre Anerkennung dafür aus,
dass sie daran mitgearbeitet haben, derartige illegale Hand-
lungen zu verhindern, die eine Bedrohung für den Bestand der
verfassungsmäßigen Ordnung der betroffenen Länder, die
Achtung davor und für die Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechts ihrer Völker darstellen;

10. fordert die Staaten auf, die Möglichkeit einer Betei-
ligung von Söldnern zu untersuchen, wann und wo immer es
zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt, und
die für verantwortlich Befundenen vor Gericht zu stellen oder
auf Antrag ihre Auslieferung im Einklang mit dem innerstaat-
lichen Recht und den anwendbaren bilateralen oder interna-
tionalen Verträgen in Erwägung zu ziehen;

11. verurteilt jede Form der Straflosigkeit gegenüber
denjenigen, die Söldneraktivitäten ausführen, und denjeni-
gen, die für den Einsatz, die Anwerbung, die Finanzierung
und die Ausbildung von Söldnern verantwortlich sind, und
fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen diese Personen ohne Un-
terschied vor Gericht zu bringen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit ih-
ren völkerrechtlichen Verpflichtungen bei der strafrechtli-
chen Verfolgung von Personen, die der Söldneraktivitäten be-
schuldigt werden, im Rahmen transparenter, offener und fai-
rer Gerichtsverfahren zusammenzuarbeiten und Hilfe zu ge-
währen;

13. ersucht die Arbeitsgruppe, die von den früheren
Sonderberichterstattern geleistete Vorarbeit zur Stärkung des
völkerrechtlichen Rahmens für die Verhütung und Bestrafung

der Anwerbung, des Einsatzes, der Finanzierung und der Aus-
bildung von Söldnern weiterzuführen und dabei die von dem
Sonderberichterstatter in seinem Bericht an die Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung vorgeschla-
gene neue rechtliche Definition des Söldnerbegriffs249 zu be-
rücksichtigen;

14. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, der Öffentlichkeit die
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das
Recht der Völker auf Selbstbestimmung mit Vorrang bekannt
zu machen und den von Söldneraktivitäten betroffenen Staa-
ten nach Bedarf und auf entsprechendes Ersuchen Beratende
Dienste zu leisten;

15. dankt dem Amt des Hohen Kommissars für seine
Unterstützung bei der Einberufung der in Panama abgehalte-
nen regionalen Regierungskonsultation für lateinamerikani-
sche und karibische Staaten über herkömmliche und neue
Formen von Söldneraktivitäten als Mittel zur Verletzung der
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker, insbesondere über die
Auswirkungen der Aktivitäten privater Militär- und Sicher-
heitsunternehmen auf den Genuss der Menschenrechte, und
ersucht das Amt des Hohen Kommissars, weitere regionale
Regierungskonsultationen zu dieser Angelegenheit einzube-
rufen;

16. ersucht die Arbeitsgruppe, bei der Wahrnehmung
ihres Mandats auch weiterhin zu berücksichtigen, dass Söld-
neraktivitäten in vielen Teilen der Welt nach wie vor vor-
kommen und neue Gestalt, Erscheinungsformen und Modali-
täten annehmen, und ersucht in dieser Hinsicht ihre Mitglie-
der, den Auswirkungen der Aktivitäten von Privatunterneh-
men, die auf dem internationalen Markt militärische Unter-
stützungs-, Beratungs- und Sicherheitsdienste anbieten, auf
den Genuss der Menschenrechte und die Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker weiter besondere Auf-
merksamkeit zu widmen;

17. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Ar-
beitsgruppe bei der Wahrnehmung ihres Mandats voll zusam-
menzuarbeiten;

18. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, der Ar-
beitsgruppe jede erforderliche fachliche und finanzielle Hilfe
und Unterstützung zur Wahrnehmung ihres Mandats zu ge-
währen, namentlich durch die Förderung der Zusammenar-
beit zwischen der Arbeitsgruppe und anderen Teilen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, die sich mit der Bekämpfung
von Söldneraktivitäten befassen, um den Anforderungen zu
entsprechen, die sich aus ihren gegenwärtigen und künftigen
Tätigkeiten ergeben;

19. ersucht die Arbeitsgruppe, die Staaten sowie die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen bei
der Durchführung dieser Resolution zu konsultieren und der
Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung

248 United Nations, Treaty Series, Vol. 2163, Nr. 37789. Deutschsprachi-
ge Fassung: Resolution 44/34 der Generalversammlung, Anlage. 249 Siehe E/CN.4/2004/15, Ziff. 47.
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einen Bericht mit konkreten Empfehlungen vorzulegen, der
ihre Erkenntnisse in Bezug auf den Einsatz von Söldnern zur
Untergrabung des Genusses aller Menschenrechte und zur
Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker enthält;

20. beschließt, auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung die
Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verletzung
der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem Punkt
„Selbstbestimmungsrecht der Völker“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/146
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 176 Stimmen bei 5 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/438, Ziff. 23)250:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Dar-
ussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauriti-
us, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,

Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbeki-
stan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Australien, Kamerun, Kanada, Nauru.

62/146. Das Recht des palästinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung

Die Generalversammlung,

im Bewusstsein dessen, dass die Entwicklung freund-
schaftlicher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich-
berechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beruhen-
der Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer
Charta festgelegt sind,

in dieser Hinsicht verweisend auf ihre Resolution 2625
(XXV) vom 24. Oktober 1970 mit dem Titel „Erklärung über
Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen“,

eingedenk der Internationalen Menschenrechtspakte251,
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte252, der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker253 sowie der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden254,

unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzig-
sten Jahrestags der Vereinten Nationen255,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen256,

ferner unter Hinweis auf das Gutachten des Internationa-
len Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des
Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-

250 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
gola, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Bar-
bados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Est-
land, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Griechenland, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Mal-
ta, Marokko, Mauretanien, Moldau, Monaco, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Fö-
deration, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Sierra Leone, Simbabwe , Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Türkei, Ungarn, Usbekistan, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinig-
te Republik Tansania, Vietnam, Zypern und Palästina.

251 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
252 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
253 Resolution 1514 (XV).
254 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
255  Siehe Resolution 50/6.
256 Siehe Resolution 55/2.
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biet257 und insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort
des Gerichtshofs, namentlich zum Selbstbestimmungsrecht
der Völker, das ein Recht erga omnes ist258,

unter Hinweis auf die Schlussfolgerung des Gerichtshofs
in seinem Gutachten vom 9. Juli 2004, dass der Bau der Mau-
er durch die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zusammen
mit vorangegangenen Maßnahmen das palästinensische Volk
in seinem Selbstbestimmungsrecht erheblich behindert259,

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Wie-
deraufnahme der Verhandlungen im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses auf der vereinbarten Grundlage und der ra-
schen Herbeiführung einer gerechten, dauerhaften und um-
fassenden Friedensregelung zwischen der palästinensischen
und der israelischen Seite,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Einheit, den Zu-
sammenhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten
palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
achten und zu wahren,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/152 vom 19. De-
zember 2006,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter
Grenzen zu leben,

1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes
auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen
unabhängigen Staat Palästina;

2. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick auf
die baldige Verwirklichung seines Selbstbestimmungsrechts
auch weiterhin zu unterstützen und ihm dabei Hilfe zu gewäh-
ren.

RESOLUTION 62/147
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.1, Ziff. 16)260.

62/147. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/149 vom 16. De-
zember 2005 und die Resolution 2004/69 der Menschen-
rechtskommission vom 21. April 2004261,

eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte262 die ersten allumfassenden und rechtsverbindli-
chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte263 den Kern der Internationalen
Menschenrechtscharta bilden,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte262 und den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte262 und
erneut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen
und miteinander verknüpft sind, dass sie auf gerechte und
gleiche Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben
Nachdruck behandelt werden sollen und dass die Förderung
und der Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten nie-
mals der Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der
anderen Rechte entheben oder entbinden darf,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Menschen-
rechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der
von den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfül-
lung der in den Internationalen Menschenrechtspakten und
den Fakultativprotokollen zum Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte264 eingegangenen Verpflich-
tungen sowie im Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen
an die Vertragsstaaten bezüglich der Anwendung dieser
Rechtsakte zukommt,

in der Erwägung, dass es für die volle und wirksame
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte un-
verzichtbar ist, dass der Menschenrechtsausschuss und der
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
wirksam arbeiten,

Kenntnis nehmend von den laufenden Beratungen über
den Vorschlag, die Rechtsstellung des Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte anzupassen,257 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.

258 Ebd., Gutachten, Ziff. 88.
259 Ebd., Ziff. 122.
260 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Angola, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Gua-
temala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kap Verde, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Moldau,
Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Zypern. 

261 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
262 Resolution 2200 A (XXI), Anlage, Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
263 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
264 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, An-
lage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 1247;
LGBl. 1999 Nr. 59; öBGBl. Nr. 105/1988 ([erstes] Fakultativprotokoll);
dBGBl. 1992 II S. 390; LGBl. 1999 Nr. 60; öBGBl. Nr. 333/1993; AS
1994 2202 (Zweites Fakultativprotokoll).
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in dem Bewusstsein, wie wichtig die regionalen Men-
schenrechtsübereinkünfte und Überwachungsmechanismen
als Ergänzung des universalen Systems der Förderung und
des Schutzes der Menschenrechte sind,

1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen Men-
schenrechtspakte262 als wesentliche Bestandteile der interna-
tionalen Bemühungen um die Förderung der allgemeinen
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten;

2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, sofern sie
es nicht bereits geworden sind, Vertragsparteien des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte262 und des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte262 zu werden sowie den Beitritt zu den Fa-
kultativprotokollen zum Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte264 und die Abgabe der in Artikel 41
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte vorgesehenen Erklärung mit Vorrang zu erwägen, und
ersucht den Generalsekretär unter gleichzeitiger Berücksich-
tigung dessen, dass in jüngster Zeit weitere Staaten Vertrags-
parteien dieser Rechtsakte geworden sind, zu diesem Zweck
die jährliche Zeremonie der Verträge weiter zu unterstützen;

3. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertrags-
parteien der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden,
und diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Be-
ratende Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der
Ratifikation der Pakte und der Fakultativprotokolle zum In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte be-
ziehungsweise beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich
zu sein, mit dem Ziel, ihre Universalität herbeizuführen;

4. fordert die Vertragsstaaten auf, ihre Verpflichtungen
aus dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte und dem Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte sowie gegebenenfalls den Fa-
kultativprotokollen zum Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte genauestens einzuhalten;

5. betont, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass
jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terrorismus er-
greifen, mit ihren Verpflichtungen aus dem einschlägigen
Völkerrecht im Einklang steht, namentlich mit ihren Ver-
pflichtungen aus den Internationalen Menschenrechtspakten,
und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Berichten, die
der Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämp-
fung des Terrorismus vorgelegt hat265;

6. betont, wie wichtig es ist, die Aushöhlung der Men-
schenrechte durch die Außerkraftsetzung von Bestimmungen
zu vermeiden, und erinnert daran, dass gewisse Rechte unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, unter-
streicht den Ausnahme- und Übergangscharakter solcher Au-

ßerkraftsetzungen und die Tatsache, dass sie mit den in Arti-
kel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte festgelegten Bedingungen und Verfahren im Ein-
klang stehen müssen, eingedenk dessen, dass die Vertrags-
staaten in Notstandssituationen möglichst umfassende Infor-
mationen vorlegen müssen, damit festgestellt werden kann,
ob die unter diesen Umständen ergriffenen Maßnahmen ge-
rechtfertigt und angemessen sind, und nimmt in dieser Hin-
sicht Kenntnis von der vom Menschenrechtsausschuss verab-
schiedeten Allgemeinen Bemerkung 29266;

7. ermutigt die Vertragsstaaten, zu erwägen, den Um-
fang der Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen Men-
schenrechtspakte und gegen die Fakultativprotokolle zum In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ein-
legen, zu begrenzen, diese so genau und eng gefasst wie mög-
lich zu formulieren und sie regelmäßig im Hinblick auf ihre
Rücknahme zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit
dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertrags nicht unver-
einbar sind;

8. begrüßt die Jahresberichte des Menschenrechtsaus-
schusses, die der Generalversammlung auf ihrer einundsech-
zigsten267 und zweiundsechzigsten268 Tagung vorgelegt wur-
den, und nimmt Kenntnis von den Allgemeinen Bemerkun-
gen des Ausschusses, einschließlich der jüngsten Allgemei-
nen Bemerkung 32 betreffend das Recht auf Gleichheit vor
Gericht und auf ein faires Verfahren269;

9. begrüßt außerdem die Berichte des Ausschusses für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über seine
vierunddreißigste und fünfunddreißigste Tagung270 sowie
über seine sechsunddreißigste und siebenunddreißigste Ta-
gung271 und nimmt Kenntnis von den Allgemeinen Bemer-
kungen des Ausschusses, einschließlich der jüngsten Allge-
meinen Bemerkung 17 betreffend das Recht eines jeden, den
Schutz der geistigen und materiellen Interessen zu genießen,
die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur
oder Kunst erwachsen272, und der Allgemeinen Bemerkung 18
betreffend das Recht auf Arbeit273;

10. bekundet ihr Bedauern über die Anzahl der Ver-
tragsstaaten, die ihren Berichtspflichten aus den Internationa-
len Menschenrechtspakten nicht nachgekommen sind, fordert
die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, diesen Pflichten
pünktlich nachzukommen, bittet sie, bei der Vorlage der Be-
richte von den Harmonisierten Leitlinien für die Berichter-
stattung gemäß den internationalen Menschenrechtsverträ-

265 Siehe A/60/370, A/61/267 und A/62/263, A/HRC/4/26 und Add.1-3
sowie E/CN.4/2006/98 und Add.1 und 2.

266 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI.
267 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 40 und Korrigendum
(A/61/40 (Vols. I and II) und A/61/40 (Vol. I)/Corr.1).
268 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 40 (A/62/40).
269 Ebd., Vol. I, Anhang VI.
270 Official Records of the Economic and Social Council, 2006, Supple-
ment No. 2 (E/2006/22).
271 Ebd., 2007, Supplement No. 2 (E/2007/22).
272 Ebd., 2006, Supplement No. 2 (E/2006/22), Anhang IX.
273 Ebd., Anhang X.
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gen, einschließlich Leitlinien für ein gemeinsames Grundla-
gendokument und vertragsspezifische Dokumente274, Ge-
brauch zu machen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf,
bei der Behandlung der Berichte durch den Menschenrechts-
ausschuss und den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte anwesend zu sein und daran mitzuwirken,
wenn sie darum ersucht werden;

11. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, in ih-
ren Berichten nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten heran-
zuziehen, und betont, wie wichtig es ist, dass bei der Durch-
führung der Internationalen Menschenrechtspakte auf natio-
naler Ebene, namentlich in den nationalen Berichten der Ver-
tragsstaaten und bei der Arbeit des Menschenrechtsausschus-
ses und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, die Geschlechterperspektive voll berücksich-
tigt wird;

12. legt den Vertragsstaaten, die dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
noch keine Grundlagendokumente vorgelegt haben, eindring-
lich nahe, dies zu tun, bittet sie, von den Harmonisierten Leit-
linien für die Berichterstattung Gebrauch zu machen, und bit-
tet außerdem alle Vertragsstaaten, ihre Grundlagendokumen-
te regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren und dabei
die derzeit geführte Diskussion über die Ausarbeitung eines
erweiterten Grundlagendokuments zu berücksichtigen;

13. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei
der Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Men-
schenrechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und
vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte während der Behandlung ihrer Berichte abgegebenen
Empfehlungen und Bemerkungen sowie den vom Menschen-
rechtsausschuss gemäß dem ersten Fakultativprotokoll zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte262

geäußerten Auffassungen gebührend Rechnung zu tragen;

14. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Wortlaut
der Internationalen Menschenrechtspakte und der Fakultativ-
protokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und po-
litische Rechte in möglichst vielen Lokalsprachen zu veröf-
fentlichen und ihn so weit wie möglich unter allen in ihrem
Hoheitsgebiet befindlichen und ihrer Herrschaftsgewalt un-
terstellten Personen zu verbreiten und bekannt zu machen;

15. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ins-
besondere für die Verbreitung ihrer dem Menschenrechtsaus-
schuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte vorgelegten Berichte auf innerstaatlicher
Ebene Sorge zu tragen und des Weiteren den vollen Wortlaut
der von den Ausschüssen nach der Prüfung dieser Berichte
abgegebenen Empfehlungen und Bemerkungen zu übersetzen
und zu veröffentlichen und ihn mit geeigneten Mitteln allen in
seinem Hoheitsgebiet lebenden und seiner Herrschaftsgewalt
unterstellten Personen zugänglich zu machen;

16. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten bei der Be-
nennung von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses

und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte darauf achten sollen, dass die Ausschüsse sich aus
Personen von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte zusam-
mensetzen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von Per-
sonen mit juristischer Erfahrung sowie die gleiche Vertretung
von Frauen und Männern in Betracht zu ziehen ist, und dass
die Mitglieder in persönlicher Eigenschaft tätig sind, und er-
klärt außerdem erneut, dass bei den Wahlen zu den Ausschüs-
sen der ausgewogenen geografischen Verteilung der Mitglie-
der und der Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und
der hauptsächlichen Rechtssysteme Rechnung zu tragen ist;

17. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künftig
die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die Hauptab-
teilungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und
die Sonderorganisationen eingehen könnten, namentlich im
Rahmen des Programms für Beratende Dienste und techni-
sche Zusammenarbeit des Amtes des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte;

18. betont, dass die zuständigen Mechanismen und Or-
gane der Vereinten Nationen ihre Koordinierung verbessern
müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf Antrag
bei der Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte
und der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte zu unterstützen, und ermu-
tigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Richtung;

19. dankt dem Menschenrechtsausschuss und dem Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte für
ihre bisherigen Bemühungen zur Steigerung der Effizienz ih-
rer Arbeitsmethoden, ermutigt sie, ihre Bemühungen fortzu-
setzen, begrüßt in dieser Hinsicht die von den Ausschüssen
und den Vertragsstaaten abgehaltenen Treffen zum Aus-
tausch von Ideen darüber, wie die Arbeitsmethoden der Aus-
schüsse effizienter gemacht werden können, und legt allen
Vertragsstaaten nahe, zu diesem Dialog auch weiterhin mit
praktischen und konkreten Vorschlägen und Ideen über Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsweise der Ausschüsse
beizutragen;

20. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe für die Harmonisierung der Arbeitsmetho-
den der Vertragsorgane275 und sieht weiteren Beratungen in
dieser Hinsicht mit Interesse entgegen;

21. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe für ein Fakultativpro-
tokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte über ihre vierte Tagung276 und ermutigt
alle Parteien, aktiv an der fünften Tagung mitzuwirken;

22. legt denjenigen Sonderorganisationen, die noch
nicht im Einklang mit Artikel 18 des Internationalen Paktes
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihre Be-

274 HRI/GEN/2/Rev.4, Kap. I.

275 HRI/MC/2007/2 und Add.1.
276 A/HRC/6/8.
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richte über die Fortschritte im Hinblick auf die Einhaltung der
Bestimmungen des Paktes vorgelegt haben, nahe, dies zu tun,
und dankt denjenigen, die dies bereits getan haben;

23. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der rechtzeiti-
gen Ausarbeitung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu
sein, so auch durch die Abhaltung von Seminaren und Ar-
beitstagungen auf nationaler Ebene zur Schulung von Regie-
rungsbeamten, die mit der Ausarbeitung dieser Berichte be-
fasst sind, sowie auf Antrag der Staaten durch die Erkundung
anderer Möglichkeiten wie des Programms für Beratende
Dienste und technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte;

24. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei
der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats tatkräftig unter-
stützt, unter anderem auch durch die Bereitstellung ausrei-
chender Mittel für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz-
und andere wesentliche Unterstützungsdienste;

25. ersucht den Generalsekretär außerdem, die General-
versammlung über die Internetseiten der Vereinten Nationen
über den Stand der Internationalen Menschenrechtspakte und
der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte, einschließlich aller Vorbehal-
te und Erklärungen, auf dem Laufenden zu halten.

RESOLUTION 62/148
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.1, Ziff. 16)277.

62/148. Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,
erneut erklärend, dass niemand der Folter oder anderer

grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden darf,

unter Hinweis darauf, dass die Freiheit von Folter und an-
derer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe ein Recht ist, das nicht außer Kraft ge-
setzt werden darf und das unter allen Umständen geschützt
werden muss, auch in Zeiten internationaler oder innerer be-
waffneter Konflikte oder Unruhen, und dass das absolute
Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in den einschlä-
gigen internationalen Übereinkünften bekräftigt wird,

sowie unter Hinweis darauf, dass eine Reihe internationa-
ler, regionaler und innerstaatlicher Gerichte, einschließlich
des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemali-
gen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht, anerkannt haben, dass das Verbot
der Folter eine zwingende Norm des Völkerrechts ist, und die
Auffassung vertreten haben, dass das Verbot grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe ei-
ne Norm des Völkergewohnheitsrechts ist,

ferner unter Hinweis auf die Definition der Folter in Arti-
kel 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe278, unbeschadet aller internationalen Übereinkünfte
oder innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die weitergehende
Bestimmungen enthalten oder enthalten können,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, dass
die Staaten ihre Verpflichtungen in Bezug auf Folter und an-
dere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe ordnungsgemäß auslegen und erfüllen und
sich streng an die Definition der Folter in Artikel 1 des Über-
einkommens halten,

feststellend, dass nach den Genfer Abkommen von 1949279

Folter und unmenschliche Behandlung ein schwerer Verstoß
sind und dass nach den Statuten des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten
begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße ver-
antwortlich sind, sowie nach dem Römischen Statut des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs280 Folterhandlungen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit darstellen können und, wenn sie in

277 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guate-
mala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kap Verde, Kir-
gisistan, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay,
Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern. 

278 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
279 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
280 Ebd., Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002;
AS 2002 3743.
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einem bewaffneten Konflikt begangen werden, Kriegsverbre-
chen darstellen,

unter Begrüßung der Schaffung nationaler Mechanismen
für die Verhütung von Folter gemäß den Verpflichtungen der
Vertragsstaaten des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe281, das am 22. Juni
2006 in Kraft trat,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung des Interna-
tionalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor
dem Verschwindenlassen in ihrer Resolution 61/177 vom
20. Dezember 2006 und anerkennend, dass das vor der drei-
undsechzigsten Tagung der Generalversammlung erwartete
Inkrafttreten des Übereinkommens ein bedeutsames Ereignis
sein wird,

in Würdigung der beharrlichen Anstrengungen zur Be-
kämpfung der Folter und zur Linderung der Leiden der Opfer
der Folter, die von Organisationen der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich nichtstaatlicher Organisationen und des umfas-
senden Netzwerks von Zentren für die Rehabilitation von Op-
fern der Folter, unternommen werden,

eingedenk des Prozesses der Überprüfung der besonderen
Verfahren, der derzeit vom Menschenrechtsrat durchgeführt
wird, und seiner einschlägigen Resolutionen,

1. verurteilt jede Form der Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe, einschließlich durch Einschüchterung, die zu jeder
Zeit und an jedem Ort verboten sind und verboten bleiben und
daher niemals gerechtfertigt sein können, und fordert alle
Staaten auf, das absolute Verbot der Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe uneingeschränkt anzuwenden;

2. hebt hervor, dass die Staaten beharrliche, entschlos-
sene und wirksame Maßnahmen ergreifen müssen, um Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe, namentlich ihre geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, zu verhüten und zu bekämpfen, und be-
tont, dass alle Folterhandlungen nach dem innerstaatlichen
Strafrecht als Straftaten umschrieben werden müssen;

3. hebt außerdem hervor, wie wichtig es ist, dass die
Staaten den Empfehlungen und Schlussfolgerungen der zu-
ständigen Vertragsorgane und Mechanismen, namentlich des
Ausschusses gegen Folter, des Unterausschusses zur Verhin-
derung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und des Sonder-
berichterstatters des Menschenrechtsrats über Folter und an-
dere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe, mit angemessenen Folgemaßnahmen ent-
sprechen;

4. verurteilt alle von Staaten oder Amtsträgern unter-
nommenen Maßnahmen oder Versuche, Folter und andere

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe zu legalisieren, zu genehmigen oder zuzulassen,
gleichviel unter welchen Umständen, einschließlich aus
Gründen der nationalen Sicherheit oder auf Grund gerichtli-
cher Entscheidungen;

5. betont, dass alle Anschuldigungen betreffend Folter
oder andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe umgehend und unparteiisch von der zu-
ständigen nationalen Behörde untersucht werden müssen und
dass diejenigen, die zu Folterhandlungen ermutigen, diese be-
fehlen, dulden oder verüben, einschließlich der für die Haft-
anstalt, in der die verbotene Handlung nachweislich stattfand,
verantwortlichen Amtsträger, zur Verantwortung gezogen,
vor Gericht gestellt und hart bestraft werden müssen;

6. nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Grund-
sätzen für die wirksame Untersuchung und Dokumentation
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe (Grundsätze von Istan-
bul)282, die ein nützliches Instrument bei den Bemühungen zur
Verhütung und Bekämpfung der Folter sind, sowie von dem
aktualisierten Grundsatzkatalog für den Schutz der Men-
schenrechte durch die Bekämpfung der Straflosigkeit283;

7. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe278 auf, ihrer Verpflich-
tung gemäß diejenigen, die der Folterhandlungen verdächtig
sind, einer strafrechtlichen Verfolgung zuzuführen oder aus-
zuliefern;

8. legt allen Staaten nahe, sicherzustellen, dass Perso-
nen, die wegen Folter oder anderer grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verurteilt
wurden, in der Folge nicht mit dem Gewahrsam, der Verneh-
mung oder der Behandlung einer der Festnahme, der Haft, der
Strafgefangenschaft oder einer anderen Form des Freiheits-
entzugs unterworfenen Person befasst sind;

9. betont, dass Folterhandlungen in bewaffneten Kon-
flikten schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht sind und in dieser Hinsicht Kriegsverbrechen dar-
stellen, dass Folterhandlungen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit darstellen können und dass alle, die Folter-
handlungen begehen, strafrechtlich verfolgt und bestraft wer-
den müssen;

10. fordert die Staaten mit allem Nachdruck auf, dafür
Sorge zu tragen, dass Aussagen, die nachweislich durch Fol-
ter herbeigeführt wurden, nicht als Beweis in einem Verfah-
ren verwendet werden, es sei denn gegen eine der Folter ange-
klagte Person als Beweis dafür, dass die Aussage gemacht
wurde;

11. hebt hervor, dass die Staaten das Personal, das mit
dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der Behandlung ei-
ner Person befasst ist, die irgendeiner Form der Festnahme,

281 Resolution 57/199, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 854; LGBl. 2007 Nr. 260.

282 Resolution 55/89, Anlage.
283 Siehe E/CN.4/2005/102/Add.1.
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der Haft oder der Strafgefangenschaft oder einer anderen
Form des Freiheitsentzugs unterworfen ist, nicht bestrafen
dürfen, wenn es sich weigert, auf Befehl Handlungen zu be-
gehen oder zu verheimlichen, die Folter oder einer anderen
grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung
oder Strafe gleichkommen;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, eine Person
nicht in einen anderen Staat auszuweisen, abzuschieben, an
ihn auszuliefern oder in anderer Weise an ihn zu überstellen,
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie
dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden, und erkennt an, dass et-
waige diplomatische Zusicherungen die Staaten nicht von ih-
ren Verpflichtungen nach den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem humanitären Völkerrecht und dem
Flüchtlingsvölkerrecht, insbesondere dem Grundsatz der
Nichtzurückweisung, entbinden;

13. hebt hervor, dass innerstaatliche Rechtsordnungen
gewährleisten müssen, dass die Opfer von Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe Wiedergutmachung, eine gerechte und angemes-
sene Entschädigung sowie geeignete soziale und medizini-
sche Rehabilitation erhalten, fordert die Staaten nachdrück-
lich auf, zu diesem Zweck wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, und befürwortet in diesem Zusammenhang die Einrich-
tung von Rehabilitationszentren;

14. erinnert an ihre Resolution 43/173 vom 9. Dezember
1988 über den Grundsatzkatalog für den Schutz aller irgend-
einer Form von Haft oder Strafgefangenschaft unterworfenen
Personen und unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe wirksam verhütet werden kön-
nen, wenn gewährleistet ist, dass jede festgenommene oder
inhaftierte Person unverzüglich einem Richter oder einem an-
deren unabhängigen Justizbeamten vorgeführt wird, und
wenn ihr unverzüglich und regelmäßig medizinische Betreu-
ung und der Beistand eines Verteidigers gewährt sowie Besu-
che durch Familienangehörige und unabhängige Überwa-
chungsmechanismen gestattet werden;

15. erinnert alle Staaten daran, dass lange Isolationshaft
oder Haft an geheim gehaltenen Orten das Begehen von Fol-
ter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe erleichtern und an sich schon eine
derartige Behandlung darstellen kann, und fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, die Garantien zum Schutz der Freiheit, der
Sicherheit und der Würde der Person zu achten;

16. fordert alle Staaten auf, geeignete und wirksame ge-
setzgeberische, administrative, justizielle und andere Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Herstellung, die Ausfuhr und
den Einsatz von Gerät, das speziell dazu bestimmt ist, Folter
oder eine andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe zuzufügen, sowie den Handel da-
mit zu verhüten und zu verbieten;

17. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sofern sie es
noch nicht geworden sind, mit Vorrang Vertragsparteien des
Übereinkommens zu werden;

18. bittet alle Vertragsstaaten des Übereinkommens, die
die in den Artikeln 21 und 22 des Übereinkommens vorgese-
henen Erklärungen betreffend Mitteilungen zwischen Staaten
und Mitteilungen einzelner Personen noch nicht abgegeben
haben, dies zu tun, die Möglichkeit der Rücknahme ihrer Vor-
behalte zu Artikel 20 des Übereinkommens zu erwägen und
dem Generalsekretär möglichst bald ihre Annahme der Ände-
rungen der Artikel 17 und 18 des Übereinkommens zu notifi-
zieren, mit dem Ziel, die Wirksamkeit des Ausschusses gegen
Folter möglichst rasch zu verbessern;

19. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nach-
zukommen und angesichts der hohen Anzahl der ausstehen-
den Berichte namentlich ihre Verpflichtung zu erfüllen, Be-
richte im Einklang mit Artikel 19 des Übereinkommens vor-
zulegen, und bittet die Vertragsstaaten, in ihre Berichte an
den Ausschuss eine geschlechtsspezifische Perspektive sowie
Informationen betreffend Kinder und Jugendliche und Men-
schen mit Behinderungen aufzunehmen;

20. fordert die Vertragsstaaten auf, außerdem die Unter-
zeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zum
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe281,
das weitere Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe vorsieht, rasch in Erwägung
zu ziehen;

21. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses und seinen
gemäß Artikel 24 des Übereinkommens vorgelegten Be-
richt284, empfiehlt dem Ausschuss, darin auch künftig Infor-
mationen über die Folgemaßnahmen der Staaten zu seinen
Empfehlungen aufzunehmen, und unterstützt den Ausschuss
in seiner Absicht, die Wirksamkeit seiner Arbeitstagungen
weiter zu verbessern;

22. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezem-
ber 1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag der
Staaten Beratende Dienste für die Verhütung von Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe, namentlich im Hinblick auf die Erstel-
lung der Staatenberichte an den Ausschuss und die Einrich-
tung und Tätigkeit nationaler Präventionsmechanismen, so-
wie technische Hilfe bei der Ausarbeitung, Herstellung und
Verbreitung von Lehrmaterial für diesen Zweck bereitzustel-
len;

23. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Zwi-
schenbericht des Sonderberichterstatters285 und legt dem Son-
derberichterstatter nahe, in seine Empfehlungen auch weiter-
hin Vorschläge zur Verhütung von Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder

284 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 44 (A/62/44).
285 Siehe A/62/221.
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Strafe, namentlich ihrer geschlechtsspezifischen Ausprägun-
gen, und zur Untersuchung solcher Fälle aufzunehmen;

24. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Staaten zu seinen Empfehlungen, Besuchen und
Mitteilungen, namentlich über die erzielten Fortschritte und
die aufgetretenen Probleme, sowie über andere offizielle
Kontakte aufzunehmen;

25. fordert alle Staaten auf, mit dem Sonderberichter-
statter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusammenzuar-
beiten und ihm dabei behilflich zu sein, alle von ihm erbete-
nen notwendigen Informationen bereitzustellen, uneinge-
schränkt und rasch auf seine dringenden Appelle zu reagieren
und diesen nachzukommen, die positive Beantwortung der
Ersuchen des Sonderberichterstatters, ihnen einen Besuch ab-
zustatten, ernsthaft zu erwägen und mit ihm in einen kon-
struktiven Dialog über die von ihm beantragten Besuche und
die Folgemaßnahmen zu seinen Empfehlungen einzutreten;

26. betont, dass es zwischen dem Ausschuss, dem Un-
terausschuss, dem Sonderberichterstatter und den anderen zu-
ständigen Mechanismen und Organen der Vereinten Nationen
auch weiterhin zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch
kommen und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Pro-
grammen der Vereinten Nationen, namentlich dem Pro-
gramm der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege, mit den Regionalorganisationen bezie-
hungsweise Regionalmechanismen und mit den Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen
Organisationen, fortgeführt werden muss, mit dem Ziel, ihre
Wirksamkeit und Zusammenarbeit in Fragen im Zusammen-
hang mit der Verhütung und Abschaffung der Folter unter an-
derem durch eine bessere Koordinierung weiter zu verbes-
sern;

27. erkennt an, dass weltweit ein Bedarf an internationa-
ler Hilfe für Opfer der Folter besteht, betont, wie wichtig die
Arbeit des Kuratoriums des Freiwilligen Fonds der Vereinten
Nationen für Opfer der Folter ist, appelliert an alle Staaten
und Organisationen, jährliche Beiträge an den Fonds zu ent-
richten und diese nach Möglichkeit beträchtlich zu erhöhen,
und ermutigt zu Beiträgen an den im Rahmen des Fakultativ-
protokolls eingerichteten Sonderfonds, um die Umsetzung
der Empfehlungen des Unterausschusses sowie die Schu-
lungsprogramme der nationalen Präventionsmechanismen
mitzufinanzieren;

28. ersucht den Generalsekretär, die Appelle der Gene-
ralversammlung, Beiträge an den Fonds zu entrichten, auch
künftig an alle Staaten zu übermitteln und den Fonds jährlich
in die Programme aufzunehmen, für die auf der Beitragsan-
kündigungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsaktivitäten Mittel angekündigt werden;

29. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Men-
schenrechtsrat sowie der Generalversammlung auf ihrer drei-
undsechzigsten Tagung einen Bericht über die Tätigkeit des
Fonds vorzulegen;

30. ersucht den Generalsekretär ferner, im Einklang mit
der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaaten
für die Verhütung und Bekämpfung der Folter und die Ge-

währung von Hilfe an die Opfer der Folter bekundet haben,
dafür zu sorgen, dass die Organe und Mechanismen, die an
der Verhütung und Bekämpfung der Folter und an der Ge-
währung von Hilfe für die Opfer der Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe mitwirken, im Rahmen des Gesamthaushalts der Ver-
einten Nationen über ausreichendes Personal und ausreichen-
de Einrichtungen verfügen;

31. fordert alle Staaten, das Amt des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und die an-
deren Organe und Organisationen der Vereinten Nationen so-
wie die zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen und
Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich der nicht-
staatlichen Organisationen, auf, am 26. Juni den Internationa-
len Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer
der Folter zu begehen;

32. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, ein-
schließlich des Berichts über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter und den im Rahmen des
Fakultativprotokolls eingerichteten Sonderfonds, den Bericht
des Ausschusses gegen Folter und den Zwischenbericht des
Sonderberichterstatters über Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe auf
ihrer dreiundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 62/149
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 29 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)286:

Dafür: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland,
Island, Israel, Italien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta,
Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-

286 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guinea-Bissau,
Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kambodscha, Kap Verde,
Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Mali, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Mosambik, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay,
Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei,
Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
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ten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Mosambik, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Palau, Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Ma-
rino, São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Tadschikistan,
Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Zypern. 

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Botsua-
na, Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominica, Grenada, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Katar,
Komoren, Kuwait, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia,
Malediven, Mauretanien, Mongolei, Myanmar, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Papua-Neuguinea, Salomonen, Saudi-Arabien, Simbab-
we, Singapur, Somalia, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Repu-
blik, Thailand, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Uganda,
Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Äquatorialguinea, Belarus, Bhutan, Demokrati-
sche Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gambia, Gha-
na, Guinea, Kamerun, Kenia, Kuba, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Malawi, Marokko, Ni-
ger, Republik Korea, Sambia, Sierra Leone, Swasiland, Togo,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

62/149. Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe
Die Generalversammlung,
geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen ent-

haltenen Zielen und Grundsätzen,
unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte287, den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte288 und das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes289,

sowie unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskom-
mission in den letzten zehn Jahren auf allen aufeinander fol-
genden Tagungen verabschiedeten Resolutionen zur Frage
der Todesstrafe, zuletzt Resolution 2005/59 vom 20. April
2005290, in der die Kommission die noch an der Todesstrafe

festhaltenden Staaten aufforderte, diese völlig abzuschaffen
und bis dahin ein Moratorium für Hinrichtungen in Kraft zu
setzen,

ferner unter Hinweis auf die wichtigen Ergebnisse, die die
frühere Menschenrechtskommission in der Frage der Todes-
strafe erzielt hat, und mit der Aussicht, dass sich der Men-
schenrechtsrat mit diesem Thema weiter befassen könnte,

in der Auffassung, dass die Anwendung der Todesstrafe
die Menschenwürde untergräbt, und in der Überzeugung,
dass ein Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe zur
verstärkten Geltendmachung und fortschreitenden Entwick-
lung der Menschenrechte beiträgt, dass es keinen schlüssigen
Beweis für den Abschreckungswert der Todesstrafe gibt und
dass jedes Fehlurteil oder Versagen der Justiz bei der Voll-
streckung der Todesstrafe unwiderruflich und nicht wieder-
gutzumachen ist,

es begrüßend, dass immer mehr Staaten Moratorien für
Hinrichtungen beschließen, vielfach gefolgt von der Abschaf-
fung der Todesstrafe,

1. bringt ihre tiefe Besorgnis über die fortgesetzte An-
wendung der Todesstrafe zum Ausdruck;

2. fordert alle Staaten, die noch an der Todesstrafe fest-
halten, auf,

a) die internationalen Standards zu beachten, die Ga-
rantien zum Schutz der Rechte von Personen vorsehen, denen
die Todesstrafe droht, insbesondere die in der Anlage zu der
Resolution 1984/50 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Mai 1984 enthaltenen Mindestgarantien;

b) dem Generalsekretär Informationen über die An-
wendung der Todesstrafe und die Beachtung der Garantien
zum Schutz der Rechte von Personen, denen die Todesstrafe
droht, vorzulegen;

c) die Anwendung der Todesstrafe zunehmend einzu-
schränken und die Zahl der Straftatbestände, für die sie ver-
hängt werden darf, zu verringern;

d) ein Moratorium für Hinrichtungen in Kraft zu setzen
mit dem Ziel, die Todesstrafe abzuschaffen;

3. fordert die Staaten, die die Todesstrafe abgeschafft
haben, auf, sie nicht wieder einzuführen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

287 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
288 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
289 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
290 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

410

RESOLUTION 62/150

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 182 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)291:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanua-
tu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Demokratische Volksrepublik Korea, Swasi-

land.

62/150. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei
der Steigerung der Wirksamkeit des Grundsatzes
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen und
der Förderung der Demokratisierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, insbesondere die Resolution 60/162 vom 16. Dezem-
ber 2005,

erneut erklärend, dass Wahlhilfe und Unterstützung zur
Förderung der Demokratisierung von den Vereinten Nationen
nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden Mitglied-
staats gewährt werden,

mit Befriedigung feststellend, dass immer mehr Mitglied-
staaten Wahlen als friedliches Mittel zur Ermittlung des
Volkswillens einsetzen, was Vertrauen in ein repräsentatives
Regierungssystem schafft und zu mehr Frieden und Stabilität
in ihrem Land beiträgt,

unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1948 verabschie-
dete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte292, insbeson-
dere auf den Grundsatz, dass der Wille des Volkes, der durch
regelmäßige und unverfälschte Wahlen zum Ausdruck
kommt, die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Ge-
walt bildet, sowie das Recht auf freie Wahl von Vertretern
durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche
Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ein gleichwertiges
freies Wahlverfahren,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Resolution
2004/30 der Menschenrechtskommission vom 19. April 2004
über die Stärkung der Rolle regionaler, subregionaler und
sonstiger Organisationen und Abmachungen bei der Förde-
rung und Festigung der Demokratie293 sowie von der Kom-
missionsresolution 2005/32 vom 19. April 2005 über Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit294,

in der Erkenntnis, dass die demokratischen Prozesse, die
Wahleinrichtungen und der Aufbau nationaler Kapazitäten,
namentlich der Kapazität zur Abhaltung fairer Wahlen, zur
Förderung der Teilhabe von Frauen, zur Verstärkung der Bür-
gerbeteiligung und zur Bereitstellung von Unterricht in
Staatsbürgerkunde, in den antragstellenden Ländern gestärkt
werden müssen, damit das durch frühere Wahlen Erreichte
konsolidiert und stabilisiert wird und spätere Wahlen erleich-
tert werden,

291 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Le-
sotho, Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland,
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und
Zypern.

292 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
293 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
294 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
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unter Begrüßung der Unterstützung, welche die Staaten
den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Wahlhilfe gewähren, indem sie unter anderem Wahlsachver-
ständige, einschließlich Mitgliedern von Wahlkommissionen,
und Wahlbeobachter zur Verfügung stellen und Beiträge an
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Wahlhilfe,
den Thematischen Treuhandfonds für demokratische Regie-
rungsführung und den Demokratiefonds der Vereinten Natio-
nen entrichten,

sowie unter Begrüßung der von internationalen und regio-
nalen Organisationen sowie nichtstaatlichen Organisationen
geleisteten Beiträge zur Steigerung der Wirksamkeit des
Grundsatzes regelmäßiger und unverfälschter Wahlen und
zur Förderung der Demokratisierung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs295,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs295;

2. würdigt die Wahlhilfe, die Mitgliedstaaten auf An-
trag von den Vereinten Nationen gewährt wird, und ersucht
darum, dass diese Hilfe fallweise und entsprechend dem Be-
darf, der sich für die antragstellenden Länder im Hinblick auf
den Aufbau, die Verbesserung und die Verfeinerung ihrer
Wahleinrichtungen und -vorgänge jeweils ergibt, fortgesetzt
wird, wobei anerkannt wird, dass die grundlegende Verant-
wortung für die Veranstaltung freier und fairer Wahlen bei
den Regierungen liegt;

3. ersucht den Untergeneralsekretär für politische An-
gelegenheiten in seiner Rolle als Koordinator für Wahlhilfe-
angelegenheiten, die Mitgliedstaaten auch weiterhin regelmä-
ßig über die eingegangenen Anträge und die Art der gewähr-
ten Hilfe zu unterrichten;

4. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin da-
nach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von Wahl-
hilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, dass aus-
reichend Zeit für die Organisation und Durchführung einer
wirksamen Wahlhilfemission, einschließlich der Bereitstel-
lung einer langfristigen technischen Zusammenarbeit, zur
Verfügung steht, dass die Bedingungen für freie und faire
Wahlen gegeben sind und dass eine umfassende und einheit-
liche Berichterstattung über die Ergebnisse der Mission er-
folgt;

5. empfiehlt, dass die Vereinten Nationen während der
gesamten Zeitdauer des Wahlzyklus, gegebenenfalls auch vor
und nach den Wahlen, auf Grund einer Bedarfsermittlung den
darum ersuchenden Staaten und Wahleinrichtungen weiterhin
technischen Rat und sonstige Hilfe gewähren, um zur Stär-
kung ihrer demokratischen Prozesse beizutragen;

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den zusätzli-
chen Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um die
Zusammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit Wahl-

hilfeanträgen umfassender und bedarfsgerechter entsprochen
werden kann, ermutigt diese Organisationen, ihr Wissen und
ihre Erfahrungen weiterzugeben, um bei der von ihnen
gewährten Hilfe und bei ihrer Berichterstattung über die
Wahlprozesse die besten Verfahrensweisen zu fördern, und
dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Regionalorganisationen
und nichtstaatlichen Organisationen, die Beobachter oder
technische Sachverständige zur Unterstützung der Wahlhilfe-
tätigkeiten der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt ha-
ben;

7. erinnert daran, dass der Generalsekretär den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlhilfe geschaffen
hat, und fordert die Mitgliedstaaten eingedenk dessen, dass
der Fonds derzeit nahezu ausgeschöpft ist, auf, die Entrich-
tung von Beiträgen an den Fonds zu erwägen;

8. ermutigt den Generalsekretär, über den Koordinator
der Vereinten Nationen für Wahlhilfeangelegenheiten und
mit Unterstützung der Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten auch weiterhin
auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und den zuneh-
menden Bedarf an bestimmten Formen der mittelfristigen
sachverständigen Hilfe einzugehen, die darauf ausgerichtet
ist, die vorhandene Kapazität der antragstellenden Regierung
zu unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die Stei-
gerung der Kapazitäten der nationalen Wahleinrichtungen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahlhil-
fe personell und finanziell angemessen auszustatten, damit sie
ihren Auftrag erfüllen und insbesondere bei der Liste der
Wahlsachverständigen und dem institutionellen Gedächtnis
der Organisation im Zusammenhang mit Wahlangelegenhei-
ten für leichtere Zugänglichkeit und größere Vielfalt sorgen
kann, und auch weiterhin zu gewährleisten, dass das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte im Rahmen seines Mandats und in enger Abstimmung
mit der Abteilung den zahlreichen und zunehmend komple-
xen und umfassenden Anträgen von Mitgliedstaaten auf Be-
ratende Dienste entsprechen kann;

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der umfassen-
den Koordinierung zwischen der Abteilung Wahlhilfe und
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen sowie
den Sekretariats-Hauptabteilungen Friedenssicherungseinsät-
ze und Unterstützung der Feldeinsätze unter der Schirmherr-
schaft des Koordinators der Vereinten Nationen für Wahlhil-
feangelegenheiten und befürwortet ein noch stärkeres Enga-
gement des Amtes des Hohen Kommissars in dieser Hinsicht;

11. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, seine Programme für Hilfe bei der demokratischen
Regierungs- und Verwaltungsführung in Zusammenarbeit
mit anderen zuständigen Organisationen weiter durchzufüh-
ren, insbesondere diejenigen, die die demokratischen Institu-
tionen sowie die Verbindungen zwischen der Zivilgesell-
schaft und den Regierungen stärken;

12. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Koordinierung
innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten Nationen
zu verstärken, und bekräftigt die Rolle des Koordinators der295 A/62/293.
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Vereinten Nationen für Wahlhilfeangelegenheiten bei der Ge-
währleistung der systemweiten Kohärenz und Schlüssigkeit
und bei der Stärkung des institutionellen Gedächtnisses und
der Ausarbeitung und Verbreitung von Wahlpolitiken;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution, insbesondere über den Stand der von
den Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe, sowie
über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die er ergriffen hat,
um sicherzustellen, dass der Demokratisierungsprozess in
den Mitgliedstaaten von der Organisation stärker unterstützt
wird.

RESOLUTION 62/151

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)296:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia,
Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuva-
lu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Äquatorialguinea, Brasilien, Chile, Singapur.

62/151. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf
den vollen Genuss aller Menschenrechte

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizufüh-
ren,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte297 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden298,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte299 und den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte299,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf
Entwicklung, die die Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen300 und die Ergebnisdokumente der dreiundzwan-
zigsten301 und der vierundzwanzigsten302 Sondertagung der
Generalversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New
York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf
stattfanden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/156 vom
19. Dezember 2006,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2005/17 der Men-
schenrechtskommission vom 14. April 2005 über die Globa-296 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Ar-
gentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschi-
buti, Ecuador, Eritrea, Gambia, Ghana, Indonesien, Iran (Islamische Re-
publik), Jemen, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kuba, Lesotho, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Sier-
ra Leone, Simbabwe, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tschad, Tunesien, Uganda, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zentralafrikani-
sche Republik.

297 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
298 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
299 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
300 Siehe Resolution 55/2.
301 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
302 Resolution S-24/2, Anlage.
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lisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss aller
Menschenrechte303,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf
alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger für po-
sitive wie negative äußere Entwicklungen, unter anderem auf
dem Gebiet der Menschenrechte, macht,

sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung
nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch sozia-
le, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Men-
schenrechte auswirken,

in Bekräftigung der in den Ziffern 19 und 47 des Ergebnis-
ses des Weltgipfels 2005304 enthaltenen Verpflichtung, eine
faire Globalisierung und die Entwicklung der Produktions-
sektoren in den Entwicklungsländern zu fördern, damit diese
auf wirksamere Weise am Prozess der Globalisierung teilha-
ben und daraus Nutzen ziehen können,

im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unabhängige
und umfassende Bewertung der sozialen, ökologischen und
kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf die Gesell-
schaften durchgeführt werden muss,

in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller
Menschen sind, und sich dessen bewusst, dass die Gefahr ei-
ner globalen Monokultur eine stärkere Bedrohung darstellt,
wenn die Entwicklungsländer arm und marginalisiert bleiben,

sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mecha-
nismen eine einzigartige Rolle dabei zukommt, den Heraus-
forderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chan-
cen, die sie bietet, zu nutzen,

unter Betonung der globalen Natur des Migrationsphäno-
mens, der Bedeutung der internationalen, regionalen und bila-
teralen Zusammenarbeit und der Notwendigkeit, die Men-
schenrechte der Migranten zu schützen, insbesondere ange-
sichts der ständigen Zunahme der Migrationsströme in der
globalisierten Wirtschaft,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen der Turbulenzen auf den internationalen Fi-

nanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
und den vollen Genuss aller Menschenrechte,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung von den Grund-
prinzipien geleitet werden sollte, die dem Korpus der Men-
schenrechte zugrunde liegen, wie Gerechtigkeit, Partizipa-
tion, Rechenschaftspflicht, Nichtdiskriminierung auf nationa-
ler wie internationaler Ebene, Achtung der Vielfalt, Toleranz
und internationale Zusammenarbeit und Solidarität,

betonend, dass das Vorhandensein weit verbreiteter extre-
mer Armut den vollen und wirksamen Genuss der Menschen-
rechte beeinträchtigt und dass die internationale Gemein-
schaft der sofortigen Linderung und letztendlichen Beseiti-
gung dieser Armut auch weiterhin hohe Priorität einräumen
muss,

erneut mit Nachdruck die Entschlossenheit bekundend,
die rasche und vollständige Erreichung der auf den großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der auf dem Mill-
enniums-Gipfel vereinbarten und als Millenniums-Entwick-
lungsziele bezeichneten Ziele, sicherzustellen, die ein An-
sporn für Bemühungen um die Beseitigung der Armut sind,

zutiefst besorgt über die Unzulänglichkeit der Maßnah-
men zur Verringerung der wachsenden Kluft zwischen den
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern sowie
innerhalb der Länder, die unter anderem zu einer Verschär-
fung der Armut beigetragen und sich negativ auf den vollen
Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt hat, vor allem in
den Entwicklungsländern,

in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt an-
streben, in der die Menschenrechte und die kulturelle Vielfalt
geachtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür
einsetzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die
durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen
vereinbar sind,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf
Grund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle des
Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass
aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in
erster Linie Aufgabe des Staates ist;

2. hebt hervor, dass die Entwicklung im Mittelpunkt
der internationalen Wirtschaftsagenda stehen sollte und dass
die Kohärenz zwischen den nationalen Entwicklungsstrategi-
en und den internationalen Verpflichtungen und Zusagen für
ein entwicklungsförderndes Umfeld und eine alle Menschen
einschließende und ausgewogene Globalisierung unabding-
bar ist;

3. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen
Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder als auch zwi-
schen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationaler
und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um
die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Genuss aller
Menschenrechte förderlich ist;

303 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
304 Siehe Resolution 60/1.
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4. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationa-
ler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der Ent-
wicklung und der Armutsbeseitigung förderlich ist, unter an-
derem durch gute Regierungsführung in jedem Land und gute
Ordnungspolitik auf internationaler Ebene, durch die Trans-
parenz der Finanz-, Währungs- und Handelssysteme und
durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütz-
tes, berechenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales
Handels- und Finanzsystem;

5. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden
Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt
sind, ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Ge-
nuss aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern;

6. begrüßt den Bericht des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Globalisie-
rung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte305, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsli-
beralisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

7. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen-
staatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, zur
Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und umwelt-
verträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut
systematisch zu verringern und die internationalen Entwick-
lungsziele zu erreichen;

8. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle
voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein menschliches
Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller Menschenrech-
te beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen, namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der gan-
zen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen;

9. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein
ausgewogenes, transparentes und demokratisches internatio-
nales System zu schaffen, um die Mitwirkung der Entwick-
lungsländer an der weltwirtschaftlichen Entscheidungsfin-
dung und Normsetzung zu stärken und auszuweiten;

10. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszipli-
nären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

11. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisierung
erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-

se zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller
gewährleistet;

12. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren;

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs306 und ersucht diesen, weiter die Auffassungen der Mit-
gliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen sachbezoge-
nen Bericht zu diesem Thema vorzulegen.

RESOLUTION 62/152

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)307.

62/152. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und
zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezem-
ber 1998, mit der sie die in der Anlage zu der genannten Re-
solution enthaltene Erklärung über das Recht und die Ver-
pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, im Konsens ver-
abschiedete, und erneut erklärend, wie wichtig die Erklärung
und ihre weite Verbreitung ist,

sowie unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen zu
dieser Frage, insbesondere ihre Resolution 60/161 vom
16. Dezember 2005 und die Resolution 2005/67 der Men-
schenrechtskommission vom 20. April 2005308,

305 E/CN.4/2002/54.

306 A/62/222.
307 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kon-
go, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irak, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kongo, Kroa-
tien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portu-
gal, Ruanda, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka und Zypern.
308 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
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ferner unter Hinweis auf die Resolutionen 5/1 und 5/2 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2007309,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vie-
len Ländern Personen und Organisationen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten häufig Dro-
hungen, Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt sind,
so auch durch Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit
oder der freien Meinungsäußerung oder des Rechts, sich
friedlich zu versammeln, oder durch Missbrauch von Zivil-
oder Strafverfahren,

ernsthaft besorgt darüber, dass in einigen Fällen Gesetze
und sonstige Maßnahmen zum Schutz der nationalen Sicher-
heit und zur Bekämpfung des Terrorismus missbräuchlich ge-
gen Menschenrechtsverteidiger angewandt wurden bezie-
hungsweise dass sie deren Arbeit und Sicherheit in völker-
rechtswidriger Weise behindert haben,

sowie ernsthaft besorgt über die nach wie vor zahlreichen
Menschenrechtsverletzungen an Personen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten überall auf der Welt einsetzen, sowie darüber, dass
in vielen Ländern Drohungen, Angriffe und Einschüchte-
rungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidiger nach wie
vor straflos bleiben und dass sich dies nachteilig auf ihre Ar-
beit und ihre Sicherheit auswirkt,

besorgt über die erhebliche Zahl an Mitteilungen an die
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs über die Lage von
Menschenrechtsverteidigern, die zusammen mit den von ver-
schiedenen Mechanismen für besondere Verfahren vorgeleg-
ten Berichten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger,
einschließlich der Frauen unter ihnen, ernsthaften Risiken
ausgesetzt sind,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle von Einzelper-
sonen, Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich
nichtstaatlicher Organisationen, und Gruppen und Organen
der Gesellschaft, einschließlich unabhängiger nationaler In-
stitutionen, im Hinblick auf die Förderung und den Schutz al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, namentlich
bei der Bekämpfung der Straflosigkeit, der Förderung des Zu-
gangs zur Justiz und zu Informationen, der Partizipation der
Öffentlichkeit an Entscheidungsprozessen, der Förderung,
Stärkung und Erhaltung der Demokratie, der Bekämpfung der
Armut und der Förderung des Rechts auf Entwicklung, und
daran erinnernd, dass sie allesamt Rechte, Verantwortlichkei-
ten und Pflichten innerhalb und gegenüber der Gemeinschaft
haben,

in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidiger eine
maßgebliche Rolle dabei spielen können, Anstrengungen zur

Stärkung des Friedens und der Entwicklung durch Dialog,
Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unterstützen,
namentlich indem sie die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte überwachen, darüber berichten und dazu beitra-
gen,

unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang
mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte310 als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von anderen Bestimmungen des
Paktes in jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang
stehen muss, sowie unter Betonung des Ausnahme- und
Übergangscharakters aller solcher Außerkraftsetzungen, auf
die der Menschenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001
verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29 über Notstands-
situationen311 hingewiesen hat,

in Anerkennung der wichtigen Tätigkeit, die die Sonder-
beauftragte leistet, und zu einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen der Sonderbeauftragten und den anderen besonde-
ren Verfahren des Menschenrechtsrats sowie anderen zustän-
digen Organen, Büros, Hauptabteilungen und Sonderorgani-
sationen der Vereinten Nationen und ihrem Personal am
Amtssitz und auf Landesebene im Rahmen ihres Mandats an-
regend,

unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte wie auch der Zusam-
menarbeit zwischen internationalen und regionalen Mecha-
nismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und zu
weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht anregend,

sowie unter Begrüßung der Schritte, die einige Staaten un-
ternommen haben, um nationale Politiken oder Rechtsvor-
schriften zum Schutz von Einzelpersonen, Gruppen und Or-
ganen der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Vertei-
digung der Menschenrechte einsetzen, zu verabschieden,

daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
tragen, erneut erklärend, dass die mit der Charta der Verein-
ten Nationen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen
der Staaten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grund-
freiheiten übereinstimmenden innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb dessen
die Menschenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit ausüben, und
mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten man-
cher nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Menschen-
rechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,

hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnah-
men zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern bedarf,

309 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second
Session, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.

310 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
311 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI.
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1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das
Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen
und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen312, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirk-
lichen, namentlich indem sie gegebenenfalls konkrete Maß-
nahmen zu diesem Zweck ergreifen;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Lage von
Menschenrechtsverteidigern313 und ihrem Beitrag zur wirksa-
men Förderung der Erklärung und zur Verbesserung des
Schutzes von Menschenrechtsverteidigern überall auf der
Welt;

3. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Per-
sonen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt einset-
zen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigne-
ten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um derartigen Men-
schenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen;

4. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechtsvertei-
diger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu ge-
währleisten, einschließlich in Zeiten bewaffneter Konflikte
und der Friedenskonsolidierung;

5. fordert alle Staaten außerdem auf, das Recht der
freien Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit von
Menschenrechtsverteidigern zu gewährleisten, zu schützen
und zu achten und dort, wo Registrierungspflicht besteht, ihre
Registrierung zu erleichtern, namentlich durch die Festlegung
wirksamer und transparenter Kriterien und nichtdiskriminie-
render, zügiger und kostengünstiger Verfahren im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge
zu tragen, dass alle ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem
Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte, entspre-
chen und weder die Arbeit der Einzelpersonen, Gruppen und
Organe der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Ver-
teidigung der Menschenrechte einsetzen, behindern noch ihre
Sicherheit beeinträchtigen;

7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Frage der Straflo-
sigkeit für Angriffe, Drohungen und Einschüchterungshand-
lungen, einschließlich Fällen von geschlechtsspezifischer Ge-
walt, gegen Menschenrechtsverteidiger und ihre Angehörigen
anzugehen, namentlich indem sie dafür sorgen, dass Be-
schwerden von Menschenrechtsverteidigern umgehend unter-

sucht werden und dass ihnen auf transparente, unabhängige
und rechenschaftspflichtige Weise nachgegangen wird;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Son-
derbeauftragten bei der Wahrnehmung ihres Mandats zusam-
menzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, rechtzeitig alle
Informationen vorzulegen und die ihnen von der Sonderbe-
auftragten übermittelten Mitteilungen ohne unangemessene
Verzögerung zu beantworten;

9. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen der Sonderbeauftragten auf Besuch ih-
res Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich auf,
mit der Sonderbeauftragten im Hinblick auf die Weiterverfol-
gung und Umsetzung ihrer Empfehlungen in einen konstruk-
tiven Dialog einzutreten, um ihr die noch wirksamere Erfül-
lung ihres Mandats zu ermöglichen;

10. bittet die Staaten, die Erklärung in die Landesspra-
chen übersetzen zu lassen und Maßnahmen zu ihrer besseren
Verbreitung zu treffen;

11. legt den Staaten nahe, die Erklärung besser bekannt
zu machen und eine entsprechende Schulung zu fördern, um
Amtsträger, Organisationen, Behörden und Justiz zur Einhal-
tung der Bestimmungen der Erklärung zu befähigen und da-
durch ein besseres Verständnis und mehr Achtung für die
Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesellschaft, die
sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte
einsetzen, zu bewirken;

12. ermutigt die zuständigen Organe der Vereinten Na-
tionen, einschließlich auf Landesebene, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats und in Zusammenarbeit mit den Staaten die
Erklärung und die Berichte der Sonderbeauftragten gebüh-
rend zu berücksichtigen, und ersucht in diesem Zusammen-
hang das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, die Aufmerksamkeit aller zuständi-
gen Organe der Vereinten Nationen, so auch auf Landesebe-
ne, auf die Berichte der Sonderbeauftragten zu lenken;

13. ersucht das Amt des Hohen Kommissars sowie die
anderen zuständigen Organe, Büros, Hauptabteilungen und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats zu prüfen, wie sie die Staaten dabei
unterstützen können, die Rolle der Menschenrechtsverteidi-
ger und ihre Sicherheit zu stärken, einschließlich in Situatio-
nen bewaffneter Konflikte und bei der Friedenskonsolidie-
rung;

14. ersucht den Generalsekretär, die Sonderbeauftragte
mit dem Personal sowie mit den Sach- und Finanzmitteln aus-
zustatten, die sie benötigt, um ihr Mandat weiterhin wirksam
wahrnehmen zu können, so auch durch Besuche der betref-
fenden Länder;

15. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Organi-
sationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats
der Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätig-
keitsprogramms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu
gewähren;

312 Resolution 53/144, Anlage.
313 Siehe A/62/225.
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16. ersucht die Sonderbeauftragte, der Generalver-
sammlung und dem Menschenrechtsrat auch künftig im Ein-
klang mit ihrem Mandat jährlich über ihre Tätigkeit Bericht
zu erstatten;

17. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/153

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)314.

62/153. Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigt über die bestürzend hohe Zahl der
Menschen auf der ganzen Welt, die unter anderem auf Grund
von bewaffneten Konflikten, Menschenrechtsverletzungen
sowie Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen
zu Binnenvertriebenen werden und denen in nur unzureichen-
dem Maße Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie im Bewusst-
sein der ernsten Herausforderungen, die der internationalen
Gemeinschaft daraus erwachsen,

in der Erkenntnis, dass Naturkatastrophen eine Ursache
von Vertreibung sind und dass die Folgen von Naturgefahren
verhütet oder erheblich gemildert werden können, wenn Stra-
tegien zur Verringerung des Katastrophenrisikos in nationale
Entwicklungspolitiken und -programme integriert werden,

im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der
humanitären Dimension des Problems der Binnenvertriebe-
nen, namentlich in Situationen lang anhaltender Vertreibung,
sowie der Verantwortung der Staaten und der internationalen
Gemeinschaft für die weitere Verstärkung des Schutzes und
der Hilfe für diese Personen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür
tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsgebiet Schutz
und Hilfe erhalten und dass die tieferen Ursachen des Vertrei-
bungsproblems in angemessener Zusammenarbeit mit der in-
ternationalen Gemeinschaft behoben werden,

im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der in-
ternationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenvertrie-
benen in der ganzen Welt und die dringende Notwendigkeit,
die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und dau-
erhafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die freiwil-
lige Rückkehr in Sicherheit und Würde oder die Integration
vor Ort,

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen Men-
schenrechtsnormen sowie die Normen des humanitären Völ-
kerrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts und anerkennend,
dass der Schutz von Binnenvertriebenen durch die Festle-
gung, Bekräftigung und Konsolidierung konkreter Schutznor-
men gestärkt wurde, insbesondere durch die Leitlinien betref-
fend Binnenvertreibungen315, 

unter Begrüßung der zunehmenden Verbreitung, Förde-
rung und Anwendung der Leitlinien bei der Auseinanderset-
zung mit Situationen der Binnenvertreibung,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2005/46 der Men-
schenrechtskommission vom 19. April 2005316 sowie unter
Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm von
Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden317 und in denen auf die
Notwendigkeit der Entwicklung globaler Strategien zur Aus-
einandersetzung mit dem Problem der Binnenvertreibung
hingewiesen wurde,

unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertreibung
und deren negativer Auswirkungen auf den Genuss der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch große Bevölkerungs-
gruppen und unter Hinweis auf die einschlägigen Bestim-
mungen des Römischen Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs, die die Vertreibung oder zwangsweise Überfüh-
rung der Bevölkerung als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und die rechtswidrige Vertreibung oder Überführung der
Zivilbevölkerung sowie die Anordnung der Verlegung der Zi-
vilbevölkerung als Kriegsverbrechen definieren318,

die Zusammenarbeit begrüßend, die zwischen dem Be-
auftragten des Generalsekretärs für die Menschenrechte Bin-
nenvertriebener und den Vereinten Nationen sowie anderen
internationalen und regionalen Organisationen hergestellt
wurde, und zur weiteren Verstärkung dieser Zusammenarbeit
ermutigend, mit dem Ziel, bessere Schutz-, Hilfe- und Ent-
wicklungsstrategien zu Gunsten von Binnenvertriebenen zu
fördern,

in dankbarer Anerkennung des wichtigen und unabhängi-
gen Beitrags der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen

314 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Angola, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien,
Japan, Kanada, Kap Verde, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern.

315 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
316 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
317 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
318 Art. 7 Ziff. 1 d) und 2 d) und Art. 8 Ziff. 2 a) vii) und 2 e) viii) (siehe
United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90;
öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743.).
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zum Schutz und zur Hilfe für Binnenvertriebene in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen internationalen Stellen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/168 vom 16. De-
zember 2005,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Be-
auftragten des Generalsekretärs für die Menschenrechte Bin-
nenvertriebener319 und von seinen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

2. würdigt den Beauftragten des Generalsekretärs für
die bisher durchgeführten Maßnahmen, für die Katalysator-
funktion, die er wahrnimmt, indem er der Öffentlichkeit die
Not der Binnenvertriebenen stärker bewusst macht, sowie für
seine laufenden Bemühungen um die Deckung des Entwick-
lungsbedarfs und der sonstigen konkreten Bedürfnisse von
Binnenvertriebenen, einschließlich durch die systematische
Integration der Menschenrechte von Binnenvertriebenen in
alle maßgeblichen Teile des Systems der Vereinten Nationen;

3. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe, im
Wege eines fortlaufenden Dialogs mit den Regierungen und
allen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen auch weiterhin die tieferen Ursa-
chen für die Binnenvertreibung, die Bedürfnisse und Men-
schenrechte der Vertriebenen, die Ausarbeitung von Kriterien
zur Bestimmung des Zeitpunkts, an dem die Vertreibung en-
det, Präventivmaßnahmen und Möglichkeiten für die Verbes-
serung des Schutzes, der Hilfe und dauerhafter Lösungen für
Binnenvertriebene zu analysieren und dabei jeweils die kon-
krete Situation zu berücksichtigen;

4. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs außer-
dem nahe, im Wege eines fortlaufenden Dialogs mit den Re-
gierungen und allen in Betracht kommenden zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen seine Anstrengun-
gen zur Förderung umfassender Strategien fortzusetzen, die
auf die Prävention der Vertreibung, die Verbesserung des
Schutzes und der Hilfe sowie dauerhafte Lösungen für die
Vertriebenen ausgerichtet sind, und in dieser Hinsicht die
Hauptverantwortung der Staaten innerhalb ihres Hoheitsbe-
reichs zu berücksichtigen;

5. dankt den Regierungen und den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, die Binnenvertriebenen
Schutz und Hilfe gewährt und die Arbeit des Beauftragten des
Generalsekretärs unterstützt haben;

6. verleiht ihrer besonderen Besorgnis über die
schwerwiegenden Probleme Ausdruck, denen sich viele bin-
nenvertriebene Frauen und Kinder gegenübersehen, nament-
lich Gewalt und Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, Zwangs-
rekrutierung und Entführung, und begrüßt die Entschlossen-
heit des Beauftragten des Generalsekretärs, ihren besonderen
Hilfe-, Schutz- und Entwicklungsbedürfnissen sowie anderen
Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, wie schwer traumati-
sierte Menschen, ältere Menschen und Menschen mit Behin-
derungen, systematischere und eingehendere Aufmerksam-
keit zu widmen, unter Berücksichtigung der einschlägigen

Resolutionen der Generalversammlung und eingedenk der
Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober
2000;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der immer
wichtigeren Rolle, die den nationalen Menschenrechtsinstitu-
tionen bei der Gewährung von Hilfe für Binnenvertriebene
und bei der Förderung und dem Schutz ihrer Menschenrechte
zukommt;

8. stellt fest, wie wichtig es ist, in Friedensprozessen
bei Bedarf den Menschenrechten und dem besonderen
Schutz- und Hilfebedarf von Binnenvertriebenen Rechnung
zu tragen, und betont, dass dauerhafte Lösungen für Binnen-
vertriebene, namentlich ihre freiwillige Rückkehr, nachhalti-
ge Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsprozesse und
gegebenenfalls ihre aktive Mitwirkung am Friedenskonsoli-
dierungsprozess, notwendige Bestandteile einer wirksamen
Friedenskonsolidierung sind;

9. begrüßt die diesbezügliche Rolle der Kommission
für Friedenskonsolidierung und fordert die Kommission
nachdrücklich auf, sich im Rahmen ihres Mandats, in Zusam-
menarbeit mit den nationalen Regierungen und Übergangsre-
gierungen und in Absprache mit den zuständigen Institutio-
nen der Vereinten Nationen verstärkt darum zu bemühen, die
Rechte und die besonderen Bedürfnisse von Binnenvertriebe-
nen, namentlich ihre freiwillige Rückkehr, Wiedereingliede-
rung und Rehabilitation, sowie damit zusammenhängende
Fragen betreffend Land und Eigentum einzubeziehen, wenn
sie in den Postkonfliktsituationen, mit denen sie befasst ist,
Beratung im Hinblick auf landesspezifische Strategien für die
Friedenskonsolidierung gewährt beziehungsweise solche
Strategien vorschlägt;

10. anerkennt die Leitlinien betreffend Binnenvertrei-
bungen315 als einen wichtigen internationalen Rahmen für den
Schutz von Binnenvertriebenen, begrüßt es, dass immer mehr
Staaten, Organisationen der Vereinten Nationen sowie regio-
nale und nichtstaatliche Organisationen diese Leitlinien als
Norm anwenden, und legt allen maßgeblichen Akteuren nahe,
die Leitlinien anzuwenden, wenn sie sich mit Situationen der
Binnenvertreibung befassen;

11. begrüßt es, dass der Beauftragte des Generalsekre-
tärs in seinem Dialog mit Regierungen, mit zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und mit anderen
maßgeblichen Akteuren weiter die Leitlinien heranzieht, und
ersucht ihn, seine Bemühungen um die stärkere Verbreitung,
Förderung und Anwendung der Leitlinien fortzusetzen und
die Anstrengungen zu unterstützen, die zur Förderung des
Kapazitätsaufbaus und der Anwendung der Leitlinien sowie
der Ausarbeitung innerstaatlicher Rechtsvorschriften und Po-
litiken unternommen werden;

12. legt den Staaten nahe, auch weiterhin innerstaatliche
Rechtsvorschriften und Politiken zu allen Phasen der Vertrei-
bung auszuarbeiten und durchzuführen und insbesondere in-
nerhalb der Regierung eine nationale Koordinierungsstelle
für Fragen der Binnenvertreibung zu benennen sowie Haus-
haltsmittel zu veranschlagen, und ermutigt die internationale
Gemeinschaft und die nationalen Akteure, den Regierungen319 Siehe A/62/227.
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auf Antrag diesbezügliche finanzielle Unterstützung zu ge-
währen und mit ihnen zusammenzuarbeiten;

13. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen von Ländern, in denen Situationen von Binnenvertrei-
bung bestehen, nachdrücklich auf, die Tätigkeit des Beauf-
tragten des Generalsekretärs auch künftig zu erleichtern, so-
wie ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten zu ei-
nem Besuch ihres Landes einzuladen, damit er den Dialog mit
den Regierungen zur Überwindung von Situationen der Bin-
nenvertreibung fortführen und intensivieren kann, und dankt
den Regierungen, die dies bereits getan haben;

14. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs die Empfehlungen und Anregun-
gen, die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unterbreitet
hat, ernsthaft zu prüfen und ihn über die daraufhin ergriffenen
Maßnahmen zu unterrichten;

15. fordert die Regierungen auf, Binnenvertriebenen
Schutz und Hilfe zu gewähren, namentlich Hilfe bei der Wie-
dereingliederung und Entwicklung, und die diesbezüglichen
Anstrengungen der zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen und der humanitären Organisationen zu erleich-
tern, so auch durch die weitere Verbesserung des Zugangs zu
Binnenvertriebenen;

16. betont die zentrale Rolle des Nothilfekoordinators
bei der interinstitutionellen Koordinierung des Schutzes und
der Hilfe für Binnenvertriebene und begrüßt die Initiativen,
die weiterhin ergriffen wurden, um bessere Schutz-, Hilfe-
und Entwicklungsstrategien zu Gunsten von Binnenvertriebe-
nen und eine bessere Koordinierung der sie betreffenden Ak-
tivitäten zu gewährleisten;

17. nimmt Kenntnis von den gegenwärtig durch das hu-
manitäre System der Vereinten Nationen unternommenen
Anstrengungen, betont die Notwendigkeit, die interinstitutio-
nellen Regelungen und die Kapazitäten der Organisationen
der Vereinten Nationen und anderer maßgeblicher Akteure
zur Bewältigung der enormen mit der Binnenvertreibung ver-
bundenen humanitären Herausforderungen weiter auszubau-
en, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Wichtigkeit eines
wirksamen, rechenschaftspflichtigen und berechenbaren ko-
operativen Ansatzes;

18. legt allen in Betracht kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet der humani-
tären Hilfe, der Menschenrechte und der Entwicklung tätigen
Organisationen nahe, ihre Zusammenarbeit und Koordinie-
rung über den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss und
in Ländern, in denen Situationen der Binnenvertreibung be-
stehen, weiter zu verstärken und dem Beauftragten des Gene-
ralsekretärs jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zukom-
men zu lassen;

19. stellt mit Anerkennung fest, dass der Frage der Bin-
nenvertriebenen in dem Prozess der konsolidierten interinsti-
tutionellen Beitragsappelle verstärkte Aufmerksamkeit gilt,
und ermutigt zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen;

20. ist sich bewusst, wie wichtig die globale Datenbank
über Binnenvertriebene ist, für die sich der Beauftragte des
Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt den Mitgliedern des
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses und den Regie-
rungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zusammenzuarbei-
ten und es unter anderem durch die Lieferung einschlägiger
Daten über Situationen der Binnenvertreibung sowie die Be-
reitstellung von Finanzmitteln zu unterstützen;

21. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisationen,
wie beispielsweise der Afrikanischen Union, der Organisa-
tion der amerikanischen Staaten, der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa, der Zwischenstaatlichen
Behörde für Entwicklung, des Europarats, des Common-
wealth und der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, die auf die Schutz-, Hilfe- und Entwicklungs-
bedürfnisse von Binnenvertriebenen eingehen, und ermutigt
diese und andere Regionalorganisationen, ihre Aktivitäten
und ihre Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des General-
sekretärs zu verstärken;

22. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der wirksamen Wahrnehmung seines Mandats zu
gewähren, und legt dem Beauftragten nahe, sich weiter um
Beiträge der Staaten sowie der zuständigen Organisationen
und Institutionen zu bemühen, damit seine Tätigkeit auf eine
solidere Grundlage gestellt wird;

23. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, für
die Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten und
vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution zu erstellen;

24. beschließt, die Frage des Schutzes und der Hilfe für
Binnenvertriebene auf ihrer vierundsechzigsten Tagung wei-
ter zu behandeln.

RESOLUTION 62/154

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 108 Stimmen bei
51 Gegenstimmen und 25 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)320:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Grenada, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Ma-

320 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belarus, Pakistan (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Organisation der Islami-
schen Konferenz sind) und Venezuela (Bolivarische Republik). 



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

420

lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Philippinen,
Russische Föderation, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-
Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuva-
lu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentral-
afrikanische Republik. 

Dagegen: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Botsuana, Brasilien,
Chile, Ecuador, Ghana, Guatemala, Indien, Japan, Kenia, Kolum-
bien, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Mongolei, Nepal, Nigeria, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Ruanda, Salomonen,
Vereinigte Republik Tansania.

62/154. Bekämpfung der Diffamierung von Religionen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der
Charta der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allge-
meine Achtung und Einhaltung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht,
Sprache oder Religion zu fördern und zu festigen, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
der Menschenrechtskommission zu diesem Thema,

ferner unter Hinweis auf die von der Generalversamm-
lung am 8. September 2000 verabschiedete Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen321, die in der Millenniums-Er-
klärung bekundete Entschlossenheit begrüßend, Maßnahmen
zu ergreifen, um die in vielen Gesellschaften immer häufiger
vorkommenden rassistischen und fremdenfeindlichen Hand-
lungen zu beseitigen und in allen Gesellschaften größere Har-
monie und Toleranz zu fördern, und ihrer wirksamen Umset-
zung auf allen Ebenen erwartungsvoll entgegensehend, so
auch im Kontext der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban, die auf der vom 31. August bis 8. September
2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz verabschiedet
wurden322, 

unter Hinweis auf die Verkündung der Globalen Agenda
für den Dialog zwischen den Kulturen323 und mit der Bitte an
die Staaten, die Organisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen, im Rahmen ihrer vorhandenen Mittel,
sowie an andere internationale und regionale Organisationen
und die Zivilgesellschaft, zur Durchführung des in der Globa-
len Agenda enthaltenen Aktionsprogramms beizutragen, 

erfreut über den Beginn der Initiative „Allianz der Zivili-
sationen“, die der Notwendigkeit entschlossener Anstrengun-
gen der internationalen Gemeinschaft zur Förderung der ge-
genseitigen Achtung und Verständigung zwischen den ver-
schiedenen Kulturen und Gesellschaften Rechnung tragen
soll, und die diesbezügliche Ernennung des Hohen Beauftrag-
ten der Vereinten Nationen für die Allianz der Zivilisationen,

die Fortschritte bei der Durchführung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban begrüßend,

unterstreichend, wie wichtig die Verstärkung der Kontak-
te auf allen Ebenen ist, um den Dialog zu vertiefen und die
Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen, Religio-
nen, Weltanschauungen und Zivilisationen zu verstärken, und
in dieser Hinsicht die Erklärung und das Aktionsprogramm
begrüßend, die auf der am 3. und 4. September 2007 in Tehe-
ran abgehaltenen Ministertagung der Bewegung der nichtge-
bundenen Länder über Menschenrechte und kulturelle Viel-
falt verabschiedet wurden324,

erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Men-
schen auf Grund der Religion oder der Weltanschauung eine
Verletzung der Menschenrechte und eine Verleugnung der
Grundsätze der Charta darstellt,

davon überzeugt, dass die Achtung der kulturellen, ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Vielfalt sowie der Dialog
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und zwischen Völkern sind, die
verschiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören,
während Erscheinungsformen von kulturellen Vorurteilen,
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Menschen,
die verschiedenen Kulturen, Religionen und Weltanschauun-
gen angehören, überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwi-
schen den Völkern und Nationen führen,

in Anerkennung des wertvollen Beitrags aller Religionen
und Weltanschauungen zur modernen Zivilisation und des
Beitrags, den der Dialog zwischen den Kulturen zu einem
besseren Bewusstsein und Verständnis der gemeinsamen
Werte leisten kann,

erneut erklärend, dass alle Staaten weitere nationale und
internationale Anstrengungen zur Förderung des Dialogs und
zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den Zivilisatio-
nen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen unterneh-
men müssen, und betonend, dass den Staaten, den Regional-

321 Siehe Resolution 55/2.
322 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.

323 Siehe Resolution 56/6.
324 A/62/464, Anlage.
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organisationen, nichtstaatlichen Organisationen, religiösen
Organisationen und den Medien eine wichtige Rolle bei der
Förderung der Toleranz sowie der Achtung und der Freiheit
der Religion und der Weltanschauung zukommt,

unterstreichend, dass der Bildung bei der Förderung der
Toleranz und der Beseitigung der Diskriminierung auf Grund
der Religion oder Weltanschauung eine wichtige Rolle zu-
kommt,

zutiefst beunruhigt über die wachsende Tendenz zur Dis-
kriminierung auf Grund der Religion und des Glaubens, so
auch in manchen innerstaatlichen Politiken und Gesetzen, die
bestimmten Religionen und Glaubensrichtungen angehören-
de Bevölkerungsgruppen unter den verschiedensten Vorwän-
den im Zusammenhang mit Sicherheit und illegaler Einwan-
derung stigmatisieren,

höchst beunruhigt darüber, dass es zusätzlich zu dem ne-
gativen Islambild in den Medien und der Einführung und An-
wendung von Gesetzen, die Muslime, nach den Ereignissen
des 11. September 2001 insbesondere muslimische Minder-
heiten, gezielt diskriminieren und sich gegen sie richten, in
vielen Teilen der Welt zu ernsten Fällen von Intoleranz, Dis-
kriminierung und Gewalthandlungen auf Grund der Religion
oder der Weltanschauung sowie zu Einschüchterungen und
Nötigungen kommt, deren Beweggrund religiöser oder son-
stiger Extremismus ist und die den Genuss der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gefährden,

mit Besorgnis feststellend, dass die Diffamierung von Re-
ligionen zu sozialer Disharmonie und zu Menschenrechtsver-
letzungen führen könnte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/164 vom 19. De-
zember 2006,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs325 und den darin enthaltenen Schlussfolgerungen;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die negative Ste-
reotypisierung von Religionen und die Erscheinungsformen
von Intoleranz und Diskriminierung in Fragen der Religion
oder der Weltanschauung, die in der Welt nach wie vor auf-
treten;

3. missbilligt entschieden die tätlichen Angriffe und
Übergriffe auf Geschäfte, Kulturzentren und Kultstätten aller
Religionen sowie die gezielten Attacken gegen religiöse
Symbole;

4. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die von extremi-
stischen Organisationen und Gruppen verfolgten Programme
und Ziele zur Diffamierung von Religionen und zur Aufsta-
chelung zu religiösem Hass, insbesondere wenn sie von Re-
gierungen geduldet werden;

5. bekundet außerdem ihre tiefe Besorgnis darüber,
dass der Islam oft fälschlich mit Menschenrechtsverletzungen
und Terrorismus in Verbindung gebracht wird; 

6. nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis von der Intensi-
vierung der Diffamierungskampagne gegen Religionen und
der gezielten Überwachung muslimischer Minderheiten auf
Grund der ethnischen Zugehörigkeit und der Religion seit den
tragischen Ereignissen des 11. September 2001; 

7. erkennt an, dass die Diffamierung von Religionen
und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Kontext des
Kampfes gegen den Terrorismus und der Reaktion auf Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung zu einem erschweren-
den Faktor werden, der zur Verweigerung der Grundrechte
und -freiheiten der Angehörigen der Zielgruppen sowie zu ih-
rer wirtschaftlichen und sozialen Ausgrenzung beiträgt; 

8. missbilligt die Verwendung der Print-, audiovisuel-
len und elektronischen Medien, einschließlich des Internets,
und aller anderen Mittel zu dem Zweck, zu Gewalthandlun-
gen, Fremdenfeindlichkeit oder damit zusammenhängender
Intoleranz und Diskriminierung gegen den Islam oder irgend-
eine andere Religion aufzustacheln, sowie die gezielten At-
tacken gegen religiöse Symbole; 

9. betont, dass die Diffamierung aller Religionen und
die Aufstachelung zu religiösem Hass, insbesondere gegen-
über dem Islam und den Muslimen, wirksam bekämpft wer-
den müssen; 

10. hebt hervor, dass jeder das Recht auf unbehinderte
Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung
hat und dass die Ausübung dieser Rechte besondere Pflichten
und Verantwortung mit sich bringt und daher Beschränkun-
gen unterliegen kann, die gesetzlich vorgeschrieben und für
die Achtung der Rechte oder des guten Rufs anderer, den
Schutz der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ord-
nung, der öffentlichen Gesundheit oder Moral und die Ach-
tung der Religionen und Weltanschauungen notwendig sind; 

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Maßnahmen
zu ergreifen, um die Propagierung von Hass auf Grund der
nationalen Herkunft, der Rasse oder der Religion, durch die
zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt
wird, zu verbieten; 

12. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, im
Rahmen ihrer jeweiligen Rechts- und Verfassungsordnung ei-
nen hinreichenden Schutz vor Akten des Hasses, der Diskri-
minierung, der Einschüchterung und der Nötigung, die aus
der Diffamierung von Religionen resultieren, zu gewährlei-
sten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Toleranz und
die Achtung aller Religionen und Weltanschauungen und das
Verständnis ihrer Wertesysteme zu fördern, und ihre Rechts-
ordnungen durch geistige und moralische Strategien zur Be-
kämpfung von Hass und Intoleranz auf Grund der Religion zu
ergänzen; 

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass alle öffentlichen Amtsträger, namentlich die Mit-
glieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe,325 A/62/288.
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das Militär, die Beamten und die Lehrkräfte, bei der Wahr-
nehmung ihrer amtlichen Aufgaben die Menschen ungeachtet
ihrer unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen
achten und niemanden auf Grund seiner Religion oder Welt-
anschauung diskriminieren und dass jede erforderliche und
geeignete Aufklärung oder Schulung geleistet wird; 

14. unterstreicht die Notwendigkeit, die Diffamierung
von Religionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass
durch Aufklärungsarbeit und bewusstseinsbildende Maßnah-
men zu bekämpfen, indem die Maßnahmen auf lokaler, natio-
naler, regionaler und internationaler Ebene zu Strategien zu-
sammengefasst und harmonisiert werden; 

15. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den gleichen
Zugang zur Bildung für alle im Gesetz und in der Praxis zu
gewährleisten, namentlich den Zugang zu kostenloser Grund-
schulbildung für alle Kinder, Mädchen wie Jungen, sowie den
Zugang für Erwachsene zu lebenslangem Lernen und zu Bil-
dung, auf der Grundlage der Achtung der Menschenrechte,
der Vielfalt und der Toleranz sowie ohne jede Diskriminie-
rung, und keine rechtlichen oder sonstigen Maßnahmen zu er-
greifen, die zu einer Rassentrennung beim Zugang zur Schul-
bildung führen; 

16. fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen
globalen Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und
des Friedens auf der Grundlage der Achtung der Menschen-
rechte und der Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen
zu begünstigen, und legt den Staaten, nichtstaatlichen Organi-
sationen, religiösen Organisationen sowie den Print- und
elektronischen Medien eindringlich nahe, einen solchen Dia-
log zu unterstützen und sich daran zu beteiligen;

17. bekräftigt, dass der Menschenrechtsrat die allgemei-
ne Achtung aller religiösen und kulturellen Werte fördern und
sich mit Fällen der Intoleranz, Diskriminierung und Aufsta-
chelung zu Hass gegenüber Angehörigen jedweder Gemein-
schaft oder den Anhängern jedweder Religion befassen wird;

18. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
Menschenrechtsaspekte zu fördern und in Bildungsprogram-
me zu integrieren, insbesondere in das von der Generalver-
sammlung am 10. Dezember 2004 verkündete Weltpro-
gramm für Menschenrechtsbildung326, und fordert die Hohe
Kommissarin auf,

a) diese Anstrengungen mit besonderem Augenmerk
auf dem Beitrag der Kulturen sowie der religiösen und kultu-
rellen Vielfalt fortzusetzen;

b) mit anderen zuständigen internationalen Organisa-
tionen bei der Abhaltung gemeinsamer Konferenzen zur För-
derung des Dialogs zwischen den Kulturen sowie des Ver-
ständnisses der Allgemeingültigkeit der Menschenrechte und
ihrer Verwirklichung auf verschiedenen Ebenen zusammen-
zuarbeiten, insbesondere mit dem Amt des Hohen Beauftrag-

ten der Vereinten Nationen für die Allianz der Zivilisationen
und der Stelle innerhalb des Sekretariats, die damit beauftragt
ist, mit den verschiedenen Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen zusammenzuwirken und ihren Beitrag zum
zwischenstaatlichen Prozess zu koordinieren;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der sich auch
mit dem möglichen Zusammenhang zwischen der Diffamie-
rung von Religionen und der Zunahme der Aufstachelung,
der Intoleranz und des Hasses in vielen Teilen der Welt be-
fasst.

RESOLUTION 62/155

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)327.

62/155. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte328, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte329 und den Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte329 sowie die anderen
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom
17. Dezember 1999, 55/91 vom 4. Dezember 2000, 57/204
vom 18. Dezember 2002, 58/167 vom 22. Dezember 2003
und 60/167 vom 16. Dezember 2005 und ferner unter Hinweis
auf ihre Resolutionen 54/113 vom 10. Dezember 1999, 55/23
vom 13. November 2000 und 60/4 vom 20. Oktober 2005
über das Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen, 

feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Vielfalt so-
wie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur fördern,
insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der interna-
tionalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. November
1966 von der Generalkonferenz der Organisation der Verein-

326 Siehe Resolutionen 59/113 A und B.

327 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, China,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Eritrea, Gambia, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kolumbien,
Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Südafrika,
Sudan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Tunesien, Usbekistan,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania und
Vietnam.
328 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
329 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ih-
rer vierzehnten Tagung verabschiedet wurde330,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs331, 

unter Hinweis darauf, dass laut der in der Anlage zu ihrer
Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 enthaltenen
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen die Staaten die Pflicht haben, ungeachtet der Unter-
schiede ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Syste-
me in den verschiedenen Bereichen der internationalen Be-
ziehungen bei der Förderung der allgemeinen Achtung und
Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
und bei der Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminie-
rung und aller Formen der religiösen Intoleranz zusammenzu-
arbeiten, 

begrüßend, dass die Globale Agenda für den Dialog zwi-
schen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 vom 9. Novem-
ber 2001 verabschiedet wurde, 

sowie den Beitrag begrüßend, den die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
zur Förderung der Achtung der kulturellen Vielfalt geleistet
hat, 

mit Genugtuung über die Allgemeine Erklärung zur kultu-
rellen Vielfalt der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur332, die zusammen mit ih-
rem Aktionsplan333 am 2. November 2001 durch die General-
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißigsten
Tagung verabschiedet wurde und in der die Mitgliedstaaten
das System der Vereinten Nationen und die anderen in Be-
tracht kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen baten, mit der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bei der Förde-
rung der in der Erklärung und in ihrem Aktionsplan festgeleg-
ten Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Syn-
ergie der Maßnahmen zu Gunsten der kulturellen Vielfalt zu
verstärken, 

Kenntnis nehmend von der am 3. und 4. September 2007
in Teheran abgehaltenen Ministertagung der Bewegung der
nichtgebundenen Länder über Menschenrechte und kulturelle
Vielfalt,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler
und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher histori-
scher, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu
behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ih-
re jeweilige politische, wirtschaftliche und kulturelle Ord-
nung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu schützen, 

in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das
Streben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwick-
lung eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturel-
len Lebens der Menschen darstellen, 

unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des Frie-
dens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Menschen-
rechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den Völ-
kern und Nationen und den Dialog zwischen den Kulturen
stärkt, 

in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisationen
einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen, 

sowie in dem Bewusstsein, dass die Förderung der Rechte
indigener Bevölkerungen und ihrer Kulturen und Traditionen
zur Achtung und Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt al-
ler Völker und Nationen beitragen wird,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog in-
nerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und zwischen Völkern sind, die
verschiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören,
während Erscheinungsformen von kulturellen Vorurteilen,
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiede-
nen Kulturen und Religionen überall auf der Welt zu Hass
und Gewalt zwischen den Völkern und Nationen führen, 

anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller
Menschen sind, 

in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle Völ-
ker und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und Tradi-
tionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Austausch
von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen Errun-
genschaften zu bereichern,

im Bewusstsein der Vielfalt der Welt, in der Erkenntnis,
dass alle Kulturen und Zivilisationen zur Bereicherung der
Menschheit beitragen, sich dessen bewusst, wie wichtig die

330 See United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, Records of the General Conference, Fourteenth Session, Paris,
1966, Resolutions.
331 A/62/254.
332 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Re-
cords of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 Octo-
ber–3 November 2001, Bd. 1 und Korrigendum: Resolutions, Kap. V,
Resolution 25, Anlage I.
333 Ebd., Anlage II.
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Achtung und das Verständnis der religiösen und kulturellen
Vielfalt überall auf der Welt ist, und sich mit Blick auf die
Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit dazu verpflichtend, das Wohlergehen, die Freiheit und
den Fortschritt der Menschen überall voranzubringen und zu
Toleranz, Achtung, Dialog und Zusammenarbeit zwischen
unterschiedlichen Kulturen, Zivilisationen und Völkern anzu-
regen, 

1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen
in einem nationalen und internationalen Klima des Friedens,
der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiter-
entwickeln und erhalten; 

2. begrüßt die am 8. September 2000 verabschiedete
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen334, in der die
Mitgliedstaaten unter anderem die Auffassung vertreten, dass
die Toleranz zu den unverzichtbaren Grundwerten in den in-
ternationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts gehört und
dass sie die aktive Förderung einer Kultur des Friedens und
des Dialogs zwischen den Kulturen umfassen soll, in der die
Menschen einander in der gesamten Vielfalt ihrer Glaubens-
überzeugungen, Kulturen und Sprachen achten und in der die
Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft sowie zwischen
verschiedenen Gesellschaften weder gefürchtet noch unter-
drückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit
geschätzt werden; 

3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am
kulturellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzuneh-
men, die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und sei-
nen Anwendungen ergeben; 

4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft da-
nach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen der
Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Achtung
der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet; 

5. bekundet ihre Entschlossenheit, die kulturelle Ho-
mogenisierung im Kontext der Globalisierung durch verstärk-
ten interkulturellen Austausch im Zeichen der Förderung und
des Schutzes der kulturellen Vielfalt zu verhindern und zu
mildern; 

6. bekräftigt, dass der interkulturelle Dialog das ge-
meinsame Verständnis der Menschenrechte wesentlich berei-
chert und dass aus der Förderung und dem Ausbau der inter-
nationalen Kontakte und der Zusammenarbeit auf kulturellem
Gebiet wichtige Vorteile gezogen werden können; 

7. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit aner-
kannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb aller Nationen
und zwischen ihnen zu achten und bestmöglich zu nutzen,
wenn sie gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und pro-
duktiven Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze

wie Gerechtigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung,
Demokratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Re-
spekt innerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Natio-
nen praktisch verwirklichen und fördern, insbesondere durch
öffentliche Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das
Bewusstsein und das Verständnis für die Vorteile der kultu-
rellen Vielfalt zu fördern, namentlich Programme, bei denen
die Behörden Partnerschaften mit internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen sowie anderen Teilen der Zivilge-
sellschaft eingehen; 

8. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt
und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralismus
der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch
von Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturel-
len Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung
der allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der
Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftli-
cher Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen be-
günstigt; 

9. betont, dass die Förderung des kulturellen Pluralis-
mus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kul-
turellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

10. betont außerdem, dass Toleranz und Achtung der
Vielfalt die allgemeine Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte, einschließlich der Gleichstellung von Mann und
Frau und des Genusses aller Menschenrechte durch alle Men-
schen, erleichtern, und hebt hervor, dass sich Toleranz und
die Achtung der kulturellen Vielfalt und die allgemeine För-
derung und der Schutz der Menschenrechte gegenseitig stüt-
zen; 

11. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständi-
gung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Viel-
falt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen; 

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen Institutio-
nen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer werden und
die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung be-
stimmter Teile der Gesellschaft vermeiden; 

13. fordert die Staaten, die internationalen Organisatio-
nen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf und
bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen
Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und ihre
Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens, der Ent-
wicklung und der allgemein akzeptierten Menschenrechte zu
fördern; 

14. betont die Notwendigkeit einer freien Nutzung der
Medien und der neuen Informations- und Kommunikations-334 Siehe Resolution 55/2.
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technologien, um die Bedingungen für die Wiederbelebung
des Dialogs zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu
schaffen;

15. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Reso-
lution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle
Vielfalt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten, der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen
und der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser
Resolution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die An-
erkennung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwi-
schen allen Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt,
und der Generalversammlung den Bericht auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung vorzulegen; 

16. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, die in dieser Resolution an-
gesprochenen Fragen auch künftig bei seinen Tätigkeiten zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte umfassend
zu berücksichtigen; 

17. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten“ weiter zu behandeln. 

RESOLUTION 62/156

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)335.

62/156. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über
den Schutz von Migranten, zuletzt Resolution 61/165 vom
19. Dezember 2006, sowie unter Hinweis auf die Resolution
2005/47 der Menschenrechtskommission vom 19. April
2005336,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte337, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationa-

ler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben, 

sowie bekräftigend, dass jeder das Recht hat, sich inner-
halb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen und jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte338 und den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte338, das
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe339,
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau340, das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes341, das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung342, das Wiener
Übereinkommen über konsularische Beziehungen343 und die
Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen344,

sowie unter Hinweis auf die in den Ergebnissen aller gro-
ßen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen
enthaltenen Bestimmungen betreffend Migranten,

unterstreichend, wie wichtig der Menschenrechtsrat ist,
wenn es darum geht, die Achtung des Schutzes der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller, einschließlich der Mi-
granten, zu fördern, 

Kenntnis nehmend von dem vom Interamerikanischen Ge-
richtshof für Menschenrechte abgegebenen Gutachten
OC-16/99 vom 1. Oktober 1999 betreffend das Recht auf In-
formation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien
für ein ordnungsgemäßes Verfahren sowie von seinem Gut-
achten OC-18/03 vom 17. September 2003 betreffend die ju-
ristische Lage und die Rechte illegaler Migranten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Urteil des Internationa-
len Gerichtshofs in dem Fall Avena and Other Mexican Na-
tionals (Avena und andere mexikanische Staatsangehörige)

335 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Be-
lize, Benin, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Demo-
kratische Republik Kongo, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Gha-
na, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Kap Verde, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Libanon, Mali, Marokko, Maure-
tanien, Mexiko, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay, Peru,
Philippinen, Senegal, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan,
Tadschikistan, Türkei und Uruguay.
336 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
337 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

338 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
339 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
340 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
341 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
342 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS
1995 1164.
343 Ebd., Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1585; LGBl. 1968 Nr. 19/1; öBGBl. Nr. 318/1969;
AS 1968 887.
344 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution
45/158, Anlage.
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vom 31. März 2004345 und auf die darin bekräftigten Ver-
pflichtungen der Staaten hinweisend,

unter Hinweis auf den Dialog auf hoher Ebene über inter-
nationale Migration und Entwicklung, der am 14. und
15. September 2006 in New York abgehalten wurde, um die
vielgestaltigen Aspekte der internationalen Migration und
Entwicklung zu erörtern, und in dem der Zusammenhang
zwischen der internationalen Migration, der Entwicklung und
den Menschenrechten anerkannt wurde, und Kenntnis neh-
mend von der ersten Tagung des Globalen Forums über Mi-
gration und Entwicklung, die von der Regierung Belgiens
vom 9. bis 11. Juli 2007 organisiert und ausgerichtet wurde,

unter Betonung der globalen Natur des Migrationsphäno-
mens, der Bedeutung der diesbezüglichen Zusammenarbeit
und des Dialogs, je nach Bedarf auf internationaler, regiona-
ler und bilateraler Ebene, und der Notwendigkeit, die Men-
schenrechte von Migranten zu schützen, insbesondere ange-
sichts der Zunahme der Migrationsströme in der globalisier-
ten Wirtschaft und im Kontext neuer Sicherheitsprobleme,

eingedenk dessen, dass die Politiken und Initiativen zur
Frage der Migration, einschließlich derjenigen, die sich auf
eine geordnete Steuerung der Migration richten, ganzheitli-
che Ansätze fördern sollen, bei denen die Ursachen und Fol-
gen des Phänomens sowie die uneingeschränkte Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Migranten Berück-
sichtigung finden,

feststellend, dass zahlreiche Migrantinnen in der infor-
mellen Wirtschaft und in Tätigkeiten beschäftigt sind, die im
Vergleich zu den von Männern ausgeübten Tätigkeiten gerin-
gere Qualifikationen erfordern, wodurch diese Frauen einem
höheren Missbrauchs- und Ausbeutungsrisiko ausgesetzt
sind,

besorgt über die hohe und weiter zunehmende Zahl von
Migranten, insbesondere Frauen und Kindern, die versuchen,
ohne die erforderlichen Reisedokumente internationale Gren-
zen zu überschreiten, und sich dadurch in eine prekäre Situa-
tion bringen, und die Verpflichtung der Staaten unterstrei-
chend, die Menschenrechte dieser Migranten zu achten, 

betonend, wie wichtig es ist, dass die Staaten in Zusam-
menarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen Kampagnen
durchführen, die über Möglichkeiten, Beschränkungen und
Rechte im Falle der Migration aufklären sollen, damit ein je-
der sachlich fundierte Entscheidungen treffen kann und nie-
mand gefährliche Mittel zur Überschreitung internationaler
Grenzen benutzt,

1. fordert die Staaten auf, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten aller Migranten, ungeachtet ihres Migra-
tionsstatus, insbesondere diejenigen der Frauen und Kinder,
wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage der inter-
nationalen Migration auf dem Weg der Zusammenarbeit und

des Dialogs auf internationaler, regionaler oder bilateraler
Ebene und mittels eines umfassenden und ausgewogenen An-
satzes anzugehen und dabei die Rolle und die Verantwortlich-
keiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte aller Migranten an-
zuerkennen und Ansätze zu vermeiden, die die prekäre Situa-
tion von Migranten verschlimmern könnten;

2. fordert die Staaten außerdem auf, sicherzustellen,
dass ihre Rechtsvorschriften und Politiken, namentlich auf
dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung und der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
wie des Menschenhandels und der Schleusung von Migran-
ten, die Menschenrechte von Migranten in vollem Umfang
achten;

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des
Sonderberichterstatters des Menschenrechtsrats über die
Menschenrechte von Migranten346;

4. fordert die Staaten, die die Internationale Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ih-
rer Familienangehörigen344 noch nicht unterzeichnet und rati-
fiziert haben beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten sind,
auf, dies mit Vorrang zu erwägen, und ersucht den Generalse-
kretär, sich weiter darum zu bemühen, die Konvention be-
kannt zu machen und zu fördern;

5. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität347 und der dazugehörigen Protokolle,
nämlich des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg348 und des Zusatz-
protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels349, nachdrücklich auf, sie voll umzusetzen, und fordert
die Staaten, die diese Übereinkünfte noch nicht ratifiziert ha-
ben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf,
dies mit Vorrang zu erwägen;

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ausschusses
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen über seine fünfte und sechste Tagung350;

7. ersucht alle Staaten, internationalen Organisationen
und maßgeblichen Interessenträger, im Rahmen ihrer migra-
tionspolitischen Konzepte und Initiativen dem globalen Cha-
rakter des Migrationsphänomens Rechnung zu tragen und der
internationalen, regionalen und bilateralen Zusammenarbeit

345 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 4 (A/59/4), Kap. V, Abschn. A.23; siehe auch Avena
and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 2004, S. 12.

346 A/HRC/4/24 und Add.1-3; siehe auch A/62/218.
347 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008
Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861.
348 Ebd., Vol. 2241, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III
Nr. 11/2008; AS 2006 5899.
349 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
350 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 48 (A/62/48).
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auf diesem Gebiet entsprechende Aufmerksamkeit zu wid-
men, namentlich indem sie Dialoge über Migrationsfragen
führen, an denen die Herkunfts-, Ziel- und Transitländer so-
wie die Zivilgesellschaft, einschließlich der Migranten, betei-
ligt sind, mit dem Ziel, unter anderem die Ursachen und Fol-
gen der Migration und das Problem der illegalen oder irregu-
lären Migration umfassend anzugehen und dabei dem Schutz
der Menschenrechte von Migranten Vorrang einzuräumen;

8. bekundet ihre Besorgnis über die von einigen Staa-
ten erlassenen Gesetze und Maßnahmen, die die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten von Migranten einschränken
könnten, und bekräftigt, dass die Staaten bei der Ausübung
ihres souveränen Rechts, migrationspolitische und grenzsi-
chernde Maßnahmen zu erlassen und durchzuführen, gehal-
ten sind, ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ein-
schließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, nach-
zukommen, um die volle Achtung der Menschenrechte von
Migranten zu gewährleisten;

9. ersucht die Staaten, konkrete Maßnahmen zu be-
schließen, um die Verletzung der Menschenrechte von Mi-
granten während ihres Transits zu verhindern, namentlich in
Häfen, auf Flughäfen, an Grenzen und Migrationskontroll-
stellen, die in solchen Einrichtungen und in Grenzgebieten tä-
tigen Amtsträger darin zu schulen, Migranten mit Respekt
und im Einklang mit dem Gesetz zu behandeln, und jede Ver-
letzung der Menschenrechte von Migranten, wie etwa will-
kürliche Inhaftierung, Folter und Verletzungen des Rechts auf
Leben, einschließlich außergerichtlicher Hinrichtungen, wäh-
rend ihres Transits aus ihrem Herkunftsland in das Zielland
und umgekehrt, einschließlich ihres Transits über nationale
Grenzen hinweg, in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften strafrechtlich zu verfolgen; 

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass die Rückführungsmechanismen die Ermittlung und
den besonderen Schutz von Personen in prekären Situationen
ermöglichen, und im Einklang mit ihren internationalen Ver-
pflichtungen und Zusagen den Grundsatz des Wohles des
Kindes und der Familienzusammenführung zu berücksichti-
gen;

11. unterstreicht das Recht der Migranten auf Rückkehr
in das Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen;

12. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertragsstaa-
ten verpflichtet sind, die uneingeschränkte Achtung und Ein-
haltung des Wiener Übereinkommens über konsularische
Beziehungen343 sicherzustellen, insbesondere im Hinblick auf
das Recht aller ausländischen Staatsangehörigen ungeachtet
ihres Einwandererstatus, die festgenommen, inhaftiert oder in
Untersuchungshaft genommen sind oder denen anderweitig
die Freiheit entzogen ist, mit einem Konsularbeamten des
Entsendestaates zu verkehren, und auf die Pflicht des Aufnah-
mestaates, den ausländischen Staatsangehörigen unverzüg-
lich von seinen Rechten nach dem Übereinkommen in Kennt-
nis zu setzen;

13. verurteilt nachdrücklich die gegen Migranten ge-
richteten Erscheinungsformen und Akte von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-

menhängender Intoleranz sowie die häufig auf sie angewand-
ten Klischees, namentlich auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung, und fordert die Staaten eindringlich auf, die
bestehenden Gesetze anzuwenden, wenn es zu fremdenfeind-
lichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen oder
Äußerungen gegen Migranten kommt, um der Straflosigkeit
für diejenigen, die fremdenfeindliche und rassistische Hand-
lungen begehen, ein Ende zu setzen;

14. ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, das
Arbeitsrecht wirksam durchzusetzen, indem sie namentlich
gegen arbeitsrechtliche Verstöße vorgehen, die die Arbeitsbe-
ziehungen und Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitneh-
mern betreffen, unter anderem ihre Entlohnung, die Gesund-
heits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz und das
Recht auf Vereinigungsfreiheit;

15. legt allen Staaten nahe, im Einklang mit den gelten-
den Rechtsvorschriften etwaige Hindernisse zu beseitigen,
die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen Transfer
von Geldüberweisungen von Migranten in ihr Herkunfts-
oder jedes andere Land verhindern, und gegebenenfalls Maß-
nahmen zur Lösung aller sonstigen Probleme zu erwägen, die
einen solchen Transfer möglicherweise behindern;

16. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Aufnahmeländer ermöglichen, die Familienzusam-
menführung erleichtern und ein harmonisches, tolerantes und
respektvolles Umfeld fördern, und legt den Staaten nahe, die
Möglichkeit der Annahme derartiger Programme in Erwä-
gung zu ziehen;

17. ersucht die Mitgliedstaaten, das System der Verein-
ten Nationen, die internationalen Organisationen, die Zivilge-
sellschaft und alle maßgeblichen Interessenträger, insbeson-
dere die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und den Sonderberichterstatter über die Men-
schenrechte von Migranten, dafür Sorge zu tragen, dass der
Gesichtspunkt der Menschenrechte von Migranten in die
Schwerpunktbereiche der derzeit im System der Vereinten
Nationen geführten Diskussionen über internationale Migra-
tion und Entwicklung einbezogen wird, eingedenk der Erörte-
rungen im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene über interna-
tionale Migration und Entwicklung, der gemäß Resolution
58/208 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003 ab-
gehalten wurde;

18. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der bei den
Vereinten Nationen vorhandenen Mittel die nötigen Ressour-
cen bereitzustellen, damit der Ausschuss zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen 2008 zwei gesonderte Tagungen abhalten kann, wobei
die erste Tagung von zweiwöchiger, die zweite Tagung von
einwöchiger Dauer sein soll, mit dem Ziel, den Anforderun-
gen gerecht zu werden, die sich aus der Arbeitsbelastung in-
folge der wachsenden Zahl der dem Ausschuss vorgelegten
Berichte der Vertragsstaaten ergeben, und bittet den Aus-
schuss, Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Wirk-
samkeit seiner Arbeitstagungen zu prüfen; 
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19. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten und in seinen Bericht eine Ana-
lyse der Mittel und Wege zur Förderung der Menschenrechte
von Migranten aufzunehmen, die auch Daten und Statistiken
über den Beitrag, den Migranten für ihr Aufnahmeland lei-
sten, umfasst, und dabei die Auffassungen des Sonderbericht-
erstatters über die Menschenrechte von Migranten zu berück-
sichtigen, und beschließt, die Frage unter dem Punkt „Förde-
rung und Schutz der Menschenrechte“ weiter zu prüfen.

RESOLUTION 62/157

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)351.

62/157. Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Dis-
kriminierung auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/55 vom 25. Novem-
ber 1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Überzeugung verkündete, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte352, Artikel 18
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte353 und andere
einschlägige Menschenrechtsbestimmungen, 

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei
der Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzep-
tanz und Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehört,
namentlich im Hinblick auf religiöse Ausdrucksformen, so-
wie unterstreichend, dass die Bildung, insbesondere die Er-
ziehung in den Schulen, einen maßgeblichen Beitrag zur För-

derung der Toleranz und zur Beseitigung von Diskriminie-
rung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung leisten
sollte,

in Anbetracht dessen, dass die Religion oder die Weltan-
schauung für jeden, der sich dazu bekennt, einen grundlegen-
den Bestandteil seiner Lebensauffassung darstellt und dass
die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ohne jede Ein-
schränkung geachtet und garantiert werden sollte, 

besorgt über die Angriffe auf religiöse Orte, Stätten und
Heiligtümer, namentlich alle vorsätzlichen Zerstörungen von
Relikten und Denkmälern,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die der Menschen-
rechtsausschuss leistet, indem er Orientierungshilfen zur
Reichweite der Religions- und Weltanschauungsfreiheit be-
reitstellt, 

betonend, dass den Staaten, den Regionalorganisationen,
den nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Organisa-
tionen und den Medien bei der Förderung von Toleranz, Ach-
tung und Religions- und Weltanschauungsfreiheit eine wich-
tige Rolle zukommt,

anerkennend, wie wichtig der inter- und intrareligöse Dia-
log ist und welche Rolle den religiösen und anderen nicht-
staatlichen Organisationen bei der Förderung der Toleranz in
Religions- oder Weltanschauungsfragen zukommt, und in
dieser Hinsicht den Dialog auf hoher Ebene über interreligiö-
se und interkulturelle Verständigung und Zusammenarbeit im
Dienste des Friedens begrüßend, der von der Generalver-
sammlung am 4. und 5. Oktober 2007 abgehalten wurde,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Be-
seitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung, zuletzt Re-
solution 61/161 vom 19. Dezember 2006, sowie die Resolu-
tion 5/1 des Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2007354,

1. verurteilt alle Formen von Intoleranz und Diskrimi-
nierung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung und
Verletzungen des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit;

2. betont, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit für alle Menschen gleichermaßen gilt,
ungeachtet ihrer Religion oder Weltanschauung, und dass sie
ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das
Gesetz haben;

3. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss un-
terstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig
sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind,
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit
oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten
anderer erforderlich sind und in einer Weise angewandt wer-
den, die das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit nicht beeinträchtigt; 

351 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap
Verde, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Moldau, Monaco, Montene-
gro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Ruanda, Rumänien, San Marino, São Tomé und Príncipe, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern.
352 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
353 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.

354 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.
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4. nimmt mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis, dass Fäl-
le von Intoleranz und Gewalt gegenüber den Angehörigen
zahlreicher religiöser und anderer Gemeinschaften in ver-
schiedenen Teilen der Welt insgesamt zugenommen haben,
namentlich Fälle, deren Beweggründe Islamfeindlichkeit,
Antisemitismus und Christenfeindlichkeit sind, und dass die
Verwirklichung der Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Überzeugung355 nur langsam voranschreitet;

5. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Lage, in der
sich Personen in prekären Situationen, namentlich Flüchtlin-
ge, Asylsuchende und Binnenvertriebene, im Hinblick auf ih-
re Fähigkeit befinden, ihr Recht auf Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit frei auszuüben;

6. bekundet ihre Besorgnis über das Fortbestehen insti-
tutionalisierter gesellschaftlicher Intoleranz und Diskriminie-
rung gegenüber vielen Menschen im Namen der Religion
oder der Weltanschauung; 

7. verurteilt jedes Eintreten für religiösen Hass, durch
das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgesta-
chelt wird, sei es durch den Einsatz von Print-, audiovisuellen
und elektronischen Medien oder durch andere Mittel; 

8. hebt hervor, dass die Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung ein-
ander bedingen, miteinander verknüpft sind und sich gegen-
seitig verstärken;

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Sonderbericht-
erstatterin über Religions- und Weltanschauungsfreiheit und
des Sonderberichterstatters über zeitgenössische Formen des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz betreffend
die Aufstachelung zu Hass auf Grund der Rasse und der Reli-
gion und die Förderung von Toleranz356;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihre Anstren-
gungen zur Beseitigung von Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung zu verstär-
ken und zu diesem Zweck

a) sicherzustellen, dass ihre Verfassungs- und Rechts-
ordnung angemessene und wirksame Garantien für die Ge-
danken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfrei-
heit für alle ohne Unterschied vorsieht, unter anderem durch
die Bereitstellung wirksamer Rechtsbehelfe in Fällen, in de-
nen das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und
Weltanschauungsfreiheit oder das Recht auf freie Religions-
ausübung, einschließlich des Rechts, die eigene Religion oder
Weltanschauung zu ändern, verletzt worden ist; 

b) sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herrschafts-
gewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder Weltan-
schauung des Rechts auf Leben, Freiheit und Sicherheit der
Person beraubt wird und dass niemand aus diesem Grund der

Folter oder willkürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unter-
worfen wird, und alle, die diese Rechte verletzen, vor Gericht
zu stellen; 

c) insbesondere das Recht aller Personen zu gewährlei-
sten, im Zusammenhang mit einer Religion oder Weltan-
schauung Kulthandlungen vorzunehmen oder sich zu versam-
meln sowie eigene Stätten dafür zu schaffen und zu unterhal-
ten, und das Recht aller Personen zu gewährleisten, einschlä-
gige Publikationen auf diesen Gebieten zu verfassen, heraus-
zugeben und zu verbreiten; 

d) sicherzustellen, dass im Einklang mit entsprechen-
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstim-
mung mit den internationalen Menschenrechtsnormen die
Freiheit aller Personen und Mitglieder von Gruppen, religiö-
se, karitative oder humanitäre Institutionen zu schaffen und
zu unterhalten, uneingeschränkt geachtet und geschützt wird; 

e) sicherzustellen, dass alle öffentlichen Amtsträger
und Bediensteten, namentlich die Mitglieder der mit der
Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe, das Militär und die
Lehrkräfte, bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten un-
terschiedliche Religionen und Weltanschauungen achten und
niemanden auf Grund seiner Religion oder Weltanschauung
diskriminieren und dass jede erforderliche und geeignete
Aufklärung oder Schulung erfolgt; 

f) durch Bildung und andere Mittel Verständigung,
Toleranz und Achtung in allen mit der Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit zusammenhängenden Angelegenheiten
zu fördern und zu festigen;

11. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und
verstärkter Dialog zwischen den Religionen oder Weltan-
schauungen und innerhalb dieser, namentlich zwischen den
Gemeinschaften und den religiösen Führern und unter Betei-
ligung von Frauen und Jugendlichen, ist, um mehr Toleranz,
Achtung und Verständigung zu fördern; 

12. hebt außerdem hervor, dass die Gleichsetzung jed-
weder Religion mit Terrorismus zu vermeiden ist, da dies
nachteilige Auswirkungen auf den Genuss des Rechts auf Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit durch alle Mitglieder
der betreffenden religiösen Gemeinschaften haben könnte;

13. begrüßt und unterstützt die Anstrengungen, die alle
Akteure der Gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen
Organisationen und der auf Religion oder Weltanschauung
gründenden Organisationen und Gruppen nach wie vor unter-
nehmen, um die Verwirklichung der Erklärung zu fördern,
und bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions-
und Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der re-
ligiösen Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung auf-
merksam zu machen; 

14. begrüßt die Arbeit und den Bericht der Sonderbe-
richterstatterin über Religions- und Weltanschauungsfrei-
heit357;

355 Siehe Resolution 36/55. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/gv-early/ar36055.pdf.
356 A/HRC/2/3. 357 Siehe A/62/280 und Corr.1.
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15. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit der
Sonderberichterstatterin voll zusammenzuarbeiten, den An-
trägen der Sonderberichterstatterin auf Besuch ihres Landes
zu entsprechen und alle für die wirksame Wahrnehmung des
Mandats der Sonderberichterstatterin erforderlichen Informa-
tionen zur Verfügung zu stellen;

16. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
die Sonderberichterstatterin die für die uneingeschränkte Er-
füllung ihres Mandats notwendigen Ressourcen erhält; 

17. ersucht die Sonderberichterstatterin, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht vorzulegen;

18. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen
von religiöser Intoleranz auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrech-
te“ zu behandeln. 

RESOLUTION 62/158

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)358.

62/158. Menschenrechte in der Rechtspflege

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Normen
im Bereich der Rechtspflege,

eingedenk dessen, dass es wichtig ist, als einen entschei-
denden Beitrag zur Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit
und zur Beendigung der Straflosigkeit die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der Rechts-
pflege zu gewährleisten, insbesondere in Postkonfliktsituatio-
nen,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2007/23 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2007 „Unterstützung na-
tionaler Anstrengungen zur Reform des Kinderstrafrechts,
insbesondere durch technische Hilfe und eine verbesserte Ko-
ordinierung im gesamten System der Vereinten Nationen“,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/159 vom 16. De-
zember 2005 sowie die Resolution 2004/43 der Menschen-
rechtskommission vom 19. April 2004 über Menschenrechte
in der Rechtspflege359, in der die Kommission den Generalse-
kretär ersuchte, ihr auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen
Bericht über Menschenrechte in der Rechtspflege, insbeson-
dere der Jugendstrafrechtspflege, vorzulegen,

1. bittet die Staaten, von der technischen Hilfe Ge-
brauch zu machen, die von den zuständigen Programmen der
Vereinten Nationen angeboten wird, um ihre nationalen Ka-
pazitäten und ihre Infrastruktur auf dem Gebiet der Rechts-
pflege zu stärken;

2. bittet den Menschenrechtsrat und die Kommission
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie das
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte und das Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung, ihre die Rechtspflege
betreffenden Tätigkeiten eng miteinander abzustimmen;

3. bittet den Menschenrechtsrat, die Behandlung der
Frage der Menschenrechte in der Rechtspflege auf der Grund-
lage des Berichts des Generalsekretärs über Menschenrechte
in der Rechtspflege, einschließlich der Jugendstrafrechtspfle-
ge360, fortzusetzen;

4. begrüßt die erhöhte Aufmerksamkeit, die das Sy-
stem der Vereinten Nationen, insbesondere das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrech-
te, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und das Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, der Frage der Jugendstrafrechtspflege widmet,
insbesondere durch Tätigkeiten im Bereich der technischen
Hilfe;

5. begrüßt außerdem die Stärkung der Interinstitutio-
nellen Gruppe für Jugendstrafrechtspflege und ermutigt die
Mitglieder der Gruppe, ihre Zusammenarbeit weiter zu ver-
stärken, um die Gruppe besser in die Lage zu versetzen, den
Anträgen auf technische Hilfe auf dem Gebiet der Jugend-
strafrechtspflege zu entsprechen; 

6. bittet die Regierungen, die zuständigen internationa-
len und regionalen Organe, die nationalen Menschenrechtsin-
stitutionen und die nichtstaatlichen Organisationen, der Pro-
blematik weiblicher Häftlinge, einschließlich ihrer Kinder,
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, mit dem Ziel, die da-
mit verbundenen geschlechtsspezifischen Aspekte und Her-
ausforderungen aufzuzeigen und anzugehen;

7. beschließt, die Behandlung der Frage der Menschen-
rechte in der Rechtspflege auf ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschen-
rechte“ fortzusetzen.

358 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gam-
bia, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island,
Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kroatien, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Moldau, Monaco, Montenegro, Niederlande,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.

359 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
360 A/HRC/4/102.
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RESOLUTION 62/159
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)361.

62/159. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der

Vereinten Nationen, 
sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller

Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaat-
lichkeit von grundlegender Bedeutung ist, einschließlich bei
der Bekämpfung des Terrorismus und der Angst vor dem Ter-
rorismus, 

erneut erklärend, dass die Staaten zum Schutz aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller Personen verpflichtet
sind, 

erneut darauf hinweisend, dass die im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humani-
tären Völkerrecht, auf allen Ebenen getroffenen Maßnahmen
gegen den Terrorismus einen wichtigen Beitrag zur Funk-
tionsfähigkeit der demokratischen Institutionen und zur Wah-
rung des Friedens und der Sicherheit und damit zum vollen
Genuss der Menschenrechte leisten und dass es erforderlich
ist, diesen Kampf fortzusetzen, namentlich durch internatio-
nale Zusammenarbeit und die Stärkung der diesbezüglichen
Rolle der Vereinten Nationen, 

zutiefst missbilligend, dass es im Kontext des Kampfes
gegen den Terrorismus zu Verletzungen der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie zu Verstößen gegen das Flücht-
lingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht kommt, 

in der Erkenntnis, dass die Achtung aller Menschenrech-
te, die Achtung der Demokratie und die Achtung der Rechts-
staatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich gegen-
seitig verstärken, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von Maßnahmen, die die
Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit untergraben kön-
nen, wie etwa die Inhaftierung von Personen, die terroristi-

scher Handlungen verdächtigt werden, ohne Rechtsgrundlage
für die Inhaftierung und ohne Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens, die Freiheitsentziehung, bei der
die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes entzogen
wird, die Aburteilung von Verdächtigen ohne grundlegende
Rechtsgarantien, die rechtswidrige Entziehung der Freiheit
und die Überstellung von Personen, die terroristischer Hand-
lungen verdächtigt werden, und die Rückführung von Ver-
dächtigen in bestimmte Länder, ohne in jedem Einzelfall zu
prüfen, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen,
dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden, sowie Ein-
schränkungen einer wirksamen Kontrolle von Terrorismusbe-
kämpfungsmaßnahmen,

betonend, dass die im Kampf gegen den Terrorismus an-
gewendeten Maßnahmen, namentlich die Erstellung von Per-
sonenprofilen und die Nutzung von diplomatischen Zusiche-
rungen, Absprachen und anderen Überstellungsabkommen
oder -vereinbarungen mit den Verpflichtungen der Staaten
nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen
Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und
dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen müssen, 

erneut erklärend, dass die Handlungen, Methoden und
Praktiken des Terrorismus in allen seinen Arten und Erschei-
nungsformen Aktivitäten sind, die auf die Vernichtung der
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Demokratie ge-
richtet sind, die territoriale Unversehrtheit und die Sicherheit
der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Regierun-
gen destabilisieren, und dass die internationale Gemeinschaft
die notwendigen Schritte unternehmen soll, um die Zusam-
menarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terroris-
mus zu verstärken362,

in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung
aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als kriminell
und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem sie
begangen werden, und ungeachtet ihrer Beweggründe, und
erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationale
Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus zu stärken, 

bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer be-
stimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder ethnischen
Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll, 

in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechtsverträge und be-
sonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung mit den Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

feststellend, dass sie mit ihrer Resolution 61/177 vom
20. Dezember 2006 das Internationale Übereinkommen zum
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen verab-

361 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Angola, Argentinien, Armenien, Be-
larus, Belgien, Benin, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras,
Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Ko-
moren, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Moldau, Monaco, Montenegro, Nicara-
gua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

362 Siehe Abschn. I, Ziff. 17 der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschen-
rechte verabschiedet wurden (A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III).
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schiedet hat, und in der Erkenntnis, dass das vor der dreiund-
sechzigsten Tagung der Generalversammlung erwartete In-
krafttreten des Übereinkommens ein bedeutsames Ereignis
sein wird,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, dass
die Staaten ihre Verpflichtungen in der Frage der Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe richtig auslegen und erfüllen und sich
im Kampf gegen den Terrorismus streng an die Definition der
Folter in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter und an-
dere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe363 halten,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/219 vom 18. De-
zember 2002, 58/187 vom 22. Dezember 2003, 59/191 vom
20. Dezember 2004, 60/158 vom 16. Dezember 2005 und
61/171 vom 19. Dezember 2006, die Resolutionen der Men-
schenrechtskommission 2003/68 vom 25. April 2003364,
2004/87 vom 21. April 2004365 und 2005/80 vom 21. April
2005366 und andere einschlägige Resolutionen der General-
versammlung, der Menschenrechtskommission und des Men-
schenrechtsrats, einschließlich des Beschlusses 2/112 des Ra-
tes vom 27. November 2006367, 

sowie unter Hinweis darauf, dass die Menschenrechts-
kommission in ihrer Resolution 2005/80 das Mandat des Son-
derberichterstatters über die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung
des Terrorismus festgelegt hat,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/141 vom
20. Dezember 1993 sowie unter anderem auf die Verantwor-
tung des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, die effektive Ausübung aller Men-
schenrechte zu fördern und zu schützen, 

in Anerkennung der Arbeit, die der Menschenrechtsrat da-
bei leistet, die Achtung des Schutzes der Menschenrechte und
Grundfreiheiten im Kampf gegen den Terrorismus zu fördern, 

eingedenk des Prozesses der Überprüfung der besonderen
Verfahren, der derzeit vom Menschenrechtsrat durchgeführt
wird, 

anerkennend, wie wichtig die am 8. September 2006 ver-
abschiedete Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur
Bekämpfung des Terrorismus368 ist, und ihre einschlägigen
Bestimmungen über Maßnahmen zur Gewährleistung der
Achtung der Menschenrechte für alle, des humanitären Völ-

kerrechts und der Rechtsstaatlichkeit als wesentlicher Grund-
lage des Kampfes gegen den Terrorismus bekräftigend,

1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnor-
men, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völ-
kerrecht, im Einklang steht; 

2. beklagt das Leid, das der Terrorismus den Opfern
und ihren Angehörigen zufügt, bringt ihre tiefe Solidarität mit
ihnen zum Ausdruck und betont die Notwendigkeit, zu erwä-
gen, ihnen auf freiwilliger Basis Hilfe zu gewähren;

3. bekräftigt die Verpflichtung der Staaten, gewisse
Rechte im Einklang mit Artikel 4 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte369 als Rechte anzuer-
kennen, die unter keinen Umständen außer Kraft gesetzt wer-
den können, erinnert im Hinblick auf alle anderen Rechte
nach dem Pakt daran, dass jede Maßnahme zur Außerkraftset-
zung von Bestimmungen des Paktes in jedem Falle mit dem
genannten Artikel im Einklang stehen muss, und unterstreicht
den Ausnahme- und Übergangscharakter solcher Außerkraft-
setzungen370; 

4. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten nationalen Behörden dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;

5. bekräftigt, dass Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung unter voller Berücksichtigung der Menschenrechte
der Angehörigen von Minderheiten und ohne Diskriminie-
rung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Sprache, der Religion oder der sozialen Herkunft durch-
geführt werden müssen; 

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die nach dem
Flüchtlingsvölkerrecht und den internationalen Menschen-
rechtsnormen bestehenden Verpflichtungen zur Nichtzurück-
weisung voll einzuhalten und gleichzeitig unter voller Ach-
tung dieser Verpflichtungen und anderer rechtlicher Schutz-
bestimmungen im Einzelfall die Rechtsgültigkeit einer Ent-
scheidung über den Flüchtlingsstatus zu überprüfen, wenn auf
Grund glaubwürdiger und relevanter Beweise anzunehmen
ist, dass die betreffende Person kriminelle Handlungen, dar-
unter terroristische Handlungen, begangen hat, die unter die
Ausschlussklauseln nach dem Flüchtlingsvölkerrecht fallen; 

7. fordert die Staaten auf, die Rückführung von Perso-
nen in ihr Herkunftsland oder einen Drittstaat, auch in den mit
Terrorismus zusammenhängenden Fällen, zu unterlassen,
wenn eine solche Überstellung den Verpflichtungen der Staa-
ten nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen
Menschenrechtsnormen, dem humanitären Völkerrecht und

363 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
364 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
365 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
366 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
367 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. I, Abschn. B.
368 Resolution 60/288.

369 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
370 Siehe beispielsweise die Allgemeine Bemerkung 29 über Notstands-
situationen, die der Menschenrechtsausschuss am 24. Juli 2001 verab-
schiedete.
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dem Flüchtlingsvölkerrecht, zuwiderlaufen würde, nament-
lich in Fällen, in denen stichhaltige Gründe für die Annahme
bestehen, dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden,
oder in denen unter Verstoß gegen das Flüchtlingsvölkerrecht
ihr Leben oder ihre Freiheit wegen ihrer Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung bedroht
wäre, eingedenk dessen, dass die Staaten möglicherweise zur
strafrechtlichen Verfolgung nicht zurückgeführter Personen
verpflichtet sind;

8. fordert die Staaten außerdem auf, sicherzustellen,
dass die Leitlinien und Verfahren, die bei allen Grenzkon-
trolloperationen und anderen der Einreise vorgeschalteten
Mechanismen angewendet werden, klar definiert sind und in
vollem Maße den Verpflichtungen entsprechen, die sie nach
dem Völkerrecht, insbesondere dem Flüchtlingsvölkerrecht
und den internationalen Menschenrechtsnormen, gegenüber
den Personen haben, die um internationalen Schutz ersuchen; 

9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus ein ordnungsgemäßes Verfahren
zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit allen einschlägi-
gen Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte371, des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte und der Genfer Abkommen von 1949372

in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen; 
10. lehnt jede Form der Freiheitsentziehung ab, bei der

die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes entzogen
wird, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Garantien
zum Schutz der Freiheit, der Sicherheit und der Würde der
Person zu achten und alle Gefangenen an allen Haftorten im
Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts, zu behandeln; 

11. bekräftigt, dass alle Staaten unbedingt darauf hinar-
beiten müssen, bei der Bekämpfung des Terrorismus die
Würde und die Grundfreiheiten des Einzelnen sowie die de-
mokratischen Gepflogenheiten und die Rechtsstaatlichkeit zu
achten und zu schützen;

12. legt den Staaten nahe, bei der Terrorismusbekämp-
fung die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Ver-
einten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen und
den von den besonderen Verfahren und Mechanismen des
Menschenrechtsrats abgegebenen Empfehlungen sowie den
einschlägigen Stellungnahmen und Auffassungen der Men-
schenrechtsvertragsorgane der Vereinten Nationen gebüh-
rend Rechnung zu tragen; 

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs373 und dem Bericht des Sonderberichter-
statters des Menschenrechtsrats über die Förderung und den

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus374, die gemäß Resolution 61/171
vorgelegt wurden, und nimmt Kenntnis von den darin enthal-
tenen Empfehlungen und Schlussfolgerungen;

14. begrüßt den im Rahmen des Kampfes gegen den
Terrorismus stattfindenden Dialog zwischen dem Sicher-
heitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-
mus einerseits und den für die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte zuständigen Organen andererseits und legt
dem Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung
des Terrorismus nahe, die Verbindung zu den zuständigen
Menschenrechtsorganen, insbesondere zum Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
zum Sonderberichterstatter über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus und zu anderen zuständigen be-
sonderen Verfahren und Mechanismen des Menschenrechts-
rats, zu stärken und die Zusammenarbeit mit ihnen weiter aus-
zubauen und dabei der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte bei den laufenden Tätigkeiten gemäß den ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zur Frage des
Terrorismus gebührend Rechnung zu tragen;

15. fordert die Staaten und die anderen in Betracht kom-
menden Akteure auf, die Weltweite Strategie der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus368, in der unter an-
derem die Achtung der Menschenrechte für alle und die
Rechtsstaatlichkeit als wesentliche Grundlage des Kampfes
gegen den Terrorismus bekräftigt werden, auch weiterhin um-
zusetzen;

16. ersucht das Amt des Hohen Kommissars und den
Sonderberichterstatter, auch weiterhin zur Tätigkeit des Ar-
beitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, so auch in-
dem sie das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Achtung
der Menschenrechte bei der Bekämpfung des Terrorismus
schärfen;

17. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Zusam-
menarbeit zwischen dem Sonderberichterstatter und allen an-
deren zuständigen Verfahren und Mechanismen des Men-
schenrechtsrats sowie den Menschenrechtsvertragsorganen
der Vereinten Nationen und legt ihnen eindringlich nahe, ihre
Zusammenarbeit im Einklang mit ihrem Mandat fortzusetzen
und ihre Maßnahmen gegebenenfalls zu koordinieren, um ei-
ne kohärente Vorgehensweise in dieser Frage zu fördern;

18. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderberichter-
statter bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und alle erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen, und mit den anderen
Verfahren und Mechanismen des Menschenrechtsrats, die
sich mit der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus be-
fassen, zusammenzuarbeiten;

371 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
372 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
373 A/62/298. 374 Siehe A/62/263.
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19. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen;

20. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
Jahr 2005 in Resolution 60/158 erteilte Mandat durchzufüh-
ren, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen
fortzusetzen; 

21. ersucht den Generalsekretär, dem Menschenrechts-
rat sowie der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Re-
solution vorzulegen; 

22. beschließt, den Bericht des Sonderberichterstatters
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auf ih-
rer dreiundsechzigsten Tagung zu behandeln. 

RESOLUTION 62/160

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)375.

62/160. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden376, die internationale Zusammenarbeit zu för-
dern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verabschie-
dete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen377 und
auf ihre Resolution 61/168 vom 19. Dezember 2006 sowie
Kenntnis nehmend von der Resolution 2005/54 der Men-
schenrechtskommission vom 20. April 2005 über die Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte378, 

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und

ihre Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

sowie anerkennend, dass die Förderung und der Schutz
der Menschenrechte auf den Grundsätzen der Zusammenar-
beit und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet
sein sollen, die Mitgliedstaaten verstärkt in die Lage zu ver-
setzen, ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle al-
ler Menschen nachzukommen,

erneut erklärend, dass ein Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte erheblich zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte,

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der
Förderung und Festigung der Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch inter-
nationale Zusammenarbeit,

unterstreichend, dass gegenseitiges Verständnis, Dialog,
Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrauensbildung wichti-
ge Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die von der Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedete Resolution
2000/22 vom 18. August 2000 über die Förderung des Dia-
logs über Menschenrechtsfragen379,

1. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die Festigung der Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten unter anderem durch internationale Zusammenar-
beit eines der Ziele der Vereinten Nationen und die Aufgabe
aller Mitgliedstaaten ist;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen
Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen Gesellschaft
gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die
Grundsätze der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und
der Gleichstellung zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kultu-
ren und Zivilisationen die Förderung einer Kultur der Tole-
ranz und der Achtung vor der Vielfalt erleichtert, und begrüßt
in diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Konferen-
zen und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene über den Dialog zwischen den Kulturen;

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständi-
gung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Viel-
falt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle

375 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
376 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
377 Siehe Resolution 55/2.
378 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A. 379 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschn. A.
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Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und für die Verwirklichung der
Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz ist, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte im Ein-
klang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten Zielen und Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wir-
kungsvoll und konkret zur dringend gebotenen Verhütung
von Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
beitragen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nicht-
selektivität, der Objektivität und der Transparenz geleitet sein
sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen vereinbar ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur
Vertiefung der Verständigung und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen,
und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu
beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanismen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, der Verständigung und des Dialogs
zu beachten, wenn es darum geht, die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten;

10. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte Konsultationen mit den Staaten und den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen über
Mittel und Wege zur Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit und des Dialogs in den Menschenrechtsmechanis-
men der Vereinten Nationen zu führen;

11. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 62/161
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 136 Stimmen bei
53 Gegenstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)380:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbai-

dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Gha-
na, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indi-
en, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vi-
etnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Moldau, Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zy-
pern.

Enthaltung: Keine.

62/161. Das Recht auf Entwicklung

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, die insbe-
sondere die Entschlossenheit bekundet, den sozialen Fort-
schritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Frei-
heit zu fördern und den wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritt aller Völker durch internationale Einrichtungen zu för-
dern,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte381 sowie auf den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte382 und den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte382,

380 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: China, El Salvador, Grenada, Kuba (im Namen
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewe-
gung der nichtgebundenen Länder sind) und Philippinen.

381 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
382 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse aller großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

ferner unter Hinweis darauf, dass die von der Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986
verabschiedete Erklärung über das Recht auf Entwicklung be-
stätigte, dass das Recht auf Entwicklung ein unveräußerliches
Menschenrecht ist und dass die Gleichheit der Entwicklungs-
chancen ein Vorrecht der Nationen wie auch der einzelnen
Menschen ist, aus denen die Nationen sich zusammensetzen,
und dass der einzelne Mensch zentrales Subjekt und Nutznie-
ßer der Entwicklung ist,

betonend, dass in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Wien383 bekräftigt wurde, dass das Recht auf Ent-
wicklung ein universelles und unveräußerliches Recht und
ein fester Bestandteil der grundlegenden Menschenrechte ist
und dass der einzelne Mensch zentrales Subjekt und Nutznie-
ßer der Entwicklung ist,

in Bekräftigung des Ziels, das Recht auf Entwicklung für
jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen, wie in der von der
Generalversammlung am 8. September 2000 verabschiedeten
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen384 dargelegt,

in großer Sorge darüber, dass die Mehrheit der indigenen
Völker der Welt in einem Zustand der Armut lebt, und in der
Erkenntnis, dass die negativen Auswirkungen der Armut und
der Ungleichheit auf die indigenen Völker dringend angegan-
gen werden müssen, indem sichergestellt wird, dass sie in die
Entwicklungs- und Armutsbekämpfungsprogramme voll und
wirksam einbezogen werden,

bekräftigend, dass alle bürgerlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Rechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, allgemein gültig, unteilbar und
miteinander verknüpft sind und einander bedingen und ver-
stärken,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Aussetzung
der Handelsverhandlungen der Welthandelsorganisation und
die Notwendigkeit eines erfolgreichen Ausgangs der Doha-
Entwicklungsrunde in Schlüsselbereichen wie Landwirt-
schaft, Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte,
Handelserleichterungen, Entwicklung und Dienstleistungen
betonend,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der elften Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen zum Thema „Verbesserung der Kohärenz zwischen ein-
zelstaatlichen Entwicklungsstrategien und globalen Wirt-
schaftsprozessen zu Gunsten des Wirtschaftswachstums und
der Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer“, die
vom 13. bis 18. Juni 2004 in São Paulo (Brasilien) stattfand385,

sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen,
die Resolution 4/4 des Menschenrechtsrats vom 30. März

2007386, die früheren Resolutionen des Rates sowie diejenigen
der Menschenrechtskommission über das Recht auf Entwick-
lung, insbesondere die Kommissionsresolution 1998/72 vom
22. April 1998387 über die dringende Notwendigkeit weiterer
Fortschritte bei der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, wie in der Erklärung für das Recht auf Entwicklung dar-
gelegt,

unter Begrüßung der Ergebnisse der vom 26. Februar bis
2. März 2007 in Genf abgehaltenen achten Tagung der Ar-
beitsgruppe des Menschenrechtsrats für das Recht auf Ent-
wicklung, die in dem Bericht der Arbeitsgruppe388 enthalten
sind,

unter Hinweis auf die vierzehnte Konferenz der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder, die am
15. und 16. September 2006 in Havanna stattfand, die Mini-
stertagung des Koordinierungsbüros der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder, die am 29. und 30. Mai 2006 in Putraja-
ya (Malaysia) stattfand, sowie die vierzehnte Ministerkonfe-
renz der Bewegung der nichtgebundenen Länder, die vom
17. bis 19. August 2004 in Durban (Südafrika) stattfand,

erneut ihre weitere Unterstützung für die Neue Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas389 als Entwicklungsrah-
men für Afrika bekundend,

anerkennend, dass Armut ein Affront gegen die Men-
schenwürde ist,

sowie anerkennend, dass extreme Armut und Hunger die
größte weltweite Bedrohung sind, deren Beseitigung entspre-
chend dem Millenniums-Entwicklungsziel 1 das kollektive
Engagement der internationalen Gemeinschaft erfordert, und
daher die internationale Gemeinschaft, einschließlich des
Menschenrechtsrats, dazu auffordernd, zur Erreichung dieses
Zieles beizutragen,

ferner anerkennend, dass historische Ungerechtigkeiten
zweifellos zu Armut, Unterentwicklung, Marginalisierung,
sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Disparitäten, Instabi-
lität und Unsicherheit beigetragen haben, unter denen viele
Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, insbesondere in
den Entwicklungsländern, zu leiden haben,

betonend, dass die Beseitigung der Armut ein entschei-
dend wichtiger Bestandteil der Förderung und Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung ist, dass Armut ein mehr-
dimensionales Problem ist, das einen mehrdimensionalen,
ganzheitlichen Ansatz erfordert, um auf die wirtschaftlichen,
politischen, sozialen, ökologischen und institutionellen
Aspekte auf allen Ebenen einzugehen, insbesondere im Rah-
men des Millenniums-Entwicklungsziels, bis 2015 den Anteil
der Weltbevölkerung, dessen Einkommen weniger als einen

383 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
384 Siehe Resolution 55/2.
385 Siehe TD/412.

386 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. III, Abschn. A.
387 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschn. A.
388 A/HRC/4/47.
389 A/57/304, Anlage.
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Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, zu halbieren,

1. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen zu eigen, die die Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats
für das Recht auf Entwicklung auf ihrer achten Tagung im
Konsens verabschiedete388, und fordert ihre unverzügliche,
vollständige und wirksame Umsetzung durch das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und andere maßgebliche Akteure;

2. unterstützt die Erfüllung des von dem Menschen-
rechtsrat in seiner Resolution 4/4386 für einen Zeitraum von
zwei Jahren verlängerten Mandats der Arbeitsgruppe unter
Anerkennung dessen, dass die Arbeitsgruppe Jahrestagungen
mit einer Dauer von fünf Arbeitstagen abhalten und dem Rat
ihre Berichte vorlegen wird;

3. unterstützt außerdem die Erfüllung des von dem
Menschenrechtsrat in seiner Resolution 4/4 für einen Zeit-
raum von zwei Jahren verlängerten Mandats der im Rahmen
der Arbeitsgruppe eingerichteten Sonderarbeitsgruppe auf
hoher Ebene für die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung unter Anerkennung dessen, dass die Sonderarbeitsgrup-
pe Jahrestagungen mit einer Dauer von sieben Arbeitstagen
abhalten und der Arbeitsgruppe ihre Berichte vorlegen wird;

4. betont die einschlägigen Bestimmungen der Resolu-
tion 60/251 der Generalversammlung vom 15. März 2006,
mit der der Menschenrechtsrat eingerichtet wurde, und for-
dert in dieser Hinsicht den Rat zur Erfüllung der Vereinba-
rung auf,

a) die nachhaltige Entwicklung und die Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele zu fördern und voranzubrin-
gen;

b) sich auf ein Arbeitsprogramm zu verständigen, das
dazu führen wird, das in den Ziffern 5 und 10 der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Wien383 festgelegte Recht auf
Entwicklung auf die gleiche Stufe mit allen anderen Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu stellen;

5. stellt mit Anerkennung fest, dass die Sonderarbeits-
gruppe auf hoher Ebene auf ihrer zweiten Tagung das Millen-
niums-Entwicklungsziel 8 über den Aufbau einer globalen
Entwicklungspartnerschaft geprüft und Kriterien für seine re-
gelmäßige Evaluierung vorgeschlagen hat, mit dem Ziel, die
Wirksamkeit der globalen Partnerschaft im Hinblick auf die
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu verbessern390;

6. betont, wie wichtig es ist, den in den Ziffern 52 bis
54 des Berichts der Arbeitsgruppe über ihre achte Tagung
skizzierten Etappenplan zu billigen, der sicherstellen würde,
dass die von der Sonderarbeitsgruppe auf hoher Ebene erar-
beiteten und von der Arbeitsgruppe schrittweise weiterent-
wickelten und verfeinerten Kriterien für die regelmäßige Eva-
luierung der globalen Partnerschaften gemäß Millenniums-
Entwicklungsziel 8 bis spätestens 2009 auf andere Kompo-

nenten des Millenniums-Entwicklungsziels 8 ausgeweitet
werden;

7. betont außerdem, dass die genannten, von der Ar-
beitsgruppe gebilligten Kriterien gegebenenfalls zur Erarbei-
tung eines umfassenden und kohärenten Katalogs von Nor-
men für die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung her-
angezogen werden sollen;

8. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Arbeits-
gruppe nach Abschluss der genannten Phasen geeignete
Schritte unternimmt, um die Beachtung und praktische An-
wendung dieser Normen sicherzustellen, die verschiedene
Formen annehmen könnten, darunter als Leitlinien für die
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung, und die eine
Grundlage für die Prüfung einer völkerrechtlich verbindli-
chen Norm im Rahmen eines Prozesses des kooperativen En-
gagements werden könnten;

9. hebt hervor, dass die in den Schlussfolgerungen der
dritten Tagung der Arbeitsgruppe enthaltenen Kerngrundsät-
ze391, die mit dem Zweck der internationalen Menschenrechts-
übereinkünfte übereinstimmen, wie etwa Gleichstellung,
Nichtdiskriminierung, Rechenschaftspflicht, Partizipation
und internationale Zusammenarbeit, von entscheidender Be-
deutung sind, wenn es darum geht, das Recht auf Entwick-
lung auf nationaler und internationaler Ebene zu einer Quer-
schnittsaufgabe zu machen, und unterstreicht, wie wichtig die
Grundsätze der Gerechtigkeit und Transparenz sind;

10. hebt außerdem hervor, wie wichtig es ist, dass die
Sonderarbeitsgruppe auf hoher Ebene und die Arbeitsgruppe
bei der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags die Notwendig-
keit berücksichtigen,

a) die Demokratisierung des internationalen ordnungs-
politischen Systems zu fördern, damit die Entwicklungslän-
der wirksamer an den internationalen Entscheidungsprozes-
sen beteiligt werden;

b) auch wirksame Partnerschaften wie die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas389 und andere ähnliche
Initiativen zu fördern, die zusammen mit den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
dern, im Hinblick auf die Verwirklichung ihres Rechts auf
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele, durchgeführt werden;

c) auf eine breitere Akzeptanz, die Operationalisierung
und die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf in-
ternationaler Ebene hinzuarbeiten, während gleichzeitig alle
Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, auf nationaler
Ebene die erforderliche Politik zu formulieren und die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung als grundlegendes Menschenrecht zu ergreifen
sowie die gegenseitig nutzbringende Zusammenarbeit bei der
Herbeiführung der Entwicklung und der Beseitigung von Ent-
wicklungshindernissen zu erweitern und zu vertiefen, im
Kontext der Förderung einer wirksamen internationalen Zu-

390 Siehe E/CN.4/2005/WG.18/TF/3. 391 E/CN.4/2002/28/Rev.1, Abschn. VIII.A.
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sammenarbeit mit dem Ziel der Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung, eingedenk dessen, dass eine wirksame Ent-
wicklungspolitik auf nationaler Ebene sowie ausgewogene
Wirtschaftsbeziehungen und ein günstiges wirtschaftliches
Umfeld auf internationaler Ebene die Voraussetzung für dau-
erhafte Fortschritte bei der Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung sind;

d) zu prüfen, wie die Operationalisierung des Rechts
auf Entwicklung auch künftig mit Vorrang erreicht werden
kann, einschließlich der weiteren Behandlung der Möglich-
keit, ein Übereinkommen über das Recht auf Entwicklung
auszuarbeiten;

e) das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil
der Politiken und operativen Tätigkeiten der Vereinten Natio-
nen und ihrer Sonderorganisationen, Programme und Fonds
zu machen und es in die Politiken und Strategien der interna-
tionalen Finanz- und der multilateralen Handelssysteme zu
integrieren und dabei zu berücksichtigen, dass die Kern-
grundsätze des internationalen Wirtschafts-, Handels- und Fi-
nanzbereichs, wie etwa Gerechtigkeit, Nichtdiskriminierung,
Transparenz, Rechenschaftspflicht, Partizipation und interna-
tionale Zusammenarbeit, einschließlich wirksamer Entwick-
lungspartnerschaften, für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung und die Verhütung einer diskriminierenden Be-
handlung auf Grund politischer oder anderer nichtwirtschaft-
licher Erwägungen bei der Auseinandersetzung mit für die
Entwicklungsländer wichtigen Fragen unverzichtbar sind;

11. ersucht den Menschenrechtsrat, sicherzustellen,
dass sein Beratender Ausschuss die Arbeit, die die Unterkom-
mission für die Förderung und den Schutz der Menschenrech-
te betreffend das Recht auf Entwicklung geleistet hat, im Ein-
klang mit den einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen
der Generalversammlung und der Menschenrechtskommis-
sion und in Befolgung der vom Menschenrechtsrat zu treffen-
den Beschlüsse fortsetzt, und ersucht den Generalsekretär,
der Versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über
diesbezügliche Fortschritte Bericht zu erstatten;

12. bittet die Mitgliedstaaten und alle anderen Interes-
senträger, aktiv an den künftigen Tagungen des Sozialforums
mitzuwirken, und erkennt gleichzeitig die umfangreiche Un-
terstützung an, die dem Forum auf seinen vier vorangegange-
nen Tagungen durch die Unterkommission für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte zuteil wurde;

13. bekräftigt die Verpflichtung zur Verwirklichung der
in allen Ergebnisdokumenten der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und den dazugehörigen
Überprüfungsprozessen genannten Ziele und Vorgaben, ins-
besondere soweit sie die Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung betreffen, in der Erkenntnis, dass die Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung Grundvoraussetzung für
die Erreichung der in diesen Ergebnisdokumenten genannten
Ziele und Vorgaben ist;

14. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung für die Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Wien unabdingbar ist, wonach al-
le Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, einan-

der bedingen und miteinander verknüpft sind und die außer-
dem den Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung stel-
len, und erkennt an, dass die Entwicklung den Genuss aller
Menschenrechte erleichtert, umgekehrt jedoch ein Mangel an
Entwicklung nicht als Rechtfertigung für die Schmälerung in-
ternational anerkannter Menschenrechte angeführt werden
darf;

15. hebt hervor, dass die Hauptverantwortung für die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte beim Staat
liegt, und erklärt erneut, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für ihre eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung
tragen und dass die Rolle der nationalen Politiken und Ent-
wicklungsstrategien nicht genug betont werden kann;

16. bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwortung
für die Schaffung nationaler und internationaler Bedingungen
tragen, die der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
förderlich sind, und dass sie sich zu diesem Zweck zur Zu-
sammenarbeit miteinander verpflichtet haben;

17. bekräftigt außerdem, dass es eines der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung förderlichen internationa-
len Umfelds bedarf;

18. betont, dass auf eine breitere Akzeptanz, die Opera-
tionalisierung und die Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung auf internationaler und nationaler Ebene hingear-
beitet werden muss, und fordert die Staaten auf, die Maßnah-
men zu ergreifen, die für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung als grundlegendes Menschenrecht erforderlich
sind;

19. hebt hervor, dass es entscheidend wichtig ist, die
Hindernisse aufzuzeigen und zu analysieren, die sich der vol-
len Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf nationa-
ler und internationaler Ebene entgegenstellen;

20. bekräftigt, dass die Globalisierung zwar Chancen
wie auch Herausforderungen mit sich bringt, dass der Globa-
lisierungsprozess jedoch das Ziel der Integration aller Länder
in eine globalisierte Welt bislang verfehlt hat, und betont,
dass es als Antwort auf die Herausforderungen und Chancen
der Globalisierung grundsatzpolitischer und sonstiger Maß-
nahmen auf nationaler und globaler Ebene bedarf, wenn die-
ser Prozess alle Seiten einschließen und ausgewogen sein
soll;

21. ist sich dessen bewusst, dass die Kluft zwischen den
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern trotz
kontinuierlicher Anstrengungen der internationalen Gemein-
schaft nach wie vor unannehmbar groß ist, dass die Entwick-
lungsländer sich auch weiterhin Schwierigkeiten in Bezug auf
ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess gegenübersehen
und dass viele von ihnen Gefahr laufen, marginalisiert und
von seinen Vorteilen effektiv ausgeschlossen zu werden;

22. unterstreicht, dass die internationale Gemeinschaft
weit davon entfernt ist, das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen384 gesetzte Ziel zu erreichen, die Zahl der
in Armut lebenden Menschen bis zum Jahr 2015 zu halbieren,
bekräftigt die eingegangene Verpflichtung zur Erreichung
dieses Ziels und betont den Grundsatz der internationalen Zu-
sammenarbeit, einschließlich Partnerschaft und gegenseitiger
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Bindung, zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungs-
ländern auf dem Weg zur Zielerreichung;

23. fordert die entwickelten Länder, sofern sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 0,7
Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis 0,2
Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten ent-
wickelten Länder zu erreichen, und ermutigt die Entwick-
lungsländer, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um
sicherzustellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effek-
tiv eingesetzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielvorga-
ben erreichen zu helfen;

24. erkennt an, dass die Frage des Marktzugangs für
Entwicklungsländer angegangen werden muss, namentlich
im Bereich der Landwirtschaft, der Dienstleistungen und der
nichtlandwirtschaftlichen Produkte, insbesondere derjenigen,
die für die Entwicklungsländer von Interesse sind;

25. fordert eine in angemessenem Tempo vonstatten ge-
hende sinnvolle Handelsliberalisierung, namentlich in den
zur Verhandlung stehenden Bereichen, die Einhaltung der in
Bezug auf Durchführungsfragen und -anliegen eingegange-
nen Verpflichtungen, die Überprüfung der Bestimmungen
über besondere und differenzierte Behandlung mit dem Ziel,
sie zu stärken und präziser, wirksamer und operativer zu ma-
chen, die Vermeidung neuer Formen des Protektionismus so-
wie Kapazitätsaufbau und technische Hilfe für Entwicklungs-
länder als wichtige Voraussetzungen für Fortschritte in Rich-
tung auf eine effektive Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung;

26. anerkennt den bedeutsamen Zusammenhang zwi-
schen dem internationalen Wirtschafts-, Handels- und Fi-
nanzbereich und der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, auf
internationaler Ebene eine gute Ordnungspolitik zu gewähr-
leisten und die Entscheidungsgrundlage für Entwicklungsfra-
gen zu erweitern, organisatorische Lücken zu schließen sowie
das System der Vereinten Nationen und andere multilaterale
Institutionen zu stärken, und unterstreicht außerdem die Not-
wendigkeit, die Teilhabe der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer an der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung
und Normensetzung auf internationaler Ebene auszuweiten
und zu stärken;

27. anerkennt außerdem, dass eine gute Staatsführung
und die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene allen Staaten
hilft, die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Ent-
wicklung, zu fördern und zu schützen, und stimmt darin über-
ein, wie wertvoll die von den Staaten derzeit unternommenen
Anstrengungen sind, gute Verfahrensweisen auf dem Gebiet
der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, einschließlich
einer transparenten, verantwortungsvollen, rechenschafts-
pflichtigen und partizipatorischen Regierungsführung, die ih-
ren Bedürfnissen und Bestrebungen gerecht werden und an-
gemessen sind, so auch im Rahmen einvernehmlicher part-
nerschaftlicher Konzepte für Entwicklung, Kapazitätsaufbau
und technische Hilfe;

28. anerkennt ferner die wichtige Rolle und die Rechte
der Frauen sowie die Anwendung einer Gleichstellungsper-
spektive als Querschnittsaufgabe im Prozess der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung und nimmt insbesondere
Kenntnis von dem positiven Zusammenhang zwischen der
Bildung von Frauen, ihrer gleichberechtigten Teilhabe an den
bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Aktivitäten der Gemeinschaft und der Förderung des
Rechts auf Entwicklung;

29. hebt hervor, dass es geboten ist, die Rechte der Kin-
der, der Mädchen ebenso wie der Jungen, in alle Politiken und
Programme zu integrieren und den Schutz und die Förderung
dieser Rechte zu gewährleisten, vor allem in Bereichen, die
mit Gesundheit, Bildung und der vollen Entfaltung ihres Po-
tenzials zusammenhängen;

30. begrüßt die Politische Erklärung zu HIV/Aids, die
auf der Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene am
2. Juni 2006 verabschiedet wurde392, hebt hervor, dass auf na-
tionaler und internationaler Ebene weitere und zusätzliche
Maßnahmen zur Bekämpfung von HIV/Aids und anderen
übertragbaren Krankheiten ergriffen und dabei die laufenden
Anstrengungen und Programme berücksichtigt werden müs-
sen, und wiederholt, dass in diesem Zusammenhang interna-
tionale Hilfe gebraucht wird;

31. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Verab-
schiedung des Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen393 am 13. Dezember 2006 und stellt
fest, dass das Übereinkommen zur Unterzeichnung aufliegt;

32. unterstreicht ihr Eintreten für die indigenen Völker
in dem Prozess der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung und betont die Verpflichtung zur Gewährleistung der
Rechte der indigenen Völker in den Bereichen Bildung, Be-
schäftigung, Berufsausbildung und Umschulung, Wohnungs-
wesen, Sanitärversorgung, Gesundheit und soziale Sicherheit,
die in den internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der Menschenrechte anerkannt und in der von der Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 61/295 vom 13. September
2007 verabschiedeten Erklärung der Vereinten Nationen über
die Rechte der indigenen Völker hervorgehoben werden;

33. erkennt an, dass im Hinblick auf die Bekämpfung
der Armut und die Herbeiführung der Entwicklung starke
Partnerschaften mit Organisationen der Zivilgesellschaft und
dem Privatsektor notwendig sind und dass die Unternehmen
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden müs-
sen;

34. hebt hervor, wie dringend notwendig konkrete und
wirksame Maßnahmen sind, um sämtliche Formen der Kor-
ruption auf allen Ebenen zu verhüten, zu bekämpfen und un-
ter Strafe zu stellen, internationale Transfers illegal erworbe-
ner Vermögenswerte wirksamer zu verhindern, aufzudecken

392 Resolution 60/262, Anlage.
393 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 155/2008.
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und ihnen entgegenzuwirken sowie die internationale Zusam-
menarbeit zur Wiedererlangung dieser Vermögenswerte zu
verstärken, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion394, insbesondere seines Kapitels V, betont, wie wichtig
ein echtes politisches Engagement seitens aller Regierungen
innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens ist, und fordert
die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, das
Übereinkommen so bald wie möglich zu unterzeichnen und
zu ratifizieren beziehungsweise, sofern sie Vertragsstaaten
sind, es wirksam durchzuführen;

35. hebt außerdem hervor, dass die auf die Förderung
und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung gerichteten
Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte weiter gestärkt werden müssen,
namentlich indem der wirksame Einsatz der zur Wahrneh-
mung seines Mandats erforderlichen Finanzmittel und Perso-
nalressourcen sichergestellt wird, und fordert den Generalse-
kretär auf, dem Amt des Hohen Kommissars die erforderli-
chen Mittel zur Verfügung zu stellen;

36. ersucht die Hohe Kommissarin erneut, im Hinblick
auf die Behandlung des Rechts auf Entwicklung als Quer-
schnittsaufgabe wirksam Tätigkeiten zur Stärkung der globa-
len Entwicklungspartnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten,
den Entwicklungsorganisationen und den internationalen
Entwicklungs-, Finanz- und Handelsinstitutionen durchzu-
führen und in ihrem nächsten Bericht an den Menschenrechts-
rat ausführlich auf diese Tätigkeiten einzugehen;

37. fordert die Organisationen, Fonds und Programme
der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisationen auf,
das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil ihrer Ar-
beitsprogramme und -ziele zu machen, und betont, dass die
internationalen Finanz- und multilateralen Handelssysteme
das Recht auf Entwicklung in ihre Politiken und Ziele inte-
grieren müssen;

38. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen und Gremien der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen,
den internationalen Entwicklungs- und Finanzinstitutionen,
insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen, und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen;

39. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt und dem Menschenrechtsrat einen Zwischenbericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in denen ins-
besondere ausgeführt wird, welche Anstrengungen auf natio-
naler, regionaler und internationaler Ebene zur Förderung und
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung unternommen
werden, und bittet den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für
das Recht auf Entwicklung, der Versammlung auf ihrer drei-

undsechzigsten Tagung mündlich aktuelle Informationen
vorzulegen.

RESOLUTION 62/162
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)395:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Dar-
ussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltung: Keine.

62/162. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnah-
men

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu die-
sem Thema, zuletzt Resolution 61/170 vom 19. Dezember
2006, auf die Resolution 6/7 des Menschenrechtsrats vom

394 United Nations, Treaty Series, Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche
deutschsprachige Fassung: öBGBl. III Nr. 47/2006.

395 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebunde-
nen Länder sind).
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28. September 2007396 und auf die früheren Resolutionen der
Menschenrechtskommission,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Be-
stimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,
insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein
Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Zwangsmaß-
nahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder ihre An-
wendung begünstigen darf, um von ihm die Unterordnung bei
der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs397, der gemäß der Resolution 1999/21 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1999398 vorgelegt wurde,
und den Berichten des Generalsekretärs über die Durchfüh-
rung der Resolutionen 52/120 vom 12. Dezember 1997399 und
55/110 vom 4. Dezember 2000400,

betonend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen und -geset-
ze gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, die
Charta der Vereinten Nationen und die Normen und Grund-
sätze zur Regelung der friedlichen Beziehungen zwischen
den Staaten verstoßen,

in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut erklä-
rend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil
aller Menschenrechte ist,

unter Hinweis auf das Schlussdokument der am 15. und
16. September 2006 in Havanna abgehaltenen vierzehnten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder401, in dem sie übereinkamen, derartige Maßnah-
men oder Gesetze und ihre weitere Anwendung abzulehnen
und zu verurteilen, sich weiter beharrlich um ihre effektive
Aufhebung zu bemühen und die anderen Staaten nachdrück-
lich aufzufordern, Gleiches zu tun, wie von der Generalver-
sammlung und anderen Organen der Vereinten Nationen ge-
fordert, und die diese Maßnahmen oder Gesetze anwenden-
den Staaten zu ersuchen, sie sofort vollständig zurückzuneh-
men,

daran erinnernd, dass die Staaten auf der vom 14. bis
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über
Menschenrechte aufgefordert wurden, alle nicht im Einklang
mit dem Völkerrecht und der Charta stehenden einseitigen
Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbeziehun-
gen zwischen den Staaten behindern, der vollen Verwirkli-

chung aller Menschenrechte im Wege stehen sowie die Han-
delsfreiheit ernsthaft gefährden402,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung ver-
abschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung403, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing,
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden404, der Istanbul-Erklärung über
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verab-
schiedet wurden405, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfun-
gen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die schädlichen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die inter-
nationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und
die Zusammenarbeit,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass die Lage der Kinder in einigen Ländern durch einseitige
Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit dem
Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen und die
Hindernisse für die Handelsbeziehungen zwischen Staaten
schaffen, die volle Verwirklichung der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung behindern und dem Wohlergehen
der Bevölkerung in den betroffenen Ländern entgegenstehen,
mit besonders schweren Folgen für Frauen und Kinder, ein-
schließlich Jugendlicher,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von
der Generalversammlung, dem Menschenrechtsrat, der Men-
schenrechtskommission und den in jüngster Zeit veranstalte-
ten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser
Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu dem all-
gemeinen Völkerrecht und der Charta nach wie vor einseitige
Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden, mit al-
len ihren schädlichen Auswirkungen, namentlich ihren Extra-
territorialwirkungen, auf die sozialen und humanitären Tätig-
keiten und auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der Entwicklungsländer, wodurch zusätzliche Hindernisse für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch Völker und
Einzelpersonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt
von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger ge-
setzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-

396 Siehe A/HRC/6/L.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official
Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement
No. 53 (A/63/53).
397 A/62/255.
398 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999,
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschn. A.
399 A/53/293 und Add.1.
400 A/56/207 und Add.1.
401 A/61/472-S/2006/780, Anlage I.

402 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
403 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum2.htm.
404 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
405 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 (United Nations publication, Sales
No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I and II.
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nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern,

erneut erklärend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen ein
wesentliches Hindernis für die Umsetzung der Erklärung über
das Recht auf Entwicklung406 darstellen,

unter Hinweis auf den gemeinsamen Artikel 1 Absatz 2
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte407 und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte407, in dem es unter anderem
heißt, dass ein Volk in keinem Fall seiner eigenen Existenz-
mittel beraubt werden darf,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen
der Offenen Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats über das
Recht auf Entwicklung und insbesondere in Bekräftigung ih-
rer Kriterien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen eines
der Hindernisse für die Umsetzung der Erklärung über das
Recht auf Entwicklung darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Verab-
schiedung oder Anwendung einseitiger Maßnahmen einzu-
stellen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht, der Char-
ta der Vereinten Nationen und den Normen und Grundsätzen
zur Regelung der friedlichen Beziehungen zwischen den
Staaten stehen, insbesondere von Zwangsmaßnahmen mit al-
len ihren Extraterritorialwirkungen, welche die Handelsbe-
ziehungen zwischen den Staaten behindern und so der vollen
Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte408 und anderen internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte im Weg
stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen und Völ-
kern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
keinerlei einseitige Maßnahmen zu verabschieden, die nicht
im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta stehen und
die die umfassende Verwirklichung der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung der Bevölkerung, insbesondere der
Kinder und Frauen, in den betroffenen Ländern verhindern,
ihr Wohlergehen einschränken und Hindernisse für den vol-
len Genuss ihrer Menschenrechte aufwerfen, einschließlich
des Rechts eines jeden Menschen auf einen für seine Gesund-
heit und sein Wohlergehen angemessenen Lebensstandard so-
wie seines Rechts auf Nahrung, medizinische Versorgung
und die notwendigen sozialen Dienste, sowie sicherzustellen,
dass Nahrungsmittel und Medikamente nicht als politisches
Druckmittel eingesetzt werden;

3. wendet sich entschieden gegen den extraterritorialen
Charakter derjenigen Maßnahmen, die zusätzlich die Souve-
ränität von Staaten bedrohen, und fordert in diesem Zusam-
menhang alle Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen weder
anzuerkennen noch anzuwenden sowie gegebenenfalls admi-
nistrative oder gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen,
um den extraterritorialen Anwendungen oder Wirkungen ein-
seitiger Zwangsmaßnahmen entgegenzutreten;

4. verurteilt die anhaltende einseitige Anwendung und
Durchsetzung einseitiger Zwangsmaßnahmen durch be-
stimmte Mächte und weist diese Maßnahmen mit allen ihren
Extraterritorialwirkungen als politische oder wirtschaftliche
Druckmittel gegen ein Land, insbesondere gegen Entwick-
lungsländer, zurück, weil sie diese Länder an der Ausübung
ihres Rechts hindern sollen, über ihr eigenes politisches, wirt-
schaftliches und soziales System frei zu entscheiden, und weil
sie die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter Kreise
der Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen und älte-
ren Menschen, beeinträchtigen;

5. erklärt erneut, dass lebenswichtige Güter wie Nah-
rungsmittel und Medikamente nicht als Instrumente politi-
schen Zwangs eingesetzt werden dürfen und dass Menschen
unter keinen Umständen der eigenen Mittel zur Sicherung der
Existenz und der Entwicklung beraubt werden dürfen;

6. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige
Maßnahmen ergriffen haben, auf, die Grundsätze des Völker-
rechts, die Charta, die Erklärungen der Konferenzen der Ver-
einten Nationen und der Weltkonferenzen sowie die einschlä-
gigen Resolutionen zu befolgen und ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Menschen-
rechtsübereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, zu erfül-
len, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich aufhe-
ben;

7. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

8. erinnert daran, dass nach der in der Anlage zur Re-
solution 2625 (XXV) der Generalversammlung vom 24. Ok-
tober 1970 enthaltenen Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und nach den einschlägigen
Grundsätzen und Bestimmungen in der von der Versamm-
lung in ihrer Resolution 3281 (XXIX) verkündeten Charta der
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, insbeson-
dere deren Artikel 32, ein Staat keine wirtschaftlichen, politi-
schen oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen ande-
ren Staat anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf,
um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner sou-
veränen Rechte zu erlangen oder von ihm Vorteile irgendwel-
cher Art zu erwirken;

9. weist alle Versuche, einseitige Zwangsmaßnahmen
einzuleiten, zurück und fordert den Menschenrechtsrat nach-
drücklich auf, bei seinen Arbeiten im Zusammenhang mit der
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen

406 Resolution 41/128, Anlage.
407 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
408 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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Auswirkungen dieser Maßnahmen, namentlich die durch den
Erlass völkerrechtswidriger innerstaatlicher Gesetze und ihre
extraterritoriale Anwendung verursachten Auswirkungen,
voll zu berücksichtigen;

10. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im
Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und
dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts der
Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie vor
auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, in ih-
rem Jahresbericht an die Generalversammlung vorrangig auf
diese Resolution einzugehen;

11. unterstreicht, dass einseitige Zwangsmaßnahmen ei-
nes der wesentlichen Hindernisse für die Umsetzung der Er-
klärung über das Recht auf Entwicklung406 sind, und fordert in
dieser Hinsicht alle Staaten auf, die einseitige Verhängung
wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen und die extraterritoriale
Anwendung innerstaatlicher Gesetze zu vermeiden, die nach
Feststellung seitens der Zwischenstaatlichen Sachverständi-
gengruppe für das Recht auf Entwicklung den Grundsätzen
des freien Handels zuwiderlaufen und die Entwicklung der
Entwicklungsländer behindern;

12. ist sich dessen bewusst, dass den Staaten in der
Grundsatzerklärung, die während der ersten Phase des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. De-
zember 2003 in Genf verabschiedet wurde409, eindringlich na-
he gelegt wurde, im Hinblick auf den Aufbau der Informa-
tionsgesellschaft einseitige Maßnahmen zu vermeiden und zu
unterlassen;

13. unterstützt die Bitte des Menschenrechtsrats an alle
Sonderberichterstatter und bestehenden thematischen Mecha-
nismen des Rates auf dem Gebiet der wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Rechte, im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats die schädlichen Auswirkungen und Folgen einseitiger
Zwangsmaßnahmen gebührend zu beachten;

14. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen
und schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen analy-
tischen Bericht hierzu vorzulegen, und erklärt erneut, dass
praktische Präventivmaßnahmen in dieser Hinsicht hervorzu-
heben sind;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten“ mit Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 62/163
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)410:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Süd-afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Chile, Mexiko, Samoa,
Singapur.

409 A/C.2/59/3, Anlage, Kap. I, Abschn. A. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf.

410 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Bangladesch, Be-
larus, Benin, Botsuana, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Gambia, Gui-
nea, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kamerun, Kenia, Komoren,
Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Myanmar, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Russische Föderation, Sierra Leone, Simbabwe, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Tschad, Tunesien, Turkmenistan,
Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vietnam und Zentral-
afrikanische Republik.
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62/163. Förderung des Friedens als grundlegende Vor-
aussetzung für den vollen Genuss aller Men-
schenrechte durch alle Menschen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/163 vom 16. De-
zember 2005,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2005/56 der Men-
schenrechtskommission vom 20. April 2005 mit dem Titel
„Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Men-
schen“411,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/11 vom
12. November 1984 mit dem Titel „Erklärung über das Recht
der Völker auf Frieden“ und die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen412,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen darin besteht, eine internationale Zusammenarbeit her-
beizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, so-
zialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache
oder der Religion zu fördern und zu festigen,

im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen unterstreichend, dass sie die Vereinten Nationen
sowie den Ausbau ihrer Rolle und die Erhöhung ihrer Wirk-
samkeit bei der Festigung des Weltfriedens, der internationa-
len Sicherheit und der Gerechtigkeit und bei der Förderung
der Lösung internationaler Probleme sowie die Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten uneingeschränkt und aktiv unterstützt,

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, ihre in-
ternationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizule-
gen, sodass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und
die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden,

ihr Ziel betonend, bessere Beziehungen zwischen allen
Staaten zu fördern und zur Schaffung von Bedingungen bei-
zutragen, die es ihrer Bevölkerung ermöglichen, in wahrem
und dauerhaftem Frieden zu leben, frei von jeglicher Bedro-
hung oder versuchten Bedrohung ihrer Sicherheit,

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, in ihren
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu
unterlassen,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Frieden, Sicher-
heit und Gerechtigkeit und zur weiteren Entwicklung freund-
schaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit zwischen
den Staaten,

die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung politischer
Ziele ablehnend und betonend, dass nur friedliche politische
Lösungen eine stabile und demokratische Zukunft für alle
Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen können,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die Achtung der Grund-
sätze der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und
der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichtein-
mischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur in-
neren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit
der Charta und dem Völkerrecht sicherzustellen,

sowie bekräftigend, dass alle Völker das Recht auf Selbst-
bestimmung haben, auf Grund dessen sie ihren politischen
Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung frei verfolgen können,

in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen413,

in der Erkenntnis, dass Frieden und Entwicklung einander
gegenseitig stärken, namentlich auch bei der Verhütung be-
waffneter Konflikte,

erklärend, dass die Menschenrechte soziale, wirtschaftli-
che und kulturelle Rechte und das Recht auf Frieden, eine ge-
sunde Umwelt und Entwicklung umfassen und dass die Ent-
wicklung im Grunde die Verwirklichung dieser Rechte be-
deutet,

unterstreichend, dass die Unterwerfung von Völkern un-
ter ausländische Unterjochung, Beherrschung und Ausbeu-
tung eine Verweigerung ihrer Grundrechte darstellt, gegen
die Charta verstößt und die Förderung des Weltfriedens und
der weltweiten Zusammenarbeit behindert,

darauf hinweisend, dass jeder Mensch Anspruch auf eine
soziale und internationale Ordnung hat, in der die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte414 verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

überzeugt von dem Ziel, die Bedingungen der Stabilität
und des Wohlergehens zu schaffen, die für friedliche und
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen notwendig sind,

sowie davon überzeugt, dass ein Leben ohne Krieg die
wichtigste internationale Voraussetzung für das materielle
Wohlergehen, die Entwicklung und den Fortschritt der Län-

411 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
412 Siehe Resolution 55/2.

413 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
414 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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der sowie für die volle Verwirklichung der von den Vereinten
Nationen verkündeten Rechte und Grundfreiheiten der Men-
schen ist,

ferner davon überzeugt, dass die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte zur Schaffung
eines internationalen Umfelds des Friedens und der Stabilität
beiträgt,

1. betont, dass Frieden eine grundlegende Vorausset-
zung für die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte
für alle Menschen ist;

2. betont außerdem, dass der tiefe Graben, der die
Menschheit in Arm und Reich spaltet, und die ständig wach-
sende Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern eine große Bedrohung für die Prosperität,
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität auf der Welt dar-
stellen;

3. erklärt feierlich, dass die Völker der Erde ein gehei-
ligtes Recht auf Frieden haben und dass die Wahrung und
Förderung des Friedens zu den grundlegenden Verpflichtun-
gen eines jeden Staates gehören;

4. hebt hervor, dass der Frieden nur dann gewahrt und
gefördert werden kann, wenn die Politik der Staaten darauf
gerichtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere Atom-
krieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen zu verzichten und
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel auf der
Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen;

5. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sol-
len, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten
Grundsätzen und der Förderung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Be-
ziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Größe, ihrer
geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwick-
lungsstands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu achten
und in die Praxis umzusetzen;

7. bekräftigt, dass alle Staaten nach den Grundsätzen
der Charta verpflichtet sind, friedliche Mittel zur Beilegung
jeder Streitigkeit einzusetzen, deren Partei sie sind und deren
Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden, als grundlegende
Voraussetzung für die Förderung und den Schutz aller Men-
schenrechte eines jeden Menschen und aller Völker;

8. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, einen konstruktiven Dialog und
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen und den zwischenstaatlichen Organisationen darüber
zu führen, wie der Menschenrechtsrat auf ein der vollen Ver-
wirklichung des Rechts der Völker auf Frieden förderliches

internationales Umfeld hinarbeiten könnte, und ermutigt die
nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanismen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, der Verständigung und des Dialogs
zu beachten, wenn es darum geht, die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten;

10. beschließt, die Behandlung der Frage der Förderung
des Rechts der Völker auf Frieden auf ihrer vierundsechzig-
sten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der
Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 62/164
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 186 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)415:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kon-
go, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-

415 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola,
Antigua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Repu-
blik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Frankreich, Gabun, Gambia,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratirche Republik, Lesotho, Libanon, Li-
beria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Mali,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Montenegro, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippi-
nen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschad, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tan-
sania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Demokratische Volksrepublik Korea.

62/164. Das Recht auf Nahrung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zur Fra-
ge des Rechts auf Nahrung, insbesondere Resolution 61/163
vom 19. Dezember 2006, und die Resolution 6/2 des Men-
schenrechtsrats vom 27. September 2007416 sowie auf alle
diesbezüglichen Resolutionen der Menschenrechtskommis-
sion,

sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte417, in der es heißt, dass jeder das Recht auf ei-
nen Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, die Allgemeine Erklä-
rung über die Ausrottung von Hunger und Mangelernäh-
rung418 sowie die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen419,

ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte420, in denen das grundlegende Recht eines jeden aner-
kannt wird, vor Hunger geschützt zu sein,

eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungssi-
cherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels421

sowie der am 13. Juni 2002 in Rom verabschiedeten Erklä-
rung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach422,

in Bekräftigung der konkreten Empfehlungen in den vom
Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen im November 2004 verabschiedeten Frei-
willigen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Ver-
wirklichung des Rechtes auf angemessene Nahrung im Rah-
men der nationalen Ernährungssicherheit423,

eingedenk der Ziffer 6 ihrer Resolution 60/251 vom
15. März 2006,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind und dass sie weltweit in gerechter und gleicher
Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben Nach-
druck behandelt werden müssen,

sowie bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und för-
derliches politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld
auf nationaler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare
Grundlage bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird,
der Ernährungssicherheit und der Armutsbeseitigung ange-
messene Priorität einzuräumen,

erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und der Erklärung des Welternäh-
rungsgipfels: Fünf Jahre danach, dass Nahrungsmittel nicht
als politisches oder wirtschaftliches Druckmittel eingesetzt
werden sollen, und in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit
internationaler Zusammenarbeit und Solidarität sowie die
Notwendigkeit bekräftigend, einseitige Maßnahmen zu unter-
lassen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der
Charta der Vereinten Nationen stehen und die die Ernäh-
rungssicherheit gefährden,

überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen
und Kapazitäten vereinbare Strategie verabschieden muss,
um bei der Umsetzung der in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und im Aktionsplan des Welter-
nährungsgipfels enthaltenen Empfehlungen seine individuel-
len Ziele zu verwirklichen, und gleichzeitig auf regionaler

416 Siehe A/HRC/6/L.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official
Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement
No. 53 (A/63/53).
417 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
418 Report of the World Food Conference, Rome, 5–16 November
1974 (United Nations publication, Sales No. E.75.II.A.3), Kap. I. In
Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/
hungermangelernaehrung.pdf.
419 Siehe Resolution 55/2.
420 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl.
Nr. 590/1978; AS 1993 725.

421 Food and Agriculture Organizatinn of the United Nations, Report of the
World Food Summit, 13–17 November 1996 (WFS 96/REP), erster Teil,
Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.bmelv.de/cln_044/
nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaehrung/RechtAufNahrung/
ErklaerungRom1996.html__nnn=true (Erklärung) und http://www.bmelv.de/
cln_044/nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaehrung/RechtAufNahrung/
Welternaehrungsgipfel1996.html__nnn=true (Aktionsplan).
422 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the World Food Summit: five years later, 10–13 June 2002, erster Teil,
Anhang; siehe auch A/57/499, Anhang.
423 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations,
One Hundred and Twenty-seventh Session, Rome, 22–27 November 2004
(CL 127/REP), Anhang D; siehe auch E/CN.4/2005/131, Anlage. In
Deutsch verfügbar unter http://www.fao.org/righttofood/common/ecg/
51802_en_VGs_ger.web.pdf.
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und internationaler Ebene zusammenarbeiten muss, um in ei-
ner Welt zunehmend miteinander verknüpfter Institutionen,
Gesellschaften und Volkswirtschaften, in der koordinierte
Anstrengungen und gemeinsam getragene Verantwortung un-
erlässlich sind, gemeinsame Lösungen für globale Fragen der
Ernährungssicherheit herbeizuführen,

in der Erkenntnis, dass die Probleme des Hungers und der
Ernährungsunsicherheit weltweite Dimensionen haben, dass
bei der Verringerung des Hungers so gut wie keine Fortschrit-
te erzielt worden sind und dass der Hunger angesichts des er-
warteten Anstiegs der Weltbevölkerung und der Belastung
der natürlichen Ressourcen in einigen Regionen drastisch zu-
nehmen könnte, wenn nicht dringend entschlossene und kon-
zertierte Maßnahmen ergriffen werden424,

feststellend, dass die Umweltzerstörung, die Wüstenbil-
dung und die globale Klimaänderung die Not und die Ver-
zweiflung verschlimmern, was sich nachteilig auf die Ver-
wirklichung des Rechts auf Nahrung auswirkt, insbesondere
in den Entwicklungsländern,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl
und das Ausmaß von Naturkatastrophen, Krankheiten und
Schädlingsplagen und ihre zunehmenden Auswirkungen in
den letzten Jahren, die zu erheblichen Verlusten an Men-
schenleben und Existenzgrundlagen geführt und die landwirt-
schaftliche Produktion und die Ernährungssicherheit bedroht
haben, insbesondere in den Entwicklungsländern,

hervorhebend, wie wichtig es ist, den anhaltenden realen
wie auch prozentualen Rückgang der für die Landwirtschaft
bereitgestellten öffentlichen Entwicklungshilfe umzukehren,

es begrüßend, dass die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen den Welternährungstag
am 16. Oktober 2007 unter das Motto „Recht auf Nahrung“
gestellt hat,

Kenntnis nehmend von der Schlusserklärung, die auf der
Internationalen Konferenz über Agrarreform und ländliche
Entwicklung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen am 10. März 2006 in Porto Ale-
gre (Brasilien) verabschiedet wurde425,

1. bekräftigt, dass Hunger eine Schande ist und eine
Verletzung der Menschenwürde darstellt und dass daher auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene dringend
Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen werden müssen;

2. bekräftigt außerdem das Recht jedes Menschen auf
Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen und nährstoffrei-
chen Nahrungsmitteln im Einklang mit dem Recht auf ange-
messene Ernährung und dem grundlegenden Recht eines je-
den, vor Hunger geschützt zu sein, um seine körperlichen und

geistigen Fähigkeiten in vollem Umfang entfalten und erhal-
ten zu können;

3. erachtet es als unerträglich, dass noch immer jedes
Jahr mehr als 6 Millionen Kinder unter fünf Jahren an mit
Hunger zusammenhängenden Krankheiten sterben, dass es
etwa 854 Millionen unterernährte Menschen auf der Welt gibt
und dass, wenn auch die Verbreitung des Hungers zurückge-
gangen ist, die absolute Zahl der unterernährten Menschen in
den letzten Jahren zugenommen hat, obwohl der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zu-
folge die Erde genügend Nahrungsmittel produzieren könnte,
um 12 Milliarden Menschen, also das Doppelte der gegen-
wärtigen Weltbevölkerung, zu ernähren;

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Frauen und
Mädchen unverhältnismäßig stark von Hunger, Ernährungs-
unsicherheit und Armut betroffen sind, was zum Teil auf die
Ungleichstellung der Geschlechter und auf Diskriminierung
zurückzuführen ist, dass in vielen Ländern die Wahrschein-
lichkeit für Mädchen, an Mangelernährung und vermeidbaren
Kinderkrankheiten zu sterben, doppelt so hoch ist wie für Jun-
gen und dass schätzungsweise fast doppelt so viele Frauen an
Mangelernährung leiden wie Männer;

5. legt allen Staaten nahe, Maßnahmen zu ergreifen,
um gegen die Ungleichstellung der Geschlechter und die Dis-
kriminierung der Frau anzugehen, insbesondere wenn diese
zur Mangelernährung von Frauen und Mädchen beiträgt, ein-
schließlich Maßnahmen, die die umfassende und gleichbe-
rechtigte Verwirklichung des Rechts auf Nahrung sicherstel-
len und dafür sorgen, dass Frauen gleichberechtigten Zugang
zu Ressourcen haben, darunter Einkommen, Grund und Bo-
den und Wasser, und auf diese Weise sich selbst und ihre Fa-
milien ernähren können;

6. legt dem Sonderberichterstatter des Menschen-
rechtsrats über das Recht auf Nahrung nahe, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin durchgängig die Ge-
schlechterperspektive zu berücksichtigen, und legt der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen und allen anderen mit dem Recht auf Nahrung und der Er-
nährungsunsicherheit befassten Organen und Mechanismen
der Vereinten Nationen nahe, die Geschlechterperspektive in
ihre einschlägigen Politiken, Programme und Tätigkeiten zu
integrieren;

7. bekräftigt die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass
Programme zur Versorgung mit gesundheitlich unbedenkli-
chen und nährstoffreichen Nahrungsmitteln Menschen mit
Behinderungen einbeziehen und für sie zugänglich sind;

8. legt allen Staaten nahe, stufenweise auf die volle
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung hinzuarbeiten und
unter anderem auch Maßnahmen zur Förderung der Voraus-
setzungen zu ergreifen, die allen Menschen ein Leben frei von
Hunger und möglichst bald den vollen Genuss des Rechts auf
Nahrung ermöglichen, sowie nationale Pläne zur Bekämp-
fung des Hungers auszuarbeiten und zu verabschieden, und
würdigt in dieser Hinsicht die großen Anstrengungen und po-
sitiven Entwicklungen im Hinblick auf das Recht auf Nah-
rung in einigen Entwicklungsländern und -regionen, ein-

424 Siehe Food and Agriculture Organization of the United Nations, The
State of Food Insecurity in the World 2006 (Rom 2006).
425 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the International Conference on Agrarian Reform and Rural Develop-
ment, Porto Alegre, Brazil, 7–10 March 2006 (C 2006/REP), Anhang G.
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schließlich derjenigen, die in dem Zwischenbericht des Son-
derberichterstatters426 hervorgehoben werden;

9. betont, dass es für die Beseitigung von Hunger und
Armut, insbesondere in den Entwicklungsländern, unerläss-
lich ist, den Zugang zu Produktionsmitteln zu verbessern und
die öffentlichen Investitionen in die ländliche Entwicklung zu
erhöhen, namentlich durch die Förderung von Investitionen in
geeignete Technologien für kleinflächige Bewässerung und
Wasserbewirtschaftung, um die Dürreanfälligkeit zu verrin-
gern;

10. ist sich dessen bewusst, dass 80 Prozent der Hunger
leidenden Menschen in ländlichen Gebieten leben und
50 Prozent Kleinbauern sind und dass diese Menschen ange-
sichts der steigenden Betriebsmittelkosten und der sinkenden
Betriebseinkommen besonders stark von Ernährungsunsi-
cherheit bedroht sind, dass der Zugang zu Grund und Boden,
Wasser, Saatgut und sonstigen natürlichen Ressourcen für ar-
me Erzeuger immer problematischer wird und dass staatliche
Unterstützung für Kleinbauern, Fischereigemeinschaften und
lokale Unternehmen ein Schlüssel zur Ernährungssicherung
und zur Gewährleistung des Rechts auf Nahrung ist;

11. betont, wie wichtig die Bekämpfung des Hungers in
ländlichen Gebieten ist, namentlich auf dem Weg einzelstaat-
licher, durch internationale Partnerschaften unterstützter
Maßnahmen zur Aufhaltung der Wüstenbildung und Land-
verödung sowie durch Investitionen und eine öffentliche Po-
litik, die besonders dafür geeignet sind, der Gefahr von Trok-
kengebieten entgegenzuwirken, und fordert in diesem Zu-
sammenhang die volle Durchführung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffe-
nen Ländern, insbesondere in Afrika427;

12. betont außerdem, dass sie entschlossen ist, die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der indigenen
Völker, im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen
auf dem Gebiet der Menschenrechte und gegebenenfalls unter
Berücksichtigung der Erklärung der Vereinten Nationen über
die Rechte der indigenen Völker428, unterschiedslos zu för-
dern und zu schützen, ist sich dessen bewusst, dass viele indi-
gene Organisationen und Vertreter indigener Gemeinschaften
in verschiedenen Foren ihre tiefe Besorgnis über die Hinder-
nisse und Probleme, die dem vollen Genuss ihres Rechts auf
Nahrung entgegenstehen, zum Ausdruck gebracht haben, und
fordert die Staaten auf, durch besondere Maßnahmen die tie-
feren Ursachen der unverhältnismäßig starken Verbreitung
von Hunger und Mangelernährung unter den indigenen Völ-
kern und ihre anhaltende Diskriminierung zu bekämpfen;

13. ersucht alle Staaten und privaten Akteure sowie die
internationalen Organisationen im Rahmen ihres jeweiligen

Mandats, der Notwendigkeit, die effektive Verwirklichung
des Rechts auf Nahrung für alle zu fördern, voll und ganz
Rechnung zu tragen, namentlich im Rahmen der derzeit auf
verschiedenen Gebieten geführten Verhandlungen;

14. ist sich dessen bewusst, dass sowohl das einzelstaat-
liche Engagement als auch die auf Antrag und in Zusammen-
arbeit mit den betroffenen Ländern geleistete internationale
Hilfe zur besseren Verwirklichung und zum besseren Schutz
des Rechts auf Nahrung verstärkt und insbesondere einzel-
staatliche Schutzmechanismen für die Menschen entwickelt
werden müssen, die sich auf Grund von Hunger, Naturkata-
strophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen, die
ihren Genuss des Rechts auf Nahrung beeinträchtigen, ge-
zwungen sahen, ihr Heim und ihren Grund und Boden zu ver-
lassen;

15. hebt hervor, dass Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, um die Zuweisung und den Einsatz technischer
und finanzieller Ressourcen aus allen Quellen zu mobilisieren
und zu optimieren, einschließlich der Erleichterung der Aus-
landsschuldenlast der Entwicklungsländer, und dass die na-
tionalen Maßnahmen zur Durchführung einer nachhaltigen
Ernährungssicherungspolitik verstärkt werden müssen;

16. ist sich dessen bewusst, dass die Verhandlungen in
der Doha-Entwicklungsrunde der Welthandelsorganisation
zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden müssen,
damit zur Schaffung der internationalen Voraussetzungen für
die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung beigetragen
wird;

17. betont, dass alle Staaten alles tun sollen, um sicher-
zustellen, dass sich ihre internationalen Maßnahmen politi-
scher und wirtschaftlicher Natur, einschließlich der interna-
tionalen Handelsübereinkünfte, nicht nachteilig auf das Recht
auf Nahrung in anderen Ländern auswirken;

18. erinnert daran, wie wichtig die New Yorker Erklä-
rung „Aktion gegen Hunger und Armut“ ist, und empfiehlt,
auch weiterhin Anstrengungen zur Ermittlung zusätzlicher
Finanzierungsquellen für den Kampf gegen Hunger und Ar-
mut zu unternehmen;

19. ist sich dessen bewusst, dass die auf dem Welternäh-
rungsgipfel 1996 abgegebenen Versprechen, die Anzahl der
unterernährten Personen zu halbieren, bisher nicht eingehal-
ten wurden, und bittet abermals alle internationalen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen sowie die zuständigen Organi-
sationen und Fonds der Vereinten Nationen, der Verwirkli-
chung des Ziels, bis 2015 den Anteil der Menschen, die Hun-
ger leiden, zu halbieren, sowie der Verwirklichung des in der
Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit421 und in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen419 ge-
nannten Rechts auf Nahrung Vorrang einzuräumen und die
erforderlichen Mittel dafür bereitzustellen;

20. bekräftigt, dass es Teil umfassender Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung von HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria
und anderer übertragbarer Krankheiten ist, die Unterstützung
auf den Gebieten Nahrung und Ernährung zu integrieren mit
dem Ziel, dass alle Menschen jederzeit Zugang zu ausrei-

426 Siehe A/62/289.
427 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
428 Resolution 61/295, Anlage.
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chenden und gesundheitlich unbedenklichen Nahrungsmit-
teln mit entsprechendem Nährwert haben, um zu Gunsten ei-
nes aktiven und gesunden Lebens ihren Ernährungsbedarf
decken und ihren Nahrungsmittelpräferenzen Rechnung tra-
gen zu können;

21. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Ent-
wicklungsstrategien und -ausgaben der Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung angemessenen Vorrang einzuräumen;

22. betont, wie wichtig die internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit und -hilfe, insbesondere bei Aktivitäten zur
Katastrophenvorsorge und in Notstandssituationen wie etwa
Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen, Krank-
heiten und Schädlingsplagen, für die Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung und die nachhaltige Sicherung der Ernäh-
rung sind, stellt aber gleichzeitig fest, dass jedes Land die
Hauptverantwortung dafür trägt, die Durchführung nationaler
Programme und Strategien auf diesem Gebiet sicherzustellen;

23. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Verein-
ten Nationen und andere maßgebliche Interessenträger auf,
nationale Anstrengungen zur raschen Bekämpfung der gegen-
wärtig in ganz Afrika auftretenden Nahrungsmittelkrisen zu
unterstützen, und bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum
Ausdruck, dass Finanzierungsengpässe das Welternährungs-
programm zu einer Einschränkung seiner Tätigkeit in ver-
schiedenen Regionen, einschließlich des südlichen Afrika,
zwingen;

24. bittet alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen, einschließlich der Weltbank und des Internationalen
Währungsfonds, Politiken und Projekte mit positiven Aus-
wirkungen auf das Recht auf Nahrung zu fördern, sicherzu-
stellen, dass die Partner bei der Durchführung gemeinsamer
Projekte das Recht auf Nahrung achten, Strategien der Mit-
gliedstaaten zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung zu
unterstützen und alle Maßnahmen zu vermeiden, die sich ne-
gativ auf die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung auswir-
ken könnten;

25. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des Son-
derberichterstatters über das Recht auf Nahrung426 und dankt
dem ersten Mandatsträger für seine Arbeit und sein Engage-
ment zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

26. unterstützt die Erfüllung des vom Menschenrechts-
rat in seiner Resolution 6/2416 um einen Zeitraum von drei Jah-
ren verlängerten Mandats des Sonderberichterstatters;

27. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, alle für die
wirksame Erfüllung des Mandats des Sonderberichterstatters
erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen be-
reitzustellen;

28. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbeiten
zur Förderung des Rechts auf ausreichende Nahrung, insbe-
sondere seine Allgemeine Bemerkung 12 (1999) über das
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Internationa-
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-

te)429, in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, dass
das Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der ange-
borenen Würde der menschlichen Person verbunden und für
die Wahrnehmung der anderen in der Internationalen Men-
schenrechtscharta verankerten Menschenrechte unerlässlich
ist und dass es außerdem unauflöslich mit der sozialen Ge-
rechtigkeit verbunden ist und daher die Verabschiedung einer
geeigneten Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik auf na-
tionaler wie auf internationaler Ebene erfordert, die auf die
Beseitigung der Armut und die Verwirklichung aller Men-
schenrechte für alle gerichtet ist;

29. erinnert an die Allgemeine Bemerkung 15 (2002)
des Ausschusses über das Recht auf Wasser (Artikel 11 und
12 des Paktes)430, in der der Ausschuss unter anderem fest-
stellte, wie wichtig es im Hinblick auf die Verwirklichung des
Rechts auf angemessene Nahrung ist, nachhaltige Wasserres-
sourcen für den menschlichen Konsum und für die Landwirt-
schaft sicherzustellen;

30. bekräftigt, dass die Freiwilligen Leitlinien zur Un-
terstützung der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf
angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernäh-
rungssicherheit, die der Rat der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen im November
2004 verabschiedet hat423, ein praktisches Instrument zur För-
derung der Verwirklichung des Rechts auf Nahrung für alle
darstellen, zur Ernährungssicherung beitragen und somit ein
weiteres Hilfsmittel für die Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millen-
niums-Erklärung enthaltenen Ziele, sind;

31. begrüßt die laufende Zusammenarbeit der Hohen
Kommissarin, des Ausschusses und des Sonderberichterstat-
ters und ermutigt sie zur Fortsetzung dieser Zusammenarbeit;

32. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbe-
richterstatter zusammenzuarbeiten und ihn bei seiner Aufga-
be zu unterstützen, alle von ihm angeforderten Informationen
zur Verfügung zu stellen und ernsthaft in Erwägung zu zie-
hen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch ih-
res Landes zu entsprechen, um ihm die wirksamere Erfüllung
seines Mandats zu ermöglichen;

33. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen und seine Arbeit fortzusetzen und dabei im Rahmen sei-
nes bestehenden Mandats auch die neu auftretenden Fragen
hinsichtlich der Verwirklichung des Rechts auf Nahrung zu
untersuchen;

34. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die Ver-
tragsorgane und die Akteure der Zivilgesellschaft, einschließ-
lich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie den Privatsek-

429 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1), Anhang V.
430 Ebd., 2003, Supplement No. 2 (E/2003/22), Anhang IV.



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

450

tor, mit dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines
Mandats voll zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die
Vorlage von Stellungnahmen und Anregungen über Möglich-
keiten zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

35. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 62/165
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)431.

62/165. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die
Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Na-
tionen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur
Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine internatio-
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationa-
len Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzie-
len,

die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-
kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte432,

den Internationalen Menschenrechtspakten433 und anderen
einschlägigen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte nicht nur
von einem eingehenden Verständnis der breiten Vielfalt der
Probleme getragen werden soll, die in allen Gesellschaften
bestehen, sondern auch von der uneingeschränkten Achtung
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten
in diesen Gesellschaften, in strikter Übereinstimmung mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta und mit dem grundlegen-
den Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internationale
Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden434,

erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichter-
statter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der
Wahrnehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit
und Diskretion beweisen,

unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Ver-
antwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker-
recht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschen-
rechte eingegangen sind,

1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen,
und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in Be-
zug auf Menschenrechtsverletzungen, wo immer diese vor-
kommen, wachsam zu bleiben;

431 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bangla-
desch, Belarus, Benin, Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chi-
na, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, El Salvador, Eritrea,
Ghana, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Kambodscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauretanien,
Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Pakistan, Russische Föderation, Sierra Leone, Simbabwe, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Usbekistan, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vietnam und Zentralafrikanische Re-
publik. 
432 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

433 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
434 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
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3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Charta der Ver-
einten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte432, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte433, den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte433 und andere einschlägige in-
ternationale Rechtsakte zur Grundlage ihrer Tätigkeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesonde-
re auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet, zu machen und alle Handlungen zu
unterlassen, die mit diesem völkerrechtlichen Rahmen unver-
einbar sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagran-
ter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle und zur Festigung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit beitragen soll;

5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von
den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit
und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst po-
litischer Ziele gestellt werden sollen;

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Experten und Arbeitsgruppen,
bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser Reso-
lution gebührend zu berücksichtigen;

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvor-
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten beiträgt;

8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig
unparteiische und objektive Informationen über die politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Er-
eignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen;

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere
der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, die sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei
der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festi-
gung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten zu erzielen;

10. ersucht den Menschenrechtsrat, diese Resolution ge-
bührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge zu prü-
fen, die darauf gerichtet sind, die Tätigkeit der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die Förde-
rung der internationalen Zusammenarbeit und der Wichtig-
keit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität
zu stärken;

11. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten
und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-

tionen um die Vorlage weiterer praktischer Vorschläge und
Ideen zu bitten, die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der
Vereinten Nationen im Menschenrechtsbereich durch die
Förderung internationaler Zusammenarbeit auf der Grundla-
ge der Grundsätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und
Objektivität zu stärken, und der Generalversammlung auf ih-
rer vierundsechzigsten Tagung einen umfassenden Bericht
über diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/166

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei
55 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.2, Ziff. 173)435:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Co-
sta Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen,
Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Timor-Leste, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Usbeki-
stan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,

435 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Benin,
Bolivien, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Eritrea, Iran (Islamische Republik), Ke-
nia, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Sierra
Leone, Simbabwe, St. Lucia, Sudan, Suriname, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vietnam und Zentralafrikanische Republik. 
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Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Brasilien, Chile, Kasachstan,
Nauru, Peru, Singapur, Thailand, Tonga, Uruguay.

62/166. Achtung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen enthaltenen Ziele und Grundsätze zur Her-
beiführung einer internationalen Zusammenar-
beit, um die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen
und internationale Probleme humanitärer Art zu
lösen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass sich alle Mitgliedstaaten nach
Artikel 56 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet ha-
ben, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation zu-
sammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu
erreichen, namentlich die allgemeine Achtung und Verwirkli-
chung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne
Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion,

sowie unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbe-
sondere die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit,
den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde
und Wert der menschlichen Person und an die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Na-
tionen erneut zu bekräftigen,

erneut erklärend, dass die Förderung und der Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, insbesonde-
re dem Ziel der internationalen Zusammenarbeit, als vorran-
gige Zielsetzung der Vereinten Nationen betrachtet werden
muss und dass im Rahmen dieser Ziele und Grundsätze die
Förderung und der Schutz aller Menschenrechte ein legitimes
Anliegen der internationalen Gemeinschaft sind,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den
in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der
Förderung und Unterstützung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie den Grund-
sätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker, des Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit, der
Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der Ent-
wicklung, der Verbesserung des Lebensstandards und der So-
lidarität,

in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft
Mittel und Wege finden sollte, um die derzeitigen Hindernis-
se zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die
sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entge-
genstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu
verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben, und
dass sie auch weiterhin die Bedeutung der wechselseitigen
Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses und des
Dialogs miteinander beachten sollte, wenn es darum geht, die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu gewähr-
leisten,

bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte eine
wesentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der
Ziele der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten das Geburtsrecht aller Menschen
sind, wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, diese
Rechte und Freiheiten zu fördern und zu schützen,

sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der
Charta, die die jeweiligen Befugnisse und Aufgaben der Ge-
neralversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts-
und Sozialrats darlegen und damit den grundlegenden Rah-
men für die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen
bilden,

in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichtigen völker-
rechtlichen Übereinkünften, insbesondere auf dem Gebiet der
internationalen Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts,

eingedenk dessen, dass nach Artikel 103 der Charta die
Verpflichtungen aus der Charta Vorrang haben, wenn sich die
Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen aus
der Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internatio-
nalen Übereinkünften widersprechen,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich die Resolution 59/204 vom 20. Dezem-
ber 2004,

1. wiederholt die feierliche Verpflichtung aller Staaten,
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und bei der Lösung internationaler Probleme hu-
manitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der Verein-
ten Nationen zu verstärken, unter anderem durch die strikte
Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren Artikeln 1
und 2 dargelegt sind;

2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, die
die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachungen in
Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten Zielen
und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und
internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, und be-
kräftigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in Artikel
2 der Charta dargelegten Grundsätze voll und ganz einhalten
müssen, insbesondere indem sie die souveräne Gleichheit al-
ler Staaten achten und jede gegen die territoriale Unversehrt-
heit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerich-
tete Androhung oder Anwendung von Gewalt oder sonst mit
den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Handlung
unterlassen;

3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die all-
gemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte
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und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse,
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden;

4. erklärt außerdem erneut, dass die Verantwortung für
die Gestaltung der weltweiten wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung, für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte sowie für die Bewältigung von Bedrohungen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit von allen Na-
tionen der Welt gemeinsam getragen und auf multilateraler
Ebene wahrgenommen werden muss und dass die Vereinten
Nationen als die universellste und repräsentativste Organisa-
tion der Welt dabei die zentrale Rolle spielen müssen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, es zu unterlassen,
einseitige Zwangsmaßnahmen als Mittel politischer, militäri-
scher oder wirtschaftlicher Druckausübung gegen irgendein
Land, insbesondere gegen Entwicklungsländer, zu beschlie-
ßen oder durchzusetzen, da dies die betroffenen Länder an der
Ausübung ihres Rechts hindern würde, in freier Willensäuße-
rung ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme
selbst zu bestimmen;

6. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines konstruk-
tiven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu gewähr-
leisten und friedliche Lösungen für internationale Probleme
humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbezüglichen
Maßnahmen die Grundsätze und Normen des Völkerrechts
strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die internationa-
len Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht voll und
ganz achten;

7. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

8. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 62/167

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 101 Stimmen bei
22 Gegenstimmen und 59 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/439/Add.3, Ziff. 49)436:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Ar-
gentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-

desch, Belgien, Belize, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Brasi-
lien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien,
Ghana, Grenada, Griechenland, Honduras, Irak, Irland, Island, Is-
rael, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasach-
stan, Kenia, Kiribati, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Maledi-
ven, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro,
Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal,
Rumänien, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Ti-
mor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern. 

Dagegen: Ägypten, Algerien, Argentinien, Belarus, China, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Guinea, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Myanmar, Oman,
Russische Föderation, Simbabwe, Somalia, Sudan, Syrische Ara-
bische Republik, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Bar-
bados, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominica, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Guatemala, Guyana, Hai-
ti, Indien, Jamaika, Jemen, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kuwait, Mali, Mauritius, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippinen,
Republik Korea, Ruanda, Salomonen, Sambia, São Tomé und
Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Singapur, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname,
Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Turk-
menistan, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Zentralafrikani-
sche Republik. 

62/167. Die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea

Die Generalversammlung,
erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten der Vereinten

Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten nachzu-
kommen,

eingedenk dessen, dass die Demokratische Volksrepublik
Korea Vertragspartei des Internationalen Paktes über bürger-
liche und politische Rechte437, des Internationalen Paktes über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte437, des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes438 sowie des Überein-

436 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Monte-
negro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka und Zypern.

437 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
438 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

454

kommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau439 ist,

feststellend, dass die Demokratische Volksrepublik Korea
ihren zweiten periodischen Bericht betreffend die Durchfüh-
rung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte440, ihren zweiten periodischen Bericht
über die Durchführung des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes441 und ihren Erstbericht über die Durchführung
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau442 vorgelegt und damit ein Zeichen für ih-
re Mitwirkung an den internationalen Kooperationsbemühun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte gesetzt hat,

Kenntnis nehmend von den abschließenden Bemerkungen
der in den vier Verträgen eingesetzten Organe zur Überwa-
chung der Vertragseinhaltung, zuletzt denjenigen, die der
Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
im Juli 2005 abgegeben hat443,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Zusammen-
arbeit zwischen der Regierung der Demokratischen Volksre-
publik Korea, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
und der Weltgesundheitsorganisation mit dem Ziel, die Ge-
sundheitslage in dem Land zu verbessern, sowie von der Zu-
sammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen zur Qualitätssteigerung auf dem Gebiet der Bildung für
Kinder,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/173 vom 16. De-
zember 2005 und 61/174 vom 19. Dezember 2006, die Reso-
lutionen der Menschenrechtskommission 2003/10 vom
16. April 2003444, 2004/13 vom 15. April 2004445 und 2005/11
vom 14. April 2005446 und den Beschluss 1/102 des Men-
schenrechtsrats vom 30. Juni 2006447 und eingedenk dessen,
dass die internationale Gemeinschaft die koordinierten An-
strengungen verstärken muss, die sie unternimmt, um die
Durchführung der genannten Resolutionen zu erreichen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderberichter-
statters über die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea448 und dem gemäß Resolution
61/174 vorgelegten umfassenden Bericht des Generalsekre-

tärs über die Menschenrechtssituation in der Demokratischen
Volksrepublik Korea449,

unter Begrüßung des interkoreanischen Gipfeltreffens
vom 2. bis 4. Oktober 2007 und der am 4. Oktober 2007 von
den beiden Führern der Demokratischen Volksrepublik Korea
und der Republik Korea verabschiedeten Erklärung über die
Förderung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea,
des Friedens und des Wohlstands sowie der jüngsten Fort-
schritte bei den Sechs-Parteien-Gesprächen und zur Verbes-
serung der Menschenrechtssituation in der Demokratischen
Volksrepublik Korea anhaltend, namentlich durch wirksame
Folgemaßnahmen,

1. verleiht ihrer sehr ernsten Besorgnis Ausdruck über

a) die fortdauernde Weigerung der Regierung der De-
mokratischen Volksrepublik Korea, das Mandat des Sonder-
berichterstatters über die Menschenrechtssituation in der De-
mokratischen Volksrepublik Korea anzuerkennen oder mit
ihm zusammenzuarbeiten;

b) ständig weiter eingehende Berichte über systemati-
sche, weit verbreitete und schwere Verletzungen der bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte in der Demokratischen Volksrepublik Korea, nament-
lich über

i) Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe, namentlich un-
menschliche Haftbedingungen, öffentliche Hinrichtungen,
außergerichtliche und willkürliche Haft, das Fehlen ord-
nungsgemäßer Verfahren und den Mangel an Rechtsstaat-
lichkeit, einschließlich Garantien für faire Verfahren und
einer unabhängigen Gerichtsbarkeit, die Verhängung der
Todesstrafe aus politischen und religiösen Gründen, die
Existenz zahlreicher Gefangenenlager und den umfangrei-
chen Einsatz von Zwangsarbeit;

ii) die Lage von in die Demokratische Volksrepublik
Korea ausgewiesenen oder zurückgeschickten Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden sowie Sanktionen gegen aus dem
Ausland repatriierte Bürger der Demokratischen Volksre-
publik Korea, die in der Folge mit Strafen wie Internierung,
Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder der Todesstrafe belegt wurden, und for-
dert in diesem Zusammenhang alle Staaten nachdrücklich
auf, die Achtung des grundlegenden Prinzips der Nichtzu-
rückweisung zu gewährleisten und diejenigen, die Zu-
flucht suchen, human zu behandeln;

iii) die alle Bereiche durchdringenden, gravierenden
Einschränkungen der Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Meinungsfreiheit, des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung, der Freiheit, sich friedlich zu versammeln, der
Vereinigungsfreiheit und des gleichberechtigten Zugangs
zu Informationen, indem beispielsweise Personen, die ihre
Meinungsfreiheit und ihr Recht der freien Meinungsäuße-

439 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
440 E/1990/6/Add.35.
441 CRC/C/65/Add.24.
442 CEDAW/C/PRK/1.
443 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session,
Supplement No. 38 (A/60/38), zweiter Teil, Ziff. 26-76.
444 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
445 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
446 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
447 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 53 (A/61/53), Kap. II, Abschn. B.
448 Siehe A/62/264. 449 A/62/318.
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rung ausüben, und ihre Familienangehörigen verfolgt wer-
den;

iv) die Beschränkungen, die allen Menschen auferlegt
werden, die sich innerhalb des Landes frei bewegen oder
ins Ausland reisen wollen, einschließlich der Bestrafung
derjenigen, die das Land ohne Genehmigung verlassen
oder zu verlassen suchen, oder ihrer Familienangehörigen;

v) die Verletzungen der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte, die zu schwerer Mangelernährung,
weit verbreiteten Gesundheitsproblemen und anderen Här-
ten unter der Bevölkerung der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea, unter anderem Frauen, Kindern und älteren
Menschen, geführt haben;

vi) die andauernde Verletzung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Frauen, insbesondere Frauenhandel
zum Zweck der Prostitution oder der Zwangsheirat und die
Tatsache, dass Frauen Schleusung, Zwangsabtreibungen,
geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt un-
terworfen werden;

vii) die weiterhin eingehenden Berichte über Verletzun-
gen der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Men-
schen mit Behinderungen, insbesondere den Einsatz von
Gemeinschaftslagern und Zwangsmaßnahmen, die sich
gegen das Recht von Menschen mit Behinderungen rich-
ten, frei und eigenverantwortlich über die Anzahl ihrer
Kinder und die Geburtenabstände zu entscheiden;

viii) die Verletzungen der Arbeitnehmerrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und Kol-
lektivverhandlungen, des Streikrechts gemäß den in dem
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte437 definierten Verpflichtungen der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea und des Verbots der
wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern und jeder schä-
digenden oder gefährlichen Arbeit von Kindern gemäß den
in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes438 de-
finierten Verpflichtungen der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea;

2. bekundet erneut ihre sehr ernste Besorgnis über un-
gelöste Fragen von internationalem Belang betreffend die
Entführung von Ausländern in Form von Verschwindenlas-
sen, welche die Menschenrechte der Staatsangehörigen ande-
rer souveräner Länder verletzt, und fordert die Regierung der
Demokratischen Volksrepublik Korea in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich auf, diese Fragen unter anderem auf be-
reits bestehenden Wegen dringend und auf transparente Wei-
se zu lösen, indem sie insbesondere für die sofortige Rück-
kehr der Entführten sorgt;

3. nimmt Kenntnis von der raschen Reaktion der Regie-
rung der Demokratischen Volksrepublik Korea auf die jüng-
sten Überschwemmungen und von der Offenheit beim Ersu-
chen um Hilfe aus dem Ausland, bekundet ihre sehr tiefe Be-
sorgnis über die prekäre humanitäre Lage in dem Land, die
durch die Fehlleitung von Ressourcen weg von der Deckung

des Grundbedarfs und durch häufig eintretende Naturkata-
strophen noch verschlimmert wird, insbesondere über die
weit verbreitete Mangelernährung bei Müttern und Säuglin-
gen, die trotz der jüngsten Fortschritte nach wie vor die kör-
perliche und geistige Entwicklung eines erheblichen Teils der
Kinder beeinträchtigt, und legt der Regierung der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea in diesem Zusammenhang ein-
dringlich nahe, Vorbeugungs- und Abhilfemaßnahmen zu er-
greifen, den Zugang für humanitäre Hilfsgüter und Hilfsmaß-
nahmen zu erleichtern, damit die humanitären Hilfsorganisa-
tionen dafür sorgen können, dass diese alle Landesteile glei-
chermaßen, nach Maßgabe des Bedarfs und im Einklang mit
humanitären Grundsätzen erreichen, sowie die Ernährungssi-
cherheit zu gewährleisten, namentlich durch eine zukunftsfä-
hige Landwirtschaft;

4. fordert die Regierung der Demokratischen Volksre-
publik Korea mit allem Nachdruck auf, alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten vollständig zu achten und in diesem Zu-
sammenhang

a) den genannten systematischen, weit verbreiteten und
schweren Verletzungen der Menschenrechte sofort ein Ende
zu setzen, indem sie unter anderem die in den genannten Re-
solutionen der Generalversammlung und der Menschen-
rechtskommission beschriebenen Maßnahmen vollständig
durchführt und die an die Demokratische Volksrepublik Ko-
rea gerichteten Empfehlungen der Sonderverfahren und Ver-
tragsorgane der Vereinten Nationen voll umsetzt;

b) an den tieferen Ursachen von Flüchtlingsströmen
anzusetzen und die Personen, die Flüchtlinge durch Schleu-
sung, Menschenhandel und Erpressung ausbeuten, nicht hin-
gegen die Opfer, zu kriminalisieren;

c) mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuar-
beiten, namentlich indem sie ihm und anderen Menschen-
rechtsmechanismen der Vereinten Nationen vollen, freien
und ungehinderten Zugang zu der Demokratischen Volksre-
publik Korea gewährt;

d) mit der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen
für Menschenrechte und ihrem Amt Aktivitäten der techni-
schen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte
aufzunehmen, wie von der Hohen Kommissarin in den letzten
Jahren angestrengt, mit dem Ziel, die Menschenrechtssitua-
tion in dem Land zu verbessern;

e) den Einrichtungen der Vereinten Nationen und an-
deren humanitären Akteuren jeden Zugang zu gewähren, den
sie zur Durchführung ihrer Mandate benötigen;

5. beschließt, ihre Prüfung der Menschenrechtssitua-
tion in der Demokratischen Volksrepublik Korea auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung fortzusetzen, und ersucht zu die-
sem Zweck den Generalsekretär, einen umfassenden Bericht
über die Situation in der Demokratischen Volksrepublik Ko-
rea vorzulegen, und den Sonderberichterstatter, auch weiter-
hin seine Feststellungen und Empfehlungen zu übermitteln.
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RESOLUTION 62/168
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 73 Stimmen bei 53 Ge-
genstimmen und 55 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/439/Add.3, Ziff. 49)450:

Dafür: Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Argentinien, Au-
stralien, Bahamas, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina,
Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Hon-
duras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kiribati, Kroa-
tien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Moldau, Monaco, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Polen,
Portugal, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tonga,
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zypern. 

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, China, De-
mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dschibuti, Gambia, Guinea, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Jemen, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komoren,
Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malay-
sia, Malediven, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Niger, Oman, Pa-
kistan, Russische Föderation, Salomonen, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Togo, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vi-
etnam. 

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Barbados, Be-
nin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Côte d’Ivoire, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Eri-
trea, Georgien, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Ka-
merun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritius, Mongo-
lei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Papua-Neuguinea, Phil-
ippinen, Republik Korea, Ruanda, Sambia, São Tomé und Prínci-
pe, Sierra Leone, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Suriname, Swasiland, Thailand, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Uruguay, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrikanische Republik.

62/168. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen
Republik Iran

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte451, den Internationalen
Menschenrechtspakten452 und anderen internationalen Men-
schenrechtsübereinkünften,

eingedenk dessen, dass die Islamische Republik Iran Ver-
tragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte452, des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte452, des Internationa-
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung453 und des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes454 ist,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran,
zuletzt Resolution 61/176 vom 19. Dezember 2006,

es bedauernd, dass trotz der von der Regierung der Islami-
schen Republik Iran im April 2002 ausgesprochenen ständi-
gen Einladung an alle thematischen Mechanismen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechte seit Juli 2005
kein Mandatsträger der besonderen Verfahren mehr eine Ge-
nehmigung zum Besuch der Islamischen Republik Iran erhal-
ten hat,

1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die in den ge-
nannten Resolutionen beschriebenen anhaltenden systemati-
schen Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
des Volkes der Islamischen Republik Iran sowie darüber, dass
es die Islamische Republik Iran versäumt hat, die in diesen
Resolutionen geforderten Schritte zu unternehmen;

2. bekundet ihre sehr ernste Besorgnis darüber, dass
seit der Verabschiedung der Resolution 61/176 Vorfälle unter
anderem folgender Art bestätigt wurden:

a) Folter und grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe, namentlich Auspeitschen und
Amputation;

b) öffentliche Hinrichtungen, einschließlich öffentli-
cher Gruppenhinrichtungen, und andere Hinrichtungen unter
Missachtung international anerkannter Garantien;

450 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern.

451 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
452 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
453 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
454 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
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c) Steinigung als Methode der Hinrichtung und die
fortgesetzte Verhängung der Strafe der Hinrichtung durch
Steinigung;

d) Hinrichtung von Personen, die zum Zeitpunkt der
Begehung ihrer Straftat unter 18 Jahren waren, unter Verstoß
gegen die Verpflichtungen der Islamischen Republik Iran
nach Artikel 37 des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes454 und Artikel 6 des Internationalen Paktes über bür-
gerliche und politische Rechte452;

e) Festnahme und gewaltsame Unterdrückung von
Frauen, die ihr Recht, sich friedlich zu versammeln, ausüben,
sowie die Verhängung von Strafen gegen diese Frauen, eine
Einschüchterungskampagne gegen Verfechter der Menschen-
rechte von Frauen und die fortdauernde Diskriminierung von
Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis;

f) zunehmende Diskriminierung und andere Men-
schenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen religiöser,
ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten, ob aner-
kannt oder nicht, unter anderem einschließlich Arabern, Ase-
ris, Belutschen, Kurden, Christen, Juden, Sufis und sunniti-
scher Muslime und derjenigen, die sich für sie einsetzen, und
insbesondere Angriffe gegen Bahá’í und ihren Glauben in
staatlich geförderten Medien, zunehmende Beweise dafür,
dass der Staat Bahá’í zu ermitteln und zu überwachen sucht
und Angehörige des Bahá’í-Glaubens von dem Besuch einer
Universität und vom Erwerb ihres Lebensunterhalts abhält,
sowie eine Zunahme der Fälle willkürlicher Festnahme und
Haft;

g) fortdauernde, systemische und schwerwiegende Ein-
schränkungen der Freiheit, sich friedlich zu versammeln, der
Vereinigungsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit und des
Rechts der freien Meinungsäußerung, namentlich soweit sie
gegen Medien und Gewerkschaften verhängt werden, sowie
die zunehmende Drangsalierung, Einschüchterung und Ver-
folgung von politischen Gegnern und Menschenrechtsvertei-
digern aus allen Sektoren der iranischen Gesellschaft, ein-
schließlich der Festnahme und gewaltsamen Unterdrückung
von Arbeitnehmerführern, von sich friedlich versammelnden
organisierten Arbeitnehmern und von Studenten;

h) fortdauernde Missachtung der Rechte auf ein ord-
nungsgemäßes Verfahren sowie Verletzungen der Rechte von
Inhaftierten, einschließlich der systematischen und willkürli-
chen Anwendung langer Einzelhaft;

3. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran
auf, ihre Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrech-
te uneingeschränkt zu achten und in diesem Zusammenhang
die genannten Resolutionen vollständig durchzuführen und
insbesondere

a) Amputation, Auspeitschung und sonstige Formen
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe im Gesetz und in der
Praxis abzuschaffen;

b) öffentliche Hinrichtungen und andere Hinrichtun-
gen, die unter Missachtung international anerkannter Garanti-

en durchgeführt werden, im Gesetz und in der Praxis abzu-
schaffen;

c) die Steinigung als Methode der Hinrichtung im Ge-
setz und in der Praxis abzuschaffen;

d) die Hinrichtung von Personen, die zum Zeitpunkt
der Begehung ihrer Straftat unter 18 Jahren waren, gemäß der
Forderung in dem Bericht des Ausschusses für die Rechte des
Kindes vom Januar 2005455 abzuschaffen;

e) alle Formen der Diskriminierung von Frauen und
Mädchen und alle sonstigen Verletzungen ihrer Menschen-
rechte im Gesetz und in der Praxis zu beseitigen;

f) alle Formen der Diskriminierung und sonstigen
Menschenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen reli-
giöser, ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten,
ob anerkannt oder nicht, im Gesetz und in der Praxis zu besei-
tigen, die Überwachung von Personen auf Grund ihrer reli-
giösen Überzeugung zu unterlassen und sicherzustellen, dass
Angehörige von Minderheiten den gleichen Zugang zu Bil-
dung und Beschäftigung erhalten wie alle Iraner;

g) unter anderem den Bericht von 1996 des Sonderbe-
richterstatters über religiöse Intoleranz456, der der Islamischen
Republik Iran Möglichkeiten für die Emanzipierung der
Baha’i-Gemeinschaft empfahl, umzusetzen;

h) die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfol-
gung von politischen Gegnern und Menschenrechtsverteidi-
gern zu beenden, namentlich durch die Freilassung der will-
kürlich oder auf Grund ihrer politischen Ansichten inhaftier-
ten Personen;

i) die Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu
achten und die Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzun-
gen zu beenden;

4. legt den thematischen besonderen Verfahren des
Menschenrechtsrats nahe, die Islamische Republik Iran zu
besuchen und auch anderweitig an der Verbesserung der
Menschenrechtssituation in dem Land weiterzuarbeiten, und
legt der Regierung der Islamischen Republik Iran eindring-
lich nahe, ihrer mit der ständigen Einladung an die besonde-
ren Verfahren eingegangenen Verpflichtung nachzukommen,
indem sie mit diesen zusammenarbeitet, sowie darzulegen,
wie sie auf ihre daraufhin abgegebenen Empfehlungen ein-
geht;

5. beschließt, ihre Prüfung der Menschenrechtssitua-
tion in der Islamischen Republik Iran auf ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der
Menschenrechte“ fortzusetzen, und ersucht den Generalse-
kretär zu diesem Zweck, ihr auf der genannten Tagung einen
umfassenden Bericht über die Menschenrechtssituation in der
Islamischen Republik Iran vorzulegen.

455 Siehe CRC/C/146.
456 Siehe E/CN.4/1996/95/Add.2.
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RESOLUTION 62/169

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 72 Stimmen bei 33 Ge-
genstimmen und 78 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/439/Add.3, Ziff. 49)457:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Ar-
gentinien, Australien, Bahamas, Belgien, Bhutan, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechen-
land, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada,
Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Marshallinseln, Mauretanien, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Paraguay, Peru, Polen, Portugal,
Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tonga,
Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Dagegen: Ägypten, Algerien, Armenien, Bangladesch, Bela-
rus, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Gambia, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kasachstan, Katar, Kirgi-
sistan, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Myanmar, Nicaragua, Oman, Pakistan, Russische Fö-
deration, Simbabwe, Somalia, Sudan, Syrische Arabische Repu-
blik, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela (Boli-
varische Republik), Vietnam. 

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Bah-
rain, Barbados, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Demokratische Re-
publik Kongo, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, Eritrea, Fidschi, Georgien, Ghana, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Irak, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Malawi, Mali, Ma-
rokko, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mongolei, Mosambik, Namibia,
Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Panama, Papua-Neuguinea, Philip-
pinen, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Süd-afrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschad, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Zentralafrikanische Republik.

62/169. Die Menschenrechtssituation in Belarus
Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen, den Bestimmungen der Allgemeinen Er-

klärung der Menschenrechte458, der Internationalen Men-
schenrechtspakte459 und der anderen anwendbaren Menschen-
rechtsübereinkünfte,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, die
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und ihre internationalen Verpflichtungen zu erfül-
len,

eingedenk dessen, dass Belarus Vertragspartei des Inter-
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte459

und des ersten dazugehörigen Fakultativprotokolls459, des In-
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte459, des Internationalen Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung460, des
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe461,
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau462 und des dazugehörigen Fakultativproto-
kolls463 sowie des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des464 und der dazugehörigen Fakultativprotokolle465 ist,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts-
kommission 2003/14 vom 17. April 2003466, 2004/14 vom
15. April 2004467 und 2005/13 vom 14. April 2005468, auf den
Beschluss 1/102 des Menschenrechtsrats vom 30. Juni 2006469

und auf ihre Resolution 61/175 vom 19. Dezember 2006,

457 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 

458 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
459 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
460 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
461 Ebd., Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991 Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS
1987 1307.
462 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
463 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000.
464 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
465 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
466 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
467 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
468 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
469 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 53 (A/61/53), erster Teil, Kap. II, Abschn. B.
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besorgt darüber, dass die Präsidentschaftswahl vom
19. März 2006 auf Grund des willkürlichen Einsatzes staatli-
cher Gewalt gravierende Mängel aufwies und erheblich hinter
der von Belarus gegenüber der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa eingegangenen Verpflich-
tung zur Abhaltung einer freien und fairen Wahl zurückblieb,
dass die Regierung von Belarus nicht dafür sorgte, dass die
Kommunalwahlen vom 14. Januar 2007 internationalen Stan-
dards genügten, und dass sich die Menschenrechtssituation in
Belarus im Jahr 2007 weiter erheblich verschlechterte, wie
aus den Berichten des Büros für demokratische Institutionen
und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa und aus dem Bericht des Sonderbe-
richterstatters über die Menschenrechtssituation in Belarus470

hervorgeht, wonach es in Belarus auch weiterhin zu systema-
tischen Menschenrechtsverletzungen kommt,

enttäuscht darüber, dass die belarussischen Behörden, in-
dem sie die Grundrechte der Versammlungs- und Vereini-
gungsfreiheit verweigerten, auch bei den Kommunalwahlen
am 14. Januar 2007 nicht die Voraussetzungen für eine freie
Willensbekundung des belarussischen Volkes schufen, sowie
darüber, dass die Regierung von Belarus bei der Behebung
aufgezeigter Mängel nicht vorangekommen ist,

1. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck

a) darüber, dass das Strafjustizsystem weiter dazu be-
nutzt wird, um politische Gegner und Menschenrechtsvertei-
diger zum Schweigen zu bringen, namentlich durch willkürli-
che Inhaftierung, das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfah-
rens und politische Verfahren unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit gegen führende Oppositionelle und Menschenrechts-
verteidiger;

b) über das Versäumnis der Regierung von Belarus, mit
allen Mechanismen des Menschenrechtsrats voll zusammen-
zuarbeiten, insbesondere mit den Sonderberichterstattern
über die Menschenrechtssituation in Belarus, und nimmt
gleichzeitig davon Kenntnis, dass sieben unabhängige Men-
schenrechtsexperten der Vereinten Nationen in einer am
29. März 2006 herausgegebenen Erklärung ernste Besorgnis
über die anhaltenden und systematischen Verletzungen der
Menschenrechte in Belarus und die weitere Unterhöhlung des
demokratischen Prozesses geäußert haben;

c) darüber, dass Belarus trotz der detaillierten Empfeh-
lungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa und des Dialogs zwischen der Regierung von Bela-
rus und dieser Organisation nach den vorangegangenen Wah-
len und trotz der Aufrufe der Generalversammlung zur An-
nahme der Empfehlungen der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa nach der mängelbehafteten Präsi-
dentschaftswahl von 2006 seiner Verpflichtung zur Gewähr-
leistung freier und fairer Kommunalwahlen im Januar 2007
erneut nicht nachgekommen ist und dabei unter anderem Ein-
schüchterung eingesetzt und Registrierungsstandards willkür-
lich angewandt hat, um Oppositionskandidaten auszuschlie-

ßen, durch routinemäßige Drangsalierung, durch die Inhaftie-
rung und Festnahme politischer und zivilgesellschaftlicher
Aktivisten und durch die negative Berichterstattung in den
staatlichen Medien über Oppositionskandidaten und Aktivi-
sten, einschließlich Menschenrechtsverteidigern, den Zugang
registrierter Kandidaten zu den Wählern und den Massenme-
dien erheblich eingeschränkt und den Zugang unabhängiger
lokaler Beobachter zu den Wahllokalen verhindert hat;

d) über die anhaltende willkürliche Anwendung von
Registrierungsstandards, um nichtstaatliche Organisationen
an ihrer Tätigkeit zu hindern, namentlich die willkürliche
Verweigerung von Mietverträgen und Zwangsräumungen,
die dazu dienen, den Organisationen die Erlangung gültiger
Adressen zu verwehren;

e) über die anhaltende Drangsalierung und Inhaftie-
rung belarussischer Journalisten und das einstweilige oder
dauerhafte Verbot unabhängiger Medien, die über lokale De-
monstrationen der Opposition berichten, sowie darüber, dass
hochrangige Amtsträger der Regierung von Belarus in das
Verschwindenlassen und/oder die summarische Hinrichtung
von drei politischen Gegnern der amtierenden Regierung im
Jahr 1999 und eines Journalisten im Jahr 2000 verwickelt wa-
ren und im Rahmen der Untersuchung dieser Fälle die wirkli-
chen Hintergründe kontinuierlich verschleiert haben, wie aus
dem von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats
in ihrer Entschließung 1371 (2004) vom 28. April 2004 ange-
nommenen Bericht471 hervorgeht, und dass die Regierung von
Belarus Aufforderungen des genannten Organs ignoriert hat,
Aufschluss über das Verschwinden dieser Personen zu geben;

f) darüber, dass die belarussischen Behörden Auffor-
derungen, den Entzug der Lehrgenehmigung der Europäi-
schen Humanistischen Universität in Minsk zu widerrufen,
nicht nachgekommen sind, sowie über die zunehmende
Drangsalierung ihrer Studenten während der Exiltätigkeit der
Universität;

g) über die weiter anhaltenden Berichte über die
Drangsalierung und Schließung von nichtstaatlichen Organi-
sationen, Organisationen nationaler Minderheiten, unabhän-
gigen Medien, religiösen Gruppen, politischen Oppositions-
parteien, unabhängigen Gewerkschaften und unabhängigen
Jugend- und Studentenorganisationen sowie über die Drang-
salierung und Verfolgung einzelner Personen, darunter Stu-
denten und deren Verwandte, die sich für die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und
der Demokratie einsetzen, insbesondere Studenten, die nach
Belarus zurückkehren;

2. fordert die Regierung von Belarus nachdrücklich
auf,

a) alle Personen, die aus politischen Gründen oder we-
gen der Ausübung oder der Förderung der Menschenrechte
inhaftiert wurden, unverzüglich und bedingungslos freizulas-
sen;

470 A/HRC/4/16. 471 Siehe Council of Europe, Parliamentary Assembly, Dokument 10062.
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b) der politisch motivierten Verfolgung, Drangsalie-
rung und Einschüchterung von politischen Gegnern, Demo-
kratieverfechtern und Menschenrechtsverteidigern, unabhän-
gigen Medien, Aktivisten, die sich für nationale Minderheiten
einsetzen, religiösen Organisationen, Bildungseinrichtungen
und Akteuren der Zivilgesellschaft ein Ende zu setzen sowie
die Drangsalierung von Studenten zu beenden und Bedingun-
gen zu schaffen, unter denen sie ihr Studium in Belarus fort-
setzen können;

c) den Wahlprozess und den rechtlichen Rahmen mit
den internationalen Standards, insbesondere denjenigen der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,
in Übereinstimmung zu bringen, vor und während der für
2008 angesetzten Parlamentswahlen ein entsprechendes En-
gagement unter Beweis zu stellen und die vom Büro für de-
mokratische Institutionen und Menschenrechte in seinem Be-
richt vom 7. Juni 2006 festgestellten Mängel des Wahlprozes-
ses zu beseitigen, darunter Wahlgesetze und -praktiken, die
die Wahlkampfmöglichkeiten für De-facto-Oppositionskan-
didaten einschränken, die willkürliche Anwendung der Wahl-
gesetze, namentlich hinsichtlich der Registrierung von Kan-
didaten, die Einschränkung des Rechts auf Zugang zu den
Medien, die einseitige Darstellung der Wahlthemen in den
staatlichen Medien und die Verfälschung von Wahlergebnis-
sen;

d) das Recht auf Rede-, Versammlungs- und Vereini-
gungsfreiheit zu achten;

e) Amtsträger, die in Fälle des Verschwindenlassens,
der summarischen Hinrichtung, der Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe verwickelt sind, während der Untersuchung dieser Fäl-
le vom Dienst zu suspendieren und sicherzustellen, dass alles
Erforderliche getan wird, um solche Fälle umfassend und un-
parteiisch zu untersuchen, die mutmaßlichen Täter vor ein un-
abhängiges Gericht zu bringen und, falls sie für schuldig be-
funden werden, zu gewährleisten, dass sie im Einklang mit
den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen von Be-
larus bestraft werden;

f) dem Recht auf Religions- und Weltanschauungsfrei-
heit Geltung zu verschaffen, namentlich der Möglichkeit, die
Kommunikation mit Einzelpersonen und Gemeinschaften in
Fragen der Religion und der Weltanschauung auf nationaler
und internationaler Ebene aufrechtzuerhalten;

g) gegen Personen, die für die Misshandlung, willkürli-
che Festnahme und Inhaftierung von Menschenrechtsvertei-
digern und Mitgliedern der politischen Opposition verant-
wortlich sind, zu ermitteln und sie zur Rechenschaft zu zie-
hen;

h) die Empfehlungen der Kommission der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation bezüglich der Achtung des grund-
legenden Arbeitnehmerrechts der Vereinigungsfreiheit umzu-
setzen;

i) alle sonstigen von der Menschenrechtskommission
in ihrer Resolution 2005/13468 und von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 61/175 geforderten Schritte zu unter-
nehmen;

3. besteht darauf, dass die Regierung von Belarus mit
dem Menschenrechtsrat und seinen Mechanismen sowie mit
allen Mechanismen der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa voll zusammenarbeitet.

RESOLUTION 62/170

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.5, Ziff. 10)472.

62/170. Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen und das dazugehörige Fakul-
tativprotokoll

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, zuletzt Resolution 61/106 vom 13. Dezember 2006, so-
wie auf die einschlägigen Resolutionen der Kommission für
soziale Entwicklung und der Menschenrechtskommission,

1. begrüßt die am 13. Dezember 2006 erfolgte Verab-
schiedung des Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen473 und des dazugehörigen Fakulta-
tivprotokolls474 und verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass sie
rasch in Kraft treten werden;

2. begrüßt es außerdem, dass seit ihrer Auflegung zur
Unterzeichnung am 30. März 2007 das Übereinkommen be-
reits von einhundertneunzehn Staaten unterzeichnet und von
vierzehn ratifiziert wurde und das Fakultativprotokoll von
siebenundsechzig Staaten unterzeichnet und von dreien ratifi-
ziert wurde, und fordert diejenigen Staaten, die das Überein-
kommen und das Fakultativprotokoll noch nicht unterzeich-
net und ratifiziert haben, auf, dies mit Vorrang zu erwägen;

3. bittet den Generalsekretär, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um den Staaten dabei behilflich zu sein,

472 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Armenien, Barbados, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Litau-
en, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Moldau, Montenegro, Namibia, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino,
Schweden, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
und Zypern.
473 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 155/2008.
474 Ebd., Anlage II. Amtliche deutschsprachige Fassung: öBGBl. III
Nr. 155/2008.
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Vertragsparteien des Übereinkommens und des Fakultativ-
protokolls zu werden, und diese Hilfe namentlich auf das Ziel
der Verwirklichung des Beitritts aller Staaten zu richten;

4. ersucht den Generalsekretär, das erforderliche Per-
sonal und die notwendigen Einrichtungen bereitzustellen, um
die Konferenz der Vertragsstaaten bei der wirksamen Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen und außerdem alle
erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, damit der nach dem
Übereinkommen und dem Fakultativprotokoll geschaffene
Ausschuss nach Inkrafttreten des Übereinkommens einge-
richtet und tätig werden kann und damit Informationen über
das Übereinkommen und das Fakultativprotokoll verbreitet
werden können;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen des Über-
einkommens auch weiterhin schrittweise Standards und Leit-
linien für den barrierefreien Zugang zu den Einrichtungen
und Diensten des Systems der Vereinten Nationen anzuwen-
den, insbesondere bei der Durchführung von Renovierungsar-
beiten;

6. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der
Vereinten Nationen und bittet die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, die Maßnahmen zur Ver-
breitung zugänglicher Informationen über das Übereinkom-
men und das Fakultativprotokoll, zur Förderung ihres Ver-
ständnisses, zur Vorbereitung ihres Inkrafttretens und zur Un-
terstützung der Vertragsstaaten bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen nach diesen Rechtsinstrumenten fortzusetzen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand des Übereinkommens und des Fakultativprotokolls
und über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/171

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.6, Ziff. 8)475.

62/171. Internationales Jahr des Menschenrechtslernens
Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass zu den in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen auch die
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten für alle gehört,

in Bekräftigung der zentralen Bedeutung der Menschen-
rechtsbildung in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte476 sowie in der Erklärung und dem Aktionsprogramm
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden477,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/251 vom 15. März
2006, in der sie beschloss, dass der Menschenrechtsrat unter
anderem die Menschenrechtsbildung und -erziehung sowie
die Bereitstellung von Beratenden Diensten, technischer Hil-
fe und Kapazitätsaufbau fördern soll,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005, in dem die Staats- und Regierungschefs ihre Unterstüt-
zung für die Förderung der Menschenrechtsbildung und des
Lernens über die Menschenrechte auf allen Ebenen, gegebe-
nenfalls auch durch die Umsetzung des Weltprogramms für
Menschenrechtsbildung, bekundeten und alle Staaten be-
stärkten, diesbezügliche Initiativen zu erarbeiten478,

Kenntnis nehmend von den Komplementaritäten zwischen
dem Weltprogramm für Menschenrechtsbildung und dem In-
ternationalen Jahr des Menschenrechtslernens,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
bei der Förderung und Koordinierung der Programme der In-
itiative „Bildung für alle“,

unter Begrüßung der am 28. September 2007 durch den
Menschenrechtsrat erfolgten Verabschiedung der Resolutio-
nen 6/9 „Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte, einschließlich der Weltinformationskampa-
gne über die Menschenrechte“, 6/10 „Erklärung der Verein-
ten Nationen über Menschenrechtsbildung und -ausbildung”
und 6/24 „Weltprogramm für Menschenrechtsbildung”479,

in der Erkenntnis, dass den nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene eine
wichtige Rolle bei der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte durch Bildung und Lernen zukommt,

in der Erwägung, dass der sechzigste Jahrestag der Verab-
schiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
im Jahr 2008 für die Vereinten Nationen ein geeigneter An-
lass ist, verstärkte Anstrengungen zur weltweiten Förderung
einer Menschenrechtskultur durch Bildung und Lernen zu un-
ternehmen,

in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und Kin-
der nur dann voll als Menschen entfalten können, wenn ihnen
alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten bewusst ge-
macht werden,

sowie in der Überzeugung, dass das Lernen über die Men-
schenrechte zur Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung

475 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Barbados, Belize, Be-
nin (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglie-
der der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Brasilien, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Italien, Jordanien, Kasachstan,
Katar, Kolumbien, Kroatien, Libanon, Nicaragua, Österreich, Panama,
Slowenien, Suriname, Thailand und Türkei. 

476 Siehe Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
477 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III, Abschn. II, Ziff. 78-82.
478 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 131.
479 Siehe A/HRC/6/L.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official
Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement
No. 53 (A/63/53).
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der Menschenrechte als Lebensform für die Menschen überall
auf der Welt beitragen soll,

1. beschließt, dass das am 10. Dezember 2008 begin-
nende Jahr zum Internationalen Jahr des Menschenrechtsler-
nens erklärt und Aktivitäten zur Ausweitung und Vertiefung
des Lernens über die Menschenrechte gewidmet werden soll,
ausgehend von den Grundsätzen der Universalität, der Unteil-
barkeit, der Interdependenz, der Unparteilichkeit, der Objek-
tivität und der Nichtselektivität, eines konstruktiven Dialogs
und konstruktiver Zusammenarbeit, mit dem Ziel, die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, zu verstärken,
eingedenk der Pflicht aller Staaten, ungeachtet ihres jeweili-
gen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Systems alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, und eingedenk der Bedeutung nationaler und regio-
naler Besonderheiten und unterschiedlicher historischer, kul-
tureller und religiöser Voraussetzungen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Verlauf des Jah-
res und darüber hinaus ihre Anstrengungen zur Förderung des
Lernens über die Menschenrechte und der Menschenrechts-
bildung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu
verstärken, und regt an, zu diesem Zweck auf allen Ebenen
und mit allen maßgeblichen Interessenträgern zusammenzu-
arbeiten;

3. bittet den Menschenrechtsrat und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, ge-
meinsam mit den Mitgliedstaaten und in Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Zivilgesellschaft und den zuständigen
Sonderorganisationen, Fonds und Programmen des Systems
der Vereinten Nationen nach Bedarf geeignete Aktivitäten
zur Förderung des Lernens über die Menschenrechte auf allen
Ebenen der Gesellschaft zu entwickeln;

4. beschließt, den sechzigsten Jahrestag der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte476 auf einer am 10. De-
zember 2008 abzuhaltenden Plenarsitzung zu begehen, und
legt den Mitgliedstaaten nahe, auf möglichst hoher Ebene
mitzuwirken;

5. beschließt außerdem, während ihrer vierundsechzig-
sten Tagung eine Sondersitzung zum Ende des Internationa-
len Jahres der Überprüfung der von den Mitgliedstaaten, den
zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und der
Zivilgesellschaft während des Internationalen Jahres unter-
nommenen Aktivitäten zu widmen, und beschließt ferner, das
Format der Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/172
Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/440,
Ziff. 24)480.

62/172. Technische Hilfe zur Durchführung der interna-
tionalen Übereinkünfte und Protokolle betref-
fend den Terrorismus

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalversamm-
lung und des Sicherheitsrats über technische Hilfe bei der Be-
kämpfung des Terrorismus,

betonend, dass die internationale, regionale und subregio-
nale Zusammenarbeit zur Verhütung und wirksamen Be-
kämpfung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erschei-
nungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem
Zweck er begangen wird, unbedingt verstärkt werden muss,
insbesondere durch den Ausbau der innerstaatlichen Kapazi-
täten der Mitgliedstaaten durch die Bereitstellung technischer
Hilfe,

in Bekräftigung aller Aspekte der von der Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 60/288 vom 8. September 2006
verabschiedeten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen
zur Bekämpfung des Terrorismus,

davon Kenntnis nehmend, dass die Mitgliedstaaten in der
Strategie beschlossen, alle einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung und des Sicherheitsrats im Zusammen-
hang mit dem Terrorismus durchzuführen,

betonend, wie wichtig es ist, den Arbeitsstab Terrorismus-
bekämpfung innerhalb des Sekretariats zu institutionalisieren,
um die Gesamtkoordinierung und -kohärenz der Maßnahmen
des Systems der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des
Terrorismus zu gewährleisten, mit dem Ziel, den Mitglied-
staaten technische Hilfe zu leisten,

eingedenk dessen, dass die Mitgliedstaaten in der Strate-
gie das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung, namentlich seine Unterabteilung Terroris-
musverhütung, ermutigten, den Staaten auf Antrag und in en-
ger Abstimmung mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus und seinem Exekutivdirektorium verstärkt tech-
nische Hilfe zu gewähren, um die Durchführung der interna-
tionalen Übereinkünfte und Protokolle betreffend die Verhü-
tung und Bekämpfung des Terrorismus und der einschlägigen
Resolutionen der Vereinten Nationen zu erleichtern,

sowie eingedenk dessen, dass die Mitgliedstaaten in der
Strategie den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank,
das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung und die Internationale Kriminalpolizeili-
che Organisation (INTERPOL) ermutigten, die Zusammenar-
beit mit den Staaten zu verstärken, um ihnen dabei behilflich
zu sein, die internationalen Normen und Verpflichtungen zur
Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Ter-
rorismus voll einzuhalten,

ferner eingedenk dessen, dass die Mitgliedstaaten in der
Strategie die zuständigen regionalen und subregionalen Orga-
nisationen ermutigten, Mechanismen oder Zentren zur Terro-
rismusbekämpfung zu schaffen oder zu stärken, und das Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung ermutigten, im Einklang mit seinem bestehenden
Mandat und in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss zur Be-

480 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt. 
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kämpfung des Terrorismus und dessen Exekutivdirektorium
die Gewährung diesbezüglicher Zusammenarbeit und Hilfe
zu erleichtern,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/181 vom 20. De-
zember 2006, in der sie alle Staaten bat, die operativen Tätig-
keiten des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege stärker zu unterstützen,
indem sie freiwillige Beiträge an den Fonds der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
oder zur direkten Unterstützung solcher Tätigkeiten leisten,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Sicherheitsrat in sei-
ner Resolution 1535 (2004) vom 26. März 2004 anerkannte,
dass Besuche, die der Ausschuss zur Bekämpfung des Terro-
rismus mit Zustimmung des betroffenen Staates zur Überwa-
chung der Durchführung der Resolution 1373 (2001) des Ra-
tes vom 28. September 2001 in Staaten durchführt, gegebe-
nenfalls in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen inter-
nationalen, regionalen und subregionalen Organisationen und
anderen Organen der Vereinten Nationen erfolgen sollen, ein-
schließlich des Büros der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung, insbesondere seiner Unterab-
teilung Terrorismusverhütung, mit besonderer Aufmerksam-
keit auf der Hilfe, die zur Deckung des Bedarfs der Staaten
möglicherweise verfügbar ist,

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die jüngsten Bemü-
hungen der Unterabteilung Terrorismusverhütung um die
Maximierung der Wirksamkeit ihrer technischen Hilfe durch
deren Bereitstellung in den Amtssprachen der Vereinten Na-
tionen,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Initiativen zur Er-
leichterung der Umsetzung der Strategie, darunter das Sym-
posium über die Förderung der Umsetzung der Weltweiten
Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terro-
rismus, das am 17. und 18. Mai 2007 in Wien stattfand und
von der Regierung Österreichs in Zusammenarbeit mit dem
Exekutivbüro des Generalsekretärs und dem Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung aus-
gerichtet wurde,

1. lobt das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung, namentlich seine Unterabtei-
lung Terrorismusverhütung, dafür, dass es den Staaten auf
Antrag und in enger Abstimmung mit dem Ausschuss zur Be-
kämpfung des Terrorismus und dessen Exekutivdirektorium
technische Hilfe gewährt, um die Durchführung der interna-
tionalen Übereinkommen und Protokolle betreffend die Ver-
hütung und Bekämpfung des Terrorismus und der einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen zu erleichtern, und
ersucht das Büro, seine diesbezüglichen Anstrengungen vor-
behaltlich der Verfügbarkeit außerplanmäßiger Mittel fortzu-
setzen;

2. legt den Mitgliedstaaten, die noch nicht Vertragspar-
teien der bestehenden internationalen Übereinkünfte und Pro-
tokolle betreffend den Terrorismus geworden sind, eindring-
lich nahe, zu erwägen, dies unverzüglich zu tun, und ersucht
das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-

chensbekämpfung, den Mitgliedstaaten auf Antrag und vor-
behaltlich der Verfügbarkeit außerplanmäßiger Mittel Hilfe
bei der Rechtssetzung zu leisten und die Anwendung dieser
Rechtsinstrumente zu erleichtern;

3. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die inter-
nationale Zusammenarbeit so weit wie möglich zu verstärken,
um den Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, nament-
lich indem sie bei Bedarf im Rahmen der internationalen
Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terrorismus
und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
sowie im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der
Charta der Vereinten Nationen, bilaterale Verträge über Aus-
lieferung und gegenseitige Rechtshilfe schließen, und dafür
zu sorgen, dass das gesamte zuständige Personal im Hinblick
auf die praktische Durchführung der internationalen Zusam-
menarbeit angemessen geschult ist, und ersucht das Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung, den Mitgliedstaaten auf Antrag und vorbehaltlich der
Verfügbarkeit außerplanmäßiger Mittel diesbezügliche Hilfe
zu leisten;

4. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, vorbehaltlich der Verfüg-
barkeit außerplanmäßiger Mittel um die Verstärkung seiner
Anstrengungen, den Mitgliedstaaten auf Antrag technische
Hilfe zu leisten, um die internationale Zusammenarbeit bei
der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu stärken,
indem es die Durchführung der internationalen Übereinkünfte
und Protokolle betreffend den Terrorismus erleichtert, insbe-
sondere durch die Schulung von Strafjustizbeamten in der
Durchführung dieser internationalen Rechtsinstrumente, bei-
spielsweise durch spezielle Ausbildungsveranstaltungen, spe-
zialisierte technische Instrumente und Fachpublikationen, in
enger Abstimmung mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus und seinem Exekutivdirektorium sowie dem Ar-
beitsstab Terrorismusbekämpfung;

5. erkennt an, wie wichtig die Schaffung und die Auf-
rechterhaltung fairer und wirksamer Strafjustizsysteme sind,
einschließlich der humanen Behandlung aller Personen, die
sich in Untersuchungshaft oder in Vollzugsanstalten befin-
den, im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht als we-
sentlicher Grundlage jeder Strategie zur Terrorismusbekämp-
fung, und ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, vorbehaltlich der Verfüg-
barkeit außerplanmäßiger Mittel bei seinem Programm der
technischen Hilfe zur Terrorismusbekämpfung nach Bedarf
die für den Aufbau nationaler Kapazitäten erforderlichen Ele-
mente zu berücksichtigen, um die Strafjustizsysteme und die
Rechtsstaatlichkeit zu stärken;

6. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, in Abstimmung mit dem
Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus und seinem
Exekutivdirektorium bei der Erbringung technischer Hilfe
auch weiterhin mit den internationalen Organisationen und
den zuständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen
sowie mit regionalen und subregionalen Organisationen zu-
sammenzuarbeiten, wenn dies angemessen und mit seinem
Mandat vereinbar ist, insbesondere mit dem Ziel, die rechtli-
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che Zusammenarbeit, bewährte Verfahren und die juristische
Ausbildung auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung zu
verstärken;

7. dankt allen Mitgliedstaaten, die die Aktivitäten des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung auf dem Gebiet der technischen Hilfe unter an-
derem durch finanzielle Beiträge unterstützt haben, und bittet
alle Mitgliedstaaten, die freiwillige Bereitstellung von zusätz-
lichen Finanzmitteln und von Sachleistungen zu erwägen,
insbesondere angesichts der Notwendigkeit, verstärkt wirksa-
me technische Hilfe zu leisten, um den Mitgliedstaaten bei
der Durchführung der einschlägigen Bestimmungen der
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus481 behilflich zu sein;

8. ersucht den Generalsekretär, ausreichende Ressour-
cen für das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung bereitzustellen, damit es seine Tä-
tigkeit, namentlich auf dem Gebiet der Terrorismusbekämp-
fung, im Rahmen seines Mandats, den Mitgliedstaaten bei der
Umsetzung der Strategie des Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung für den Zeitraum
2008-2011482 behilflich zu sein, wahrnehmen kann;

9. ersucht den Exekutivdirektor des Büros der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, der
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge auf ihrer wiedereinberufenen achtzehnten Tagung im Zu-
sammenhang mit dem konsolidierten Haushaltsplan für den
Zweijahreszeitraum 2008-2009 für das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung über die
Ausgaben für Maßnahmen zur Verhütung des Terrorismus
Bericht zu erstatten;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen schriftlichen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/173

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/440,
Ziff. 24)483.

62/173. Folgemaßnahmen zum Elften Kongress der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege und Vorbereitungen für den
Zwölften Kongress der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege

Die Generalversammlung,

nachdrücklich hinweisend auf die Verantwortung, welche
die Vereinten Nationen auf Grund der Resolution 155 C (VII)

des Wirtschafts- und Sozialrats vom 13. August 1948 und der
Resolution 415 (V) der Generalversammlung vom 1. Dezem-
ber 1950 auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege übernommen haben,

in der Erkenntnis, dass die Kongresse der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege als
wichtige zwischenstaatliche Foren die einzelstaatlichen Poli-
tiken und Praktiken beeinflusst und die internationale Zusam-
menarbeit gefördert haben, indem sie den Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch erleichtert, die öffentliche Meinung mobi-
lisiert und auf nationaler, regionaler und internationaler Ebe-
ne grundsatzpolitische Alternativen empfohlen haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/201 vom 21. De-
zember 2001 über die dreijährliche Grundsatzüberprüfung
der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Ver-
einten Nationen und die Resolution 2003/3 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 11. Juli 2003 über die Fortschritte bei der
Durchführung der Resolution 56/201 der Generalversamm-
lung, in der der Rat allen Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen empfahl, die gewonnenen Er-
kenntnisse und deren Verbreitung als konkreten, unverzicht-
baren Bestandteil ihrer Aktivitäten anzusehen, betonte, wie
wichtig die Evaluierung der operativen Tätigkeiten des Sy-
stems der Vereinten Nationen ist, um ihre Effektivität und
Wirkung zu verstärken, und den Generalsekretär aufforderte,
in künftigen Berichten stärkeres Gewicht auf die gewonnenen
Erkenntnisse, die Ergebnisse und die Wirkungen zu legen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003, in der sie hervorhob, dass eine wichtige Aufga-
be des Systems der Vereinten Nationen darin besteht, den Re-
gierungen behilflich zu sein, sich auch künftig in vollem Um-
fang für die Weiterverfolgung und Umsetzung der auf den
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen erzielten Vereinbarungen und Zusagen zu engagieren,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 60/177 vom
16. Dezember 2005, mit der sie sich die Erklärung von Bang-
kok über Synergien und Maßnahmen: Strategische Allianzen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege zu eigen machte, die auf dem Tagungsteil auf ho-
her Ebene des Elften Kongresses der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege verabschiedet
und von der Kommission für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege auf ihrer vierzehnten Tagung und anschlie-
ßend vom Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Resolution
2005/15 vom 22. Juli 2005 gebilligt wurde,

unter Hinweis auf die Resolution 2006/26 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 2006, in der der Rat das
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung ersuchte, eine zwischenstaatliche Sachverständi-
gengruppe zur Erörterung des Elften und der vorangegange-
nen Kongresse einzuberufen, mit dem Ziel, die bei früheren
Kongressen gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf die
Erarbeitung einer Methodik für die Zusammenstellung der
Erkenntnisse für künftige Kongresse zu sammeln und zu prü-
fen, und der Kommission für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege auf ihrer sechzehnten Tagung einen Bericht

481 Resolution 60/288.
482 Siehe Resolutionen 2007/12 und 2007/19 des Wirtschafts- und So-
zialrats.
483 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
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über ihre Tätigkeit zur Prüfung vorzulegen, und begrüßte das
Angebot der Regierung Thailands, als Gastgeber für die zwi-
schenstaatliche Sachverständigengruppe zu fungieren,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/119 vom
19. Dezember 2001 über die Rolle, Arbeitsweise, Häufigkeit
und Dauer der Kongresse der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger,

in Anbetracht dessen, dass der Zwölfte Kongress der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege gemäß ihren Resolutionen 415 (V) und 46/152 vom
18. Dezember 1991 im Jahr 2010 abzuhalten ist,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Zwischenstaat-
lichen Sachverständigengruppe für die Erkenntnisse aus den
Kongressen der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege über ihre vom 15. bis 18. August
2006 in Bangkok abgehaltene Tagung484 und macht sich die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Zwischenstaatli-
chen Sachverständigengruppe485 zu eigen;

2. bittet die Mitgliedstaaten erneut, die Erklärung von
Bangkok über Synergien und Maßnahmen: Strategische Alli-
anzen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege486 und die vom Elften Kongress der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
verabschiedeten Empfehlungen487 nach Bedarf anzuwenden,
wenn sie Rechtsvorschriften und politische Richtlinien for-
mulieren;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Verwendung der
von der Regierung Thailands erarbeiteten Prüfliste für die Be-
richterstattung über die Umsetzung der Erklärung von Bang-
kok über Synergien und Maßnahmen als ein wichtiges Instru-
ment zur Selbstbewertung bei der Berichterstattung über ihre
Folgemaßnahmen zu dem Elften Kongress zu erwägen;

4. ersucht den Generalsekretär, die Veranstaltung von
regionalen Vorbereitungstreffen, einschließlich Treffen der
am wenigsten entwickelten Länder, für den Zwölften Kon-
gress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege zu erleichtern;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusam-
menarbeit mit dem Institutsverbund des Programms der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege einen Diskussionsleitfaden für die regionalen Vorbe-
reitungstreffen für den Zwölften Kongress zu erstellen und
der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts-

pflege zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, und bittet
die Mitgliedstaaten, aktiv an diesem Prozess mitzuwirken;

6. nimmt mit Dank das Angebot der Regierung Brasili-
ens an, den Zwölften Kongress auszurichten, und ersucht den
Generalsekretär, mit der Regierung Konsultationen aufzuneh-
men und der Kommission für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege auf ihrer siebzehnten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

7. beschließt, dass der Zwölfte Kongress höchstens
acht Tage, einschließlich der vor dem Kongress stattfinden-
den Konsultationen, dauern soll;

8. bittet die Mitgliedstaaten, auf dem Zwölften Kon-
gress auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein, beispiels-
weise durch Staats- oder Regierungschefs, Justiz- oder andere
Minister, die Erklärungen zum Hauptthema und zu den ande-
ren Themen des Zwölften Kongresses abgeben und an inter-
aktiven Runden Tischen teilnehmen;

9. legt den zuständigen Programmen der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen des Systems der Vereinten
Nationen und den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen sowie sonstigen berufsständischen Organisa-
tionen nahe, bei den Vorbereitungen für den Zwölften Kon-
gress mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung zusammenzuarbeiten;

10. ersucht den Generalsekretär erneut, das Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung im Rahmen der Gesamtmittelbewilligungen im Pro-
grammhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2008-2009
mit den nötigen Mitteln für die Vorbereitung des Zwölften
Kongresses auszustatten und dafür zu sorgen, dass im Pro-
grammhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2010-2011
ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um die Abhaltung
des Kongresses zu unterstützen;

11. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
bisherigen Praxis die Mittel zur Verfügung zu stellen, die not-
wendig sind, damit die am wenigsten entwickelten Länder an
den regionalen Vorbereitungstreffen für den Zwölften Kon-
gress und an dem Kongress selbst teilnehmen können;

12. ersucht die Kommission für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege, auf ihrer siebzehnten Tagung das Pro-
gramm für den Zwölften Kongress fertigzustellen und der Ge-
neralversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat ihre
abschließenden Empfehlungen zum Thema und zur Organisa-
tion der Runden Tische und Arbeitstreffen von Sachverstän-
digengruppen vorzulegen;

13. ersucht den Generalsekretär, für geeignete Folge-
maßnahmen zu dieser Resolution zu sorgen und der General-
versammlung über die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege auf ihrer siebzehnten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten.

484 E/CN.15/2007/6.
485 Ebd., Kap. IV, Ziff. 35-47.
486 Resolution 60/177, Anlage.
487 Siehe Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and
Criminal Justice, Bangkok, 18–25 April 2005: report prepared by the
Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.05.IV.7).
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RESOLUTION 62/174

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/440,
Ziff. 24)488.

62/174. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen
für Verbrechensverhütung und die Behandlung
Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/182 vom 20. De-
zember 2006 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs489,

eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame Ver-
brechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, so-
wie der Bedeutung, die den Strafverfolgungsbehörden und
der rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregiona-
ler Ebene zukommt,

sowie eingedenk des Aktionsprogramms 2006-2010, das
von dem am 5. und 6. September 2005 in Abuja abgehaltenen
Runden Tisch für Afrika gebilligt wurde490,

im Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen der Kri-
minalität auf die Volkswirtschaften der afrikanischen Staaten
und dessen, dass die Kriminalität eines der Haupthindernisse
für eine harmonische und nachhaltige Entwicklung in Afrika
ist,

feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Insti-
tuts der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
die Behandlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer
und umfassender Weise Dienste für die afrikanischen Mit-
gliedstaaten zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und
zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen;

2. beglückwünscht außerdem das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zu seiner
Initiative, seine Arbeitsbeziehungen zu dem Institut zu stär-
ken, indem es das Institut unterstützt und es in die Durchfüh-
rung einer Reihe von Aktivitäten einbezieht, einschließlich
der in dem Aktionsprogramm 2006-2010 genannten Aktivitä-
ten zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Strafjustizsy-
steme in Afrika490;

3. beglückwünscht ferner den Generalsekretär zu sei-
nen Anstrengungen, die erforderlichen Finanzmittel zu mobi-
lisieren, damit das Institut mit dem Kernbestand an Bedien-
steten des Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es
benötigt, um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam
erfüllen zu können;

4. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit
des Instituts zur Unterstützung nationaler Mechanismen zur
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afrikani-
schen Ländern weiter auszubauen;

5. stellt fest, dass die Finanzbeiträge der Mitgliedstaa-
ten an das Institut erheblich angestiegen sind;

6. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrück-
lich auf, auch künftig ihr Möglichstes zu tun, um ihren Ver-
pflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen;

7. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Organi-
sationen und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich
auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu er-
greifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Ka-
pazitäten zu unterstützen und um seine Programme und Tätig-
keiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege in Afrika durchzuführen;

8. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität491 noch nicht ratifiziert haben beziehungs-
weise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf,
dies zu erwägen;

9. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu
bemühen, alle in Betracht kommenden Stellen des Systems
der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die
erforderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält,
die es ihm gestattet, sein Mandat zu erfüllen;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter
um die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu be-
mühen, damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten
des Höheren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt,
um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam erfüllen
zu können;

11. fordert das Programm der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und das Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung auf, auch weiterhin eng mit dem Institut zusam-
menzuarbeiten;

12. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche
Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden kön-
nen;

488 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Barbados, Belarus, Benin (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afri-
kanischen Staaten sind), Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika, Ko-
lumbien, Libanon, Nicaragua und Panama. 
489 A/62/127.
490 In Englisch verfügbar unter https://www.unodc.org/art/en/ppaa.html.

491 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008
Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861.
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13. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiter-
hin konkrete Vorschläge zum Ausbau der Programme und
Tätigkeiten des Instituts, namentlich die Aufstockung des
Kernbestands an Bediensteten des Höheren Dienstes, vorzu-
legen und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 62/175

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/440,
Ziff. 24)492.

62/175. Stärkung des Programms der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege, insbesondere seiner Kapazität zur techni-
schen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. De-
zember 1991 über die Schaffung eines wirksamen Pro-
gramms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege und ihre Resolution
61/181 vom 20. Dezember 2006 über die Stärkung des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität zur
technischen Zusammenarbeit,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom
16. September 2005 über das Ergebnis des Weltgipfels 2005,
insbesondere die Abschnitte über grenzüberschreitende Kri-
minalität und Terrorismus,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Verabschie-
dung der Strategie des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung im Zeitraum 2008-2011493

durch den Wirtschafts- und Sozialrat, deren Ziel unter ande-
rem darin besteht, die Wirksamkeit und Flexibilität des Büros

bei der Bereitstellung von technischer Hilfe und politischen
Diensten zu erhöhen,

unter Hinweis auf Abschnitt XI ihrer Resolution 61/252
vom 22. Dezember 2006 mit dem Titel „Stärkung des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege und der Rolle seines Leitungsgremi-
ums, der Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege“, worin die Kommission als das wichtigste richt-
liniengebende Organ der Vereinten Nationen für Fragen der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ermächtigt
wurde, den Haushaltsplan des Fonds der Vereinten Nationen
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zu genehmi-
gen, und den Ergebnissen der wiedereinberufenen sechzehn-
ten Tagung der Kommission am 29. und 30. November 2007
mit Interesse entgegensehend,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/209 vom
20. Dezember 2006 mit dem Titel „Verhütung und Bekämp-
fung korrupter Praktiken und der Übertragung von Vermö-
genswerten illegaler Herkunft sowie Rückgabe dieser Vermö-
genswerte, insbesondere an die Ursprungsländer, im Einklang
mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption“,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen betreffend die drin-
gende Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit
und technische Hilfe bei der Förderung und Erleichterung der
Ratifikation und der Durchführung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle494, des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion495 und aller internationalen Übereinkommen und Proto-
kolle gegen den Terrorismus, einschließlich der kürzlich in
Kraft getretenen, zu stärken,

sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Mit-
gliedstaaten in der am 8. September 2006 verabschiedeten
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus496 eingegangen sind,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/180 vom 20. De-
zember 2006 über die Verbesserung der Koordinierung des
Vorgehens gegen den Menschenhandel und die diesbezügli-
che Koordinierungsrolle des Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung,

es begrüßend, dass das Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das Internationale Ar-

492 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien,
Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland,
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Marokko,
Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Ni-
geria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Sam-
bia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Thailand, Timor-Leste, Tsche-
chische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbeki-
stan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zy-
pern.
493 Siehe Resolutionen 2007/12 und 2007/19 des Wirtschafts- und Sozi-
alrats.

494 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl.
III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in Resolu-
tion 55/255, Anlage.
495 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 47/2006.
496 Resolution 60/288.
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beitsamt, die Internationale Organisation für Migration, das
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, die Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa und das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen gemeinsam die Globale Initiative der Vereinten Na-
tionen zur Bekämpfung des Menschenhandels eingeleitet ha-
ben, sowie unter Begrüßung des für den 13. bis 15. Februar
2008 geplanten Wiener Forums, dessen Ziel darin besteht, ein
Problembewusstsein zu schaffen und die internationale Zu-
sammenarbeit und globale Partnerschaften zu Gunsten eines
wirksamen Vorgehens gegen den Menschenhandel zu för-
dern, im Einklang mit Beschluss 16/1 der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege vom 27. April
2007497,

unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutionen
des Wirtschafts- und Sozialrats, insbesondere der Resolutio-
nen 2007/20, 2007/21, 2007/22, 2007/23 und 2007/24 vom
26. Juli 2007 und aller Resolutionen betreffend die Stärkung
der internationalen Zusammenarbeit sowie der technischen
Hilfe und Beratenden Dienste auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege, der Förderung und
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Reform der Institu-
tionen der Strafrechtspflege, namentlich bei der Durchfüh-
rung der technischen Hilfe, insbesondere in Afrika, die das
zum Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung gehörende Programm der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege ge-
währt,

betonend, dass ihre Resolution 61/143 vom 19. Dezember
2006 über die Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung
aller Formen der Gewalt gegen Frauen erhebliche Auswir-
kungen auf das Programm der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege und seine Aktivitä-
ten hat,

unter Hinweis auf die Erklärung von Bangkok über Syner-
gien und Maßnahmen: Strategische Allianzen auf dem Gebiet
der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege498,

in der Erkenntnis, dass Maßnahmen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität und den Terrorismus ei-
ne gemeinsame und geteilte Verantwortung darstellen, und
unter Betonung der Notwendigkeit, gemeinsam auf die Ver-
hütung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden organi-
sierten Kriminalität, der Korruption und des Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen hinzuarbeiten,

in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitäten
für technische Zusammenarbeit, über die das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
verfügt, das Gleichgewicht zwischen allen von der General-
versammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat benannten
einschlägigen Prioritäten zu wahren,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über die bei der Durchführung der Resolution
61/181 der Generalversammlung erzielten Fortschritte499;

2. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege bei
der Förderung wirksamer Maßnahmen zur Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege ist und wie wichtig
die Tätigkeit des Büros der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung bei der Wahrnehmung seines
Mandats auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege ist, so auch indem es die Mitgliedstaaten auf
Antrag und mit hohem Vorrang durch technische Zusammen-
arbeit, Beratende Dienste und andere Formen der Hilfe unter-
stützt und die Tätigkeit aller einschlägigen und zuständigen
Organe und Büros der Vereinten Nationen koordiniert und er-
gänzt;

3. würdigt die Fortschritte, die das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei der
Erbringung von Beratenden Diensten und Hilfe für die darum
ersuchenden Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Korruption,
der organisierten Kriminalität, der Geldwäsche, des Terroris-
mus, der Entführung, des Menschenhandels, einschließlich
der Unterstützung und des Schutzes der Opfer, sowie bei der
internationalen Zusammenarbeit unter besonderer Betonung
der Auslieferung und der gegenseitigen Rechtshilfe erzielt
hat, sowie die Anstrengungen zur Durchführung des Aktions-
programms 2006-2010 zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit
und der Strafjustizsysteme in Afrika500, um die Auswirkungen
von Kriminalität und Drogen auf die Sicherheit und die Ent-
wicklung in Afrika zu senken;

4. stellt fest, wie wichtig es ist, die Mitgliedstaaten
auch künftig zum Ausbau ihrer Kapazitäten zur Bekämpfung
von Entführungen im Einklang mit dem „United Nations
Counter-Kidnapping Manual“ (Handbuch der Vereinten Na-
tionen für Maßnahmen gegen Menschenraub) zu befähigen,
und ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, interessierten Mitgliedstaaten auf
Antrag auch weiterhin technische Hilfe und Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet zu gewähren;

5. bittet die Mitgliedstaaten, fortlaufend bewährte Ver-
fahren zur Bekämpfung des Menschenhandels zu ermitteln
und dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung und gegebenenfalls den anderen Part-
nern der Globalen Initiative der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Menschenhandels die Ergebnisse mitzuteilen,
um sie in ihren Anstrengungen zur Bekämpfung der globalen
Bedrohung durch den Menschenhandel weiter zu unterstüt-
zen;

6. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich auf, die Zu-
sammenarbeit mit den zwischenstaatlichen, internationalen

497 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2007,
Supplement No. 10 (E/2007/30/Rev.1), erster Teil, Kap. I, Abschn. D.
498 Resolution 60/177, Anlage.

499 A/62/126.
500 In Englisch verfügbar unter https://www.unodc.org/art/en/ppaa.html.
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und regionalen Organisationen, deren Mandat sich auf die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität bezieht, gege-
benenfalls auszuweiten, um bewährte Verfahren auszutau-
schen und ihre jeweiligen einzigartigen komparativen Vortei-
le zu nutzen;

7. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Be-
schluss 2007/253 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli
2007, nach dem die Kommission für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege auf ihrer siebzehnten Tagung im April
2008 eine thematische Diskussion der unter ihr Mandat fal-
lenden Aspekte der Gewalt gegen Frauen abhalten würde,
und legt den Mitgliedstaaten nahe, sich bei der thematischen
Debatte angemessen vertreten zu lassen und sich aktiv daran
zu beteiligen;

8. lenkt die Aufmerksamkeit auf die in dem Bericht des
Generalsekretärs aufgeführten neuen politischen Fragen, dar-
unter die Kriminalität in Städten, die sexuelle Ausbeutung
von Kindern, Betrug und Identitätsdiebstahl und der interna-
tionale Handel mit Waldprodukten, namentlich Holz, wildle-
benden Tieren und Pflanzen und anderen biologischen Res-
sourcen der Wälder, und bittet das Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, im Rahmen
seines Mandats Mittel und Wege zur Behandlung dieser Fra-
gen zu sondieren und dabei die Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2007/12 vom 25. Juli 2007 und 2007/19 vom
26. Juli 2007 über die Strategie des Büros der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Zeitraum
2008-2011 zu berücksichtigen;

9. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen in-
ternationalen Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksa-
men Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität, namentlich des Menschenhandels, der Schleu-
sung von Migranten und der unerlaubten Herstellung und
grenzüberschreitenden Verbringung von Feuerwaffen, sowie
der Korruption und des Terrorismus in Zusammenarbeit mit
dem Programm der Vereinten Nationen für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege nach Bedarf nationale und re-
gionale Strategien sowie weitere notwendige Maßnahmen
auszuarbeiten;

10. bekräftigt, wie wichtig das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und seine
Regionalbüros beim Aufbau von Kapazitäten auf lokaler Ebe-
ne zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität und des Drogenhandels sind, und fordert das Bü-
ro nachdrücklich auf, bei Entscheidungen über die Schlie-
ßung und Verlegung von Büros regionale Schwachstellen,
Projekte und Auswirkungen im Kampf gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität, insbesondere in den
Entwicklungsländern, zu berücksichtigen, um ein wirksames
Maß an Unterstützung für die auf diesen Gebieten unternom-
menen nationalen und regionalen Anstrengungen aufrechtzu-
erhalten;

11. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, so-
fern sie es nicht bereits getan haben, die Unterzeichnung oder
Ratifikation des Übereinkommens der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
(Übereinkommen von Palermo) und der dazugehörigen

Protokolle494, des Übereinkommens der Vereinten Nationen
gegen Korruption (Übereinkommen von Mérida)495 und der
internationalen Übereinkommen und Protokolle betreffend
den Terrorismus beziehungsweise den Beitritt zu diesen
Übereinkünften zu erwägen, und ermutigt die Vertragsstaa-
ten, der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität und der Konferenz der Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption auch weiterhin volle Unterstützung zu gewähren und
den Konferenzen namentlich auch Informationen betreffend
die Einhaltung der Verträge zukommen zu lassen;

12. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, seine den Mitgliedstaaten
auf Antrag gewährte technische Hilfe zu verstärken, die inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämp-
fung des Terrorismus durch die Erleichterung der Ratifikation
und Durchführung der universellen Übereinkommen und Pro-
tokolle betreffend den Terrorismus in enger Abstimmung mit
dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus und seinem
Exekutivdirektorium zu vertiefen und zur Tätigkeit des Ar-
beitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, und bittet die
Mitgliedstaaten, dem Büro angemessene Ressourcen für die
Wahrnehmung seines Mandats bereitzustellen;

13. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihrem nationalen Kon-
text angemessene einschlägige Maßnahmen zu ergreifen, um
die Nutzung und Anwendung der Standards und Normen der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege sicherzustellen, so auch indem sie
die von dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung bereits erarbeiteten und veröffent-
lichten Handbücher prüfen und sie, wenn sie dies für notwen-
dig halten, verbreiten;

14. erklärt erneut, wie wichtig es ist, das Programm der
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege entsprechend der ihm zuerkannten hohen Priori-
tät und der steigenden Nachfrage nach seinen Diensten, ins-
besondere im Hinblick auf die Bereitstellung umfangreiche-
rer Hilfe an Entwicklungs-, Transformations- und Postkon-
fliktländer auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Reform der Strafrechtspflege, auf eine ausreichende, stabile
und berechenbare Finanzgrundlage zu stellen, damit es sein
Mandat in vollem Umfang erfüllen kann;

15. ersucht den Generalsekretär erneut, das Programm
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, da-
mit es sein Mandat in vollem Umfang gemäß seinen hohen
Vorrangbereichen erfüllen kann, und der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege angemessene
Unterstützung zu gewähren;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung der Mandate des Programms der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
vorzulegen, der auch neu auftretenden politischen Fragen und
möglichen Antworten Rechnung trägt.
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RESOLUTION 62/176

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/441,
Ziff. 12)501.

62/176. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen502, die Bestimmungen des Ergebnisses des Welt-
gipfels 2005503 zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems, ih-
re Resolution 61/183 vom 20. Dezember 2006 und ihre ande-
ren früheren einschlägigen Resolutionen,

in Bekräftigung der von der Generalversammlung auf ih-
rer zwanzigsten Sondertagung verabschiedeten Politischen
Erklärung504 und der Bedeutung, die der Erreichung der für
2008 gesteckten Ziele zukommt,

sowie in Bekräftigung der während des Tagungsteils auf
Ministerebene der sechsundvierzigsten Tagung der Sucht-
stoffkommission verabschiedeten gemeinsamen Ministerer-
klärung505, des Aktionsplans506 zur Verwirklichung der Erklä-
rung über die Leitlinien für die Senkung der Drogennachfra-
ge507 und des Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit
bei der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäu-

bungsmittelpflanzen und für Alternative Entwicklung, verab-
schiedet von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten
Sondertagung508,

ernsthaft besorgt darüber, dass das Weltdrogenproblem
trotz der verstärkten Bemühungen, die die Staaten, die zustän-
digen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die nicht-
staatlichen Organisationen nach wie vor unternehmen, wei-
terhin eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit
und Sicherheit und des Wohlergehens der Menschheit, insbe-
sondere der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien, und
der nationalen Sicherheit und Souveränität der Staaten dar-
stellt und dass es die sozioökonomische und politische Stabi-
lität und die nachhaltige Entwicklung untergräbt,

besorgt über die ernsten Herausforderungen und Bedro-
hungen durch die weiterhin bestehenden Verbindungen zwi-
schen dem unerlaubten Drogenhandel und dem Terrorismus
und anderen nationalen und grenzüberschreitenden kriminel-
len Tätigkeiten und grenzüberschreitenden kriminellen Netz-
werken, unter anderem dem Menschenhandel, insbesondere
dem Frauen- und Kinderhandel, der Geldwäsche, der Finan-
zierung des Terrorismus, der Korruption sowie dem Handel
mit Waffen und chemischen Vorläuferstoffen, und bekräfti-
gend, dass es einer starken und wirksamen internationalen
Zusammenarbeit bedarf, um diesen Bedrohungen entgegen-
zuwirken,

unterstreichend, wie wertvoll es ist, dass die Mitgliedstaa-
ten die auf globaler Ebene erzielten Fortschritte und aufgetre-
tenen Schwierigkeiten bei der Erreichung der von der Gene-
ralversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung festge-
legten Ziele und Zielvorgaben objektiv, wissenschaftlich,
ausgewogen und transparent bewerten,

in der Erkenntnis, dass die internationale Zusammenar-
beit bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, der uner-
laubten Herstellung von Drogen sowie des unerlaubten Han-
dels damit gezeigt hat, dass durch nachhaltige und gemeinsa-
me Anstrengungen positive Ergebnisse erzielt werden kön-
nen, und mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die dies-
bezüglichen Initiativen,

eingedenk der wichtigen Rolle, die die Zivilgesellschaft,
darunter die nichtstaatlichen Organisationen, bei der Be-
kämpfung des Weltdrogenproblems spielt,

I
Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des

Weltdrogenproblems und Folgemaßnahmen zu der
zwanzigsten Sondertagung
1. erklärt erneut, dass die Bekämpfung des Weltdro-

genproblems eine gemeinsame und geteilte Verantwortung
darstellt, die in einem multilateralen Rahmen angegangen
werden muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz
erfordert und in voller Übereinstimmung mit den in der Char-
ta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsät-

501 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam und Zypern. 
502 Siehe Resolution 55/2.
503 Siehe Resolution 60/1.
504 Resolution S-20/2, Anlage.
505 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 8 (E/2003/28/Rev.1), Kap. I, Abschn. C; siehe auch
A/58/124, Abschn. II.A.
506 Resolution 54/132, Anlage.
507 Resolution S-20/3, Anlage. 508 Resolution S-20/4 E.
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zen und anderen Bestimmungen des Völkerrechts erfolgen
muss, insbesondere unter voller Achtung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit der Staaten, des Grundsatzes
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von
Staaten sowie aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, und
ausgehend von den Grundsätzen der Gleichberechtigung und
der gegenseitigen Achtung;

2. erklärt außerdem erneut, dass Nachfragesenkung
und Angebotssenkung in einem ausgewogenen Verhältnis
stehen und einander ergänzen sollen, wobei beide Aspekte
Teil eines integrierten Ansatzes zur Lösung des Drogenpro-
blems sein müssen;

3. begrüßt den Beschluss der Suchtstoffkommission,
während ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Tagungsteil
auf hoher Ebene einzuberufen, um Zeit zur Bewertung der
Umsetzung der von der Generalversammlung auf ihrer zwan-
zigsten Sondertagung verabschiedeten Erklärungen und Maß-
nahmen zu geben509;

4. begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem den
Beschluss der Suchtstoffkommission, die thematische Debat-
te auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einer von den Mitglied-
staaten geführten Erörterung der Fortschritte bei der Verwirk-
lichung der auf der zwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung festgelegten Ziele und Zielvorgaben zu
widmen509, unter Berücksichtigung der Vorlage des abschlie-
ßenden Lageberichts des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung und der in den Resolu-
tionen 49/1 und 49/2 der Kommission enthaltenen einschlägi-
gen Zusatzinformationen510;

5. fordert die Staaten und die anderen zuständigen Ak-
teure auf, die seit 1998 erzielten Fortschritte hinsichtlich der
Erreichung der auf der zwanzigsten Sondertagung der Gene-
ralversammlung festgelegten Ziele und Zielvorgaben zu eva-
luieren;

6. legt allen Staaten eindringlich nahe, die Ergebnisse
der zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung511

ebenso wie die Ergebnisse des Tagungsteils auf Ministerebe-
ne der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoffkommis-
sion505 auch weiterhin zu fördern und umzusetzen, namentlich
durch die Zuweisung ausreichender Ressourcen und die For-
mulierung klarer und kohärenter nationaler Politiken, den
Aktionsplan506 zur Verwirklichung der Erklärung über die
Leitlinien für die Senkung der Drogennachfrage507 umzuset-
zen und ihre nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung des
Missbrauchs unerlaubter Drogen in ihrer Bevölkerung zu ver-
stärken und dabei unter anderem die aus der Bewertung der
Umsetzung der von der Versammlung auf ihrer zwanzigsten

Sondertagung verabschiedeten Erklärungen und Maßnahmen
hervorgegangenen Ergebnisse zu berücksichtigen;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, die Ratifikation des Einheits-Über-
einkommens von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Pro-
tokoll von 1972 geänderten Fassung512, des Übereinkommens
von 1971 über psychotrope Stoffe513, des Übereinkommens
der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen514, des Über-
einkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität und der dazugehörigen
Protokolle515 und des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen Korruption516 beziehungsweise den Beitritt zu die-
sen Übereinkünften zu erwägen, und fordert die Vertragsstaa-
ten dieser Übereinkünfte nachdrücklich auf, alle ihre Bestim-
mungen mit Vorrang durchzuführen;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihre Anstren-
gungen zur Erreichung der auf der zwanzigsten Sondertagung
der Generalversammlung für 2008 festgelegten Ziele zu ver-
stärken, indem sie

a) internationale Initiativen zur Beseitigung oder be-
deutenden Verringerung der unerlaubten Herstellung und
Vermarktung von Drogen und sonstigen psychotropen Stof-
fen, einschließlich synthetischer Drogen, des Handels damit,
der Abzweigung von Vorläuferstoffen und anderer grenz-
überschreitender krimineller Aktivitäten, einschließlich der
Geldwäsche und des Waffenhandels, sowie der Korruption
fördern;

b) auf dem Gebiet der Nachfragesenkung maßgebliche
und messbare Ergebnisse erzielen, so auch durch Präven-
tions- und Behandlungsstrategien und Programme zur Verrin-
gerung des Drogenkonsums unter besonderer Berücksichti-
gung von Kindern und Jugendlichen;

9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihrer
Pflicht zur Berichterstattung über die Folgemaßnahmen zur
Umsetzung der Ergebnisse der zwanzigsten Sondertagung der

509 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2007,
Supplement No. 8 (E/2007/28/Rev.1), Kap. I, Abschn. C, Resolution
50/12.
510 Ebd., 2006, Supplement No. 8 (E/2006/28), Kap. I, Abschn. C.
511 Resolutionen S-20/2, S-20/3 und S-20/4 A-E.

512 United Nations, Treaty Series, Vol. 976, Nr. 14152. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBI. 1977 II S. 111; 1980 II S. 1405;
1981 II S. 378; 1985 II S. 1103; öBGBl. Nr. 531/1978; AS 2005 371.
513 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1976 II S. 1477; LGBl. 2000 Nr. 6; öBGBl. III Nr. 148/1997; AS
1996 1752.
514 Ebd., Vol. 1582, Nr. 27627. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1136; LGBl. 2007 Nr. 64; öBGBl. III Nr. 154/1997;
AS 2006 531.
515 Ebd., Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72;
öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 (Übereinkommen); dBGBl. 2005
II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006
5917 (Protokoll gegen den Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954,
1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Pro-
tokoll gegen die Schleusung von Migranten). Feuerwaffen-Protokoll:
deutschsprachige Fassung in Resolution 55/255, Anlage.
516 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassung:
öBGBl. III Nr. 47/2006.
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Generalversammlung über das Weltdrogenproblem nachzu-
kommen und über alle auf der Sondertagung vereinbarten
Maßnahmen umfassend zu berichten und namentlich verläss-
liche und international vergleichbare Daten vorzulegen;

10. ermutigt die Staaten, die Verhütung und Behandlung
von Krankheiten im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch
als Prioritäten der Regierung auf dem Gebiet des Gesund-
heits- und Sozialwesens anzusehen und bei der Ausarbeitung,
Durchführung und Evaluierung von Politiken und Program-
men, insbesondere soweit sie die Nachfragesenkung und die
Verhütung des Drogenmissbrauchs betreffen, die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, zu
konsultieren und mit ihr zusammenzuarbeiten und außerdem
zu erwägen, mit der Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, bei Programmen für Alter-
native Entwicklung zusammenzuarbeiten;

11. fordert die Staaten und Organisationen, die über ent-
sprechenden Sachverstand beim Aufbau lokaler Kapazitäten
verfügen, auf, Drogenkonsumenten, insbesondere denjenigen
mit HIV/Aids und anderen durch Blut übertragenen Krank-
heiten, nach Bedarf Zugang zu Behandlungs-, Gesundheits-
und sozialen Diensten zu verschaffen und Staaten, die einen
solchen Sachverstand benötigen, in Übereinstimmung mit
den internationalen Suchtstoffübereinkommen zu unterstüt-
zen;

12. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den
Aktionsplan zur Verwirklichung der Erklärung über die Leit-
linien für die Senkung der Drogennachfrage umzusetzen und
ihre nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung des
Missbrauchs unerlaubter Drogen in ihrer Bevölkerung, insbe-
sondere durch Kinder und Jugendliche, zu verstärken;

13. ermutigt die Mitgliedstaaten, für künftige konzer-
tierte Maßnahmen Vorrangbereiche der Drogenkontrolle zu
ermitteln und zu erwägen, sich freiwillig öffentlich zu ver-
pflichten, die bestehenden Herausforderungen des Drogen-
handels anzugehen;

14. fordert die Staaten auf, Präventions-, Behandlungs-
und Rehabilitationsinitiativen auszuweiten und dabei die
Würde der Drogenabhängigen in vollem Umfang zu achten
und durch weitere Maßnahmen die Kapazitäten zur Erhebung
und Auswertung von Daten über die Nachfrage nach uner-
laubten Drogen, einschließlich der Nachfrage nach syntheti-
schen Drogen, und gegebenenfalls über den Missbrauch von
verschreibungspflichtigen Medikamenten und die Abhängig-
keit davon auszubauen;

15. fordert die Staaten nachdrücklich auf, weiter auf die
Verwirklichung des Ziels einer maßgeblichen und messbaren
Senkung des Drogenmissbrauchs bis zum Jahr 2008 hinzuar-
beiten;

16. bekräftigt die Notwendigkeit eines umfassenden
Vorgehens zur Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Be-
täubungsmittelpflanzen entsprechend dem auf der zwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung verabschiedeten
Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit bei der Aus-

merzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel-
pflanzen und für Alternative Entwicklung508;

17. fordert einen umfassenden Ansatz zur Integration
von Programmen für Alternative Entwicklung, gegebenen-
falls einschließlich präventiver und innovativer Alternativer
Entwicklung, in die weiterreichenden Programme für wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung, mit Unterstützung durch
eine vertiefte internationale Zusammenarbeit und gegebenen-
falls unter Beteiligung des Privatsektors;

18. bittet die Staaten, die internationale Zusammenar-
beit und bei Bedarf die technische Hilfe für Länder, die Poli-
tiken und Programme gegen die Drogengewinnung durchfüh-
ren, darunter die Vernichtung unerlaubt angebauter Betäu-
bungsmittelpflanzen sowie Programme für Alternative Ent-
wicklung, fortzusetzen und zu verstärken;

19. betont, wie wichtig der Beitrag des Systems der Ver-
einten Nationen und der internationalen Gemeinschaft zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Gemeinwesen
ist, denen innovative Alternativprogramme zur Ausmerzung
der unerlaubten Drogengewinnung, unter anderem auf dem
Gebiet der Wiederaufforstung, der Landwirtschaft und der
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, zugute kom-
men;

20. ermutigt die Staaten, umfassende Überwachungssy-
steme einzurichten und die regionale, internationale und sek-
torübergreifende Zusammenarbeit, namentlich mit der Indu-
strie, im Hinblick auf das Problem der Herstellung amphet-
aminähnlicher Stimulanzien, des Handels damit und ihres
Missbrauchs zu verstärken;

21. fordert die Staaten auf, zu prüfen, wie die Mechanis-
men für die Sammlung und Weitergabe von Informationen
über den Handel mit Vorläuferstoffen gestärkt werden kön-
nen, insbesondere zur Durchführung von Beschlagnahmen,
zur Verhütung der Abzweigung, zur Zurückhaltung von Sen-
dungen, zur Zerstörung von Laboren und zur Bewertung neu-
er Trends beim Handel und bei der Abzweigung, neuer Her-
stellungsmethoden und des Einsatzes nicht kontrollierter
Stoffe, mit dem Ziel, die Wirksamkeit des internationalen
Kontrollrahmens zu steigern;

22. betont die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass, so-
fern nötig und soweit möglich, ausreichende Mechanismen
zur Verhinderung der Abzweigung von Zubereitungen vor-
handen sind, die Stoffe enthalten, die in den die unerlaubte
Drogenherstellung betreffenden Tabellen I und II des Über-
einkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den un-
erlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen
aufgeführt sind, insbesondere Zubereitungen mit Ephedrin
und Pseudoephedrin, die mit einfach anzuwendenden Mitteln
leicht genutzt oder gewonnen werden könnten;

23. fordert alle Staaten und zuständigen internationalen
Organisationen nachdrücklich auf, mit dem Internationalen
Suchtstoff-Kontrollamt, insbesondere dem Projekt „Cohe-
sion“ und dem Projekt „Prism“, eng zusammenzuarbeiten,
um den Erfolg dieser internationalen Initiativen zu erhöhen,
und gegebenenfalls ihre Strafverfolgungsbehörden zu Unter-
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suchungen von Beschlagnahmen und von Fällen der Abzwei-
gung oder des Schmuggels von Vorläuferstoffen und wesent-
lichem Gerät zu veranlassen, mit dem Ziel, sie bis zur Quelle
der Abzweigung rückzuverfolgen und so die Weiterführung
der unerlaubten Aktivitäten zu verhindern;

24. betont, dass eine internationale Zusammenarbeit
hinsichtlich innerstaatlicher Politiken und Verfahrensweisen
im Zusammenhang mit Vorläuferstoffen dazu beitragen wür-
de, die bestehenden Kooperationsinitiativen bei der Strafver-
folgung zu ergänzen, und legt den Staaten nahe, durch die
Anwendung bewährter Praktiken und den Austausch von Er-
fahrungen bei den Maßnahmen zur Verhütung und Kontrolle
der Abzweigung von Vorläuferstoffen innerhalb einzelner
Länder auf regionaler Ebene zusammenzuarbeiten;

25. ist sich dessen bewusst, dass die unerlaubte Verbrei-
tung von Pharmazeutika, die international kontrollierte Stoffe
enthalten, über das Internet ein ausuferndes Problem ist und
dass die unbeaufsichtigte Verwendung solcher über das Inter-
net beschaffter Stoffe durch die allgemeine Öffentlichkeit,
insbesondere durch Minderjährige, ein ernstes Risiko für die
globale Gesundheit darstellt;

26. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Internationale
Suchtstoff-Kontrollamt regelmäßig und genau über Be-
schlagnahmen von Pharmazeutika oder gefälschten Medika-
menten, die international kontrollierte Stoffe enthalten und
über das Internet bestellt und auf dem Postweg bezogen wur-
den, zu unterrichten, mit dem Ziel, die Trends beim Verkehr
mit solchen Stoffen im Einzelnen zu analysieren, und legt
dem Amt nahe, seine Tätigkeit im Hinblick darauf fortzuset-
zen, das Problembewusstsein zu erhöhen und den Missbrauch
des Internets für die unerlaubte Lieferung und Verteilung so-
wie den unerlaubten Verkauf international kontrollierter lega-
ler Stoffe zu verhüten;

27. fordert die Staaten auf, die auf der zwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung verabschiedeten Maß-
nahmen zur Förderung der justiziellen Zusammenarbeit517

durchzuführen und gegebenenfalls zu verstärken, insbesonde-
re im Hinblick auf die gegenseitige Rechtshilfe, den Informa-
tionsaustausch und gemeinsame Operationen, je nach Bedarf,
einschließlich mittels technischer Hilfe seitens des Büros der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung;

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, die internationale
Zusammenarbeit zwischen den Justiz- und den Strafverfol-
gungsbehörden auf allen Ebenen zu stärken, um den uner-
laubten Drogenhandel zu verhüten und zu bekämpfen und die
besten operativen Verfahrensweisen weiterzugeben und zu
fördern, mit dem Ziel, den unerlaubten Drogenhandel zu un-
terbinden, namentlich durch die Schaffung und Stärkung re-
gionaler Mechanismen, die Gewährung technischer Hilfe und
die Einführung wirksamer Methoden der Zusammenarbeit,
insbesondere auf den Gebieten der Luftfahrt-, Schifffahrt-,

Hafen- und Grenzkontrolle und bei der Durchführung von
Auslieferungsverträgen, unter gleichzeitiger Achtung der in-
ternationalen Menschenrechtsverpflichtungen;

29. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Maßnah-
men zur Verhütung und Bekämpfung des Waschens der Er-
träge aus dem Drogenhandel und damit zusammenhängenden
kriminellen Tätigkeiten, insbesondere die internationale Zu-
sammenarbeit und technische Hilfe, zu verstärken, mit Unter-
stützung durch das System der Vereinten Nationen, durch in-
ternationale Institutionen wie die Weltbank und den Interna-
tionalen Währungsfonds sowie regionale Entwicklungsban-
ken und gegebenenfalls die Arbeitsgruppe „Finanzielle Maß-
nahmen gegen die Geldwäsche“ und ähnlich angelegte regio-
nale Organe, umfassende internationale Systeme zur Be-
kämpfung der Geldwäsche und ihrer möglichen Verbindun-
gen mit der organisierten Kriminalität und der Finanzierung
des Terrorismus aufzubauen beziehungsweise zu stärken und
den Informationsaustausch zwischen Finanzinstitutionen und
den Einrichtungen zu verbessern, die den Auftrag haben, das
Waschen solcher Erträge zu verhüten und aufzudecken;

30. ermutigt die Staaten, die ihren rechtlichen und ord-
nungspolitischen Rahmen noch nicht aktualisiert und noch
keine Gruppen für Finanzermittlungen eingerichtet haben,
dies zu erwägen und zu diesem Zweck unter anderem bei dem
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung um technische Hilfe nachzusuchen, insbesonde-
re bei der Ermittlung, Einfrierung, Beschlagnahme und Ein-
ziehung der Erträge aus Straftaten, um die Geldwäsche wirk-
sam zu verhüten und zu bekämpfen;

II

Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen

31. bekräftigt, wie wichtig das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und seine
Regionalbüros beim Aufbau von Kapazitäten auf lokaler Ebe-
ne zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität und des Drogenhandels sind, und fordert das Bü-
ro nachdrücklich auf, bei Entscheidungen über die Schlie-
ßung oder Verlegung von Büros regionale Schwachstellen,
Projekte und Auswirkungen im Kampf gegen den Drogen-
handel, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu berück-
sichtigen, um ein wirksames Maß an Unterstützung für die
nationalen und regionalen Anstrengungen zur Bekämpfung
des Weltdrogenproblems aufrechtzuerhalten;

32. begrüßt die Arbeit des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und ersucht
das Büro, sein Mandat im Einklang mit den früheren einschlä-
gigen Resolutionen der Generalversammlung, des Wirt-
schafts- und Sozialrats und der Suchtstoffkommission und in
enger Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Organisatio-
nen und Programmen der Vereinten Nationen, beispielsweise
der Weltgesundheitsorganisation, dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und dem Gemeinsamen Pro-
gramm der Vereinten Nationen für HIV/Aids, weiter durch-
zuführen;517 Siehe Resolution S-20/4 C.
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33. stellt fest, dass das Internationale Suchtstoff-Kon-
trollamt ausreichende Ressourcen für die Durchführung aller
seiner Aufgaben benötigt, bekräftigt die Wichtigkeit seiner
Arbeit, legt ihm nahe, seine Arbeit auch künftig mandatsge-
mäß auszuführen, fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich
auf, sich in einer gemeinsamen Anstrengung zu verpflichten,
dem Amt im Einklang mit der Resolution 1996/20 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 23. Juli 1996 angemessene und
ausreichende Haushaltsmittel zuzuweisen, betont, dass seine
Kapazität erhalten werden muss, unter anderem durch die Be-
reitstellung geeigneter Mittel durch den Generalsekretär und
durch angemessene technische Unterstützung seitens des Bü-
ros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, und fordert eine stärkere Zusammenarbeit und ei-
ne bessere Verständigung zwischen den Mitgliedstaaten und
dem Amt, um es in die Lage zu versetzen, alle seine Aufgaben
aus den internationalen Suchtstoffübereinkommen durchzu-
führen;

34. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich auf, die Zu-
sammenarbeit mit den zwischenstaatlichen, internationalen
und regionalen Organisationen, deren Mandat sich auf die
Drogenkontrolle bezieht, nach Bedarf zu verstärken, um be-
währte Verfahren auszutauschen und ihre einzigartigen kom-
parativen Vorteile zu nutzen;

35. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass der
Wirtschafts- und Sozialrat die Strategie des Büros der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im
Zeitraum 2008-2011518 verabschiedet hat;

36. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, auf Ersuchen von Mit-
gliedstaaten Schulungsprogramme durchzuführen, um die
Anwendung solider Methoden zu unterstützen und die in Sta-
tistiken für den Drogenkonsum verwendeten und von der Sta-
tistischen Kommission bereits geprüften Indikatoren zu har-
monisieren, mit dem Ziel, vergleichbare Daten über den Dro-
genmissbrauch zu erheben und auszuwerten;

37. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung größtmögliche finanzielle und politische Unter-
stützung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen
und mehr freiwillige Beiträge entrichten, insbesondere nicht
zweckgebundene Beiträge, damit es seine operativen Tätig-
keiten und die Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen
Zusammenarbeit im Rahmen seines Mandats fortsetzen, aus-
weiten und verstärken kann, und empfiehlt, dem Büro einen
ausreichenden Anteil am ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen zuzuweisen, damit es seine Aufgaben erfüllen und

auf eine gesicherte und berechenbare Finanzierung hinwirken
kann;

38. nimmt Kenntnis von dem World Drug Report 2007
(Weltdrogenbericht 2007)519 des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, bedauert den
von der Suchtstoffkommission in ihrer Resolution 50/1520

festgestellten starken Anstieg des Opiumanbaus in bestimm-
ten Gebieten und fordert die Staaten auf, die internationale
und regionale Zusammenarbeit zu verstärken, um der Bedro-
hung entgegenzuwirken, die der internationalen Gemein-
schaft durch die unerlaubte Gewinnung von Drogen und den
unerlaubten Verkehr damit entsteht, und auch weiterhin kon-
zertierte Maßnahmen wie beispielsweise die Initiative des Pa-
riser Paktes521 durchzuführen;

39. ermutigt die Tagungen der Leiter nationaler Drogen-
bekämpfungsbehörden und der Unterkommission der Sucht-
stoffkommission für unerlaubten Drogenverkehr und damit
zusammenhängende Fragen im Nahen und Mittleren Osten,
auch künftig zur Stärkung der regionalen und internationalen
Zusammenarbeit beizutragen und dabei die Ergebnisse der
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung511 und
die auf dem Tagungsteil auf Ministerebene der sechsundvier-
zigsten Tagung der Suchtstoffkommission verabschiedete ge-
meinsame Ministererklärung505 zu berücksichtigen;

40. legt der Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft
als globales Koordinierungsorgan für die internationale Dro-
genkontrolle und als Leitungsgremium des Drogenpro-
gramms des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung sowie dem Internationalen Sucht-
stoff-Kontrollamt nahe, ihre nützliche Arbeit im Hinblick auf
die Kontrolle der Vorläuferstoffe und anderer Chemikalien,
die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psy-
chotropen Stoffen verwendet werden, weiterzuführen;

41. fordert die zuständigen Organisationen und Stellen
der Vereinten Nationen und die sonstigen internationalen Or-
ganisationen auf und bittet die internationalen Finanzinstitu-
tionen, einschließlich der regionalen Entwicklungsbanken,
Drogenkontrollfragen durchgängig in ihre Programme aufzu-
nehmen, und fordert das Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, seine führende
Rolle bei der Bereitstellung sachdienlicher Informationen und
technischer Hilfe auch weiterhin wahrzunehmen;

42. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs522 und ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

518 Siehe Resolutionen 2007/12 und 2007/19 des Wirtschafts- und Sozi-
alrats.

519 United Nations publication, Sales No. 07.XI.5.
520 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2007,
Supplement No. 8 (E/2007/28/Rev.1), Kap. I, Abschn. C.
521 Siehe S/2003/641, Anlage.
522 A/62/117.
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RESOLUTION 62/218
Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 154 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/433 (Part II), Ziff. 43)523:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kir-
gisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Monte-
negro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

62/218. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 60/230 vom 23. De-

zember 2005 sowie ihre früheren Resolutionen über die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau,

in Anbetracht dessen, dass eines der Ziele der Vereinten
Nationen nach den Artikeln 1 und 55 ihrer Charta darin be-
steht, die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, insbe-
sondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu fördern,

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, die
Anstrengungen zur weltweiten Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau zu verstärken,

erklärend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe-
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden524 und in de-
nen die Konferenz bekräftigte, dass die Menschenrechte von
Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteil-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden
und integrierten Ansatzes für die Förderung und den Schutz
der Menschenrechte von Frauen, der auch die konsequente
Berücksichtigung der Menschenrechte von Frauen in den Tä-
tigkeiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen ein-
schließt,

in Bekräftigung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing525 und der Ergebnisdokumente der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert“526, insbesondere der Ziffern betreffend das
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau527 und das dazugehörige Fakultativproto-
koll528,

unter Begrüßung der Erklärung der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau anlässlich des zehnten Jahrestags der
Vierten Weltfrauenkonferenz529, in der die Kommission aner-
kannte, dass zwischen der Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing und der Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen Synergien bestehen,

523 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bangladesch, Belgien,
Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso,
Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Gha-
na, Griechenland, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Jor-
danien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kroatien, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali, Malta, Marokko,
Mauritius, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania und Zypern.

524 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
525 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
526 Resolutionen S-23/2, Anlage, und S-23/3, Anlage.
527 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
528 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000.
529 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozi-
alrats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
wiso/e-dec-2005-232.pdf.
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was die Herbeiführung der Gleichstellung der Geschlechter
und die Ermächtigung der Frau betrifft, 

daran erinnernd, dass die Staats- und Regierungschefs in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen530 den
Beschluss trafen, das Übereinkommen durchzuführen, sowie
daran erinnernd, dass im Ergebnis des Weltgipfels 2005531 be-
kräftigt wurde, dass die Gleichheit der Geschlechter sowie die
Förderung und der Schutz des vollen Genusses aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle unabdingbar für die
Förderung der Entwicklung und des Friedens und der Sicher-
heit sind,

in der Erkenntnis, dass der gleichberechtigte Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen die
Verwirklichung der Rechte des Kindes fördern wird, einge-
denk der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und in Aner-
kennung der Synergien zwischen der Durchführung des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau und der Durchführung des Übereinkommens
über die Rechte des Kindes532 und der dazugehörigen Fakulta-
tivprotokolle533,

feststellend, dass der Ausschuss für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau auf seiner 792. Sitzung am 23. Juli
2007 den fünfundzwanzigsten Jahrestag der Aufnahme seiner
Tätigkeit beging,

eingedenk der Empfehlung des Ausschusses, wonach die
Staatenberichte Angaben über die Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing enthalten sollen, im Einklang mit Ziffer
323 der Plattform,

nach Behandlung der Berichte des Ausschusses über sei-
ne vierunddreißigste, fünfunddreißigste und sechsunddreißig-
ste534 sowie seine siebenunddreißigste, achtunddreißigste und
neununddreißigste535 Tagung,

mit dem Ausdruck der Besorgnis über die große Anzahl
der nach wie vor überfälligen Berichte (zweihundertfünf-
zehn), insbesondere Erstberichte, was ein Hindernis für die
volle Durchführung des Übereinkommens darstellt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau536;

2. begrüßt außerdem den Anstieg der Zahl der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens527 auf nunmehr einhundert-
fünfundachtzig, bekundet jedoch ihre Enttäuschung darüber,
dass die universelle Ratifikation des Übereinkommens bis
zum Jahr 2000 nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten,
die das Übereinkommen bisher noch nicht ratifiziert haben
beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrück-
lich auf, dies zu tun;

3. begrüßt ferner den Anstieg der Zahl der Vertrags-
staaten des Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen528

auf nunmehr neunzig und fordert die anderen Vertragsstaaten
des Übereinkommens nachdrücklich auf, die Unterzeichnung
und Ratifikation des Fakultativprotokolls beziehungsweise
den Beitritt dazu zu erwägen; 

4. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen und dem dazuge-
hörigen Fakultativprotokoll in vollem Umfang nachzukom-
men und die abschließenden Bemerkungen sowie die allge-
meinen Empfehlungen des Ausschusses für die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau zu berücksichtigen;

5. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie
gegebenenfalls den Regierungen und den zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere den
Frauenorganisationen, nahe, den Vertragsstaaten auf deren
Ersuchen bei der Durchführung des Übereinkommens ver-
stärkt behilflich zu sein; 

6. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaaten
ihre Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedigung
darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurückge-
nommen wurden, und fordert die Vertragsstaaten nachdrück-
lich auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem Überein-
kommen einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so genau
und eng gefasst wie möglich zu formulieren, um sicherzustel-
len, dass kein Vorbehalt mit dem Ziel und Zweck des Über-
einkommens unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im Hinblick auf
ihre Zurücknahme regelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte
zurückzunehmen, die im Widerspruch zu dem Ziel und
Zweck des Übereinkommens stehen; 

7. begrüßt es, dass der Ausschuss die überarbeiteten
Richtlinien für die Berichterstattung537 verabschiedet hat, und
fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, sich an die
überarbeiteten Richtlinien zu halten, insbesondere im Hin-
blick auf den Inhalt und die Länge der Berichte;

8. erinnert an die große Zahl der überfälligen Berichte,
insbesondere Erstberichte, und fordert die Vertragsstaaten
des Übereinkommens nachdrücklich auf, alles daranzusetzen,
um ihre Berichte über die Durchführung des Übereinkom-
mens im Einklang mit Artikel 18 rechtzeitig vorzulegen; 

9. erinnert außerdem an ihre Resolution 50/202 vom
22. Dezember 1995, in der sie die Änderung von Artikel 20

530 Siehe Resolution 55/2.
531 Siehe Resolution 60/1.
532 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
533 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
534 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 38 (A/61/38).
535 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 38 (A/62/38).
536 A/62/290.

537 Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Sup-
plement No. 38 (A/57/38), zweiter Teil, Anhang.
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Absatz 1 des Übereinkommens, die bislang noch nicht in
Kraft getreten ist, zustimmend zur Kenntnis nahm;

10. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
mit allem Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
damit so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der Ver-
tragsstaaten für die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des
Übereinkommens zustande kommt und die Änderung in Kraft
treten kann;

11. dankt dem Ausschuss für die nach seiner fünften in-
formellen Tagung vom 2. bis 4. Mai 2006 in Berlin unternom-
menen Anstrengungen zur Steigerung der Effizienz seiner
Arbeitsmethoden, unter anderem in Bezug auf seine Tagun-
gen in parallelen Kammern538, und bittet den Ausschuss, wei-
tere Verbesserungen seiner Arbeitsmethoden zu erwägen, da-
mit insbesondere die von den Vertragsstaaten vorgelegten
Berichte rechtzeitig und wirksam behandelt werden können; 

12. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 39/I des Aus-
schusses539, in dem dieser die Generalversammlung ersuchte,
eine Verlängerung seiner Tagungsdauer zu genehmigen;

13. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass noch immer
ein Überhang von vierunddreißig Staatenberichten besteht,
die vom Ausschuss zu behandeln sind; 

14. beschließt, bis zum Inkrafttreten der Änderung von
Artikel 20 Absatz 1 des Übereinkommens für einen Über-
gangszeitraum mit Wirkung vom Januar 2010 den Ausschuss
zur Abhaltung von drei jeweils dreiwöchigen Tagungen pro
Jahr zu ermächtigen, vor denen jeweils eine tagungsvorberei-
tende Arbeitsgruppe für eine Woche zusammentritt, und drei
jährliche Tagungen der Arbeitsgruppe für Mitteilungen im
Rahmen des Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen zu
genehmigen; 

15. beschließt außerdem, den Ausschuss zu ermächti-
gen, im Zweijahreszeitraum 2008-2009 ausnahmsweise und
vorübergehend zu insgesamt fünf Tagungen, davon drei in
parallelen Kammern, zusammenzutreten, unter gebührender
Berücksichtigung einer ausgewogenen geografischen Vertei-
lung, um die nach Artikel 18 des Übereinkommens vorgeleg-
ten Berichte der Vertragsstaaten zu prüfen, und beschließt
ferner, dass zwei der fünf Tagungen am Amtssitz der Verein-
ten Nationen in New York abzuhalten sind;

16. fordert den Ausschuss nachdrücklich auf, die Fort-
schritte zu evaluieren, und beschließt, nach zwei Jahren die
Situation hinsichtlich des Tagungsorts des Ausschusses zu
bewerten und dabei den umfassenderen Kontext der Reform
der Vertragsorgane zu berücksichtigen; 

17. legt dem Sekretariat nahe, den Vertragsstaaten auf
deren Ersuchen weitere technische Hilfe zu gewähren, um sie
besser zur Erstellung von Berichten, insbesondere Erstberich-

ten, zu befähigen, und bittet die Regierungen, zu diesen An-
strengungen beizutragen;

18. bittet die Vertragsstaaten, die vom Sekretariat bereit-
gestellte technische Hilfe zur Erleichterung der Ausarbeitung
von Berichten, insbesondere Erstberichten, zu nutzen; 

19. legt den Mitgliedern des Ausschusses nahe, weiter
an den ausschussübergreifenden Tagungen sowie den Tagun-
gen der Vorsitzenden der Menschenrechtsvertragsorgane teil-
zunehmen, so auch an den Tagungen über die Arbeitsmetho-
den im Zusammenhang mit dem System der Staatenberichte;

20. legt dem Ausschuss nahe, im Rahmen seines Man-
dats auch weiterhin zu den Bemühungen um die Stärkung der
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Vertrags-
organen beizutragen; 

21. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 54/4 der Generalversammlung vom 6. Oktober 1999
die Ressourcen, einschließlich Personals und Einrichtungen,
bereitzustellen, die der Ausschuss benötigt, um im Rahmen
seines Gesamtmandats wirksam arbeiten zu können, insbe-
sondere unter Berücksichtigung des Inkrafttretens des Fakul-
tativprotokolls zu dem Übereinkommen;

22. fordert die Regierungen, die Organisationen und Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll zu verbreiten; 

23. legt den Vertragsstaaten nahe, die im Zusammen-
hang mit der Prüfung ihrer Berichte verabschiedeten ab-
schließenden Bemerkungen sowie die allgemeinen Empfeh-
lungen des Ausschusses zu verbreiten;

24. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, auch weiterhin dazu beizutragen, dass
Frauen die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll, kennen lernen, besser verstehen und sich
besser zunutze machen können;

25. fordert die Sonderorganisationen nachdrücklich auf,
auf Bitte des Ausschusses Berichte über die Durchführung
des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ih-
ren Tätigkeitsbereich fallen;

26. begrüßt den Beitrag nichtstaatlicher Organisationen
zur Tätigkeit des Ausschusses; 

27. bittet die Vorsitzende des Ausschusses für die Besei-
tigung der Diskriminierung der Frau, vor der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten und vierundsechzig-
sten Tagung unter dem Punkt „Förderung der Frau“ das Wort
zu ergreifen; 

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau und über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen.

538 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 38 (A/61/38), zweiter Teil,
Kap. VI.
539 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 38 (A/62/38), dritter Teil,
Kap. I.
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RESOLUTION 62/219

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 150 Stimmen bei 7 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/434, Ziff. 16)540:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bosien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Demokratische Volksrepublik Korea, Dänemark, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mona-
co, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Tür-
kei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika. 

Enthaltung: Nauru.

62/219. Bericht des Menschenrechtsrats

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Menschen-
rechtsrats 5/1 „Errichtung der Institutionen des Menschen-
rechtsrats der Vereinten Nationen“ und 5/2 „Verhaltenskodex
für die Mandatsträger der besonderen Verfahren des Men-
schenrechtsrats“ vom 18. Juni 2007541,

billigt den Beschluss des Menschenrechtsrats, die Resolu-
tionen 5/1 und 5/2, einschließlich ihrer Anlagen und Anhän-
ge, zu verabschieden.

RESOLUTION 62/220

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 105 Stimmen bei 46
Gegenstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/437, Ziff. 26)542:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun, Ghana,
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesi-
en, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka,
St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Türkei, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Ge-
orgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mol-
dau, Monaco, Montenegro, Niederlande, Österreich, Palau, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schwe-
den, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Armenien, Japan, Liechtenstein, Neuseeland,
Norwegen, Schweiz.

62/220. Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz und umfassende Umsetzung
und Weiterverfolgung der Erklärung und des
Aktionsprogramms von Durban

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/111 vom 12. De-
zember 1997, in der sie beschloss, die Weltkonferenz gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz einzuberufen, und
ihre Resolutionen 56/266 von 27. März 2002, 57/195 vom
18. Dezember 2002, 58/160 vom 22. Dezember 2003, 59/177
vom 20. Dezember 2004 und 60/144 vom 16. Dezember
2005, in denen sie den Weg für die umfassende Weiterverfol-540 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Armenien, Brasilien, China, Costa Rica, El Sal-
vador, Kasachstan, Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder
sind), Liechtenstein, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Russische Föde-
ration, Schweiz und Uruguay.
541 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.

542 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Pakistan (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas),
Russische Föderation, Saudi-Arabien und Usbekistan.
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gung und wirksame Umsetzung der Ergebnisse der Weltkon-
ferenz vorgab, und in dieser Hinsicht unterstreichend, wie
wichtig die vollständige und wirksame Durchführung der ge-
nannten Resolutionen ist,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/149 vom
19. Dezember 2006, in der sie beschloss, im Jahr 2009 im
Rahmen der Generalversammlung eine Konferenz zur Über-
prüfung der Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban543 (im Folgenden als „Durban-Überprü-
fungskonferenz“ bezeichnet) einzuberufen,

in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von den Be-
schlüssen, die der Vorbereitungsausschuss für die Durban-
Überprüfungskonferenz auf seiner Organisationstagung ge-
fasst hat544, namentlich von seinem Beschluss PC.1/13 vom
31. August 2007 über die Ziele der Durban-Überprüfungs-
konferenz,

sowie Kenntnis nehmend von allen einschlägigen Resolu-
tionen und Beschlüssen der Menschenrechtskommission und
des Menschenrechtsrats zu diesem Thema und zu ihrer
Durchführung auffordernd,

erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und einen kon-
struktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ih-
rer Gesellschaften leisten können und dass jede Lehre rassi-
scher Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch ver-
werflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und zusam-
men mit Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz ge-
trennter menschlicher Rassen nachzuweisen, abzulehnen ist, 

überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter Weise
zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt,
vielfältige Formen der Diskriminierung und die Einschrän-
kung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwort-
lich sind, sowie die Notwendigkeit anerkennend, eine Ge-
schlechterperspektive in die einschlägigen Politiken, Strategi-
en und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz zu integrieren, um vielfältige
Formen der Diskriminierung anzugehen,

unterstreichend, dass politischer Wille, internationale Zu-
sammenarbeit sowie eine ausreichende Finanzierung auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene für die erfolg-
reiche Umsetzung des Aktionsprogramms von Durban von
vorrangiger Bedeutung sind, 

bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt und frem-
denfeindlichen Gedankenguts in vielen Teilen der Welt, in
politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und in der
Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder aufle-

bender Aktivitäten von auf Grund rassistischer und fremden-
feindlicher Programme und Satzungen gegründeten Vereini-
gungen und der anhaltenden Nutzung dieser Programme und
Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologien oder zur
Aufstachelung dazu, 

unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die wei-
ter anhaltenden gewaltsamen Tendenzen in Verbindung mit
dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu beseitigen,
und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straflosigkeit bei
Verbrechen, die durch rassistische und fremdenfeindliche
Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der Rechts-
staatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wiederauftre-
ten solcher Verbrechen oft begünstigt und nur durch ent-
schlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt werden
kann, 

unter Begrüßung der Entschlossenheit der Hohen Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dem
Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz ein
schärferes Profil zu geben und ihn besser bekannt zu machen,
sowie ihrer Absicht, dies zu einer Querschnittsaufgabe in den
Tätigkeiten und Programmen ihres Amtes zu machen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs545 und dem Bericht des Sonderberichterstatters über zeit-
genössische Formen des Rassismus, der Rassendiskriminie-
rung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz546,

I

Allgemeine Grundsätze
1. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskriminie-

rung, des Völkermordes, des Verbrechens der Apartheid oder
der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den einschlägi-
gen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte festge-
legt, nicht außer Kraft gesetzt werden darf;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender Handlungen rassistisch motivierter
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, sowie über
Propagandatätigkeiten und Organisationen, die versuchen,
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner
Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie un-
missverständlich;

3. bekundet außerdem ihre tiefe Besorgnis über die
jüngsten Versuche, Hierarchien zwischen neu entstehenden
und wieder auflebenden Formen von Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz herzustellen, und fordert die Staaten
nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen diese
Geißeln mit demselben Nachdruck und derselben Entschie-

543 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
544 A/62/375, Anhang I.

545 A/62/480.
546 Siehe A/62/306.
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denheit vorzugehen, mit dem Ziel, diese Praxis zu verhindern
und die Opfer zu schützen;

4. betont, dass die Staaten und internationalen Organi-
sationen dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die
im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen
keine Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe,
der Abstammung oder der nationalen oder ethnischen Her-
kunft bezwecken oder bewirken, und fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, alle Formen von Ermittlungen oder Kon-
trollen auf der Basis der Rasse einzustellen beziehungsweise
zu unterlassen;

5. erkennt an, dass die Staaten geeignete und wirksame
gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische und admini-
strative Maßnahmen zur Verhütung von und zum Schutz vor
rassistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz er-
lassen und durchsetzen sollen, um damit zur Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen beizutragen;

6. erkennt außerdem an, dass Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gende Intoleranz auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, der Ab-
stammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft auf-
treten und dass die Opfer mehrfache oder verschärfte Formen
der Diskriminierung aus anderen damit zusammenhängenden
Gründen erleiden können, wie etwa auf Grund des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder son-
stigen Anschauung, der sozialen Herkunft, des Vermögens,
der Geburt oder eines sonstigen Status;

7. erklärt erneut, dass jedes Eintreten für nationalen,
rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminie-
rung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, durch
Gesetz zu verbieten ist;

8. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Handlungen zu
treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
motiviert sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen,
dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als er-
schwerende Umstände angesehen werden, verhindern, dass
diese Verbrechen straflos bleiben, und die Rechtsstaatlichkeit
gewährleisten;

9. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwan-
derungsrecht und ihre Einwanderungspolitik und -praxis zu
überprüfen und erforderlichenfalls dahin gehend zu ändern,
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen;

10. verurteilt den Missbrauch der Print-, der audiovisu-
ellen und der elektronischen Medien sowie der neuen Kom-
munikationstechnologien, namentlich des Internets, um zu
durch Rassenhass motivierter Gewalt aufzustacheln, und for-
dert die Staaten auf, im Einklang mit den Verpflichtungen,
die sie gemäß der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Durban543, insbesondere gemäß Ziffer 147 des Aktionspro-
gramms, eingegangen sind, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um diese Form des Rassismus im Einklang mit den

bestehenden internationalen und regionalen Normen für das
Recht der freien Meinungsäußerung zu bekämpfen, wobei al-
le notwendigen Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Mei-
nungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung zu
garantieren;

11. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und Sozi-
alprogramme auf allen Ebenen je nach den Gegebenheiten die
Vermittlung von Kenntnissen über alle Kulturen, Zivilisatio-
nen, Religionen, Völker und Länder und von Toleranz und
Achtung für diese aufzunehmen;

12. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Ge-
staltung und Ausarbeitung von Präventiv-, Ausbildungs- und
Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz auf allen Ebenen die Geschlechterper-
spektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten,
dass diese Maßnahmen der spezifischen Situation von Frauen
und Männern gerecht werden;

II

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung

13. erklärt erneut, dass der weltweite Beitritt zu dem In-
ternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung547 und seine vollinhaltliche
Durchführung von höchster Wichtigkeit für den Kampf gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz, einschließlich
zeitgenössischer Formen des Rassismus und der Rassendis-
kriminierung, sowie für die Förderung der Gleichheit und
Nichtdiskriminierung in der Welt sind; 

14. verweist auf die Forderung der Weltkonferenz gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in Ziffer 75 des
Aktionsprogramms von Durban543, die universelle Ratifika-
tion des Übereinkommens bis zum Jahr 2005 zu verwirkli-
chen, sowie die Aufforderung an alle Staaten, die Abgabe der
in Artikel 14 des Übereinkommens vorgesehenen Erklärung
zu erwägen, und schließt sich der von der Menschenrechts-
kommission in ihrer Resolution 2005/64 vom 20. April
2005548 geäußerten ernsten Sorge an, dass bei einhundertdrei-
undsiebzig Ratifikationen und nur neunundvierzig Erklärun-
gen das von der Weltkonferenz beschlossene Zieldatum für
die universelle Ratifikation bedauerlicherweise nicht einge-
halten wurde;

15. fordert in diesem Zusammenhang das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
nachdrücklich auf, auf seiner Website eine Liste der Länder
zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, die das Überein-

547 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
548 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
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kommen noch nicht ratifiziert haben, und diese Länder zu er-
mutigen, es möglichst bald zu ratifizieren;

16. bekundet ihre Besorgnis über die gravierenden Ver-
zögerungen bei der Vorlage überfälliger Berichte an den Aus-
schuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, wo-
durch die Wirksamkeit des Ausschusses beeinträchtigt wird,
ruft alle Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich
auf, ihre Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und bekräftigt,
wie wichtig es ist, den Ländern, die technische Hilfe für die
Ausarbeitung ihrer Berichte an den Ausschuss beantragen,
diese Hilfe zu gewähren;

17. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die
Änderung des Artikels 8 des Übereinkommens betreffend die
Finanzierung des Ausschusses zu ratifizieren, und fordert
ausreichende zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haus-
halt der Vereinten Nationen, um dem Ausschuss die uneinge-
schränkte Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen;

18. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, unter gebührender Berücksichtigung der
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte549 nieder-
gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkom-
mens verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind;

19. begrüßt die Arbeit des Ausschusses bei der Anwen-
dung des Übereinkommens auf die neuen und zeitgenössi-
schen Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung; 

20. erinnert daran, dass der Ausschuss die Auffassung
vertritt, dass das Verbot der Verbreitung auf rassischer Über-
legenheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit
dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien
Meinungsäußerung nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens
vereinbar ist; 

21. begrüßt es, dass der Ausschuss betont hat, wie wich-
tig die Weiterverfolgung der Weltkonferenz ist, und Maßnah-
men zur besseren Durchführung des Übereinkommens sowie
zur Stärkung der Arbeitsweise des Ausschusses empfohlen
hat550;

III

Umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung der 
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
22. erkennt an, dass das Ergebnis der Weltkonferenz ge-

gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz auf einer Stufe
mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte und auf sozialem Gebiet steht; 

23. erkennt außerdem an, dass sich die Weltkonferenz,
die dritte Weltkonferenz gegen Rassismus, erheblich von den
beiden früheren Konferenzen unterschied, was sich daran
zeigt, dass in ihren Titel zwei wichtige Komponenten aufge-
nommen wurden, die mit den zeitgenössischen Formen des
Rassismus in Verbindung stehen, nämlich Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz; 

24. betont, dass die grundlegende Verantwortung für die
wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz bei den Staaten liegt und dass sie in dieser Hinsicht
die Hauptverantwortung dafür tragen, die vollständige und
wirksame Umsetzung aller in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban543 enthaltenen Verpflichtungen
und Empfehlungen sicherzustellen; 

25. bekräftigt ihr Bekenntnis zur Beseitigung jeder Form
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und anderer Formen von damit zusammenhängender In-
toleranz gegenüber indigenen Völkern und nimmt in dieser
Hinsicht Kenntnis von der Aufmerksamkeit, die in der Erklä-
rung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen
Völker551 den Zielen der Bekämpfung von Vorurteilen, der
Beseitigung von Diskriminierung und der Förderung der To-
leranz, der Verständigung und guter Beziehungen zwischen
den indigenen Völkern und allen anderen Teilen der Gesell-
schaft gewidmet wird;

26. betont die grundlegende und ergänzende Rolle der
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, der regionalen Stel-
len oder Zentren und der Zivilgesellschaft, die gemeinsam
mit den Staaten darauf hinwirken, die Ziele der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban zu erreichen; 

27. begrüßt die von zahlreichen Regierungen unternom-
menen Schritte, insbesondere die Ausarbeitung und Durch-
führung nationaler Aktionspläne zur Bekämpfung von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz, und die von nationa-
len Menschenrechtsinstitutionen und nichtstaatlichen Organi-
sationen unternommenen Schritte zur vollständigen Umset-
zung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
und bekräftigt diese Entwicklung als Ausdruck des Bekennt-
nisses zur Beseitigung aller Geißeln des Rassismus auf natio-
naler Ebene; 

28. fordert alle Staaten, die ihre nationalen Aktionsplä-
ne zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz noch nicht ausgearbeitet haben, auf, ihre auf der Welt-
konferenz eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen; 

29. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene Politiken und Aktions-
pläne auszuarbeiten und durchzuführen, um Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz, namentlich ihre geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, zu bekämpfen; 

549 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
550 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Ses-
sion, Supplement No. 18 (A/57/18), Kap. XI, Abschn. E. 551 Resolution 61/295, Anlage.
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30. anerkennt und unterstützt die von den Mitgliedstaa-
ten der Karibischen Gemeinschaft und anderen Mitgliedstaa-
ten getragene Initiative zur Errichtung eines ständigen Mahn-
mals bei den Vereinten Nationen für die Opfer der Sklaverei
und des transatlantischen Sklavenhandels als Beitrag zur Er-
füllung der Ziffer 101 der Erklärung von Durban, bekundet
ihre Anerkennung für die Beiträge an den zu diesem Zweck
eingerichteten freiwilligen Fonds und fordert die anderen
Länder nachdrücklich auf, zu diesem Fonds beizutragen; 

31. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätigkeit
der bestehenden regionalen Stellen oder Zentren, die Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz in ihren jeweiligen Regio-
nen bekämpfen, zu unterstützen, und empfiehlt die Einrich-
tung solcher Stellen in allen Regionen, in denen es sie noch
nicht gibt; 

32. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivilge-
sellschaft im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung
der Staaten bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Strate-
gien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folge-
maßnahmen; 

33. beschließt, dass die Generalversammlung, kraft ihrer
Rolle bei der Politikformulierung, und der Wirtschafts- und
Sozialrat, kraft der ihm obliegenden Aufgabe der Gesamtlei-
tung und -koordinierung, im Einklang mit ihren jeweiligen
Aufgaben auf Grund der Charta der Vereinten Nationen und
mit Versammlungsresolution 50/227 vom 24. Mai 1996, so-
wie der Menschenrechtsrat zusammen einen dreistufigen zwi-
schenstaatlichen Mechanismus für die umfassende Umset-
zung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban bilden; 

34. betont und bekräftigt, dass sie nach Kapitel IX der
Charta die höchste zwischenstaatliche Instanz für die Ausar-
beitung und Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und So-
zialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist,
so auch im Hinblick auf die umfassende Verwirklichung und
Weiterverfolgung der auf allen großen Konferenzen, Gipfel-
treffen und Sondertagungen der Vereinten Nationen festge-
legten Ziele und Zielvorgaben; 

35. bekräftigt, dass dem Menschenrechtsrat bei der
Überwachung der Umsetzung der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen und bei der diesbezüglichen Beratung der General-
versammlung auch weiterhin eine zentrale Rolle zukommt;

36. würdigt die Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für
die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban, die Gruppe unabhängiger namhafter
Experten für die Umsetzung der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban und die Arbeitsgruppe von Sachver-
ständigen für Menschen afrikanischer Abstammung für ihre
fortlaufende Tätigkeit zur Weiterverfolgung der Weltkonfe-
renz;

37. ist sich der zentralen Bedeutung bewusst, die der
Mobilisierung von Ressourcen, einer wirksamen weltweiten

Partnerschaft und der internationalen Zusammenarbeit im
Kontext der Ziffern 157 und 158 des Aktionsprogramms von
Durban zukommt, wenn die auf der Weltkonferenz eingegan-
genen Verpflichtungen erfolgreich verwirklicht werden sol-
len, und hebt in dieser Hinsicht hervor, wie wichtig das Man-
dat der Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Um-
setzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Dur-
ban ist, insbesondere wenn es darum geht, den zur erfolgrei-
chen Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms
erforderlichen politischen Willen zu mobilisieren; 

38. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Res-
sourcen bereitzustellen, damit die Zwischenstaatliche Ar-
beitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban, die Arbeitsgruppe von
Sachverständigen für Menschen afrikanischer Abstammung
und die Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die
Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Durban ihr Mandat wirksam erfüllen können; 

39. bekundet ihre Besorgnis über die Zunahme rassisti-
scher Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstaltungen,
nimmt jedoch gleichzeitig mit Anerkennung Kenntnis von
den Anstrengungen, die einige Leitungsgremien der verschie-
denen Sportarten unternehmen, um den Rassismus zu be-
kämpfen, und bittet in diesem Zusammenhang alle internatio-
nalen Sportgremien, über ihre nationalen, regionalen und in-
ternationalen Verbände eine Welt des Sportes zu fördern, die
frei von Rassismus und Rassendiskriminierung ist;

40. bittet in diesem Zusammenhang die Fédération In-
ternationale de Football Association, zu erwägen, in Verbin-
dung mit der Fußball-Weltmeisterschaft, die 2010 in Südafri-
ka stattfinden soll, eine öffentlichkeitswirksame Kampagne
gegen den Rassismus im Fußball einzuleiten, ersucht den Ge-
neralsekretär, der Fédération diese Bitte zur Kenntnis zu brin-
gen und andere maßgebliche internationale Sportgremien auf
das Problem des Rassismus im Sport aufmerksam zu machen,
und würdigt in diesem Zusammenhang die während der Welt-
meisterschaft 2006 unternommenen gemeinsamen Anstren-
gungen der Regierung Deutschlands, des Generalsekretärs
und des Sonderberichterstatters über zeitgenössische Formen
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz; 

IV

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz und Folgemaßnahmen zu seinen Besuchen
41. bekundet ihre volle Unterstützung und Anerkennung

für die Arbeit des Sonderberichterstatters über zeitgenössi-
sche Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz und befürwortet ihre Fortsetzung, eingedenk des Prozes-
ses der Überprüfung der besonderen Verfahren, der derzeit
vom Menschenrechtsrat durchgeführt wird;

42. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, zuständigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen er-
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neut auf, mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuar-
beiten, und fordert die Staaten auf, zu erwägen, seinen Anträ-
gen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, damit er sein
Mandat uneingeschränkt und wirksam erfüllen kann; 

43. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus, der Christen- und der Islamfeindlichkeit
in verschiedenen Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen
rassistischer und gewalttätiger Bewegungen auf der Grundla-
ge von Rassismus und diskriminierendem Gedankengut ge-
genüber arabischen, christlichen, jüdischen und muslimi-
schen Gemeinschaften sowie allen religiösen Gemeinschaf-
ten, Gemeinschaften von Menschen afrikanischer und asiati-
scher Herkunft, indigenen Gemeinschaften sowie anderen
Gemeinschaften; 

44. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem Sonderberichterstatter und dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, insbe-
sondere der Antidiskriminierungs-Gruppe; 

45. fordert die Hohe Kommissarin nachdrücklich auf,
den Staaten auf Antrag Beratende Dienste und technische Hil-
fe zur Verfügung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des
Sonderberichterstatters in vollem Umfang umsetzen können; 

46. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichter-
statter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu
gewähren, damit er sein Mandat effizient, wirksam und rasch
erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung einen Bericht vorlegen kann; 

47. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in dem Be-
richt des Sonderberichterstatters546 und fordert die Mitglied-
staaten und andere maßgebliche Interessenträger nachdrück-
lich auf, die Umsetzung dieser Empfehlungen zu erwägen; 

48. ersucht den Sonderberichterstatter, den negativen
Auswirkungen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz auf den vollen Genuss der bürgerlichen, kulturellen,
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte durch natio-
nale oder ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten,
Einwanderergruppen, Asylsuchende und Flüchtlinge auch
weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

49. bittet die Mitgliedstaaten, ihr Eintreten für die Be-
kämpfung des Rassismus im Sport stärker unter Beweis zu
stellen, indem sie in Zusammenarbeit mit nationalen und in-
ternationalen Sportorganisationen Aufklärungs- und Sensibi-
lisierungskampagnen durchführen und die Urheber rassisti-
scher Zwischenfälle nachdrücklich verurteilen; 

V

Einberufung der Durban-Überprüfungskonferenz

50. begrüßt den Bericht des Vorbereitungsausschusses
für die Durban-Überprüfungskonferenz über seine Organisa-
tionstagung552 und unterstreicht, dass der Vorbereitungsaus-
schuss auf seiner ersten Arbeitstagung im Einklang mit sei-

nem Beschluss PC.1/14 vom 31. August 2007544 unter ande-
rem den Arbeitsplan der Konferenz und andere Angelegen-
heiten erörtern wird, namentlich die Veranschlagung von
Mitteln aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Natio-
nen für die Einberufung der Konferenz für 2009;

51. fordert die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage
sind, auf, die Ausrichtung der Vorbereitungskonferenzen in
ihrer jeweiligen Region im Einklang mit den Zielen der Dur-
ban-Überprüfungskonferenz anzubieten und für eine mög-
lichst hohe Beteiligung an diesen Konferenzen zu sorgen, de-
ren Ergebnisse zu den Beratungen des Vorbereitungsaus-
schusses beitragen werden;

52. ersucht den Generalsekretär, ausreichende Mittel
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen für die
nicht durch den Beschluss PC.1/12 des Vorbereitungsaus-
schusses vom 31. August 2007544 abgedeckten Ausgaben zu
veranschlagen, um allen in Frage kommenden besonderen
Verfahren und Mechanismen des Menschenrechtsrats die
Teilnahme an den Sitzungen des Vorbereitungsausschusses
und den regionalen Vorbereitungskonferenzen zu ermögli-
chen;

VI

Allgemeines
53. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-

lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

54. beschließt, mit dieser wichtigen Angelegenheit auf
ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Beseiti-
gung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ befasst
zu bleiben.

RESOLUTION 62/221

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/439/Add.2, Ziff. 173)553.

62/221. Subregionales Zentrum für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 55/105 vom 4. Dezem-

ber 2000 über regionale Abmachungen zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte,

552 A/62/375.

553 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea,
Bangladesch, Belgien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, El Sal-
vador, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Indien, Kamerun,
Kap Verde, Kenia, Komoren, Kongo, Lesotho, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien,
Niger, Nigeria, Österreich, Portugal, Ruanda, Sambia, São Tomé und
Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Tschad, Uganda, Vereinigte Republik Tansania und Zentralafrikanische
Republik.
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/34 B vom
20. November 2000 und 55/233 vom 23. Dezember 2000, Ab-
schnitt III ihrer Resolution 55/234 vom 23. Dezember 2000
und ihre Resolutionen 58/176 vom 22. Dezember 2003,
59/183 vom 20. Dezember 2004, 60/151 vom 16. Dezember
2005 und 61/158 vom 19. Dezember 2006 über das Subregio-
nale Zentrum für Menschenrechte und Demokratie in Zentral-
afrika,

ferner unter Hinweis darauf, dass die Weltkonferenz über
Menschenrechte empfohlen hat, dass für den Ausbau regiona-
ler Abmachungen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte im Rahmen des Programms für technische Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte des Amtes
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte mehr Ressourcen bereitgestellt werden sollten554,

unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kommissarin555,

Kenntnis nehmend von der Abhaltung der fünfundzwan-
zigsten und sechsundzwanzigsten Ministertagung des Ständi-
gen beratenden Ausschusses der Vereinten Nationen für Si-
cherheitsfragen in Zentralafrika vom 14. bis 18. Mai 2007 in
São Tomé beziehungsweise vom 3. bis 7. September 2007 in
Jaunde,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs556,

das Ergebnis des Weltgipfels 2005557 begrüßend, insbe-
sondere den darin bekräftigten Beschluss, den ordentlichen
Haushalt des Amtes des Hohen Kommissars in den kommen-
den fünf Jahren zu verdoppeln,

1. begrüßt die Tätigkeit des Subregionalen Zentrums
für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaun-
de;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Unterstüt-
zung, die das Gastland bei der Einrichtung des Zentrums ge-
währt hat;

3. nimmt Kenntnis von der Verabschiedung der neuen
Dreijahresstrategie für das Zentrum, die auf eine Verstärkung
seiner Aktivitäten abzielt558;

4. nimmt außerdem Kenntnis von den in dem Bericht
des Generalsekretärs enthaltenen Schlussfolgerungen über
die Notwendigkeit, die vollständige Durchführung der Reso-
lution 61/158 sicherzustellen559;

5. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte erneut, im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen des Amtes des Hohen

Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu-
sätzliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustel-
len, damit das Zentrum dem wachsenden Bedarf im Hinblick
auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
den Aufbau einer Kultur der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit in der zentralafrikanischen Subregion in positiver und
wirksamer Weise entsprechen kann;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/222

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 83 Stimmen bei 22 Ge-
genstimmen und 47 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/439/Add.3, Ziff. 49)560:

Dafür: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien, Austra-
lien, Bahamas, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Irak, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Libanon,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro,
Nauru, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Palau, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumäni-
en, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Timor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Ägypten, Algerien, Bangladesch, Belarus, China,
Demokratische Volksrepublik Korea, Indien, Iran (Islamische Re-
publik), Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Malaysia, Myanmar, Oman, Pakistan,
Russische Föderation, Simbabwe, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Viet-
nam.

Enthaltungen: Antigua und Barbuda, Bahrain, Barbados,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Guinea, Haiti, Indonesien,
Jamaika, Jemen, Jordanien, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Kongo, Kuwait, Lesotho, Malawi, Mali, Mosambik, Namibia, Ne-
pal, Nicaragua, Niger, Philippinen, Ruanda, Sambia, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südaf-
rika, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Uganda,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania.

554 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
555 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 36, Addendum (A/56/36/Add.1).
556 A/62/317.
557 Siehe Resolution 60/1.
558 Siehe A/62/317, Ziff. 14-19.
559 Ebd., Ziff. 63.

560 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika
und Zypern. 
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62/222. Die Menschenrechtssituation in Myanmar
Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte561 und unter Hin-
weis auf die Internationalen Menschenrechtspakte562 und an-
dere einschlägige Menschenrechtsübereinkünfte,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind,
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen
internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukom-
men,

sowie in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen zur
Menschenrechtssituation in Myanmar, zuletzt Resolution
61/232 vom 22. Dezember 2006, der Resolutionen der
Menschenrechtskommission und der vom Menschenrechts-
rat auf seiner fünften Sondertagung verabschiedeten Reso-
lution S-5/1 vom 2. Oktober 2007563,

unter Begrüßung der Erklärung des Präsidenten des
Sicherheitsrats vom 11. Oktober 2007564,

unter Hinweis darauf, dass jeder das Recht hat, an der Ge-
staltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes un-
mittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken, so-
wie das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäuße-
rung und das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Ver-
einigungen zusammenzuschließen,

zutiefst besorgt über die Menschenrechtssituation in My-
anmar und insbesondere über die jüngste gewaltsame Unter-
drückung friedlicher Demonstrationen, namentlich durch
Verprügelungen, Tötungen, willkürliche Inhaftierungen und
das Verschwindenlassen von Personen,

1. verurteilt nachdrücklich den Einsatz von Gewalt ge-
gen friedliche Demonstranten, die ihr Recht auf Meinungs-
freiheit und freie Meinungsäußerung und das Recht, sich
friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzu-
schließen, ausübten, und spricht den Opfern und ihren Fami-
lien ihr Beileid aus;

2. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis

a) über die in Resolution 61/232 und früheren Resolu-
tionen der Generalversammlung, der Menschenrechtskom-
mission und des Menschenrechtsrats beschriebenen anhalten-
den systematischen Verletzungen der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich der bürgerlichen, politischen,

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, des Volkes
von Myanmar;

b) über die willkürlichen Inhaftierungen, einschließlich
des Einsatzes körperlicher Gewalt, mit denen auf die friedli-
chen Proteste reagiert wurde, und die abermalige Verlänge-
rung des Hausarrests der Generalsekretärin der Nationalen
Liga für Demokratie, Daw Aung San Suu Kyi, sowie über die
nach wie vor hohe Anzahl politischer Gefangener, einschließ-
lich anderer politischer Führer, Angehöriger ethnischer Grup-
pen und Menschenrechtsverteidigern;

c) über die vom Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz im Juni 2007 verurteilten schweren und wiederholten
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die an Zivilper-
sonen begangen wurden;

d) über die Diskriminierung und Rechtsverletzungen,
unter denen Angehörige ethnischer Gruppen in Myanmar zu
leiden haben, insbesondere in Grenz- und Konfliktgebieten,
und die Angriffe von Streitkräften und nichtstaatlichen be-
waffneten Gruppen auf Dörfer im Karen-Staat und anderen
von ethnischen Minderheiten bewohnten Staaten Myanmars,
die zu umfangreichen Vertreibungen und schweren Verlet-
zungen der Menschenrechte der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen und anderen Verstößen geführt haben;

e) über das Ausbleiben einer wirksamen und echten
Teilnahme der Vertreter der Nationalen Liga für Demokratie
und anderer politischer Parteien sowie einiger ethnischer
Gruppen an der Nationalversammlung und über das langsame
Tempo der demokratischen Reform;

f) über die fortdauernde Verschlechterung der Lebens-
bedingungen und die wachsende Armut eines erheblichen
Teils der Bevölkerung im gesamten Land, was schwerwie-
gende Folgen für die Ausübung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte hat;

3. begrüßt

a) die Berichte des Sonderberichterstatters über die
Menschenrechtssituation in Myanmar565 und seine mündli-
chen Darstellungen sowie die Zustimmung der Regierung
Myanmars zu seinem Besuch im November 2007, nachdem
ihm vier Jahre lang der Zugang verwehrt worden war;

b) den Bericht des Generalsekretärs566 und die durch
ihn erfolgte Ernennung eines mit der Fortsetzung seiner Gute-
Dienste-Mission beauftragten Sonderberaters für Myanmar
und bekräftigt ihre volle Unterstützung für diese Mission;

c) die Besuche des Sonderberaters in Myanmar im Ok-
tober und November 2007;

d) die zwischen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion und der Regierung Myanmars geschlossene Vereinba-
rung zur Schaffung eines Mechanismus, über den Opfer von
Zwangsarbeit Wiedergutmachung anstreben können;

561 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
562 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
563 A/HRC/S-5/2, Kap. I. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official
Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement
No. 53 (A/63/53).
564 S/PRST/2007/37; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. August 2007-31. Juli 2008.

565 Siehe A/62/223 und A/HRC/4/14.
566 A/62/498.
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e) die auf Einladung der Regierung Myanmars erfolg-
ten Besuche der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für
Kinder und bewaffnete Konflikte und der Beigeordneten Ge-
neralsekretärin für humanitäre Angelegenheiten und Stellver-
tretenden Nothilfekoordinatorin in Myanmar und die Durch-
führung einiger der bei diesen Besuchen vereinbarten Maß-
nahmen;

f) die gemeldeten Fortschritte bei der Bekämpfung von
HIV/Aids und der Vogelgrippe durch die Regierung Myan-
mars und internationale humanitäre Organisationen;

g) die Rolle, die der Verband Südostasiatischer Natio-
nen und die Nachbarländer dabei spielen, die Regierung My-
anmars dazu zu ermutigen, ihre Bemühungen um die nationa-
le Aussöhnung mit allen betroffenen Parteien wieder aufzu-
nehmen und auf einen friedlichen Übergang zur Demokratie
hinzuarbeiten, sowie die anhaltenden Bemühungen des Ver-
bands und der Nachbarländer zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte des Volkes von Myanmar;

h) die Ernennung eines Ministers für die Beziehungen
zu Daw Aung San Suu Kyi durch die Regierung Myanmars
und die beiden Treffen, die bislang zwischen den beiden statt-
gefunden haben, und betont gleichzeitig, dass dieser Prozess
zu einem sachbezogenen Dialog zwischen der Regierung und
Daw Aung San Suu Kyi mit konkreten Ergebnissen innerhalb
eines vereinbarten Zeitrahmens führen muss;

4. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nach-
druck auf,

a) die volle Achtung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu gewährleisten, die Einschränkungen dieser Frei-
heiten, die mit den Verpflichtungen der Regierung nach den
internationalen Menschenrechtsnormen unvereinbar sind, zu
beenden, die Einwohner des Landes zu schützen und Men-
schenrechtsverletzungen zu untersuchen und die Täter vor
Gericht zu stellen;

b) die von dem Sonderberater während seines Besuchs
in Myanmar im Oktober 2007 vorgelegten Empfehlungen
und Vorschläge ernsthaft zu prüfen und die früheren Empfeh-
lungen des Sonderberichterstatters, des Sonderberaters, der
Generalversammlung, des Menschenrechtsrats, der Men-
schenrechtskommission, der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion und anderer Organe der Vereinten Nationen vollständig
umzusetzen;

c) äußerste Zurückhaltung zu üben und weitere Fest-
nahmen friedlicher Demonstranten und Gewalthandlungen
gegen diese zu unterlassen und willkürlich festgenommene
und inhaftierte Personen unverzüglich freizulassen sowie alle
politischen Gefangenen, namentlich die Führer der Nationa-
len Liga für Demokratie, Daw Aung San Suu Kyi und Tin Oo,
den Führer der Liga der Shan-Nationalitäten für Demokratie,
Khun Htun Oo, und andere Führer der Shan sowie die Führer
der Studentengruppe „Generation 88“, Min Ko Naing und Ko
Ko Gyi, sofort und bedingungslos freizulassen;

d) alle Beschränkungen der friedlichen politischen Be-
tätigung aller Personen aufzuheben, indem unter anderem das
Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen
zusammenzuschließen, die Meinungsfreiheit und das Recht

der freien Meinungsäußerung, einschließlich für freie und un-
abhängige Medien, garantiert werden, und sicherzustellen,
dass das Volk Myanmars ungehinderten Zugang zu Medien-
informationen erhält;

e) mit dem Sonderberichterstatter im Kontext der
Durchführung der Resolution S-5/1 des Menschenrechts-
rats563 uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und sicherzu-
stellen, dass niemand, der mit dem Sonderberichterstatter
oder einer internationalen Organisation kooperiert, in irgend-
einer Form eingeschüchtert, drangsaliert oder bestraft wird;

f) den Vereinten Nationen, internationalen humanitä-
ren Organisationen und ihren Partnern sofort den sicheren
und ungehinderten Zugang zu allen Teilen Myanmars, ein-
schließlich Konflikt- und Grenzgebieten, zu garantieren und
mit diesen Organisationen uneingeschränkt zusammenzuar-
beiten, um die Bereitstellung humanitärer Hilfe für alle be-
dürftigen Personen im ganzen Land zu gewährleisten;

g) der fortgesetzten Rekrutierung und dem fortgesetz-
ten Einsatz von Kindersoldaten durch alle Parteien, unter
Verstoß gegen das Völkerrecht, sofort ein Ende zu setzen, die
Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes von Kindern
vor bewaffneten Konflikten zu verstärken und mit der Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaff-
nete Konflikte weiter zu kooperieren;

h) dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den Militär-
operationen gegen Zivilpersonen in den von ethnischen Min-
derheiten bewohnten Gebieten und den damit verbundenen
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären
Rechts gegenüber Angehörigen ethnischer Gruppen sowie
der systematischen Vertreibung zahlreicher Menschen sowie
anderen Ursachen für Flüchtlingsströme in die Nachbarländer
ein Ende zu setzen und die bestehenden Waffenruhevereinba-
rungen einzuhalten;

5. fordert die Regierung Myanmars auf,

a) allen politischen Vertretern und Vertretern ethni-
scher Gruppen die volle und uneingeschränkte Teilnahme an
dem politischen Übergangsprozess zu gestatten und zu die-
sem Zweck ohne weitere Verzögerung den Dialog mit allen
politischen Akteuren, einschließlich der Nationalen Liga für
Demokratie und Vertretern ethnischer Gruppen, wieder auf-
zunehmen;

b) mit allen ethnischen Gruppen in Myanmar im Wege
des Dialogs und mit friedlichen Mitteln die sofortige Einstel-
lung und dauerhafte Beendigung des Konflikts anzustreben
und Vertretern aller politischen Parteien und Vertretern ethni-
scher Gruppen die volle Beteiligung an einem alle Seiten ein-
schließenden und glaubwürdigen Prozess der nationalen Aus-
söhnung, der Demokratisierung und der Schaffung eines
Rechtsstaats zu gestatten;

c) ihrer Verpflichtung zur Wiederherstellung der Un-
abhängigkeit der Justiz und ordnungsgemäßer Gerichtsver-
fahren nachzukommen und weitere Schritte zur Reform des
Rechtspflegesystems zu unternehmen sowie sicherzustellen,
dass die Disziplinierung in den Gefängnissen keine Folter
oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
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lung oder Strafe darstellt und dass die Haftbedingungen an-
sonsten den internationalen Normen entsprechen;

d) mit dem Sonderberater bei der Wahrnehmung seiner
Guten Dienste uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, indem
sie ihr Einverständnis zu seinen Besuchen in dem Land gibt,
ihm den uneingeschränkten Zugang zu allen maßgeblichen
Parteien, namentlich den inhaftierten Aktivisten, Vertretern
ethnischer Minderheiten, Studentenführern und dissidenten
Mönchen, gestattet und gemeinsam mit ihm nach einer fried-
lichen Lösung sucht, um wirksame Fortschritte bei der Wie-
derherstellung der Demokratie und dem Schutz der Men-
schenrechte in Myanmar zu erzielen;

e) einen Dialog mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte aufzunehmen,
um die volle Achtung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten sicherzustellen;

f) sich weiter mit der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion darum zu bemühen, dass der zur Entgegennahme von Be-
schwerden über Zwangsarbeit eingesetzte nationale Mecha-
nismus seine Tätigkeit wirksam durchführen kann;

g) Menschenrechtsverteidigern die ungehinderte
Durchführung ihrer Aktivitäten zu gestatten und dabei ihre
Sicherheit und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten;

h) von einer Einschränkung des Informationszugangs
der Bevölkerung Myanmars und des Informationsflusses, ein-
schließlich über offen zugängliche Internet- und Mobilfunk-
dienste, abzusehen;

i) dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die
Durchführung seiner humanitären Tätigkeiten zu Gunsten

hilfsbedürftiger Menschen zu gestatten, insbesondere indem
sie den sofortigen Zugang zu den im Zusammenhang mit den
jüngsten Ereignissen inhaftierten Personen gewährt und die
notwendigen Informationen über die Personen bereitstellt,
deren Verbleib ungeklärt ist;

6. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich aller für den nationalen Aussöhnungsprozess in
Myanmar maßgeblichen Parteien, weitere Gespräche über die
Menschenrechtssituation und die Wiederherstellung der De-
mokratie zu führen und der Regierung in dieser Hinsicht tech-
nische Hilfe anzubieten;

b) die Entwicklungen in Bezug auf die gewaltsamen
Zwischenfälle, die sich ereignet haben, genau zu verfolgen,
mit dem Ziel, eine Wiederaufnahme der Gewalt zu verhüten;

c) jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, um
den Sonderberater und den Sonderberichterstatter in die Lage
zu versetzen, ihr Mandat voll und wirksam und auf koordi-
nierte Weise wahrzunehmen;

d) der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung sowie dem Menschenrechtsrat über den Stand
der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

7. beschließt, die Frage auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung auf der Grundlage des Berichts des Generalsekretärs
und des Zwischenberichts des Sonderberichterstatters weiter
zu behandeln.




